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Vorwort

Die Volksanwaltschaft ist das Menschenrechtshaus der Republik Osterreich. Gemeinsam
mit ihren Kommissionen bildet sie den Nationalen Praventionsmechanismus (NPM). Den
verfassungsgesetzlichen Auftrag zum Schutz der Menschenrechte erhielt die Volksan-
waltschaft im Jahr 2012. Das Mandat basiert auf zwei bedeutenden Rechtsakten der
Vereinten Nationen: einerseits dem UN-Fakultativprotokoll zum Ubereinkommen gegen
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder
Strafe (OPCAT) und andererseits der UN-Behindertenrechtskonvention.

Um den Schutz und die Férderung der Menschenrechte in Osterreich sicherzustellen,
kontrolliert der NPM seither bundesweit Einrichtungen, in denen Menschen in ihrer Frei-
heit eingeschrankt werden oder eingeschrankt werden kénnen. Dazu zdhlen Justizanstal-
ten, Polizeieinrichtungen, aber auch Alten- und Pflegeheime, Einrichtungen der Kinder-
und Jugendhilfe und psychiatrische Einrichtungen. Dariliber hinaus Uberpriift der NPM
Einrichtungen fiir Menschen mit Behinderungen und beobachtet Polizeieinsatze bei GroB-
razzien, GroBveranstaltungen, Versammlungen, Demonstrationen und Abschiebungen.

Im Kern der Tatigkeit des NPM geht es darum, Risikofaktoren flir Menschenrechtsver-
letzungen friihzeitig zu erkennen und einzustellen. Deshalb besucht der NPM alljéhrlich
meist unangekiindigt eine Vielzahl von Einrichtungen und Gberprift die vorherrschen-
den Rahmenbedingungen. Im Jahr 2024 fanden insgesamt 458 solcher Kontrollen statt.

Uber diese Kontrollen berichtet die Volksanwaltschaft regelméBig an den Nationalrat
und an den Bundesrat. Der vorliegende Bericht gibt einen Uberblick tiber die derzeitigen
Lebens- und Aufenthaltsbedingungen in den verschiedenen Einrichtungen, identifiziert
Problemfelder und Schwachstellen. Die Volksanwaltschaft zeigt aber auch Best-Practice-
Beispiele auf und duBert Empfehlungen, wie die Rahmenbedingungen und damit die
Menschenrechte der in den Einrichtungen lebenden und arbeitenden Menschen verbes-
sert werden kdnnen.

Die derzeitigen Herausforderungen in Politik und Wirtschaft sind auch in den Einrich-
tungen splrbar. Sie erschweren die Durchsetzung von Menschenrechten. Auf die sich
verschlechternde Situation weist die Volksanwaltschaft bereits seit einiger Zeit hin. Ein
Hauptgrund ist der anhaltende Personalmangel sowohl in den Pflegeheimen, den Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe als auch in den Justizanstalten, der es noch
schwieriger macht, diesen wachsenden Herausforderungen gerecht zu werden. Die
Volksanwaltschaft empfiehlt dem Gesetzgeber daher erneut, den Einrichtungen insbe-
sondere ausreichend finanzielle Mittel und entsprechend qualifiziertes Personal bereitzu-
stellen. Beides sind wesentliche Faktoren bei der Schaffung menschenwirdiger Bedin-
gungen.

Die Mitglieder der Volksanwaltschaft danken den Kommissionen flir ihr Engagement
und dem Menschenrechtsbeirat fiir seine beratende Unterstiitzung. Unser Dank gilt
auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Volksanwaltschaft, die mit ihrer Arbeit
tagtdglich zur Starkung und zum Schutz der Menschenrechte beitragen.



Dieser Bericht wird ins Englische Ubersetzt und auch an den UN-Unterausschuss zur
Verhlitung von Folter Gbermittelt.

9 S ey, ) ' i 7
B, Qund— % 4
MMag. Elisabeth Schwetz Gaby Schwarz Mag. Bernhard Achitz

Wien, im Marz 2025
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Einleitung

Einleitung

Der vorliegende Band liefert einen Uberblick iiber die Tatigkeit der Volks-
anwaltschaft als Nationaler Praventionsmechanismus (NPM) im Jahr 2024.
In diesem Jahr fiihrten die Kommissionen insgesamt 458 Kontrollen durch,
davon 435 in Einrichtungen und 23 bei Polizeieinsdtzen. Dabei standen Priif-
schwerpunkte, die vorab gemeinsam mit den Kommissionen festgelegt und
mit dem Menschenrechtsbeirat abgestimmt wurden, im Fokus. Darlber hin-
aus behandelte der NPM weitere nicht geplante, aber ebenso wichtige The-
men, die sich im Zuge der Kontrolltatigkeit ergaben.

Im Berichtsjahr konnten etliche Priifschwerpunkte abgeschlossen, neue
begonnen bzw. vorbereitet werden. In Krankenhdusern und Psychiatrien lag
der neue Priifschwerpunkt hauptsachlich auf dem , Entlassungsmanagement
von psychiatrischen Kliniken”. Anhand der bisher getdtigten Besuche las-
sen sich bereits erste Tendenzen erkennen: In den meisten besuchten Ein-
richtungen wird ein strukturiertes Entlassungsmanagement bedarfsgerecht
umgesetzt. In allen Bundeslandern stellten die Kommissionen jedoch bislang
fest, dass Patientinnen und Patienten haufig viel spater entlassen werden,
als aus medizinischer Sicht notwendig ware. Einer der haufigsten Griinde
dafiir ist, dass oft geeignete extramurale Betreuungs- und bzw. oder Wohn-
formen flir chronisch psychisch erkrankte Menschen fehlen (s. Kap. 2.2.1
JPrufschwerpunkt ,Entlassungsmanagement’ — erste Tendenzen”, S. 56 ff.).

Der NPM einigte sich bereits im Jahr 2023 auf einen neuen Priifschwerpunkt
fur Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie fir UMF-Einrichtungen
der Landesgrundversorgung. Im Laufe des Jahres 2024 erarbeitete die VA
die Details des neuen Priifschwerpunkts ,Die Einrichtung als sicherer Ort”
und startete ihn im Oktober 2024. Ein Jahr lang werden die Kommissionen
nun bundesweit ihre Wahrnehmungen in einem standardisierten Erhebungs-
bogen erfassen. Die Ergebnisse wird die VA anschlieBend auswerten und
Anregungen und Empfehlungen an die Entscheidungstragerinnen und Ent-
scheidungstrager richten. Siehe dazu Genaueres im Kap. 2.3.2 ,Neuer Prif-
schwerpunkt des NPM“, S. 83 ff.

Im Bereich der Rechte flir Menschen mit Behinderungen musste die VA
erneut feststellen, dass Osterreich seine Verpflichtungen bei der Umsetzung
der UN-BRK nach wie vor nicht erfiillt. Dem NPM ist es ein groBes Anliegen,
kontinuierlich darauf hinzuweisen, dass die geforderten MaBnahmen bundes-
weit rasch realisiert werden mussen. Dabei ist die VA nicht nur im Austausch
mit der o6ffentlichen Bundes- und Landesverwaltung, sondern auch mit den
Betroffenen und ihren Interessensvertretungen (s. Kap. 2.4 ,Einrichtungen
fur Menschen mit Behinderungen”, S. 108 ff.).

Den Priufschwerpunkt ,Gewalt in Haft” schloss der NPM im Laufe des
Berichtsjahres ab. Die Ergebnisse werden im Kap. 2.5.1 (S. 131 ff.) zusam-

458 Kontrollen

Priifschwerpunkte
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menfassend dargestellt. Im Herbst 2024 beschloss der NPM einen neuen
Prifschwerpunkt im Bereich des Straf- und MaBnahmenvollzugs. Darin wird
sich der NPM schwerpunktmaBig jenen Inhaftierten widmen, die aufgrund
ihres psychischen Gesundheitszustandes einen spezifischen Behandlungs-
und Betreuungsbedarf haben. Die zustéandige Kommission wird ihre Besuchs-
tatigkeit dazu zeitnah aufnehmen.

Im Hinblick auf die Polizeianhaltung fragten die Kommissionen in den Jahren
2023 und 2024 drei Prifschwerpunkte ab. Diese betrafen die (Ersatz-)Klei-
dung fir mittellose Haftlinge, den Zugang Angehaltener zu Vertrauensarztin-
nen und Vertrauensarzten eigener Wahl und den deeskalierenden Umgang
mit Angehaltenen. Nahere Details zur Auswertung sind im Kap. 2.6.1 ,Prif-
schwerpunkte” (S. 172 ff.) nachzulesen. Die Festlegung neuer Priifschwer-
punkte bezliglich Anhaltezentren flir das Jahr 2025 war zu Redaktionsschluss
noch im Gange. Daher wird der NPM die neuen Priifschwerpunkte samt Eva-
luierung im nachsten Tatigkeitsbericht darstellen.

Bei Kontrollen in Polizeiinspektionen wurden ebenfalls die 2023 festgelegten
Prifschwerpunkte im Jahr 2024 fortgesetzt. Sie setzten sich mit dem Ver-
standigungs- und Alarmschutz in Verwahrungsraumen und der ordnungsge-
maBen Dokumentation von Anhaltungen auseinander. Die Evaluierung kann
im Kap. 2.7.1 ,Prifschwerpunkte” (S. 181 ff.) nachgelesen werden. Die Fest-
legung neuer Prifschwerpunkte fiir das Jahr 2025 im Bereich der kurzfris-
tigen Polizeianhaltung war zu Redaktionsschluss noch nicht abgeschlossen.
Die neuen Schwerpunkte samt Auswertung werden daher im kommenden
Bericht ausflhrlich dargestellt.

Neben den Kontrollbesuchen setzte die VA auch im Berichtsjahr 2024 den
Austausch mit NGOs fort. Im Mai veranstaltete sie ihr alljahrliches NGO-
Forum, das sich diesmal der Umsetzung der Kinderrechte in Osterreich wid-
mete. Das Thema war zuvor in Abstimmung mit dem NGO-Soundingboard
festgelegt worden. In Arbeitsgruppen zu den Themen Umwelt/Beteiligung,
Kinder-gesundheit, Kinderarmut, Bildung/Inklusion und Gewaltschutz disku-
tierte die VA mit Vertreterinnen und Vertretern der zustandigen Behdrden
und NGOs, wo aktuell die groBten Schwierigkeiten bei der Gewahrleistung
der Kinderrechte bestehen (Kap. 2.3 ,Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe”, S. 79 f.).

Fir die Arbeit des NPM ist ein standiger Austausch mit Expertinnen und
Experten besonders wichtig, nicht nur zu aktuellen Themen, sondern auch im
Hinblick auf die Weiterentwicklung der praventiven Tatigkeit. Daher tauscht
sich die VA jedes Jahr in einer zweitagigen Veranstaltung intensiv mit allen
Kommissionsmitgliedern zu den gesammelten Erfahrungen aus der Kont-
rolltatigkeit aus. Neben aktuellen Herausforderungen werden u.a. die Prif-
schwerpunkte, die Methodik der Erhebung und deren Ergebnisse analysiert
und diskutiert. Neben der Sammlung von Anregungen, Verbesserungsvor-
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schlagen und Feedback zur Weiterentwicklung des NPM lag ein Schwerpunkt
im Oktober 2024 auf der Tatigkeit der Ermittlungs- und Beschwerdestelle
Misshandlungsvorwiirfe (EBM) im Bundesamt fiir Korruptionspravention und
-bekampfung (BAK). Ein Mitarbeiter des BAK stellte die Struktur der EBM und
ihre Arbeitsweise vor. Ein Mitglied des EBM-Beirats prasentierte die recht-
lichen Grundlagen und Méglichkeiten der EBM und zog Bilanz zur bisherigen
Umsetzung. Beide Vortrage wurden mit den Teilnehmenden diskutiert. Ein
weiterer Punkt widmete sich dem Thema ,Rassismus in Einrichtungen”. Eine
Expertin gab einen Uberblick iiber ihre Erfahrungen, die anschlieBend in der
Runde im Hinblick auf die Kontrolltdtigkeit des NPM reflektiert wurden. Ein
weiterer Vortrag befasste sich mit der psychiatrischen Pflege im Kontext von
ZwangsmaBnahmen. Ein Experte stellte den Paradigmenwechsel — weg von
einer biomedizinischen und hin zu einer menschenrechtsbasierten — Psychi-
atrie vor und zeigte auf, wie ZwangsmaBnahmen in Zukunft weiter reduziert
werden kénnen. Der Austausch mit und unter den Kommissionen sowie die
Vortrage und Diskussionen zu den unterschiedlichen menschenrechtlichen
Aspekten boten den Teilnehmenden wichtigen neuen Input zu ihrer Tatig-
keit.

Die folgenden Seiten in diesem Band widmen sich ausftihrlich den Ergebnis-
sen der Kontrollbesuche im Jahr 2024. Kapitel 1 beinhaltet einen Uberblick
Uber den NPM mit den wichtigsten Eckdaten zum Mandat und einer statisti-
schen Auswertung der Kontrollen. Neben Informationen zum Budget und zur
personellen Ausstattung enthdlt dieses Kapitel eine Zusammenfassung der
wichtigsten Ereignisse im Bereich der internationalen Zusammenarbeit und
der Kooperationen der VA sowie einen Bericht des Menschenrechtsbeirats.

Beobachtungen zu den Einrichtungstypen sowie Feststellungen zu den ein-
zelnen Kontrollbesuchen behandelt Kapitel 2. Aufgrund der hohen Anzahl der
durchgeflihrten Kontrollen kénnen nicht alle Ergebnisse in diesem Bericht
dargestellt werden. Daher liegt der Fokus auf menschenrechtlich kritisch zu
bewertenden Gegebenheiten und festgestellten Missstéanden, die Uber Ein-
zelereignisse hinausgehen und auf systembedingte Defizite hinweisen. Wie
in den Vorjahren ist das Kapitel nach Einrichtungstypen gegliedert.

Am Ende der jeweiligen Unterkapitel werden die Wahrnehmungen aus der
Tatigkeit der Kommissionen und die daraus abgeleiteten Empfehlungen des
NPM grau hinterlegt aufgelistet. Die gesammelten Empfehlungen seit Beginn
des Mandats im Jahr 2012 sind auf der Website der VA unter www.volksan-
waltschaft.gv.at/empfehlungsliste abrufbar.

Uberblick
iiber den NPM

Feststellungen zu
Kontrollbesuchen

Empfehlungen
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Der Nationale Priventionsmechanismus im Uberblick

1 Der Nationale Préi_\_lentions-
mechanismus im Uberblick

1.1 Mandat des NPM

Seit dem 1. Juli 2012 ist die VA fiir den Schutz und die Férderung der Men-
schenrechte in der Republik Osterreich zustindig. Der verfassungsgesetz-
liche Auftrag als ,Nationaler Praventionsmechanismus” (NPM) basiert auf
zwei bedeutenden Rechtsakten der Vereinten Nationen: Einerseits dem UN-
Fakultativprotokoll zum Ubereinkommen gegen Folter und andere grausame,
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (OPCAT — Optio-
nal Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment) und andererseits der UN-Behinderten-
rechtskonvention (UN-BRK). Auf Basis dieser Vertrage kontrolliert der NPM
Einrichtungen, in denen es zum Entzug oder zur Einschrankung der personli-
chen Freiheit kommt oder kommen kann, wie Justizanstalten, Kasernen, Poli-
zeianhaltezentren, Polizeiinspektionen, psychiatrische Einrichtungen, Alten-
und Pflegeheime, Krisenzentren und Wohngemeinschaften fiir Kinder und
Jugendliche. Dartber hinaus kontrolliert der NPM auch Einrichtungen und
Programme flir Menschen mit Behinderungen. Zudem wird die Tatigkeit der
Polizei beobachtet, wenn unmittelbare Befehls- und Zwangsgewalt — etwa
bei Abschiebungen, Demonstrationen und Polizeieinsdtzen — ausgeibt wird.
Im Kern geht es darum, Risikofaktoren flir Menschenrechtsverletzungen
friihzeitig zu erkennen und einzustellen.

Mit den Kontrollbesuchen betraut die VA von ihr eingesetzte Kommissionen.
Gemeinsam bilden sie den NPM. Jede Kommission besteht aus einer Leitung
sowie Mitgliedern, die die VA gemaB internationalen Vorgaben unter Beriick-
sichtigung der Geschlechterparitat bestellt. Sie sind multiethnisch und multi-
disziplinar zusammengesetzt. Derzeit gibt es eine Bundeskommission flr den
Straf- und MaBnahmenvollzug und sechs regionale Kommissionen. Sie wer-
den von auf dem Gebiet der Menschenrechte anerkannten Personlichkeiten
geleitet.

Nach o6ffentlichen Ausschreibungen auf der Website, in Fachzeitschriften und
Tageszeitungen erfolgte mit Wirksamkeit ab Juli 2024 die Neubestellung von
drei Kommissionsleitungen und 28 Kommissionsmitgliedern fiir die nachsten
sechs Jahre. Die VA dankt an dieser Stelle allen ausgeschiedenen Mitgliedern
fur deren engagierte Tatigkeit. Die Teilerneuerung von Kommissionen durch
personelle Veranderungen sieht die VA zur Aufrechterhaltung des Methoden-
pluralismus und Vorkehrung, in Routinen stecken zu bleiben, als unverzicht-
bar an. Es ist genau die Vielfalt an Zugangen, Theorien und Methoden, die
die Arbeit der Kommissionen als Teamleistung auszeichnet.

Mandat

7 Kommissionen
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Die Kontrollbesuche der Kommissionen in Einrichtungen und die Beobach-
tung von Zwangsakten erfolgen im Regelfall unangekiindigt. Sie werden auf
der Grundlage eines mit der VA gemeinsam entwickelten Priifschemas und
einer Prifmethodik (www.volksanwaltschaft.gv.at/pruefmethodik) durchge-
fuhrt. Bei ihrer Tatigkeit orientieren sie sich auch an den von der VA vorge-
gebenen Priifschwerpunkten. Die Kommissionen haben uneingeschrankten
Zutritt zu allen Einrichtungen und erhalten alle fir die Austibung ihres Man-
dats erforderlichen Informationen und Unterlagen. Sie fiihren vertrauliche
Gesprache mit Angehaltenen, mit Patientinnen und Patienten oder Bewohne-
rinnen und Bewohnern. Sie berichten iiber ihre Besuche und Uberpriifungen
direkt an die VA und schlieBen Einschatzungen von Menschenrechtsverlet-
zungen und Empfehlungen zu deren Verhinderung an.

Dariiber hinaus steht der VA der Menschenrechtsbeirat (MRB) als beratendes
Gremium zur Seite. Die Mitglieder werden von der VA bestellt. Der MRB wird
von einer Vorsitzenden und einem stellvertretenden Vorsitzenden mit ausge-
wiesener Expertise auf dem Gebiet der Menschenrechte geleitet und besteht
aus Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft, der Bundesministe-
rien und der Bundeslander.

Im Jahr 2024 flhrten die Kommissionen insgesamt 458 Kontrollbesuche
und Beobachtungen durch (2023: 505). Neben dieser Tatigkeit tauschten
sich die Kommissionen in 9 Round-Table-Gesprachen mit Einrichtungen bzw.
deren Ubergeordneten Dienststellen aus. Um Einrichtungen regelmaBig und
flachendeckend Uberprifen zu kénnen, ist eine groBe Anzahl an Besuchen
wichtig. Doch nicht nur die Quantitat, sondern auch die Qualitdt der Besuche
spielt eine Rolle. Um umfassendere Einblicke zu erhalten, kénnen daher bei
gréBeren Einrichtungen auch mehrtagige Besuche mit gréBeren Delegatio-
nen sinnvoll sein.

Das Wissen des Personals in den einzelnen Einrichtungen Uber die Men-
schenrechte und deren Schutz spielt eine wichtige Rolle fiir die Pravention.
Daher engagieren sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VA sowie ihre
Kommissionsmitglieder seit Jahren im Rahmen der Ausbildung der Polizei
und der Justizwache. Da die Auszubildenden im spateren Berufsleben auch
mit der VA und ihren Kommissionen in Kontakt kommen kdnnen, werden in
den Unterrichtsmodulen die VA und ihre Arbeit vorgestellt. Dariiber hinaus
diskutieren die Teilnehmenden mit den Vortragenden anhand konkreter Situ-
ationen, wie die Menschenrechte geschiitzt und geférdert werden kdénnen.
Im Jahr 2024 unterrichtete der NPM Gsterreichweit 48 Klassen der Polizei-
grundausbildung. Die Ausbildung erfolgte in Prasenz und fand in den Bil-
dungszentren der Sicherheitsakademie in den Bundesldndern statt. Im Rah-
men der Grundausbildung der Justizwachebediensteten fanden 15 Einheiten
in der Strafvollzugsakademie Wien und in den Ausbildungszentren Stein,
Graz und Linz Uber das Berichtsjahr verteilt statt.


http://www.volksanwaltschaft.gv.at/pruefmethodik
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1.2 Kontrollen in Zahlen

Im Jahr 2024 flihrten die Kommissionen dsterreichweit 458 Kontrollen durch.
95 % der Besuche fanden in Einrichtungen statt, 5% betrafen die Beobach-
tung von Polizeieinsatzen. Im Regelfall erfolgten die Uberpriifungen unan-
gekindigt, lediglich 13 % wurden angekiindigt. Im Schnitt dauerten die Kon-
trollen drei Stunden.

Der GroBteil der 435 Kontrollen von Einrichtungen fand in sogenannten ,less
traditional places of detention” statt. Zu diesen zahlen Gsterreichweit Uber
5.300 verschiedene Orte wie Alten- und Pflegeheime, Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe sowie Einrichtungen flir Menschen mit Behinderungen.
In diesen Einrichtungstypen fiihrten die Kommissionen 283 Besuche durch,
davon 82 Kontrollen in Einrichtungen fiir Menschen mit Behinderungen.

Kontrolltatigkeit der Kommissionen 2024
(in absoluten Zahlen)

Praventive Menschenrechtskontrolle

458
Kontrolle von Beobachtung von
Einrichtungen Polizeieinsatzen*
435 23

* dazu zdhlen: Abschiebungen, Demonstrationen, Versammilungen

Die Gesamtzahl der durchgefiihrten Kontrollen entspricht dabei nicht der
Anzahl der besuchten Einrichtungen, denn zahlreiche Einrichtungen wurden
mehrfach besucht. Diese sogenannten Follow-up-Besuche sind notwendig,
um zu Uberpriifen, ob die festgestellten Defizite bereits behoben bzw. drin-
gend gebotene Verbesserungen vorgenommen wurden. Insbesondere Justiz-
anstalten und Polizeianhaltezentren werden mehrmals im Jahr kontrolliert.

Wie sich die Kontrollen auf die unterschiedlichen Einrichtungen bzw. auf die
beobachteten Polizeieinsatze je Bundesland verteilen, kann anhand der fol-
genden Aufstellung nachvollzogen werden. Wie oft welcher Einrichtungstyp
insgesamt kontrolliert wurde bzw. wie oft Polizeieinsatze beobachtet wurden,
kann an der Gesamtzeile der Tabelle enthommen werden. Die unterschiedli-
che Anzahl der Besuche und Beobachtungen von Polizeieinsatzen hangt zum
einen mit der unterschiedlichen Anzahl der Einrichtungstypen und zum ande-
ren mit den Bevdlkerungszahlen zusammen. Die folgende Tabelle verdeut-
licht diesen Aspekt und stellt die Gesamtzahl der Kontrollen je Bundesland
dar.

435 Kontrollen
in Einrichtungen

Zahlreiche
Follow-up-Besuche
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Anzahl der Kontrollen im Jahr 2024
in den einzelnen Bundeslandern nach Art der Einrichtung

Bundes- PAK/ . Polizei-
PI PAZ APH KJH BPE JA Sonstige |

land KRA einsatze
Wien 4 3 11 34 11 9 2 2 6
Bgld 9 0 8 8 6 1 0 1 4
NO 0 0 22 13 35 10 5 0 1
06 16 1 11 7 5 8 6 1 3
Sbg 14 1 5 4 2 4 2 0 3
Ktn 9 1 11 9 9 4 0 0 2
Stmk 8 1 11 6 6 9 2 0 2
Tirol 2 2 22 11 8 4 2 1 2
Vbg 0 1 6 2 0 6 1 0 0
GESAMT 62 10 107 94 82 55 20 5 23

davon

unange- 62 10 107 91 81 19 20 5 3

kiindigt

Legende:

PI = Polizeiinspektion

PAZ = Polizeianhaltezentren
APH = Alten- und Pflegeheime

KJH = Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

BPE = Einrichtungen fiir Menschen mit Behinderung

PAK/KRA = Psychiatrische Abteilungen in
Krankenhausern/Krankenanstalten

JA = Justizanstalten

SONSTIGE = Landespolizeidirektion, Sonder-
transit Schwechat etc.

Anzahl der Kontrollen

Bundesland 2024
NO 86
Wien 82
00 58
Tirol 54
Stmk 45
Bgld 45
Sbg 37
Ktn 35
Vbg 16
GESAMT 458
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Die Ergebnisse zu allen 458 Kontrollen liegen der VA in Form von umfassen-
den Protokollen der Kommissionen vor. Bei 304 Einrichtungsbesuchen bean-
standeten die Kommissionen die menschenrechtliche Situation. Bei 149 Kon-
trollen (131 Einrichtungen und 18 von 23 Polizeieinsatzen) gab es hingegen
keinerlei Beanstandungen. Die Kommissionen zeigten somit Mangel bei 67 %
der Kontrollen auf.

Anteil der Kontrollen 2024

Besuche mit onne
Beanstandung Beanstandung

K_on’_crolle von 70 % 30 %
Einrichtungen
Be(_)ba_ChtUPg von 229, 78 %
Polizeieinsatzen
Kontrollen

0, 0,
GESAMT 67% 33%

Bei den Besuchen fiihren die Kommissionen Erhebungen zu verschiedenen
Bereichen durch. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die Bean-
standungen auf die einzelnen Themen verteilen. Zu beachten ist, dass bei
jedem Einrichtungsbesuch fast immer mehrere Bereiche Uberpriift werden
und sich die Beanstandungen daher auf mehrere Themen beziehen.

Auf welche Themen bezogen sich die Beanstandungen
der Kommissionen?
%-Anteile

Freiheitsbeschrénkende MaBnahmen
Lebens- und Aufenthaltsbedingungen
Bauliche Ausstattung
Personal
Gesundheitswesen
Bildung, Arbeit und Beschéftigung 71
Recht auf Familie und Privatsphére 6,8
Indizien auf Folter, Misshandlung etc. 6,0
Betreuungs- und Vollzugsplane 5.2
Zugang zu Informationen 4,0
Baustruktur allgemein 3,1
Rickfiihrung und Entlassung 2,8
Beschwerdemanagement 2,7
Kontakt nach AuBen 2,0
Lage 1,0
SicherungsmaBnahmen 0,9

12,6
12,6
12,4
11,1
10,0

I I I I I I ]
0 2 4 6 8 10 12 14

Im Vergleich zu den Vorjahren weicht die Reihung der Themen kaum ab.
Zu berticksichtigen ist, dass es sich bei den angeflihrten Bereichen um jene
mit der hdchsten menschenrechtlichen Eingriffsintensitdt handelt. Demzu-
folge betrafen 12,6 % der Beanstandungen freiheitsbeschrankende MaBnah-

Defizite bei rund
67 % der Kontrollen
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Beobachtung von

23 Polizeieinsatzen

20

9 Round-Table-
Gesprache

6 Regional-
kommissionen

men. Ebenso haufig wurden die Lebens- und Aufenthaltsbedingungen kriti-
siert. Darunter fallen beispielsweise Sanitdr- und Hygienestandards, die Ver-
pflegung oder das Angebot an Freizeitaktivititen. Ahnlich hiufig wurde die
bauliche Ausstattung bemangelt (12,4 %). Probleme beim Personal fielen in
rund 11 % der Falle auf, gefolgt von Beanstandungen zum Gesundheitswe-
sen (10 %), zum Bildungs-, Arbeits- und Beschaftigungsangebot (7,1 %) und
dem Recht auf Familie und Privatsphare (6,8 %).

Abgesehen von den Kontrollbesuchen in Einrichtungen beobachteten die
Kommissionen im Berichtsjahr 23 Polizeieinsatze, insbesondere bei Demons-
trationen und polizeilichen GroBeinsatzen.

Neben dieser Kontrolltatigkeit fihrten die Kommissionen 9 Round-Table-
Gesprache mit Einrichtungen und tbergeordneten Dienststellen durch.

1.3 Budget

Im Berichtsjahr 2024 standen fiir die Kommissionsleitungen, die Kommissi-
onsmitglieder und die Mitglieder des MRB 1.700.000 Euro zur Verfiigung. Der
GroBteil davon wurde fiir Entschadigungen und Reisekosten flir die Kommis-
sionsmitglieder budgetiert.

1.4 Personelle Ausstattung

1.4.1 Personal

Um die neuen Aufgaben des OPCAT-Mandats erfiillen zu kénnen, erhielt die
VA im Jahr 2012 zusatzliche Planstellen. Die in der VA mit den NPM-Tatig-
keiten betrauten Bediensteten sind Juristinnen und Juristen und verfligen
Uber Expertise in den Bereichen Rechte von Menschen mit Behinderungen,
Kinderrechte, Sozialrechte, Polizei, Asyl und Justiz. Das ,Sekretariat OPCAT"
koordiniert die Zusammenarbeit der VA mit den Kommissionen. Dariber
hinaus sichtet es internationale Berichte und Dokumente, um den NPM mit
Informationen ahnlicher Einrichtungen zu unterstiitzen.

1.4.2 Kommissionen der Volksanwaltschaft

Zur Erledigung ihrer Aufgaben hat die VA mindestens sechs multidisziplinar
zusammengesetzte Kommissionen einzusetzen. Diese kdnnen nach regio-
nalen oder sachlichen Gesichtspunkten gegliedert sein. Derzeit hat die VA
sechs Regionalkommissionen eingerichtet. Jede dieser Kommissionen ist fir
die Kontrollbesuche in einem festgelegten Gebiet zustéandig. Dort besucht sie
Alten- und Pflegeheime, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Psych-
iatrien sowie psychiatrische Abteilungen in Krankenanstalten, Einrichtungen
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flir Menschen mit Behinderungen und Einrichtungen der Polizei. Dartber hin-
aus beobachtet sie Polizeieinsatze.

Zusatzlich besucht eine Bundeskommission 6sterreichweit Einrichtungen des Bundeskommission
Straf- und MaBnahmenvollzugs. Diese wurde eingerichtet, um einen umfas- Straf-und
- L. o MaBnahmenvolizug
senden Uberblick tGber alle Einrichtungen des Straf- und MaBnahmenvollzugs
zu erhalten und die Rahmenbedingungen besser miteinander vergleichen zu
kdnnen. Die Anzahl der Einrichtungen ist vergleichsweise gering, die Zustan-
digkeit liegt bei einem Ressort. Die Leitung der Justizanstalten erfolgt zentral
durch die beim BMJ eingerichtete GD fiir den Straf- und MaBnahmenvollzug.
Dem Bundesministerium obliegt auch die Umsetzung der vom NPM erstatte-
ten Empfehlungen. Auf diese Weise kdnnen sowohl Best-Practice-Beispiele
als auch Defizite besser identifiziert werden.

Alle drei Jahre sind die Halfte der Kommissionsleitungen und der Kommissi-
onsmitglieder neu auszuschreiben und nach Anhérung des MRB zu bestellen.
Mit 1. Juli 2024 fand die letzte Neubestellung von drei Regionalkommissions-
leitungen sowie deren Mitgliedern filir die kommenden sechs Jahre statt.

1.4.3 Menschenrechtsbeirat

Der MRB steht der VA als beratendes Gremium zur Seite. Er besteht aus Ver-
treterinnen und Vertretern der Bundesministerien, der Bundeslander sowie
der Zivilgesellschaft. Die oder der Vorsitzende muss Uber spezifische Fahig-
keiten und Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Menschenrechte verfiigen.
Alle Mitglieder werden von der VA — auf Vorschlag von NGOs und Ministe-
rien — bestellt. Die Neubestellung der Stellvertretung des Vorsitzes des MRB
erfolgte ab 1. Juli 2024 fir sechs Jahre. Der MRB unterstiitzt die VA bei der
Festlegung von Prifschwerpunkten, der Erstattung von Missstandsfeststel-
lungen und Empfehlungen, der Gewahrleistung einheitlicher Vorgehenswei-
sen und Priifstandards sowie der Auswahl von Kommissionsmitgliedern.

1.5 Internationale Zusammenarbeit und
Kooperationen

1.5.1 Vereinte Nationen

Mit dem Inkrafttreten des Ubereinkommens gegen Folter und andere grau- 7. Staatenpriifung
same, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe der Ver- Vor dem UN-Aus-
einten Nationen (CAT) hat sich Osterreich verpflichtet, dieses umzusetzen. schuss gegen Folter
Die Umsetzung kontrolliert der UN-Ausschuss gegen Folter in periodischen

Absténden im Rahmen einer Staatenprifung. Als A-Status akkreditierte Nati-

onale Menschenrechtsinstitution (NMRI), hat die VA das Recht, an diesen

Staatenprifungen teilzunehmen und ihre Beobachtungen beizutragen.
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Vorbereitung fiir
Staatenbericht
zum ICCPR

SPT-Webinar
zur Unabhéangigkeit
von NPM

Webinar
zur Kooperation
von NPM und NMRI

OHCHR-Umfrage zu
Gewalt gegen Frauen
und Méadchen in Haft
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Der damalige Volksanwalt Rosenkranz nahm im April 2024 an einer Vorab-
sitzung vor dem Ausschuss gegen Folter in Genf teil. Dabei prasentierte er
den von der VA eingereichten Schattenbericht. Ein besonderes Augenmerk
lag auf der nicht kindgerechten Unterbringung von minderjahrigen unbeglei-
teten Flichtlingen sowie dem eklatanten Mangel an Fachpersonal in Haft-
anstalten, Anhaltezentren sowie Alten- und Pflegeheimen. Die gesammelte
Expertise des Schattenberichts diente dem Ausschuss zur Vorbereitung der
7. Staatenpriifung Osterreichs, die am folgenden Tag stattfand und in der
die Delegation der Bundesregierung zur Umsetzung des Ubereinkommens
befragt wurde.

In Vorbereitung des 6. Periodischen Staatenberichts Osterreichs zum Pakt fiir
burgerliche und politische Rechte (ICCPR) ersuchte das Bundeskanzleramt
um Unterstiitzung bei der Beantwortung eines Fragenkatalogs, der im Rah-
men der Staatenpriifung 2025 in Genf vorrangig behandelt werden wird. Der
NPM nutzte die Einladung, um die wichtigsten Anliegen auf diesem Gebiet
vorzubringen. Sie umfassten im Bereich der Justizanstalten Forderungen fir
eine bessere Ausstattung durch bauliche MaBnahmen und eine Verbesserung
der Personalsituation. Ebenfalls erwahnt wurden Beschwerden tiber die Poli-
zei, die von Unfreundlichkeit und mangelnder Ermittlungstatigkeit bis hin zu
Misshandlungsvorwiirfe reichten.

Die europaische Regionalgruppe des UN-Unterausschusses zur Verhiitung
von Folter (SPT), der sich vor allem mit der praktischen Umsetzung des
Ubereinkommens auseinandersetzt, veranstaltete ein Webinar fiir NPM, das
sich mit deren Unabhangigkeit befasste. Ziel war es, Schwachstellen zu ero6r-
tern, die die Unabhangigkeit von NPM beeinflussen oder sogar einschranken
kdnnen.

Die Globale Allianz der Nationalen Menschenrechtsinstitutionen (GANHRI)
verabschiedete 2023 eine Deklaration zur Férderung der Arbeit von NMRI
in der Folterpravention (s. PB 2023, Band ,Praventive Menschenrechtskon-
trolle”, S. 132). Im Oktober 2024 fand die Auftaktveranstaltung zur Umset-
zung der Deklaration zum Thema ,Starkung der Kooperation zwischen NMRI
und NPM” statt.

Der NPM beteiligte sich an einer Umfrage des UN-Hochkommissariats fur
Menschenrechte (OHCHR), die sich mit dem Thema Gewalt gegen Frauen
und Madchen in Haft befasste. Sie machte deutlich, dass Frauen und Mad-
chen eine Minderheit in Justizanstalten darstellen und ihre Haftbedingungen
daher nur maBig bis gar nicht angepasst werden. Dies duBert sich vor allem
beim Beschaftigungs- und Bildungsangebot, aber auch bei der Wahrung der
Privat- und Intimsphare.
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1.5.2 Europaische Union

Im Juni 2024 veranstaltete der Europaische Wirtschafts- und Sozialausschuss
einen Onlineaustausch Uber die Bedingungen in Haft und Untersuchungshaft
in Europa. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten die bestehenden
Probleme in Gefangnissen, wie z.B. den Uberbelag, die fehlende medizini-
sche Versorgung oder den Personalmangel. Fokus der Veranstaltung war das
Finden von Ldsungsansatzen zur Harmonisierung von Haftbedingen inner-
halb der EU.

Eine Expertin der VA hielt einen Vortrag bei einer Onlineveranstaltung des
Europdischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, die sich dem Thema
~Gewahrleistung sexueller und reproduktiver Gesundheitsrechte von Frauen
mit Behinderungen” widmete. Sie prasentierte die Ergebnisse des NPM-Priif-
schwerpunkts zur sexuellen Selbstbestimmung von Menschen mit Behinde-
rungen (s. PB 2023, Band ,Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 109)
und hob besonders die Bedeutung von Gewaltschutzkonzepten und Konzep-
ten fir Liebe, Sexualitdt und Partnerschaft in den Einrichtungen sowie gut
geschultem sozialpadagogischem Personal hervor.

1.5.3 Europarat

Das Europdische NPM-Forum — ein Gemeinschaftsprojekt von EU und Euro-
parat — organisiert regelmaBige Treffen und Diskussionsforen zur Starkung
der Zusammenarbeit der NPM in den Mitgliedstaaten.

Im September 2024 fand das jahrliche Treffen des NPM-Forums in StraBburg
statt. An die 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 38 Mitgliedstaaten
kamen zusammen und verschafften sich — anhand von Expertenvortragen
und im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen anderer NPM — einen Uber-
blick tber die adaquate Behandlung von Haftlingen mit Substanzgebrauchs-
stérungen.

Neben dem NPM-Forum organisierte der Europarat auch eine Expertenkonfe-
renz, um Uber die rechtskonforme Vollstreckung von Gerichtsurteilen betref-
fend zurechnungsunfahiger Personen aufzuklaren. Hintergrund der Konfe-
renz war die neue Judikatur des EGMR dazu. Mitglieder des Komitees des
Europarats zur Verhitung von Folter (CPT) erlauterten die aktuellen Mindest-
standards flr forensische und psychiatrische Einrichtungen. Der Umgang mit
Zwangsbehandlungen und De-Institutionalisierung wurde ebenfalls themati-
siert.

Haftbedingungen
in Europa

Veranstaltung iiber
Rechte von Frauen
mit Behinderungen

Umgang mit Haft-

lingen mit Substanz-

gebrauchsstoérunge

n

Urteilsvollstreckung

fiir zurechnungs-
unfiahige Personen
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Osterreich
organisiert SEE-NPM-
Netzwerktreffen

Uberbelag in
Untersuchungshaft

Treffen in Berlin

Arbeitsschwerpunkt
Polizeiarbeit

Arbeitsschwerpunkt
MaBnahmenvollzug
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1.5.4 SEE-NPM-Netzwerk

Der dsterreichische NPM richtete im Berichtsjahr das jahrliche Treffen des
Netzwerks slidosteuropadischer NPM-Einrichtungen (SEE-NPM-Netzwerk) aus.
Im Fokus des Treffens standen die Bedingungen fiir Untersuchungshaftlinge.
Vertreterinnen und Vertreter der NPM aus Osterreich, Bulgarien, Kroatien,
Griechenland, Montenegro, Nordmazedonien, Rumanien, Serbien, Kosovo
und Slowenien kamen im November in Wien zu einem Austausch zusammen.
Ein besonderer Dank gebiihrt dem Europarat, der die Veranstaltung finanziell
unterstitzte.

Die Teilnehmenden prasentierten ihre themenbezogenen Beobachtungen.
Uberbelag, Personalmangel und die Gesundheitsversorgung stellen in allen
Landern ein Problem dar.

Das SEE-NPM-Netzwerk beendete sein Treffen in Wien mit der Veroffentli-
chung von Schlussforderungen, die empfehlen, dass trotz der Schwierigkei-
ten durch Uberbelag und bauliche Bedingungen der Gewaltschutz, die Min-
deststandards fir Aufenthaltsbedingungen und die gesundheitliche Versor-
gung fir die Inhaftierten entsprechend zu gewahrleisten sind.

Das SEE-NPM-Netzwerk war sich auch einig, dass zusatzliche Platze in Jus-
tizanstalten das Problem der stetig steigenden Zahl an Haftlingen langfris-
tig nicht I16sen werden. Es missen zeitnah Alternativen zur Anhaltung mdg-
lich sein, um Uberbelag und den damit einhergehenden Personalmangel zu
unterbinden.

1.5.5 Netzwerktreffen deutschsprachiger NPM

Seit 2014 ist der Osterreichische NPM Partner eines Programms zum Erfah-
rungsaustausch zwischen NPM im deutschsprachigen Raum (Deutschland,
Osterreich, Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein). Im Rahmen dieses Netz-
werks lud 2024 der deutsche NPM zum jahrlichen Erfahrungsaustausch nach
Berlin ein. Osterreich war bei diesem Treffen durch Volksanwalt Achitz und
Mitglieder der Kommissionen vertreten.

Volksanwalt Achitz nutzte den Austausch, um die neusten Erkenntnisse und
Entwicklungen im Polizeibereich vorzustellen, allen voran die im BMI neu ein-
gerichtete Ermittlungs- und Beschwerdestelle flir Misshandlungsvorwiirfe
iiber die Polizei. Im Gegenzug sprach der deutsche NPM iiber die Uberprii-
fung der Polizeiarbeit wahrend der FuBballspiele der Europameisterschaft
2024. Beide NPM stellten fest, dass die Zusammenarbeit zwischen den NPM
und der Polizei in diesem Bereich gréBtenteils gut funktioniert.

Einen anderen Schwerpunkt des Treffens bildeten Beobachtungen im MaB-
nahmenvollzug. Die NPM sprachen Uber Lebens- und Aufenthaltsbedingun-
gen, Suizidpravention, Privatsphdre und Fixierungen. Zudem sprach der
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deutsche NPM Patientenverfligungen im Zusammenhang mit Zwangsmedi-
kation an. In Osterreich und in der Schweiz gibt es fiir diesen Bereich keine
Patientenverfiigungen.

Auch die Rolle geschlossener Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen zur Pra- Arbeitsschwerpunkt
vention von Jugendkriminalitat wurde thematisiert. Der osterreichische NPM Eiil';:er' und Jugend-
berichtete Uber die politische Debatte zur Senkung der Strafmiindigkeit von

Jugendlichen. Die Vertreterinnen und Vertreter aus der Schweiz gaben an,

dass straffallige Jugendliche nicht in Haftanstalten fiir Erwachsene unterge-

bracht werden.

1.5.6 Bilaterale und multilaterale Kooperation

Aus dem Netzwerktreffen der NPM des deutschsprachigen Raums ergab sich Begleitender Besuch
fir den osterreichischen NPM die Mdglichkeit, einen Besuch des deutschen des deutschen NPM
NPM in einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Wirzburg zu begleiten. Hier

lag der Fokus auf der Uberpriifung einer therapeutischen Wohngruppe, die

auch die Mdglichkeit einer geschlossenen Unterbringung vorsieht. Unterge-

bracht werden darin Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 18 Jahren,

die akut selbst- oder fremdgefahrdend sind. Der Besuch umfasste Gesprache

mit der Einrichtungsleitung, dem Personal sowie den untergebrachten Kin-

dern und Jugendlichen.

Gemeinsam mit NPM aus 45 Landern trug Osterreich zur Entwicklung des Situation von
,Globalen Berichts tiber Frauen im Gefangnis” bei, der von der Association Frauen in Haft
for the Prevention of Torture (APT) koordiniert und im Dezember 2024 verof-

fentlicht wurde. Durch die Daten und Erhebungen der NPM konnte mit dem

Bericht erstmals eine globale Analyse von Frauen in Haft erstellt werden. Der

Bericht hebt die groBen Herausforderungen und die systemische Diskriminie-

rung hervor, mit denen Frauen in Gefangnissen auf der ganzen Welt konfron-

tiert sind. Er fordert dringende Reformen und einen verstarkten Einsatz von

Alternativen zur Inhaftierung.

Zum zweiten Mal referierte ein Experte des &sterreichischen NPM bei den 9. Gefangnismedizin-
Gefangnismedizin-Tagen in Deutschland. Die Fachtagung dient als Forum fiir T29€ in Deutschland
Medizinerinnen und Mediziner sowie Pflegerinnen und Pfleger, die im Straf-

und MaBnahmenvollzug tatig sind. Einer der Schwerpunkte der Tagung war

die psychiatrische Versorgung im Strafvollzug. Zum Thema ,,Menschenrecht-

liche Aspekte der psychiatrischen Pflege in Haft” behandelte der Vortrag aus

Osterreich die Beobachtungen des NPM wahrend seiner Besuche in Justizan-

stalten aus einer praventiven menschenrechtlichen Perspektive.

Eine internationale Konferenz in Deutschland befasste sich mit der von der Internationale
Polizei ausgehenden unmittelbaren Befehls- und Zwangsgewalt. Der Schwer- ~Pelizeikonferenz
punkt dieser jahrlichen Polizeikonferenz lag 2024 auf dem Verhdr zu Ermitt- n Berlin
lungszwecken. Behandelt wurde dabei vor allem die Umsetzung der Mén-
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NPM Tschechien
in Wien

Delegation aus
Usbekistan in Wien

Besuch agyptischer
Menschenrechts-
beirat

dez-Prinzipien der Vereinten Nationen, die Standards flir menschenrechts-
konforme Ermittlungen darlegen.

Im Dezember kam eine Delegation des Deutschen Instituts flir Menschen-
rechte zu einem Arbeitsgesprach nach Wien. Das Institut Gberpriift die
Umsetzung der UN-BRK nach Art. 33 (2). Im Gegensatz dazu Uberprift der
Osterreichische NPM Einrichtungen fiir Menschen mit Behinderungen nach
Art. 16 (3) der UN-BRK. Neben diesen Unterschieden und deren Bedeutung
diskutierten die Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland und Osterreich
die Herausforderungen, die der Fdderalismus in beiden Landern bei der
Umsetzung der UN-BRK mit sich bringt. Zusatzlich tauschten sich die Exper-
tinnen und Experten Uber freiheitsentziehende MaBnahmen in Einrichtungen
fur Menschen mit Behinderungen und De-Institutionalisierung aus.

Die traditionell gute Zusammenarbeit mit den NPM der Nachbarlander
ermoglichte 2024 einen vertieften Austausch mit den Kolleginnen und Kol-
legen des NPM in Slowenien. Im Rahmen dieses Austauschs konnte ein
Experte des Osterreichischen NPM den Besuch eines landesgerichtlichen
Gefangenenhauses in Slowenien begleiten. Auch hier zeigte sich das in vie-
len Landern vorherrschende Problem eines Uberbelags. Im vorliegenden Fall
fihrte das dazu, dass in diesem Gefangenenhaus — das eigentlich primar fir
die Unterbringung von Jugendlichen vorgesehen ist — nahezu ausnahmslos
erwachsene Personen angehalten werden.

Ein weiteres Arbeitsgesprach fand im September 2024 mit Kolleginnen und
Kollegen des tschechischen NPM statt. Der Schwerpunkt lag auf der Metho-
dik von NPM-Besuchen und den Besonderheiten, die bei Besuchen in unter-
schiedlichen Einrichtungen zu beriicksichtigen sind. Auch die Erstellung von
Protokollen nach den Besuchen war Thema des Austausches.

Im November empfing Volksanwaltin Schwarz die usbekische Ombudsfrau in
Wien. Neben der Vorstellung der verschiedenen Mandate beider Einrichtun-
gen lag der Fokus auf der Zusammenarbeit und dem Austausch im Bereich
der praventiven Tatigkeiten zum Schutz vor Gewalt und Folter. Wahrend des
dreitdgigen Besuchs erhielt die Delegation Einblicke in die Arbeit des Oster-
reichischen NPM. Gesprache mit Vertreterinnen und Vertretern des BMI und
des MRB sowie ein Besuch der JA Korneuburg standen ebenfalls auf dem
Programm.

Volksanwaltin Schwarz empfing auch eine Delegation des &gyptischen Men-
schenrechtsrats, die einen dreitdgigen Studienbesuch in Osterreich dazu
nutzte, auch den osterreichischen NPM zu treffen und mehr Gber die Abwick-
lung des Strafvollzugs in Osterreich zu erfahren.
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1.6 Bericht des Menschenrechtsbeirats

Der MRB trat im Jahr 2024 sechsmal zu ordentlichen Plenarsitzungen zusam-
men. Das 34-kopfige Gremium des MRB (Vorsitzende, stellvertretender Vor-
sitzender, 16 Mitglieder, 16 Ersatzmitglieder) ist mit 1. Juli 2024 von der VA
neu bestellt worden, wobei neben dem stellvertretenden Vorsitzenden auch
vier Mitglieder und sieben Ersatzmitglieder neu hinzugekommen sind.

Die Vorsitzende des MRB bleibt Renate Kicker, zum neuen Stellvertreter
wurde der Medizinrechtsexperte und ehemalige Sektionschef flir 6ffentliche
Gesundheit im Gesundheitsministerium Gerhard Aigner bestellt. Diese Funk-
tion Gbernahm er von Universitatsprofessor Andreas Hauer, der seit 2014 flr
den MRB tatig war. Fir dieses langjahrige Engagement und die Unterstit-
zung von Andreas Hauer als stellvertretenden Vorsitzenden mdchte sich die
VA ausdriicklich bedanken.

Am Prozess der Neubestellung fiir die Leitung und die Mitglieder der
Besuchskommissionen der VA mit 1. Juli 2024 wirkte der Beirat beratend bei
der

- Verfassung von Ausschreibungstexten flir die Neuausschreibung der
Leitung und die Mitgliedschaft in den Kommissionen und

- der Vorbereitung auf die Hearings der Bewerberinnen und Bewerber
mit.

- An den Hearings, die die Mitglieder der VA gestalteten, nahmen
jeweils zwei Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder des Beirats beobachtend
teil.

Durch die Etablierung von sechs Themenarbeitsgruppen (Polizei und Militar,
Justiz, Psychiatrie und Krankenhduser, Alten- und Pflegeeinrichtungen, Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Einrichtungen fiir Menschen
mit Behinderungen) konnte die Beratungstdtigkeit intensiviert und die Ple-
narsitzungen konnten entlastet werden. Die Themenarbeitsgruppen (TAG)
bestehen aus sieben bis zehn Mitgliedern, die sich aus den Mitgliedern und
Ersatzmitgliedern des Beirats rekrutieren und ihre eigene spezielle Expertise
oder die ihrer entsendenden Organisationen einbringen kénnen. Im Wesent-
lichen werden die TAG unter folgenden Umstanden tatig:

- Einschlagige Vorlagen der VA mit dem Ersuchen um Stellungnahmen
zu Fragestellungen mit menschenrechtlichem Bezug

- Beratung der VA bei der Auswahl und dem Abschluss von Priifschwer-
punkten

- Befassung mit einschlagigen Themen auf Eigeninitiative der TAG

Die TAG befassten sich im Jahr 2024 mit den angefiihrten Themen. In wei-
terer Folge gab das Plenum des MRB Anregungen an die VA ab, die teilweise

Neubestellungen

Tatigkeit der The-

menarbeitsgruppen

Themen 2024
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auf der Website der VA veroffentlicht wurden (s. https://volksanwaltschaft.
gv.at/praeventive-menschenrechtskontrolle/der-menschenrechtsbeirat):

Stellungnahme zum Bericht der VA zu den Ergebnissen der Prif-
schwerpunkte in PI und PAZ aus den Jahren 2023 und 2024 sowie
Beratung zu den flr 2025 vorgeschlagenen Prifschwerpunkten
(TAG — Polizei und Militar)

Stellungnahme zur Vorlage der VA zum Thema ,Absolute medizini-
sche AusschlieBungsgriinde flir die Aufnahme in die Polizeigrundaus-
bildung” (TAG — Polizei und Militar)

Beratung der VA im Zusammenhang mit der Einflihrung des neuen
Prifschwerpunkts ,Die Einrichtung als Ort des Schutzes” im Bereich
der Kinder- und Jugendhilfe (TAG — Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe)

Erganzung der Stellungnahme zur ,Reichweite der Freiwilligkeit und
maoglichen Duldungsverpflichtungen von Alten- und Pflegeheimbetrei-
bern sowie erforderlichen BegleitmaBnahmen zum Thema ,Assistier-
ter Suizid“ (TAG — Einrichtungen fiir Menschen mit Behinderungen in
Abstimmung mit der TAG — Alten- und Pflegeeinrichtungen)

Beratung der VA im Zusammenhang mit der Einflihrung des neuen
Prifschwerpunkts ,Unterstitzte Kommunikation und unterstitzte Ent-
scheidungsfindung in Einrichtungen fiir Menschen mit Behinderun-
gen” (TAG - Einrichtungen flir Menschen mit Behinderungen)

Beratung der VA im Zusammenhang mit dem neuen Prifschwer-
punkt ,Haftlinge, die aufgrund ihres psychischen Gesundheitszustan-
des einen spezifischen Behandlungs- und Betreuungsbedarf haben”
(TAG — Justiz)

Fortfihrung des Themas ,Bundeseinheitliche Pflegestandards”
(TAG — Alten- und Pflegeeinrichtungen)

Dariiber hinaus befasste sich der Beirat mit folgenden Themen:

Teilnahme am Besuch der Delegation von GRETA (Trafficking in
Human Beings) in der VA

Die Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende hielten im
November 2024 im Rahmen eines Studienbesuchs einer Delegation
der usbekischen Ombudseinrichtung ein Referat Uber die Tatigkeit
des Beirats.
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2 Feststellungen und Empfehlungen

2.1 Alten- und Pflegeheime

Einleitung

Im Jahr 2024 fihrten die Kommissionen der VA unangekiindigt 107 Besuche
in Einrichtungen der Altenpflege durch. Dabei gewannen sie den Eindruck,
dass das NPM-Mandat weitestgehend bekannt und etabliert ist.

Die Prasentation der Ergebnisse des Prifschwerpunkts ,Schmerzmanage-
ment und Palliativversorgung in Alten- und Pflegeheimen”, der Ende 2023
abgeschlossen wurde, fand im Rahmen eines Pressegesprachs im April 2024
statt. In der Folge griffen viele Medien auch andere im Vorjahresbericht
behandelte Themen auf, beispielsweise Palliative Care. AngestoBen wurden
auch Berichte Uber Selbstbestimmung am Lebensende und die gesetzlichen
Voraussetzungen fiir den assistierten Suizid. Wirksame Sterbeverfligungen
sind der einzige Weg, mit dem man in Osterreich legal ein letales Préparat zur
Selbsttétung erhalt (vgl. dazu ausfiihrlich PB 2023, ,Praventive Menschen-
rechtskontrolle”, S. 30 ff. und die auf der Website der VA auffindbare Stel-

lungnahme des MRB: https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/elr6/erwei-
terte-stellungnahme-zu-assistierten-suizid-unbrk-beschluss-2024-06-18-1.
pdf).

Auch Organisationen, die sich selbst intensiv mit Schmerz- und Palliativ-
versorgung befassen, duBerten sich zu den Ergebnissen und Empfehlun-
gen des NPM. So sah sich die Osterreichische Schmerzgesellschaft durch
die Empfehlungen des NPM in ihren Forderungen nach mehr ausgebildetem
Personal und regelmaBigen Fortbildungen im Bereich Schmerzmanagement
bestatigt. Auch der Bundesverband Lebenswelt Heim stimmte den Empfeh-
lungen des NPM in einer Presseaussendung vollinhaltlich zu und forderte
von Bund und Landern u.a. geeignete Ldsungsansdtze, um die Bereiche
Erkennung, Erfassung und Evaluierung von Schmerz sowie Aus- und Weiter-
bildungen &sterreichweit auf ein einheitliches Niveau zu bringen. Basis soll
der Expertenstandard ,Schmerzmanagement in der Pflege” des Deutschen
Netzwerks flr Qualitatsentwicklung in der Pflege (DNQP) sein. Auch die
Gesellschaft fiir Schmerzmanagement der Gesundheits- und Krankenpflege
in Osterreich (GeSGuK) nahm Bezug auf den Priifschwerpunkt des NPM und
forderte dringend eine bessere Integration von Pain Nurses in den Pflegeall-
tag sowie eine verstarkte Aus- und Weiterbildung im Schmerzmanagement
fur alle Pflegekrafte.

Die VA bekraftigte schlieBlich anlasslich des Welttags gegen die Misshand-
lung alterer Menschen am 15. Juni 2024 ihre Forderung, dass Schmerzen bei
allen Bewohnerinnen und Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen struk-
turiert, systematisch und standardisiert erfasst werden missten — v.a. bei

107 Besuche
in Pflegeheimen

Mediale Reaktionen

zum Priifschwer-
punkt 2022-2023

Empfehlungen zum
Priifschwerpunkt
oft umgesetzt
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Qualitatsvorgaben in
Novelle zum Sbhg PG
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bleiben vage

Menschen mit Demenz oder anderen kognitiven oder verbalen Einschréankun-
gen. Je vulnerabler Menschen in der letzten Lebensphase sind, desto mehr
qualifiziertes Pflegepersonal mit Wissen und Erfahrung im Bereich klinischer
Diagnostik, Beratung, Edukation und Evaluierung ist notwendig, um pfle-
getherapeutische oder physikalische MaBnahmen zur Schmerzbekampfung
effektiv umzusetzen. Pflegerisches Wissen und Erfahrung sind zudem auch
im Zuge des Managements von Nebenwirkungen medikamentdser Therapien
bei der Schmerzbekampfung unerlasslich. Nicht ohne Grund sind Fort- und
darauf aufbauende Weiterbildungen in diesem Bereich im GuKG (§§ 63 und
64) verankert.

Die Kommissionen erhielten Rickmeldungen, dass zahlreichen Heimen der
Optimierungsbedarf bewusst ist. Das zeigte sich darin, dass z.B. Fortbildun-
gen zum Schmerzmanagement verstarkt durchgefiihrt oder konkret geplant
waren. In vielen Einrichtungen war das Schmerzmanagement mittlerweile
implementiert, das beim Erstbesuch im Rahmen des Priifschwerpunkts noch
gefehlt hatte. Dennoch kann es in der Praxis immer wieder zu Schwierig-
keiten bzw. vermeidbaren Spitalseinweisungen kommen, wenn eine multi-
modale Schmerzbehandlung daran scheitert, dass Angehdrige anderer
Gesundheitsberufe (vor allem Arztinnen und Arzte) etwa in der Nacht oder
an Wochenenden nicht oder nicht schnell genug verfligbar sind. Auch Infor-
mationen bzw. hausinterne Richtlinien zum StVfG fanden die Kommissionen
in einigen Heimen anders vor als noch 2023.

Bei anderen Themenfeldern musste der NPM 2024 aber zur Kenntnis neh-
men, dass weder Medienarbeit, noch eine kollegiale Missstandsfeststellung
und Empfehlung nebst anschlieBender Berichterstattung im Landtag die
beabsichtigte Wirkung erzielten.

2.1.1 Novelle zum Salzburger Pflegegesetz

Das Land Sbg vertrat die Rechtsansicht, aufsichtsbehdrdliche Tatigkeiten
bzw. MaBnahmen seien auf die Uberpriifung der im Sbg PG normierten Min-
deststandards beschrankt. Der Terminus ,angemessene Pflege” umfasse
nicht das ganzliche Fehlen von Assessmentinstrumenten im Pflegeprozess,
also Erhebungen betreffend Schmerz-, Dekubitus-, Sturz- und Mangelernah-
rungsrisiken, oder auch generell im Licht des GuKG grob mangelhafte Doku-
mentationen. Die VA schloss daher zwei Priifverfahren wegen unzureichen-
der aufsichtsbehordlicher Veranlassungen mit einer Missstandsfeststellung
ab. Das Land kiindigte daraufhin bereits 2022 eine umfassende Novellierung
des Sbg PG an. Nach geringfiigigen Anderungen im Juni 2024 legte es im
Dezember 2024 den Entwurf dazu vor. In ihrer Stellungnahme machte die VA
deutlich, dass die beabsichtigten Anderungen weiterhin sowohl quantitative
als auch qualitative Elemente der Personalbedarfsbemessung weitgehend
offenlassen und dass alle Qualitatsparameter als Vorgaben flir Heimtrager zu
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unbestimmt sind. Im Begutachtungsentwurf blieb die Definition von ,Pflege”
weitestgehend auf die Befriedigung korperlicher Bedlrfnisse (,warm”, ,satt”,
»Sauber”) beschrankt. Das verkennt die Komplexitat gerontopsychiatrischer
Zustandsbilder und psychosozialer Bedarfe von Menschen mit kognitiven
Beeintrachtigungen oder demenziellen Erkrankungen.

Der Entwurf folgt aber einer Anregung der VA und weitet die aufsichtsbe-
hordliche Kontrolle auf Einrichtungen aus, die lber zumindest drei Betreu-
ungsplatze verfligen. Biografiearbeit wird verankert. Der Gesetzesentwurf
sieht vor, dass Heimleitungen Uber eine einschlagige Qualifikation und aus-
reichende berufliche Vorerfahrung verfligen missen. Die von der VA im
Gesetzgebungsverfahren abgegebene Stellungnahme steht im Volltext auf
der Website zur Verfiigung: https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/3sfiv/

Stellungnahme%20der%20VA%20zur%20Novelle%20des%20Salzbur-
ger%?20Pflegegesetzes 20.12.2024.12.

2.1.2 Recht auf Privatsphare

Artikel 22 (1) UN-BRK enthdlt das Recht auf Achtung der Privatsphare: Men-
schen mit Behinderungen dirfen ,unabhangig von ihrem Aufenthaltsort oder
der Wohnform, in der sie leben, keinen willkiirlichen oder rechtswidrigen
Eingriffen in ihr Privatleben, ihre Familie, ihre Wohnung oder ihren Schrift-
verkehr oder andere Arten der Kommunikation ... ausgesetzt werden”. Auch
Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen sollen demnach
einen Rickzugsbereich haben, in dem sie sich ohne unangenehme Einfliisse
und Stérungen aufhalten kénnen. Wesentlich ist, dass die Entscheidung fur
ein Einzel- oder Mehrbettzimmer frei von 6konomischen Zwangen nach dem
Willen der Bewohnerinnen und Bewohner getroffen wird.

Immer wieder kommt es vor, dass Bewohnerinnen und Bewohner den Kom- Unfreiwillig
missionen in Interviews berichteten, dass sie lieber in einem Einzelzimmer '™ Doppelzimmer
leben wollen. Sie betonten, dass eine weitere Person im Zimmer unange-

nehm sei, und dass deren Stdéhnen, Schnarchen, Schreien, Klagen und

zuweilen auch riicksichtsloses Verhalten von deren Besucherinnen und Besu-

chern belastend seien.

Unterschiedliche Bediirfnisse bei der Raumtemperatur, bei Ruhe- und Wach-
zeiten usw. wirden zu Stress sowie Ein- und Durchschlafstérungen flihren.
Daraus resultierende Konflikte mit Schlafmitteln oder Psychopharmaka zu
I6sen, ware im Licht des HeimAufG unzuldssig. Die Intensitat und Haufig-
keit des Unwohlseins in solchen Situationen mag divergieren. Die emotionale
Uberforderung und das Gefiihl der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins
halten aber auch bei jenen an, die sich vermeintlich mit den Bedingungen
arrangiert haben, aber dennoch darunter leiden.

31


https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/3sfiv/Stellungnahme%20der%20VA%20zur%20Novelle%20des%20Salzburger%20Pflegegesetzes_20.12.2024.12
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/3sfiv/Stellungnahme%20der%20VA%20zur%20Novelle%20des%20Salzburger%20Pflegegesetzes_20.12.2024.12
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/3sfiv/Stellungnahme%20der%20VA%20zur%20Novelle%20des%20Salzburger%20Pflegegesetzes_20.12.2024.12

Alten- und Pflegeheime

Atmosphire

wie im Krankenhaus

32

Sichtschutz bei
Pflegehandlungen
im Doppelzimmer

Doppelbelegung
trotz leer-
stehender Zimmer

Eine eher an Krankenanstalten erinnernde Atmosphdre mit langen Fluren
und einem hohen Anteil von Mehrbettzimmern ist kritisch zu sehen, weil sol-
che Pflegeheime fiir Bewohnerinnen und Bewohner nicht nur eine vorriiber-
gehende Unterkunft, sondern ein Zuhause sind. Die rdumliche Gestaltung
stationarer Einrichtungen sollte Partizipation und soziale Integration ermég-
lichen. Kontaktbereitschaft besteht eher, wenn es Rickzugsmdglichkeiten
gibt.

Einzelzimmer sind nach Wahrnehmung der Kommissionen haufiger als Dop-
pel- und Mehrbettzimmer mit privaten Mébeln, Bildern, aber auch anderen
personlichen Dingen ausgestattet, die wertvolle Anker fiir lebendige Erinne-
rungen sind, und strahlen eine privatere Wohnatmosphdre aus. Gegenliber
der Kommission 1 argumentierte eine Heimleitung, dass eine Doppelbele-
gung ressourcenschonender sei. Bewohnerinnen und Bewohner in Mehrbett-
zimmern bekdmen vom Personal mehr Aufmerksamkeit und kénnten einan-
der gegenseitig unterstiitzen.

Andere Heime sprachen Risiken von Einzelzimmern an, etwa im Hinblick auf
Vernachlassigung, soziale Isolation und fehlende soziale Kontrolle. Wenn
die zeitliche und raumliche Orientierung, aber auch das Langzeitgedacht-
nis abnehmen, Kommunikations- und Verhaltensstérungen wie gesteigerte
Unruhe oder Aggressivitat auftreten, kénnen sich aber bei Bewohnerinnen
und Bewohnern von Mehrbettzimmern negative Verhaltens- und Aktivitats-
muster verstarken. Die Kommissionen betonen, dass auch fortgeschritten
demenzkranke Menschen, die weitgehend bettlagerig sind, wie jeder Mensch
auf Sinneseindriicke und ein Kontaktangebot angewiesen sind. Sowohl in
Einzel- als auch in Doppelzimmern fehlt zuweilen beides, auch dann, wenn
der Aufenthalt in Gemeinschaftsréumen nicht mehr passend ist. Menschen,
die kaum mehr geistige Verarbeitungsmdglichkeiten haben, um Sprache zu
verstehen oder Dinge zu erkennen, leben fast ausschlieBlich von Stimulation
(Farben, Lichtveranderungen, Stimmklang, Musik, Berihrung und andere
sensorische Reize) in ruhiger und harmonischer Atmosphare.

Bei der Doppelbelegung von Zimmern muss zumindest darauf geachtet wer-
den, dass zwischen allen Beteiligten ein gutes Einvernehmen besteht. Bei
Pflegehandlungen muss die Intimsphare gewahrt werden, etwa durch Para-
vents oder Vorhange. Eine Tiroler Einrichtung war aber finf Jahre nach dem
letzten Besuch der Kommission noch immer nicht damit fertig, alle Paravents
zu montieren.

Es widerspricht dem Gebot der Achtung von Selbstbestimmung und Privat-
sphare, dass Bewohnerinnen und Bewohner in diesem Heim weiterhin in
Doppelzimmern leben missen, obwohl einige Zimmer leer standen. Anders
als in anderen landesrechtlichen Vorgaben sind im Tiroler Heim- und Pflege-
leistungsgesetz (THPG) besondere Pflichten der Heimtrager zum Schutz der
Rechte der Heimbewohnerinnen und -bewohner geregelt: Nach § 8 Abs. 7
Z j ist sicherzustellen, dass dem Wunsch nach Unterbringung in Einzelzim-
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mern moglichst entsprochen werden kann. Der NPM empfahl daher drin-
gend, die freien kleineren Doppelzimmer als Einzelzimmer zu belegen und
in Doppelzimmern fixe Paravents zu montieren, um den Schutz der Privat-
sphare zu gewahrleisten.

2.1.3 Entscheidung uiber medizinische Behand-
lungen

Seit Inkrafttreten des 2. Erwachsenenschutzgesetzes 2018 ist auBer Streit
gestellt, dass Bewohnerinnen und Bewohner, die mit oder ohne Unter-
stlitzung entscheidungsfahig sind, selbst einer medizinischen Behandlung
zustimmen oder diese ablehnen kdnnen — unabhdngig davon, ob sie eine
Erwachsenenvertretung bzw. Vorsorgevollmacht haben oder nicht. Arztinnen
und Arzte miissen alle Patientinnen und Patienten in einer fiir sie verstind-
lichen Art und Weise Uber Zweck und Folgen der Behandlung bzw. Nicht-
Behandlung aufklaren. Wenn nétig, ist zur Entscheidungsfindung ein ,,Unter-
stitzerkreis” aus Angehdrigen oder anderen Vertrauenspersonen beizuzie-
hen. Gelingt es trotz all dieser Bemiihungen nicht, die Entscheidungsfahig-
keit Uber die Behandlung herzustellen, greift eine stellvertretende Entschei-
dungsfindung durch Dritte (Erwachsenenvertretung, Vorsorgevollmacht),
sofern kein Notfall vorliegt.

2.1.4 Medikamente miissen fachgerecht verab-
reicht werden

Das Verabreichen von Arzneimitteln ist grundsatzlich eine arztliche Tatigkeit,
die aber an DGKP delegiert werden kann. Erwachsenenvertretungen regten
an, dass sich die Kommissionen der VA die Vorgehensweise bei der Verab-
reichung von Medikamenten naher ansehen, v.a. an Personen mit Schluck-
stérungen. Sie kritisierten, dass etwa Tabletten ohne Zustimmungen geteilt
bzw. gemodrsert wurden, oder dass Kapseln gedffnet und der Inhalt ohne
Riicksprache mit Arztinnen bzw. Arzten ins Essen gemischt wurde.

Damit Medikamente optimal wirken, sind die Anwendungshinweise der Her-
steller zu beachten. Tatsachlich finden sich dort aber nicht immer Angaben,
ob man Fertigarzneimittel verédndern oder gleichzeitig mit Nahrungsmitteln
einnehmen kann. Viele Arzneimittel sind in verschiedenen Darreichungsfor-
men zugelassen, sodass auf vertraglichere Alternativen zurlickgegriffen wer-
den kann. Einen Online-Zugang zu Gebrauchs- und Fachinformationen der in
Osterreich erhéltlichen Arzneimittel bietet das Arzneimittelspezialititenregis-
ter des BASG.

Es kommt im Pflegealltag vor, dass es individuell unvermeidlich scheint, in
enger Abstimmung mit behandelnden Arztinnen und Arzten bzw. mit Apo-
theken abweichend von den Fach- und Gebrauchsinformationen der Her-

Medikamente ins
Essen gemischt
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steller vorzugehen und ein Fertigarzneimittel nachtraglich zu verandern. Ein
solcher ,Off-Label-Use”, d.h. die Anwendung eines Arzneimittels im Rahmen
der medizinischen Heilbehandlung auBerhalb der Zulassung, ist in Osterreich
nicht verboten, bedarf jedoch erhdhter Sorgfalts- und Aufklarungspflichten.

Die Pravention von Medikationsfehlern bei der Darreichung von Arzneimitteln
in Pflegeeinrichtungen ist hochrelevant flir besonders vulnerable Patientin-
nen und Patienten. Zur ordnungsgemaBen Arzneimittelversorgung gehdrt die
Mdglichkeit, sich bei jeder Arzneimittelabgabe unmittelbar persdnlich bera-
ten und informieren zu kdnnen. Dieses Patientenrecht gilt auch fir immo-
bile Heimbewohnerinnen und -bewohner. Die Apothekenbetriebsordnung
verpflichtet Apotheken, die Arzneimittel an immobile Bewohnerinnen und
Bewohner eines Pflegeheims abgeben, explizit dazu, ihr Klientel, die betreu-
enden Arztinnen und Arzte und das Pflegepersonal vor Ort kontinuierlich
und personlich pharmazeutisch zu informieren. Als Richtwert in einer Quali-
téitsleitlinie der Osterreichischen Apothekerkammer gilt, dass pro 50 Betten
eine Apothekerin bzw. ein Apotheker fiir mindestens eine Stunde pro Woche
in den Raumen eines Pflegeheims zur Verfligung stehen soll (s. Punkt 5a
https://www.apothekerkammer.at/fileadmin/Rechtsbereiche/Qualita__tssi-

cherungsleitlinie_konsolidierteFassung.pdf).

Die Kommission 1 stellte jedoch in einigen Heimen fest, dass das Thema
nicht immer die nétige Aufmerksamkeit bekommt. So gaben die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter einer Vorarlberger Einrichtung an, alle Medikamente
zu morsern und mehrere Praparate dann gemeinsam zu verabreichen. Dies
verbietet u.a. auch das Arzneimittelgesetz. In einer Einrichtung in Tirol, in
der die Kommission das Morsern beobachten konnte, berichtete die dienst-
habende DGKP hingegen, dass dies vom Hausarzt angeordnet und als the-
rapeutische MaBnahme geplant sei. Es war der DGKP auch klar, welche Arz-
neien nicht gemorsert und welche mit, vor oder nach Mahlzeiten eingenom-
men werden dirfen; das werde bei Visiten mit dem Arzt dokumentiert.

2.1.5 Polypharmazie

Das Thema Polypharmazie beschaftigt den NPM seit Beginn seiner Tatigkeit
im Jahr 2012. Polypharmazie bedeutet laut Definition der WHO die gleich-
zeitige Einnahme von flinf oder mehr Arzneimitteln. Werden mehr als zehn
Wirkstoffe verabreicht, spricht die WHO von Hyperpolymedikation. Stich-
probenartige Uberpriifungen durch die Kommissionen belegen, dass mehr
Anstrengungen in diesem Bereich dringend geboten waren (s. dazu ausflihr-
lich schon PB 2019, ,Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 32 ff.).

So erhielten z.B. in einem Heim in Tirol in einer zufallig ausgewahlten Stich-
probe von vier Bewohnerinnen und Bewohnern alle zumindest elf Dauerme-
dikamente pro Tag. In einer anderen gab es Bewohnerinnen und Bewohner,
die taglich bis zu 25 Medikamente (davon 21 verordnete Dauermedikamente)
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einnehmen. Dadurch kann die gewtlinschte Wirkung eines Medikamentes
ausbleiben, abgeschwacht oder verstarkt werden. Es kann zu unbekannten,
unvorhersehbaren und gefahrlichen Wechselwirkungen kommen. Der NPM
forderte die Einrichtungen daher auf, den z.T. bereits eingeschlagenen Weg
konsequent weiterzuverfolgen, enger mit den Hausarztinnen und Hausarzten
zusammenzuarbeiten sowie eine pharmazeutische Expertise einzuholen, um
Polypharmazie zu reduzieren.

Enorme Verbesserungspotenziale im Hinblick auf die medikamentdse Versor-
gung von pflegebediirftigen Personen — in und auBerhalb von Pflegeheimen
— lieBen sich durch effiziente Medikationsanalysen erzielen. MessgréBen zur
»Polypharmazie-Pravalenz" und , Potenziell inadaquate Medikation™ werden in
Osterreich einem jahrlichen Monitoring unterzogen. Die Polypharmazie-Pré-
valenz der Uber 70-Jahrigen, definiert als Anspruchsberechtigte mit mehr als
funf gleichzeitig verschriebenen Wirkstoffen, je 1.000 Anspruchsberechtigten
lag im Jahr 2023 zwischen 118 in Vbg und 242 im Bgld; &sterreichweit bei
187,11 (s. dazu: Haindl, Anita; Bachner, Florian; Carrato, Giorgio; Gredinger,
Gerald (2024), Monitoringbericht Zielsteuerung-Gesundheit. Monitoring nach
Vereinbarung gemaB Art. 15a B-VG, Zielsteuerung-Gesundheit und Zielsteu-
erungsvertrag. Gesundheit Osterreich GmbH, Wien, S. 31-33).

An einer Verbesserung wird weiter zu arbeiten sein. Der NPM begriiBt, dass
das vor kurzem vorgestellte Regierungsprogramm 2025-2029 die Absicht
beinhaltet, eine ,verpflichtende Gesamtmedikationsanalyse bei Polypharma-
zie-Patientinnen und -Patienten vor der Krankenhausentlassung durch Kkli-
nische Pharmazeutinnen und Pharmazeuten und bzw. oder Pharmakologin-
nen und Pharmakologen™ durch eine Verankerung im Krankenanstalten- und
Kuranstaltengesetz (KaKuG) vorzusehen.

2.1.6 Mangelnde Barrierefreiheit

Die Kommissionen der VA kritisierten auch 2024 die mangelnde Barriere-
freiheit von Einrichtungen. So stellte die Kommission 3 in einem Heim in
der Stmk fest, dass die Terrassentir im Gemeinschaftsbereich nicht flach
abschlieBt und daher ein Hindernis flir Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfah-
rer darstellt. Auch der Eingang zum Badezimmer ist aufgrund einer Boden-
schwelle eingeschrankt, zum Hinausfahren mit dem Rollstuhl braucht es
Kraft und Schwung. Das Uberwinden der Kante mit einem Duschsessel, den
ein Bewohner zur selbststéandigen Korperpflege benutzt, sei alleine gar nicht
méglich. In einem Heim in OO stellte die Kommission fest, dass der Wende-
kreis in den Badern zu klein ist, Stitz-Klapp-Griffe fehlen und die Spiegel zu
hoch montiert sind.

Hindernisse fiir

Rollstuhlfahrerinnen

und -fahrer
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2.1.7 Fehlende Supervision

Die Kommissionen flihren bei ihren Besuchen Gesprache mit dem Personal
Uber deren personliche Arbeits- und Belastungssituation, bzw. die Belas-
tungssituation in der Einrichtung insgesamt. Nach wie vor stellen sie dabei
fest, dass regelmaBige Supervision, Fallbesprechungen sowie strukturierte
Teambesprechungen fehlen. Laut Heimleitungen werde Supervision zwar
angeboten, aber von den Beschaftigten nicht angenommen. So erfuhr die
Kommission 3 in einem Heim in Ktn, dass es derzeit keinen Bedarf an Super-
vision gabe, weil die Teilnahme ,eher als Schwache” gesehen wiirde. Die
letzte Supervision hatte dort zur Aufarbeitung der Corona-Zeit im Jahr 2021
stattgefunden.

Die Freiwilligkeit der Teilnahme ist natirlich zu respektieren. Dennoch ergibt
sich aus der unumstrittenen, fachlich anerkannten Notwendigkeit von Super-
vision einerseits und der geringen Inanspruchnahme andererseits, dass zwar
keine Verpflichtung, aber ein viel héheres MaB an aktivem Anbieten und
Motivation dringend erforderlich ware. Sinnvoll ware, von den Einrichtungs-
leitungen einen Nachweis zu fordern, dass sie die Beschaftigten lber das
Supervisionsangebot informiert haben. Es ist sicherzustellen, dass in Alten-
und Pflegeheimen Supervision fir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ver-
starkt aktiv angeboten wird, und dass es zur Aufgabe jeder Leitung bzw. in
der Folge der LReg als Aufsichtsbehdrden gemacht wird, Pflegefachkraften
Supervision zu ermdglichen, anzubieten und sie dazu zu motivieren.

Einzelfalle: 2024-0.910.334, 2024-0.051.038 (beide VA/K-SOZ/A-1); 2023-
0.579.788, 2023-0.286.459, 2024.-0.772.646, 2024-0.544.162, 2023-
0.416.851, 2023-0.351.122, 2024-0.676.811, 2024-0.890.157, 2024-
0.850.446, 2024-0.940.208, 2024-0.314.232, 2024-0.544.202 (alle VA/T-
SOZ/A-1); 2023-0.858.409 (VA/B-SOZ/A-1); 2023-0.774.352 2024-0.734.950
(beide VA/W-SOZ/A-1); 2024-0.193.678 (VA/NO-SOZ/A-1); 2024-0.320.785,
2024-0.394.965, 2024-0.095.391 (alle VA/OO-SOZ/A-1); 2024-0.148.283
(VA/V-SOZ/A-1); 2024-0.910.475 (VA/ST-SOZ/A-1)

2.1.8 Selbstbestimmtes Leben mit Demenz

Die Art. 19, 25 und 26 UN-BRK verpflichten die Vertragsstaaten zu umfassen-
den Vorkehrungen zum Schutz der unabhangigen Lebensflihrung sowie der
Gesundheit von Menschen mit Behinderungen. Zu ihnen zahlt auch der GroB-
teil (gerontologisch) erkrankter Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Der
UN-Ausschuss flir die Rechte von Menschen mit Behinderungen flihrt dazu
in seiner Allgemeinen Bemerkung Nr. 5 (UN-BRK, General Comment No 5,
CRPD/C/GC/5) aus, dass selbstbestimmt zu leben bedeute, dass Menschen
mit Behinderungen in jedem Alter die notwendige Unterstlitzung zur Iden-
titédts- und Personlichkeitsentwicklung erhalten und dabei — in Einklang mit
Art. 3 (a) UN-BRK — nicht infolge einer bestimmten Wohnform der Kontrolle
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und Entscheidungsmacht ihrer Wahl- und Gestaltungsméglichkeiten hinsicht-
lich ihres personlichen Lebensstils und ihres Alltags beraubt werden diirfen.

Auch Art. 2 der Europdischen Charta der Rechte und Pflichten alterer hilfe-
und pflegebedirftiger Menschen normiert das Recht auf Selbstbestimmung.
Die Unabhangigkeit und Autonomie von hilfe- und pflegebedirftigen Perso-
nen zu wahren, miisse im Mittelpunkt aller Uberlegungen stehen. Das kdnne
ein personlicher Zeitplan fir das Aufwecken, die Mahlzeiten und das Schla-
fengehen sein, der so weit wie mdglich die Wiinsche der alteren Heimbe-
wohnerinnen und -bewohner berlicksichtigt. Betreuungspersonen miussten
die Betroffenen einbeziehen, wo immer das mdglich ist. Die Menschen miis-
sen Gelegenheit haben, ihre eigenen Ansichten Uber ihre Lebensqualitat aus-
zudriicken. Wenn sie Kommunikationsprobleme haben, ist ihnen Hilfestellung
zu gewahren.

Menschen, die in Heimen betreut werden und auf fremde Hilfe und Unter-
stlitzung angewiesen sind, sollen in gleicher Weise ein Leben flihren kon-
nen wie Menschen, die auf keine solche Unterstiitzung angewiesen sind. Sie
sollten einen ahnlichen Lebensrhythmus wie zu Hause vorfinden. Wichtiger
Bestandteil sind die Zeiten der Essensausgabe und allféllige Vorgaben flr die
Nachtruhe. Kénnen Entscheidungen Uber den Zeitpunkt des Schlafengehens
oder des Essens nicht selbst getroffen werden, widerspricht das den Vorga-
ben der UN-BRK.

Die Verpflichtung, eine dem Normalitatsprinzip entsprechende Tagesstruktur
zu schaffen, ist aber auch in einfachgesetzlichen Bestimmungen enthalten.
Beispielsweise sieht § 7 Abs. 7 THPG vor, dass die Heimbewohnerinnen und
-bewohner ,unter Wahrung ihrer Selbststandigkeit, Selbstbestimmung und
Selbstverantwortung respektvoll behandelt werden und ihren individuellen
Lebensrhythmus so weit wie mdglich fortfiihren kdnnen”. Die oberdsterrei-
chische Alten- und Pflegeheimverordnung verlangt von der Pflegedienstlei-
tung die ,Fahigkeit, den Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern auf Basis
der Anamnese ein an den privaten Wohn- und Lebensverhaltnissen, an den
Lebensstrategien der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner orientier-
tes Leben [...] zu ermdglichen. Dabei ist insbesondere auf die Erhaltung der
Selbststandigkeit abzustellen.”

Dem stehen jedoch in der Praxis noch immer strukturelle Zwange bzw. ein
struktureller Mangel an Beschaftigungsmdglichkeiten entgegen: Undiblich
frihe Abendessens- und Schlafenszeiten sowie ganzlich fehlende Aktivierun-
gen oder Beschaftigungen tagsiber oder abends widersprechen den men-
schenrechtlichen Vorgaben. Der NPM erhebt daher, ob und wie eine Akti-
vierung und Beschaftigung stattfindet. Dabei ist zwischen Programmen fiir
Jfitte” Bewohnerinnen und Bewohner, die meist vorhanden sind, und Ange-
boten fiir schwer pflegebediirftige oder kognitiv eingeschrankte Personen zu
unterscheiden. Die Art der Aktivitdt muss immer der Pflegesituation und den
Bedlirfnissen der jeweiligen Bewohnerinnen und Bewohner entsprechen.

Normalitatsprinzip

Keine ausreichende

Tagesstruktur
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Wie Aktivitdten und Beschaftigungsprogramme gestaltet sind, welche Ziel-
gruppe von Bewohnerinnen und Bewohnern davon angesprochen werden
oder welche ausgeschlossen bleiben, sowie in welchem Umfang sie tatsach-
lich wahrgenommen werden, sagt viel Uber die Atmosphére eines Heims aus.
Selbst innerhalb einzelner Heime zeigen sich dabei zwischen den einzelnen
Wohnbereichen oft merkbare Unterschiede. Neben Personalressourcen und
freiwilligen Helferinnen und Helfern ist das persdnliche Engagement der
Beschaftigten ausschlaggebend, ob auf einer Station ,Leben herrscht” oder
nicht.

Positiv nehmen die Kommissionen bei unangekiindigten Besuchen z.B. wahr,
wenn Bewohnerinnen und Bewohner zusammensitzen und spielen, sich
miteinander oder mit dem Pflegepersonal unterhalten, bewegungseinge-
schrankte Personen auch in den allgemeinen Wohnbereichen mobilisiert wer-
den, Besuch anwesend ist und ein familiarer Umgang herrscht.

Im Gegensatz dazu trafen Kommissionen in Aufenthaltsraumen aber auch
auf teilnahmslos scheinende, sich selbst Uberlassene Bewohnerinnen und
Bewohner. Das flir den Besuchstag geplante Aktivierungsprogramm wurde
offenbar nicht umgesetzt oder schien nicht den Wiinschen und Bedlirfnissen
der Pflegebedirftigen zu entsprechen. Ein Tiroler Alten- und Pflegeheim bot
ein flr die GroBe (ca. 100 Bewohnerinnen und Bewohner) nicht ausreichen-
des Beschaftigungsangebot: an nur drei Tagen pro Woche, vorwiegend flir
ein bis zwei Stunden am Vormittag; abends und an Wochenenden fanden
keinerlei Aktivitaten statt.

Die Kommission 4 kritisierte, dass eine Einrichtung eines groBen Wiener
Tragers taglich nur rund eine halbe Stunde bis zu einer Stunde Animations-
programm bzw. Tagesaktivitdten bot. Gartentherapie gab es trotz Nach-
frage einiger Bewohnerinnen und Bewohner und trotz des groBen Gartens
gar nicht. Ebenso kritisierten die Kommissionen bereits mehrfach, dass das
eigens fur die Animation zusténdige Personal abgeschafft und die Aufgaben
an die Pflegepersonen (bertragen worden waren.

Die Bewohnerinnen und Bewohner einer anderen Wiener Einrichtung waren
Uber das Freizeitangebot nicht informiert. Es gab keine spezifischen Beschaf-
tigungsangebote fiir Personen mit Demenz. In einem oberdsterreichischen
Heim stellte die Kommission 2 — wie schon 2021 — fest, dass auBer FuB-
pflege, Friseur und der Heiligen Messe gar keine regelmaBigen Aktivitaten
angeboten werden. Nach der Aufhebung der COVID-19-SchutzmaBnahmen
wurde das urspringliche Aktivitatenprogramm nie mehr installiert. Der NPM
regte in allen Fallen an, das Beschaftigungsangebot entsprechend den Wiin-
schen der Bewohnerinnen und Bewohner zu erweitern und tégliche Aktivita-
ten anzubieten, die dem Alter entsprechen.

In den meisten Heimen ist tagsiiber ein mehr oder weniger groBes Ange-
bot an Beschéftigung vorhanden, das von Spielen, Bewegung mit Musik,
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Gedachtnistraining, Uber Basteln oder gemeinsamem Backen bis zu jahres-
zeitlichen Festen und Ausflligen reicht. Am Abend ist das jedoch kaum der
Fall. Die Einrichtungen sagen den Kommissionen oft, das liege nicht nur am
Personalmangel, sondern an der mangelnden Bereitschaft bzw. Fahigkeit der
Bewohnerinnen und Bewohner: Sie waren zu mide, zu pflegebediirftig, die
Jahreszeit gerade zu kalt oder zu warm. Die Kommissionen hinterfragen das
und fiihren regelmaBig Besuche am Abend durch.

Beschaftigungsangebote missen immer freiwillig sein. Vorlieben und Einstel- Biografiearbeit
lungen, z.B. ob jemand ein Morgen- oder Abendmensch ist, wie sie oder er Ware wichtig
Kélte oder Warme empfindet usw., sollten daher erhoben werden. Das ist

nicht immer der Fall. Die Kommissionen stellten fest, dass zum Teil keinerlei

Angaben zu Wach- oder Schlafrhythmus und keine Biografien der Bewohne-

rinnen und Bewohner vorhanden sind.

Einrichtungen, die regelmdBige, geplante und flir alle passende Abend- Um 18 Uhr sind
beschaftigung anbieten, sind die Ausnahme. Das stellte z.B. die Kommis- Schon 90 % im Bett
sion 2 fest, die zahlreiche Abendbesuche in oberdsterreichischen Einrich-

tungen durchfiihrte. Zwischen 17.30 und 19.30 Uhr fand sie fast 90 % der

127 Bewohnerinnen und Bewohner eines Heims im Bett liegend oder schla-

fend vor. Die wenigen, die noch aktiv waren und auch einige jener, die wach

im Bett lagen, bemangelten die fehlende Abendgestaltung bzw. die inter-

nen Vorgaben. Ein Bewohner (87 Jahre) meinte: ,Im Haus tut sich nur sehr

wenig, ab und zu an den Nachmittagen, wenn Uberhaupt [...]. Am Abend

schlafen alle um 18 Uhr oder liegen im Bett und sehen fern.” Da sind nur

zwei, drei noch wach, er wisse manchmal gar nicht, wo die ganzen Leute

seien. Er sehe sehr schlecht, darum miisse er hier sein, weil er auf Unter-

stlitzung angewiesen sei, froh misse man um einen Platz sein, freilich nicht

freiwillig, es gebe fir ihn jedoch keine Alternative.

Ein anderer Bewohner (90 Jahre) meinte, dass er jeden Tag ab 17.45 Uhr im Bewohnerinnen und
Bett liege, weil es nicht anders gehe. Er brauche Unterstiitzung und dafiir Bewohner wollen
brauche er das Personal, und das sei zu spaterer Stunde nicht mehr da. Beim mehr Abwechslung
Betreten eines Heims mit 74 Betten fand die Kommission 2 um 18 Uhr Gang

und Aufenthaltsbereiche abgedunkelt und leer vor. 90 % der Bewohnerin-

nen und Bewohner waren im Bett liegend oder schlafend, nur drei Personen

waren noch kurz in einem Fernsehzimmer. Einige schauten im Zimmer von

ihren Betten aus fern und beteuerten, dass sie gerne mehr Abwechslung,

Musik, Lesungen oder Gesprache mit anderen hatten. Auch eine DGKP, die

um Anonymitdt bat, meinte, sie sei selbst Teil dieses Systems, aber ,so gehe

man mit Menschen nicht um”. Personalressourcen wiirden fehlen.

Ein ahnliches Bild zeigte sich in einem der Wohnbereiche einer anderen Ein- Abendessen schon
richtung in OO: Die Gange waren abgedunkelt und die Kommission stellte :::1;7323:3::
fest, dass sich 17 von 19 Bewohnerinnen und Bewohnern kurz vor 18 Uhr im

Bett befanden, nicht alle freiwillig. Das Abendessen wird schon um 17 Uhr
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verabreicht, unmittelbar danach beginnt die Abendpflege, und die Bewoh-
nerinnen und Bewohner wiirden zu Bett gebracht. Es gibt keine Aktivierun-
gen oder Veranstaltungen am Abend. Einige Bewohnerinnen und Bewohner
gaben an, dass Abendveranstaltungen, gemiitliches Beisammensitzen oder
Gesprache eine gute Idee waren.

Die diplomierte Pflegekraft eines weiteren Heims beklagte ebenfalls zu frihe
Bettgehzeiten, das Haus sei ,systemdominiert”, er hoffe auf Besserung. Eine
andere Mitarbeiterin meinte jedoch, dazu musse der gesamte Dienstplan
geandert werden, und man sehe grundsatzlich keinen Veranderungsbedarf,
da sich die Bewohnerinnen und Bewohner nicht beschweren wiirden.

Es ist verstandlich, dass altere Menschen etablierte Abldufe nicht von einem
Tag auf den anderen andern (wollen). Die Kommissionen regen jedoch
immer an, Mdglichkeiten zu priifen, um den Bewohnerinnen und Bewohnern
auch am spateren Nachmittag oder am Abend Aktivitaten anzubieten. Die VA
wandte sich an das Land OO als Aufsichtsbehérde. Das Land erhob darauf-
hin, dass Abendgestaltung zwar punktuell stattfindet, aber weder strukturiert
noch flachendeckend angeboten wird. Die Einrichtungen kiindigten an, mit-
hilfe der Unterstlitzung von Freiwilligen klinftig Abendgestaltung anzubieten.

Eine Leitung sagte zu, zu prifen, wer an Aktivitdten teilnehmen will. Sobald
das feststehe, wiirde sie die individuelle Pflegeplanung anpassen. Weiters
solle kiinftig bereits beim Einzug in das Alten- und Pflegeheim der gewohnte
Tages- und Abendablauf berlicksichtigt werden. Andere Heime sagten zu,
Bewohnerinnen und Bewohner zur Teilnahme zu motivieren, das Betreu-
ungsprogramm zu optimieren und besser bekannt zu machen. Ein Heim blieb
allerdings dabei, dass der Personalschliissel in OO kein regelméBiges Abend-
programm zulasse.

Es gab aber auch positive Wahrnehmungen: In einer Tiroler Einrichtung
stellte die Kommission 1 bei einem Abendbesuch auf der Demenzstation eine
sehr positive Atmosphdre fest. Die Bewohnerinnen und Bewohner waren
im Aufenthaltsbereich, teilweise noch in Tageskleidung, es wurden Snacks
und Getranke ausgeteilt, und der Nachtdienst fiihrte mit allen immer wieder
kurze Gesprache — auch noch um 22 Uhr. Die Nachtmedikationen wurden
individuell und erst kurz vorm Zubettgehen ausgegeben. Die MaBnahmen
waren wirdevoll, individuell und zugewandt.

Ein anderes Heim bot nicht nur ein abwechslungsreiches Wochenprogramm
mit Ausfligen, Therapiehundebesuch, Gedéachtnisiibungen und Tanzcafé
an, sondern fiihrte nach einer Empfehlung des NPM zweimal pro Woche ein
Abendprogramm ein, das gut angenommen wird. Es gibt nun Veranstaltun-
gen wie Lese- oder Cocktailabende.

Die Kommission 1 besuchte eine mittelgroBe Einrichtung, die 14-tagig ein
Programm zwischen 19 und 20 Uhr eingeflihrt hat. Auch die Schlafens- bzw.



Bettgehzeiten waren jetzt individueller gestaltet. Eine Wiener Einrichtung
fihrte einen Spatdienst ein, der gut angenommen wird. Die Kommission 5
konnte bei einem Abendbesuch beobachten, wie eine kleine Runde Gedacht-
nistibungen durchfihrte.

Unter dem Aspekt Teilhabe und Selbstbestimmung beschaftigt sich der NPM Weitere Aspekte des
regelmaBig mit der Frage, wie ,offen” Einrichtungen sind: Gibt es Dienste Normalitatsprinzips
»~von AuBen”, d.h. werden Zivildiener oder Ehrenamtliche eingesetzt, und gibt

es fur sie Ansprechpersonen und Schulungen? Wie sind die Besuchsmdglich-

keiten? Gibt es flir die Allgemeinheit mitbenutzbare Bereiche und damit Kon-

takt zur Gemeinschaft, z.B. in Form von Besuchercafés oder gemeinsamen

Gartenbereichen? Gibt es solche, ist das Wohnheim damit zumeist besser

ins soziale Geflige des Viertels eingebunden. Externe Personen tragen so zu

Kontakten der Bewohnerinnen und Bewohner bei.

Auch der Zugang ins Freie ist ein wesentlicher Aspekt von Teilhabe. Die
Bewohnervertretung stellt dazu laut einer Aussendung immer haufiger fest,
dass Bewohnerinnen und Bewohner tagelang im Bett bleiben missen, weil
das Personal fir eine Mobilisierung fehlt. Viele haben keine Angehdérigen, die
sie z.B. beim Zugang ins Freie unterstiitzen kénnen. Die Bewohnervertretung
vertritt Betroffene auch in solchen Situationen. Die Kommission 1 machte
dazu unterschiedliche Wahrnehmungen: Wahrend eine Einrichtung z.B. nach
dem Frihstlick immer einen Spaziergang anbietet, wurde in einer anderen
trotz Schonwetters kaum Aufenthalt im Freien festgestellt.

» Autonomie, Selbstbestimmtheit oder Normalisierung sind bei zu strikten Vorga-
ben eines ,Systems” innerhalb von Einrichtungen nicht méglich. Das gefahrdet die
Selbstbestimmtheit der Menschen, die sich ihren Aufenthalt iiberwiegend nicht
freiwillig ausgesucht haben, sondern wegen Pflegeabhédngigkeit dort leben miis-
sen.

» Die UN-BRK sagt, dass regelméiBig Beschéftigungsangebote erfolgen miissen, die
weitgehend allen Bewohnerinnen und Bewohnern die Teilnahme erméglichen.
Moglichst viele sollen davon profitieren. Dazu zdahlen auch Abendgestaltungen fiir
ruhelose demente und bzw. oder nicht schlafende Bewohnerinnen und Bewohner,
die das wiinschen.

Einzelfdlle: 2024-0.475.158, 2024-0.138.761; 2024-0.051.015; 2024-
0.579.890; 2024-0.320.785;, 2024-0.394.965; 2024-0.281.219, 2024-
0.788.395, 2024-0.095.326, 2024-0.021.595, 2024-0.095.313, 2024-
0.537.657 (alle VA/OO-SOZ/A-1); 2024-0.689.973 (VA/NO-SOZ/A-1); 2024-
0.685.088 (B-SOZ); 2024-0.355265, 2024-0.676.811, 2023-0.286.459, 2024-
0.314.232, 2024-0.613.292, 2024-0.320.731, 2024-0.021.612 (alle T-SOZ);
2024-0.788.432, 2024-0.165.238 (beide VA/W-SOZ/A-1)
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2.1.9 Fehlplatzierungen von jiingeren Menschen

Sowohl im Rahmen der nachpriifenden Verwaltungskontrolle der VA als
Ombudseinrichtung als auch im Zuge der Kontrollbesuche ihrer Kommissio-
nen in Alten- und Pflegeheimen werden immer wieder die Probleme fehl-
platzierter juingerer Menschen mit Behinderungen und einem dauerhaften
medizinischen oder pflegerischen Betreuungsbedarf thematisiert. Nahere
Ausflihrungen zu diesem Thema s. im Kap. ,Einrichtungen fiir Menschen mit
Behinderungen” unter 2.4.6 auf S. 118 ff.

2.1.10 Diversifizierung von Wohnformen fiir Pflege-
bediirftige

Die Bevélkerung wird immer &lter, besonders der Anteil der Uber-75-Jahrigen
sowie der an Demenz erkrankten Menschen steigt (BMSGPK, Osterreichi-
scher Gesundheitsbericht 2022, S. 30 ff.,, 138). Die demografische Entwick-
lung und der Anstieg der Lebenserwartung bringt Herausforderungen flr die
qualitatsvolle Pflege und flir ein wiirdevolles Leben dlterer Menschen.

Viele altere Menschen wiinschen sich, mdglichst lang im gewohnten Umfeld
betreut und gepflegt zu werden. Das flihrte zu einer Diversifizierung des
Pflegeangebots und zum Ausbau alternativer Wohn- und Betreuungsformen
abseits des klassischen Pflegeheims. Zum Beispiel wurden betreute Wohnge-
meinschaften flir Demenzkranke eroffnet.

Im August 2023 besuchte die Kommission 1 eine solche ,Demenz-WG" fiir
hochgradig demenzkranke Seniorinnen und Senioren in Tirol. Die Wohnge-
meinschaft verfligt (iber drei Wohneinheiten, in denen jeweils zwei demenz-
kranke Personen leben. Pro Wohneinheit steht eine 24-Stunden-Pflegerin
bzw. ein 24-Stunden-Pfleger zur Verfligung. Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner schlieBen einen Mietvertrag sowie einen Betreuungsvertrag mit den
(selbststandigen) Personenbetreuerinnen bzw. -betreuern ab. Die Wohnein-
heiten verfiigen Uiber einen Gemeinschaftsraum, in dem die Bewohnerinnen
bzw. Bewohner essen, kochen und beisammensitzen. Dem Konzept nach
soll eine private Wohnform geschaffen werden, in der zusatzlich Pflege- und
Betreuungsdienste in einem familienahnlichen Setting angeboten werden.
Die Bewohnerinnen und Bewohner leben mdglichst selbststdndig und ohne
starre strukturelle oder organisatorische Abldufe. Sie selbst, ihre Verwandten
sowie die Personenbetreuerinnen und -betreuer sind mit dem Wohnprojekt
sehr zufrieden und bezeichnen es als ,,Gewinn fir alle Beteiligten”.

Der NPM begriiBt Wohnformen, die ein mdglichst hohes AusmaB an auto-
nomer Lebensfiihrung mit pflegerischer Unterstiitzung und der Einbindung in
eine kleinteilige, familienahnliche Sozialstruktur verbinden. Auch im Licht der
UN-BRK sind alternative Wohnformen und ein mdglichst breites Unterstiit-
zungsangebot positiv zu beurteilen. Die UN-BRK, die auch auf demenzkranke
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Menschen Anwendung findet, normiert in Art. 19 ein Recht auf eine selbst-
bestimmte Wohn- und Lebenssituation. Die Vertragsstaaten der UN-BRK
sind zu MaBnahmen zur De-Institutionalisierung verpflichtet und miissen ein
adaquates Unterstiitzungs- und Assistenzangebot schaffen, das effektiv Ent-
scheidungsfreiheit lber die gewtinschte Wohn- und Betreuungsform ermég-
licht (UN-BRK, Allgemeine Bemerkung Nr. 5, CRPD/C/GC/5, Rz 16 ff.).

Ungeachtet dieser positiven Beurteilung erfordert der Ausbau alternativer
Pflege- und Betreuungsformen flir dltere Menschen aus Sicht der VA eine
nahere Befassung mit den rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Gesetzes-
bestimmungen zur Qualitatssicherung — sowohl die Pflegegesetze der Lander
als auch das HeimAufG — zielen auf klassische Pflegeheime ab. Im Gegen-
satz dazu besteht fir ,Betreutes Wohnen” keine Bewilligungs- oder Anzeige-
pflicht. Es gelten keine personellen, pflegerischen, baulichen und organisa-
torischen Mindestanforderungen, selbst wenn hochgradig demente Personen
betreut werden.

Grundrechtseingriffe werden durch die Nichtanwendbarkeit des HeimAufG
einer gerichtlichen Uberpriifung entzogen, Betroffene werden nicht durch
die Bewohnervertretung vertreten (s. Strickmann, Betreute Wohnformen
ohne Einrichtungscharakter unterliegen nicht dem HeimAufG, iFamzZ 2024).
Die Einordnung als Pflegeheim oder ,Betreutes Wohnen” hat somit weitrei-
chende rechtliche Konsequenzen.

Nicht immer ist eine ,Betreute Wohnform” abseits eines klassischen Pflege-
heims gut fir alle Betroffenen. So wurde die VA im Marz 2024 (ber grobe
Pflegeméangel und Menschenrechtsverletzungen in einer Wohneinrichtung fur
Pflegebediirftige in Sbg informiert. Die Sbg LReg verneinte eine aufsichts-
behdrdliche Prifkompetenz, und der Einrichtungsbetreiber zog die Anwend-
barkeit des HeimAufG in Zweifel. Erst nach mehreren Interventionen der VA
und einer Novellierung des Sbg PG erfolgte eine rechtliche Klarstellung; nun
ist eine aufsichtsbehdrdliche Zustandigkeit der Sbg LReg jedenfalls gegeben.

Auch im Fall der besuchten Demenz-WG in Tirol stellte sich fiir den NPM die
Frage nach der Anwendbarkeit des HeimAufG sowie des Tiroler Heim- und
Pflegeleistungsgesetzes. Die VA kontaktierte daher die Tiroler LReg und das
BMJ.

Der Begriff der (Pflege-)Einrichtung ist im HeimAufG nicht definiert. Der Auf-
fangtatbestand des § 2 Abs. 1 HeimAufG stellt darauf ab, ob in der Ein-
richtung ,,wenigstens drei psychisch kranke oder geistig behinderte Personen
standig betreut oder gepflegt werden kénnen”. Damit werden nach Auffas-
sung des OGH Einrichtungen erfasst, in denen aufgrund der dort vorhan-
denen strukturellen (pflegerischen) Bedingungen und der daraus fiir die
betreuten und gepflegten Personen resultierenden ,Lebenswelt” heimahnli-
che Bedingungen vorliegen (OGH 23.06.2021, 7 Ob 107/21t). Wird eine Per-
son zu Hause oder in einer familienahnlichen Wohngemeinschaft von Ver-

Pflegeheim vs.

,Betreutes Wohnen”

Rechtliche Klarstel-

lung liber Aufsicht

HeimAufG fiir

,Betreutes Wohnen”
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wandten oder 24-Stunden-Pflegekraften gepflegt, findet das HeimAufG keine
Anwendung (OGH 12.01.2022, 7 Ob 183/21v, ErlRV 353 BIgNR 22. GP 8).
Fir die rechtliche Abgrenzung ist eine Gesamtbetrachtung mehrerer Merk-
male erforderlich. Fir eine Pflegeeinrichtung sprechen etwa die Bereitstel-
lung von Zimmern mit standardisierter Ausstattung, zentrale Raumlichkeiten
fur die Pflege (z.B. Pflegebad), ein hoher Organisationsgrad, eine zentrale
Essensversorgung, sténdige Anwesenheit des Pflegepersonals, Anbieter-
zwang und Rundum-Versorgung. Fir eine Form des ,Betreuten Wohnens”
sprechen hingegen die Vermietung von Wohnungen (anstatt eines bloBen
Zimmers), die individuelle Moblierung, gemeinsame Raumlichkeiten primar
zum Erhalt des Sozialkontakts, ein (verpflichtender) Grundservice und bloB3
optionale (pflegerische) Zusatzleistungen, keine standige Pflege und Betreu-
ung, Dienstleistervermittler und freie Anbieterwahl und eine mdglichst selbst-
standige Lebensflihrung (Grinstdudl, Legistischer Pflegefall? — Wenn aus
dem ,betreuten Wohnen” eine Pflegeeinrichtung wird, ZfG 2019, 104 ff.).

Die Kommission 1 ging nicht zuletzt aufgrund der durchgehenden Prasenz
und Unterstitzung der 24-Stunden-Betreuerinnen und Betreuer, des hohen
Organisationsgrades sowie der gemeinsamen Essensversorgung davon aus,
dass es sich bei der besuchten Demenz-WG um eine Einrichtung i.S.d. § 2
Abs. 1 HeimAufG handelt. Auch die Bewohnervertretung Tirol vertrat diese
Rechtsauffassung und leitete aufgrund von Freiheitsbeschrankungen ein
Gerichtsverfahren nach dem HeimAufG ein.

In letzter Instanz befasste sich schlieBlich der OGH mit der rechtlichen Qua-
lifizierung der besuchten Demenz-WG und vertrat, dass lberwiegend Ele-
mente einer Form des , betreuten Wohnens” gegeben sind und keine Einrich-
tung i.S.d. HeimAufG vorliegt (OGH 22.05.2024, 7 Ob 71/24b).

Andererseits umfasst der Geltungsbereich des THPG entgeltlich betrie-
bene stationdre Einrichtungen, die fur die Betreuung von mehr als drei
hilfs-, betreuungs- oder pflegebediirftigen, insbesondere dlteren, Menschen
bestimmt sind (§ 2 Abs. 1 THPG). Jedenfalls vom Geltungsbereich ausge-
schlossen sind ,Einrichtungen, die nur Wohnmdglichkeiten anbieten” (§ 2
Abs. 2 1. Fall THPG).

Mit Verweis auf die rechtliche Beurteilung in der oben genannten OGH-Ent-
scheidung argumentierte die Tiroler LReg gegeniber der VA, dass kein Heim
i.S.d. THPG vorliege. Im Wesentlichen wirden Wohnraumlichkeiten vermie-
tet und die Bewohnerinnen und Bewohner wiirden die jeweiligen Betreu-
ungskrafte selbststandig mittels Werkvertrags beauftragen. Die Tiroler LReg
sei daher nicht dazu ermachtigt, die Aufsicht Uber die besuchte Demenz-WG
auszuuben.

Angesichts des Anstiegs pflegebedirftiger Menschen sowie des Wunsches
und Bedarfs nach individuellen Betreuungsformen ohne starre Heimstruktu-
ren geht die VA davon aus, dass das Angebot alternativer Pflege- und Wohn-
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formen alterer Menschen steigen wird. Umso wichtiger ist es aus Sicht des
NPM, auch im Fall einer betreuten Wohnform sicherzustellen, dass die Pflege
und Betreuung Schutzbedirftiger — wie hochgradig demenzkranker oder
anderweitig pflegebedirftiger Personen — unter Einhaltung menschenrecht-
licher und sonstiger Qualitdtsstandards stattfindet und — insbesondere bei
Beschwerden oder Verdachtsmomenten — entsprechende Uberpriifungsme-
chanismen gegeben sind.

Das ist auch (grund-)rechtlich geboten. Der EGMR sprach in seiner Recht-
sprechung zu Art. 2, 3, 5 und 8 EMRK wiederholt aus, dass das Recht auf
Leben, das Verbot der Folter, der unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe
oder Behandlung, das Recht auf Freiheit und Sicherheit und schlieBlich das
Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens Gewahrleistungspflichten
der Staaten umfassen. Zum Schutz der physischen und psychischen Integri-
tat eines Menschen gegeniiber anderen Menschen trifft Vertragsstaaten der
EMRK die Pflicht, angemessenen (gesetzlichen und administrativen) Schutz
gegen mdogliche Misshandlungen und Beldstigungen von Privatpersonen
Zu bieten, von denen staatliche Stellen Kenntnis haben oder hatten haben
mussen. Diese Pflicht besteht insbesondere gegentiber besonders schutzbe-
darftigen Menschen, etwa Menschen mit einer korperlichen und/oder psy-
chischen Beeintrachtigung (vgl. EGMR vom 24.07.2012, Dordevi¢ gegen
Kroatien, Appl. 41526/10, Rz 141 ff.). Andererseits kann es in Bezug auf
die Gewahrleistung des Rechts auf Freiheit erforderlich sein, dass der Staat
regelmaBig Uberprift, ob eine Freiheitsentziehung (etwa in privaten psych-
iatrischen Einrichtungen) noch gerechtfertigt ist (EGMR 16.06.2005, Storck
gegen Deutschland, Appl. 61603/00 Rz 101 ff.). Die Gewahrleistungspflicht
richtet sich an alle staatlichen Stellen, die gesetzliche Aufgaben in Bezug auf
Menschen mit Behinderungen bzw. pflegebediirftige Menschen wahrneh-
men, gegebenenfalls auch an den Gesetzgeber. Der MRB der VA empfahl
dem jeweiligen Gesetzgeber, allféllige Licken in Aufsichts- und Schutzvor-
schriften durch klare gesetzliche Regelungen zu schlieBen (s. MRB, Reich-
weite staatlicher Schutzpflichten zur Wahrung der Menschenrechtskonformi-
tat bei Einrichtungen fiir Menschen mit Behinderung ohne spezielle behdrd-
liche Bewilligung und ohne behérdliche Aufsicht, S. 12).

Auch die UN-BRK verpflichtet die Vertragsstaaten dazu, Menschen mit Behin-
derungen vor jeder Form der Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch zu schiit-
zen und alle geeigneten MaBnahmen zu ergreifen, um jede Form der Aus-
beutung, Gewalt und Missbrauch — auch durch Privatpersonen — zu verhin-
dern (Art. 16. Abs. 1 und 2 UN-BRK). Die staatlichen Verpflichtungen nach
Art. 16 UN-BRK erstrecken sich auch auf private Unterktinfte bzw. den priva-
ten (Wohn-)Bereich von Menschen mit Behinderungen, wenngleich eine Ent-
machtung oder paternalistische Schutzansatze aufgrund der Gleichstellungs-
und Selbstbestimmungsbestrebungen der UN-BRK abzulehnen sind. Besteht
etwa der Verdacht der Vernachlassigung, Ausbeutung oder Misshandlung
einer Person mit Behinderungen im Rahmen einer (privaten) Pflege bzw.

Menschenrechtliche
Schutzverpflichtun-

gen des Staates
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Versorgungsbedarf
steigt

Betreuung, geht die staatliche Verpflichtung in jedem Fall soweit, diese Per-
son auf adaquate alternative Betreuungs- und Wohnformen hinzuweisen und
bei einem entsprechenden Wechsel zu unterstiitzen. Die Person muss in die
Lage versetzt werden, eine tatsachliche Wahlfreiheit iber die gewiinschte
Wohn- und Unterstiitzungsform zu haben, wobei es die frei getroffene Wahl
in Folge zu respektieren gilt (s. Kelling in Banktekas/Stein/Anastasiou, The
UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Art. 16, S. 487 ff.).

Als erste Schritte in diese Richtung sind aus Sicht des NPM (freiwillige) Haus-
besuche bei Bezieherinnen und Beziehern von Pflegegeld und (verpflich-
tende) Hausbesuche bei Forderwerberinnen und -werbern der 24-Stunden-
Betreuung im Auftrag des BMSGPK zu werten. Diese Hausbesuche sollen zur
Qualitatssicherung in der hauslichen Pflege beitragen.

Der NPM wird sich weiter damit befassen, wie auch in Wohnformen abseits
eines klassischen Pflegeheims notwendige Schutzmechanismen flir beson-
ders vulnerable Personen geschaffen bzw. ausgebaut werden kénnen, ohne
jedoch deren Recht auf Privatsphare und Selbstbestimmung zu beschneiden.

Einzelfalle: 2024-0.021.555 (VA-T-SOZ/A-1), 2024-0.518.720 (VA-S-
SOZ/A-1), 2024-0.555.884 (VA-S-SOZ/A-1)

2.1.11 Psychiatrische Versorgung in Alten- und
Pflegeheimen

Immer mehr dltere Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen in Kombi-
nation mit dem verscharften Facharztemangel — das ist auch fiir die psych-
iatrische Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pfle-
geheimen eine Herausforderung. Genaue Zahlen (iber Bewohnerinnen und
Bewohner stationdrer Langzeitpflegeeinrichtungen mit einer psychiatrischen
Diagnose liegen nicht vor. Im internationalen Projekt ,The Czech-Austrian
Long-Term Care Research Database — DEMDATA” (2016—2017) zu Demenz in
Pflegeheimen wurden 571 Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner in acht
verschiedenen Pflegeheimen untersucht. Laut Pflegedokumentation wiesen
58,8 % der Bewohnerinnen und Bewohner eine diagnostizierte Demenz auf.
Psychologische Tests zeigten jedoch, dass 85,2 % eine mittelschwere bis
schwere kognitive Beeintrachtigung nach dem Global Deterioration Scale
(GDS) hatten. Diese Datenlage zeigt, dass die Diagnostik verbessert werden
muss.

Die psychiatrische Versorgung in Alten- und Pflegeheimen ist ein wichtiger
Bestandteil der Gesundheitsversorgung alterer Menschen. Der UN-Sozial-
pakt (Internationaler Pakt iber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte)
garantiert in Art. 12 das Recht auf den ,hdchsten erreichbaren Stand an kor-
perlicher und geistiger Gesundheit”, das auch die psychiatrische Versorgung
umfasst. Die Europdische Charta der Rechte und Pflichten alterer hilfe- und
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pflegebedirftiger Menschen betont das Recht auf Wirde, korperliches und
geistiges Wohlbefinden sowie auf qualifizierte, gesundheitsférdernde Pflege,
Hilfe und Behandlung, die auf den persénlichen Bedarf und die personli-
chen Wiinsche ausgerichtet sind; und damit medizinische und therapeuti-
sche Betreuung, die ein wirdevolles Leben ermdglichen hilft. In Art. 25 UN-
BRK wird ,,das Recht von Menschen mit Behinderungen auf das erreichbare
HochstmaB an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung”
anerkannt, einschlieBlich des Zugangs zu medizinischer Versorgung.

Nach der Generalklausel in Art. 15 Abs. 1 B-VG liegt die Zustandigkeit fur
Pflege liberwiegend bei den Landern, ausgenommen ausdricklich dem Bund
zugewiesener Materien in Angelegenheiten der Pflegevorsorge. Die Lander
verpflichten sich, einen Mindeststandard an sozialen Diensten sicherzustel-
len. In der Vereinbarung zwischen dem Bund und den Landern gem. Art. 15a
B-VG Uber gemeinsame MaBnahmen des Bundes und der Lander fir pfle-
gebedirftige Personen (Pflegevereinbarung 1993, BGBI. Nr. 866/1993), ver-
pflichten sich die Lander, .fir einen Mindeststandard an ambulanten, teil-
stationdren und stationdren Diensten (soziale Dienste) fir pflegebediirftige
Personen zu sorgen”. Dieser Mindeststandard hat gem. Art. 5 einem Leis-
tungskatalog sowie gewissen Qualitatskriterien zu entsprechen. Die Quali-
tatskriterien flir Heime sehen Zielsetzungen unter anderem zur arztlichen
Versorgung — Sicherstellungspflicht und freie Arztwahl — vor. Diese Verpflich-
tungen spiegeln sich auch in landesgesetzlichen Pflegeheimgesetzen sowie in
den Vorgaben fir Heimvertrage wider und legen den Rahmen fir die psych-
iatrische Betreuung in Alten- und Pflegeheimen fest.

Aus menschenrechtlicher Sicht ist die qualifizierte Betreuung psychisch
erkrankter alterer Menschen in Pflegeeinrichtungen unumganglich und erfor-
dert umfangreiche Kenntnisse Uber die spezifischen Krankheitsbilder und
ihre medizinische und therapeutische Behandlung sowie (ber grundlegende
Elemente der Pharmakokinetik und Pharmakodynamik psychiatrischer Arz-
neimittel. Der Schutz und die Férderung der Gesundheit dieser vulnerab-
len Gruppe machen es notwendig, dass sie ausschlieBlich in Einrichtungen
betreut werden, die liber qualifiziertes Personal verfligen.

Nur wenige Pflegeheime sind auf die Betreuung gerontopsychiatrischer oder
demenzkranker Bewohnerinnen und Bewohner spezialisiert oder verfligen
liber eigene Demenzstationen. Eine flichendeckende Ubersicht tiber Einrich-
tungen mit spezifischen psychiatrischen Angeboten gibt es nicht, sondern
nur vereinzelt regionale Erfassungen: Laut dem Osterreichischen Pflegevor-
sorgebericht 2022 des BMSGPK bestehen etwa in Ktn mit Ende des Jahres in
sieben Einrichtungen 264 gerontopsychiatrische Pflegepldtze (Schwerpunkt-
setzung: Pflege und Betreuung von Klientinnen und Klienten mit psychiatri-
schen Erkrankungen bis zur Pflegestufe VII).

Qualifizierte Betreu-

ung wesentlich

Vereinzelt Heime

mit psychiatrischem

Schwerpunkt
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Die psychiatrische Betreuung erfolgt meist durch externe Hausarztinnen und
Hausérzte sowie niedergelassene Arztinnen und Arzte aus dem Fachbereich
der Psychiatrie. Facharztinnen und -arzte fir Psychiatrie sind insbesondere
in landlichen Regionen schwer verfligbar. Die Kommission 1 beurteilte die
psychiatrische Versorgung etwa im Bezirk Bludenz in der Talschaft Montafon
kritisch. Das Land NO bestétigte die Kritik der Kommission 6, dass die freie
Arztwahl durch die Lage der Einrichtung und die mangelnde Bereitschaft der
Arztinnen und Arzte zu Hausbesuchen beeintréchtigt ist.

Oft ist aber auch die bestehende Infrastruktur Uberlastet: Eine Einrichtung
in Ktn berichtete von langen Wartezeiten auf Termine bei niedergelassenen
Psychiaterinnen und Psychiatern. In manchen Regionen in NO, Tirol und Vbg
ist die fachdrztliche Versorgung so extrem angespannt, dass keine neuen
Patientinnen und Patienten mehr aufgenommen werden bzw. keine Vor-
Ort-Versorgung in Pflegeheimen angeboten wird. Die Kommission 5 sah die
arztliche Versorgung in einem Pflegeheim in NO als gefahrdet an, weil zwei
Arztinnen bzw. Arzte die unmittelbar bevorstehende Pensionierung ange-
zeigt haben, aber die Nachfolge nicht geregelt werden konnte. Solche Ver-
sorgungsliicken kdénnen dazu fiihren, dass Bewohnerinnen und Bewohner in
Krankenhduser transferiert werden. In einer Tiroler Einrichtung konnte keine
psychiatrische Konsiliararztin bzw. kein psychiatrischer Konsiliararzt rekrutiert
werden, weshalb die Bewohnerinnen und Bewohner im nachsten Kranken-
haus in der Gerontopsychiatrie oder ambulant bei Facharztinnen und Fach-
arzten behandelt werden miissen. Die Kommission 1 wies darauf hin, dass
ohne psychiatrisches Konsil die Heimbewohnerinnen und Heimbewohner
psychiatrisch nicht ausreichend versorgt werden. Das ist menschenrechtlich
hoch problematisch.

Vielfach mangelt es an Zusammenarbeit und verbindlichen Kooperationen
zwischen Pflegeheimen und externen, psychiatrischen Diensten. In zwei Vor-
arlberger Pflegeheimen erfuhr die Kommission 1, dass ,man kein psychiat-
risches Konsil habe und auch nicht mit Psychiatern zusammenarbeite. [...]
Bei Facharzten bekomme man keine Termine”. Eine DGKP schilderte, dass
sie aber zumindest in gutem Kontakt mit der Stationsleitung der Geronto-
psychiatrie des LKH Rankweil stehe und telefonische Unterstiitzung
bekomme. Der Heimleiter eines Vorarlberger Heims beklagt: ,Eine bessere
Kooperation ware hier wiinschenswert, es sollte ein Lernprozess der Zusam-
menarbeit gestartet werden.”

Die Kommission 1 setzte sich aber auch in Tirol intensiv mit Problemen an
der Nahtstelle zwischen Pflegeheimen und der Gerontopsychiatrischen Sta-
tion des LKH Hall auseinander. Sowohl die Pflegeheime als auch die psych-
iatrischen Abteilungen berichteten der Kommission von komplexen Betreu-
ungssituationen, in denen die Kooperation problematisch ist. Das Land Tirol
reagierte auf die Anregungen des NPM mit diversen MaBnahmen. Es wird im
Zuge der Uberarbeitung des Regionalen Strukturplans Gesundheit Tirol (RSG
Tirol 2025) auch die gerontopsychiatrische Versorgung ein wesentliches
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Kapitel sein. Es soll auch eine Zusammenarbeit zwischen dem LKH Hall und
den weiterbetreuenden Einrichtungen und einen Austausch zwischen der
psychiatrischen Abteilung und der jeweiligen Heimleitung geben, bei dem die
therapeutischen Mdglichkeiten besprochen werden.

Der NPM wiederholt seine Empfehlung vom Vorjahr, dass neben dem Ausbau
von speziell flir gerontopsychiatrische Patientinnen und Patienten geeigneten
Pflegeheimplatzen auch die extramurale psychiatrische Versorgung verbes-
sert werden muss. Daflir sollten Konzepte erstellt werden, um die allgemeine
medizinische und gerontopsychiatrische Versorgung der Heime zu verbes-
sern und um damit eine gemeindenahe Gesundheitsversorgung zu unterstuit-
zen. Hierflr ist auch eine umfassende Koordination der Gesundheits- und
Leistungsangebote erforderlich und eine Vernetzung der involvierten Ent-
scheidungstrager.

In den meisten Einrichtungen sind Hausérztinnen und Hausarzte die Haupt-
ansprechpersonen in der medizinischen Versorgung. Die Kommissionsbesu-
che ergaben, dass in den meisten Einrichtungen nur monatliche oder noch
seltenere psychiatrische Konsiliarbesuche stattfinden. Manche Heime besu-
chen Fachdrztinnen und Fachédrzte flir Psychiatrie einmal im Quartal, ein
Haus in der Stmk sogar nur halbjahrlich. Zwar erschien der Kommission 1 die
konsiliarische Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner in einem Pflege-
heim in Tirol durch den regelmdBig einmal pro Monat visitierenden Psych-
iater positiv, aber dennoch nicht ausreichend. Die Kommission regte eine
kontinuierliche und umfassende psychiatrische Betreuung wahrend des all-
taglichen Aufenthalts der Bewohnerinnen und Bewohner an, um die gesund-
heitlichen Bedirfnisse dieser Klientel zu wahren und den menschenrechtli-
chen Standards gerecht zu werden.

Positiv konnten die Kommissionen vereinzelt feststellen, dass Pflegehdausern
feste Konsiliararztinnen und Konsiliararzte zur Verfiigung stehen, die haufi-
ger als einmal im Monat zu den Bewohnerinnen und Bewohnern kommen.
So finden beispielsweise in einem Pflegeheim in Ktn und auch in der Stmk
wochentliche psychiatrische Visiten durch zwei Fachdrztinnen bzw. Fach-
arzte statt. Meist kommen Psychiaterinnen bzw. Psychiater auch bei Bedarf
zusatzlich zu den geplanten Besuchen in die Einrichtung; selten bekommen
Pflegeheime nur telefonische Unterstiitzung. Eine psychiatrische Telefonex-
pertise ist insbesondere in akuten Situationen, wenn eine schnelle Beratung
erforderlich ist, eine gute Unterstiitzung. Sie sollte jedoch nur zur Erganzung
dienen.

Die Zahl der Uber-80-Jihrigen in Osterreich wird sich in den néchsten 20
Jahren verdoppeln; vor dhnlichen Herausforderungen stehen auch andere
europdische Staaten. Die European Union Geriatric Medicine Society als
Zusammenschluss der nationalen geriatrischen Gesellschaften verstan-
digte sich u.a. auf evidenzbasierte Standards, die angesichts der steigenden
Anzahl mulitmorbider Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen die

Konzepte zur
Verbesserung
der Versorgung

Wenig psychiatrische

Visiten

Geriatrische und

gerontologische Ver-

sorgung ausbauen
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Basis fir deren medizinisch-therapeutischen Versorgung bilden sollten. Der
NPM schlieBt sich diesen Uberlegungen an:

- Vor Aufnahme ins Pflegeheim sollten die potenziellen Bewerberinnen
und Bewerber einem umfassenden geriatrischen Assessment unter-
zogen werden, als Basis fiir einen koordinierten Versorgungsplan und
die Erhebung des Bedarfs an Hilfsmitteln.

- In Pflegeeinrichtungen tatige Arztinnen und Arzte sowie das Pflege-
personal sollten spezifische Aus- und Fortbildungen fiir Geriatrie auf-
weisen.

- Im multidisziplindren Zusammenwirken muss ein Monitoring chroni-
scher Erkrankungen erfolgen, um unnétige Krankenhausaufenthalte
zu vermeiden.

- Aussagekraftige Dokumentationen sollten zur Verfligung stehen, um
MaBnahmen der Rehabilitation, das Management der Multimorbiditat
und von Verhaltensstérungen zu koordinieren.

In der Praxis gibt es in manchen Regionen keinen Zugang zu einer angemes-
senen medizinisch-therapeutischen Versorgung. Eine Wohnbereichsleiterin
in einem Vorarlberger Pflegeheim schilderte: ,Man habe viele Bewohnerin-
nen und Bewohner mit unterschiedlichen Demenzen. [...] Wenn man hier
geschultes Personal (psychiatrisches Pflegepersonal) und eine psychiatrische
Betreuung im Haus hatte, dann ware es leichter, solche Bewohnerinnen und
Bewohner zu betreuen”. Auch Pflegekrafte in einem Tiroler Heim teilten der
Kommission 1 mit, dass die Zahl an Personen mit psychiatrischen Erkrankun-
gen und damit oft auch einhergehenden herausfordernden Verhaltenswei-
sen steigt und sie daflir nicht ausreichend ausgebildet seien. Die Kommission
regte Fortbildungen zum Thema ,Herausforderndes Verhalten in der Pflege”
oder ,,Psychiatrische Bewohnerinnen und Bewohner im Pflegeheim” an. Auch
die Heimleitung sah Verbesserungsbedarf, und es sind nun entsprechende
Schulungen geplant.

Nur wenige Pflegehduser verfligen lber Pflegefachkrafte mit psychiatrischer
Zusatzqualifikation, so wie ein Pflegeheim in der Stmk, das zwei DGKP mit
psychiatrischem Schwerpunkt beschaftigt. Hingegen sind in einem Haus in
Ktn mit gerontopsychiatrischem Schwerpunkt, in dem zwar wdchentliche
psychiatrische Arztbesuche stattfinden, keine Pflegekrafte mit psychiatrischer
Zusatzqualifikation vorhanden. Nur entsprechend qualifizierte Pflegekrafte
kdénnen jedoch in ihrer taglichen Arbeit mit psychisch erkrankten Bewohne-
rinnen und Bewohnern Bedlirfnisse insbesondere in Krisensituationen erken-
nen und rechtzeitig darauf reagieren. Die Kommission 3 empfahl, Pflegekraf-
ten verstarkt Schulungen anzubieten.

Viele Einrichtungen bemiihen sich, die Beschaftigten im Verstandnis von und
Umgang mit Bewohnerinnen und Bewohnern mit psychiatrischen Krankheits-
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bildern zu sensibilisieren und zu férdern: So erhielten die Beschaftigten in
einem Pflegeheim in NO Schulungen in den Fichern Demenz und Geronto-
psychiatrie. In einem anderen Heim fanden Schulungen zu ,,Kommunikation
und Deeskalation” und ,,Gewalt und Deeskalation” statt.

Auch ein steirisches Pflegeheim erkannte den Bedarf an demenzsensiblem
und demenzkompetentem Fachpersonal und flihrte Demenz-Schulungen
durch. Ein Einrichtungstrager in Vbg plane ab dem nachsten Jahr eine Fort-
bildungsreihe fir alle Hauser im Montafon zum Thema Demenz unter der
Leitung einer ,Memory Nurse”. Ein anderer Einrichtungstrager in der Stmk
legte den diesjahrigen Schwerpunkt in seinen Hausern auf psychiatrische
Erkrankungen. Zu diesem Thema fanden Weiterbildungen auch in einem
Heim in Ktn statt. In den wenigsten Pflegehdusern liegt der Fokus der Fort-
bildungen ausschlieBlich auf pflegerischen Themen. Allerdings musste die
Kommission 6 in NO in einem Pflegezentrum mit psychiatrischem Schwer-
punkt feststellen, dass in den vergangenen drei Jahren keinerlei psychiatri-
sche Schulungen in die Ausbildungsplane aufgenommen worden waren.

Ein Anteil an medizinischer Versorgung erfolgt durch der arztlichen Hilfe
gleichgestellte Leistungen wie z.B. Psychotherapie und klinische Psycholo-
gie. In Wien gibt es mehrere Einrichtungen, die klinische Psychologinnen
und Psychologen beschéftigen oder beiziehen. Ein Pflegeheimleiter gab an,
in NO nach solchen mobilen Angeboten fiir Bewohnerinnen und Bewohner,
die unter starken Depressionen leiden, vergeblich gesucht zu haben: ,Es gibt
niemanden im Bezirk, der (mobile) Psychotherapie oder klinisch-psychologi-
sche Behandlung anbietet.”

Manche Pflegeheime beschaftigen Validationstrainerinnen und -trainer, die Interdisziplinare
auf die Betreuung von demenzerkrankten Bewohnerinnen und Bewohnern Zusammenarbeit
spezialisiert sind. Ebenso verfiigt ein Tiroler Heim zwar Uber keine Pflege- gefordert

kraft mit spezialisierter Ausbildung fiir psychiatrische Falle, jedoch wird der

Einsatz einer Alterspadagogin als sehr hilfreich beschrieben. Diese Berufs-

gruppen kénnen gut ergdanzend zur medizinischen und pflegerischen Betreu-

ung eingesetzt werden. Sie kdnnen aber psychiatrisch geschultes Pflegeper-

sonal nicht ersetzen. Es bedarf eines interdisziplindren Zusammenspiels aller

Berufsgruppen mit ihren jeweiligen Kompetenzen und spezifischen Beitra-

gen, um eine ganzheitliche Betreuung zu gewahrleisten und den individuel-

len Bedirfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner gerecht zu werden.

Um vorhandene Ressourcen optimal zu bindeln und Synergieeffekte zu nut-
zen, muss der Vernetzung und Verzahnung aller Angebote der Pflege sowie
des Gesundheitswesens ein hohes Gewicht beigemessen werden. Beste-
hende kompetenzrechtliche und finanzielle Hindernisse fiir eine sektoren-
Ubergreifende wohnortnahe Kooperation sind abzubauen.

In diesem Sinn vereinbarten Bund, Lander und Sozialversicherung im Jahr
2023 gemeinsam die 3. Zielsteuerungsperiode fiir die Jahre 2024 bis 2028.
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Im Rahmen der Zielsteuerung-Gesundheit (ZS-G) wurden gemeinsame stra-
tegische Ziele formuliert und zahlreiche operative Ziele vereinbart. Sowohl
MaBnahmen zum effektiven und effizienten Einsatz von Medikamenten als
auch die Forcierung der Gesundheitsversorgung von Menschen in Pflegeein-
richtungen und in hduslicher Pflege vor Ort in Abstimmung zwischen dem
Gesundheits- und Sozialbereich sind ausdriicklich Gegenstand der Vereinba-
rung gem. Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit (BGBI. I Nr. 1/2025).
Zusatzlich sollen die ELGA-Infrastruktur fir E-Health-Anwendungen weiter-
entwickelt und die Konzeption sowie die Umsetzung von Telemedizin voran-
getrieben werden.

Es sollten speziell fiir die Versorgung psychisch Erkrankter ausgebildete Pflege-
krdfte zur Verfiigung stehen und eine flachendeckende Standardisierung psychia-
trischer Konsile von Fachérztinnen und Fachéarzten durch regelméaBige und kontinu-
ierliche Hausbesuche in Alten- und Pflegeheimen etabliert werden.

Der NPM erachtet verpflichtende Qualifikationen in Geriatrie und Alterspsychiatrie
fiir behandelnde Arztinnen und Arzte in Pflegeeinrichtungen fiir nétig; und auch
Weiterbildungen in den Bereichen Geriatrie, Schmerzmanagement und Alters-

psychiatrie fiir Pflegefachkriéfte.

Es sollte eine starkere Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen Pflegeheimen,
Hausarztinnen und Hausdrzten, Fachadrztinnen und Facharzten fiir Psychiatrie,
mobilen psychiatrischen Diensten und Krankenhadusern angestrebt werden. Psy-
chotherapeutinnen und Psychotherapeuten, klinische Psychologinnen und Psycho-
logen sowie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sollten verstarkt in die Betreu-
ung eingebunden werden.

Neben dem Ausbau von speziell fiir gerontopsychiatrische Patientinnen und Patien-
ten geeigneten Pflegeheimpldtzen muss auch die extramurale psychiatrische Ver-

sorgung verbessert werden. Dafiir ist eine umfassende Koordination der Gesund-

heits- und Leistungsangebote und eine Vernetzung der Entscheidungstrédger erfor-
derlich.

Einzelfdlle: 2024-0.890.192, 2024-0.490.305, 2024-0.394.850, 2024-
0.724.568 (alle VA/K-SOZ/A-1); 2024-0.444.805, 2024-0.475.126, 2024-
0.475.158, 2024-0.689.973, 2024-0.045.467, 2024-0.063.057, 2024-
0.193.678 (alle VA/NO-SOZ/A-1); 2024-0.734.962 (VA/OO-SOZ/A-1); 2024-
0.133.880, 2024-0.280.784, 2024-0.222.488, 2024-0.802.187 (alle VA/
ST-SOZ/A-1); 2024-0.021.581, 2024-0.063.033, 2024-0.314.232, 2024-
0.544.202, 2024-0.875.053 (alle VA/T-SOZ/A-1); 2024-0.148.283, 2024-
0.244.610 (beide VA/V-SOZ/A-1); 2024-0.734.950 (VA/W-SOZ/A-1)
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2.1.12 Positive Wahrnehmungen und umgesetzte
Empfehlungen

Auch 2024 konnten in vielen Bereichen Verbesserungen erzielt und Good- Integrative
Practice-Beispiele erhoben werden. Eine Einrichtung in Vbg ist beispielge- Betreuung
bend flr die Inklusion von Menschen mit Behinderungen im Alter. Die Wohn-

gruppen sind gemischt, die Menschen mit Behinderungen werden auf die
Wohngruppen verteilt. In der Tagesstruktur wird speziell auf deren Beduirf-

nisse eingegangen. In Kleingruppen wird mittels ,unterstitzter Kommunika-

tion” Aktivierung angeboten, die dem Erhalt der Selbststandigkeit und des

Ausdrucks dient. Nach der Sanierung des Pflegeheims sollen die Wohnplatze

fur Menschen mit Behinderungen von derzeit zwolf auf 18 ausgebaut wer-

den. Damit sollen z.B. mehr Riickzugsrédume und eine Wohnkiiche angebo-

ten werden. Fir ein tagesstrukturierendes Angebot finanziert der Vorarlber-

ger Sozialfonds im Rahmen der Integrationshilfe zusatzlich zur Pflege eine
heilpadagogische Fachkraft.

Die Kommission 5 sah in einer groBen Wiener Einrichtung vielfaltige Kon- Gewaltschutz
zepte, Dokumente und MaBnahmen zur Gewaltpravention und erachtet das

als Best-Practice-Beispiel. Es gibt Handlungsleitlinien des Tragers zu Aggres-

sions-, Gewalt- und Deeskalationsmanagement sowie ein Projekt ,Gemein-

sam stark gegen Gewalt”, mit dem sowohl direkter (personeller) Gewalt als

auch indirekter (struktureller) Gewalt entgegengewirkt werden soll. Im Haus

ist zudem die Teilnahme an einem Workshop (Gewalt-Aggression-Praven-

tion) fir neue Beschaftigte verpflichtend, bereits 72 % haben diesen bzw.

ein Deeskalationsseminar besucht.

Eine Einrichtung in NO verpflichtete eine Fachérztin, die auf Demenz spezia- Arztliche Versorgung
lisiert ist, und Ubernimmt die Kosten flir das Wahlarzthonorar. Damit wurde

eine sehr gute Lésung gefunden, nachdem die Zahl der gerontopsychiatri-

schen Bewohnerinnen und Bewohner angestiegen war und sich die Zusam-

menarbeit mit der nachstgelegenen Krankenhausambulanz schwierig und fur

die Betroffenen belastend gestaltet hatte.

Das Vorhandensein von Pflegerichtlinien und Standards, wie u.a. in einem Assessment-
Heim in Tirol vorbildlich umgesetzt, ist von groBer Bedeutung, um eine ein- 9¢leitetes Arbeiten
heitliche und qualitativ hochwertige Pflege sicherzustellen. Klare Leitlinien fir

die Praxis ermdglichen eine sichere Pflege. Das gilt nicht nur fir engmaschig

durchzufiihrende Schmerzassessments zur bestmdglichen Schmerzbehand-

lung, sondern auch flir Erhebungen betreffend Dekubitus-, Sturz und Man-
gelerndhrungsrisiko. Sie fordern auch eine evidenzbasierte Vorgangsweise,

die sowohl die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner erhéht, als auch

das Vertrauen der Pflegekrafte starkt, weil sie auf bewahrten Methoden und

Erfahrungen beruhen.
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und Sichtschutz

In einer Tiroler Einrichtung fand die Kommission 1 eine iberaus motivierte,
freundliche und stressfreie Atmosphadre vor, die Pflegepersonen zeigten sich
offen, interessiert und professionell. Ein Heim in OO bietet ein sehr umfang-
reiches Beschaftigungsprogramm und macht es (ber verschiedene Kandle
transparent: Einen wdchentlich ausgeteilten Ausdruck, via E-Mail an Angeho-
rige und am Bildschirm im Eingangsbereich. Den befragten Bewohnerinnen
und Bewohnern war das Angebot daher gut bekannt. In einer anderen ober-
Osterreichischen Einrichtung fiel das Engagement bei der Unterstiitzung von
Bewohnerinnen und Bewohnern bei der Riickkehr in die eigene Wohnung
positiv auf. Eine Mitarbeiterin suchte z B. mit einer Bewohnerin deren Haus
auf, um zu erproben, ob ein Alleinleben wieder mdglich ware.

Ein Heim in Ktn zeichnete sich durch ausfihrliche Biografien und Anamnesen
in psychobiografischen Erhebungsbdgen aus. Die Kommission 3 nahm positiv
wahr, dass Vorlieben, Abneigungen und Gewohnheiten der Bewohnerinnen
und Bewohner in der Pflegeplanung aufscheinen und z.B. Erinnerungsarbeit
mit Diften durch eine Demenzbeauftrage DGKP erfolgt, die daflr vier Stun-
den pro Monat freigestellt ist.

Vieles konnte 2024 infolge der Empfehlungen des NPM umgesetzt werden,
v.a. betreffend das Kernmandat des NPM, die freiheitsbeschrankenden MaB-
nahmen. Die Kommissionen nehmen dazu bei ihren Besuchen genaue Ein-
sicht in die Dokumentation. So wurden nach Kritik der Kommission 1 an zu
ungenauen Angaben der Dosierung von Medikamenten von einem Heim in
Vbg alle Anordnungen kontrolliert, mit den jeweiligen Hausérztinnen und
Hausarzten besprochen und mit der genauen Dosierung eingetragen. Oft
wurden nicht erfolgte Meldungen von medikamentdsen Freiheitsbeschran-
kungen nachgeholt bzw. gemeldete MaBnahmen gemeinsam mit den Haus-
arztinnen und Hausarzten evaluiert und entsprechend angepasst. Zusatzlich
wurden Meldungen regelmaBig mit der Bewohnervertretung besprochen.

Aber auch in anderen Bereichen haben Einrichtungen die Anregungen und
Empfehlungen des NPM umgesetzt: So folgte ein Heim im Bgld Anregungen
zur Barrierefreiheit, indem die Eingangstiire und das Gartentor gedffnet und
ein abschissiger Weg markiert bzw. gesichert wurden. Eine groBe Wiener
Einrichtung lieB nach Kritik der Kommission 4 an einer fir Rollstlihle zu stei-
len Rampe ein Fahrwerk einbauen, sodass Bewohnerinnen und Bewohner
nun auch ohne fremde Hilfe mit Gehhilfen in den Garten gelangen kdnnen.
Ein Heim in OO montierte bei Stiegenabgéngen zusitzliche Poller zum Schutz
von Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern und sorgte dafir, dass sich die
Fluchttiiren leichter 6ffnen lassen.

Ein Wiener Heim erganzte gemeinsam mit der Sozialen Betreuung Orientie-
rungshilfen flir Bewohnerinnen und Bewohner mit Demenzerkrankung oder
Sehbeeintrachtigung. So wurden z.B. Bilder an den Tlren angebracht. Die
Zugange auf die Terrassen eines Heims wurden nach einer Empfehlung der
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Kommission 1 so umgebaut, dass nun ein selbststandiger und eigenverant-
wortlicher Zugang jederzeit mdglich ist. Ebenfalls auf Anregung der Kom-
mission 1 wurde in den im Erdgeschoss gelegenen Zimmern flir Kurzzeit-
pflege, die von auBen einsichtig waren, eine Sichtschutzfolie angebracht.
Diese ermdglicht — im Unterschied zu Jalousien — den Blick vom Zimmer
nach drauBen.

Einzelfdlle: 2024-0.587.412 (VA/V-SOZ/A-1); 2024-0.021.612, 2024-
0.165.238, 2024-0.166.787 (alle VA/W-SOZ/A-1); 2024-0.570.885, 2024-
0.045.467 (beide VA/NO-SOZ/A-1); 2024-0.850.446, 2023-0.883.151, 2024-
0.314.211, 2024-0.244.610 (alle VA/T-SOZ/A-1); 2024-0.734.962, 2024-
0.788.395 (beide VA/OO-SOZ/A-1); 2024-0.537.639 (VA/K-SOZ/A-1); 2023-
0.858.409 (VA/B-SOZ/A-1)
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konzepte fehlen

2.2 Krankenhauser und Psychiatrien

2.2.1 Prifschwerpunkt ,Entlassungsmanagement”
— erste Tendenzen

2024 besuchten die Kommissionen des NPM &sterreichweit insgesamt 55
Krankenanstalten. Thematisch fokussierten die Uberpriifungen der Kommis-
sionen im Berichtszeitraum hauptsachlich auf den Prifschwerpunkt ,Entlas-
sungsmanagement von psychiatrischen Kliniken”, auf den der NPM sich nach
Befassung des MRB verstandigt hatte.

Studien zeigen, dass ein optimiertes Entlassungsmanagement, also der
Ubergang von der stationdren Versorgung nach Hause auf Grundlage einer
mit Patientinnen und Patienten gemeinsam besprochenen und flir sie orga-
nisierten Anschlussbehandlung, nicht nur deren Lebensqualitat verbessern,
sondern auch vermeidbare Wiederaufnahmen reduzieren kann. Vorausset-
zung ist aber u.a., dass Ressourcen im Bereich der stationaren und extra-
muralen Versorgung verzahnt und bedarfsgerecht mdglichst effizient einge-
setzt werden koénnen. Steht diese Vernetzung und Zusammenarbeit auf kei-
ner soliden Basis, sind nachhaltige Lésungen fiir chronisch psychisch kranke
Patientinnen und Patienten mit komplexem extramuralen Betreuungsbedarf
nicht umzusetzen.

Anhand der bisher getatigten Besuche lassen sich bereits erste Tendenzen
erkennen. In den meisten der besuchten Einrichtungen wird ein strukturier-
tes Entlassungsmanagement bedarfsgerecht umgesetzt. Multiprofessionelle
Teams sind darum bemdiht, fir die einzelnen Patientinnen und Patienten
bestmdgliche Lésungen zu erzielen. Dabei wird in aller Regel und so gut wie
mdglich auch auf die Wiinsche der Betroffenen eingegangen.

In allen Bundeslandern stellten die Kommissionen bislang fest, dass Patien-
tinnen und Patienten haufig viel spater entlassen werden, als aus medizi-
nischer Sicht geboten ware. Einer der haufigsten Griinde dafiir ist der (als
externer Faktor zu wertende) Umstand, dass — Uber samtliche Altersgrup-
pen hinweg — geeignete extramurale Betreuungs- und/oder Wohnformen
flr chronisch psychisch erkrankte Menschen fehlen. Der NPM hatte diesen
Umstand bereits in zahlreichen Berichten thematisiert (vgl. zuletzt etwa
PB 2023, Band ,Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 65 ff. m.w.N.).

Ein Mangel besteht sowohl bei niederschwelligen Tagesstrukturen und Ange-
boten der mobilen psychiatrischen Hauskrankenpflege als auch bei speziali-
sierten Kurz- und Langzeitpflegeeinrichtungen. Sofern Wohnpldtze vorhan-
den sind, ist das Personal haufig nicht ausreichend qualifiziert bzw. im Hin-
blick auf psychiatrische Bedarfe nicht adaquat ausgebildet. Zielgruppenge-
rechte Versorgungskonzepte bzw. entsprechende Qualitatsstandards fehlen
bzw. werden nicht ausreichend gelebt.
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Lange Wartezeiten auf eine Weiterbehandlung im extramuralen Bereich kon-
nen zu einer Verschlechterung der Symptomatik fiihren und erhdhen die
Wahrscheinlichkeit einer (ansonsten vielleicht vermeidbaren) Wiederauf-
nahme im stationdren Bereich (,,Drehtirpsychiatrie”) und sind nach Ansicht
des NPM daher unbedingt zu vermeiden.

Aus den Stellungnahmen mehrerer Bundesléander geht hervor, dass bereits
MaBnahmen getroffen wurden, um die Versorgungssituation schrittweise zu
verbessern.

Das Land Stmk etwa teilte dem NPM mit, dass die Fachabteilungen beim Amt
der Stmk LReg — unter Einbindung des Gesundheitsfonds — einen Bedarfs-
und Entwicklungsplan fiir die Versorgung von Menschen mit psychischen
Beeintrachtigungen erarbeitet hatten, den die Stmk LReg im August 2023
beschlossen hat. Demnach sollen zusatzlich 150 Wohnplatze fir Menschen
mit psychischen Beeintrachtigungen bzw. Erkrankungen errichtet werden,
um dem Mangel an Wohnversorgungsplatzen entgegenzuwirken. Zusatzlich
wirden halbjahrliche Austauschtreffen zwischen den Fachabteilungen des
Landes und Tragern der extramuralen Versorgung abgehalten, um weitere
Bedarfe zu identifizieren und entsprechende MaBnahmen einleiten zu kon-
nen.

Bedarfsorientierte Unterstlitzungsangebote wirden weiterentwickelt, um
Menschen mit psychischer Erkrankung ein méglichst selbstbestimmtes Leben
zu ermdglichen. Das Land Stmk dachte auch an, ein koordiniertes System fir
das Schnittstellenmanagement einzurichten. Ein solches System solle daflir
sorgen, dass bereits wahrend eines stationdren Aufenthalts eine adaquate
Weiterbehandlung im ambulanten Bereich organisiert wird.

Aus einer Stellungnahme des Landes NO geht hervor, dass aktuell Neuer-
richtungen mit voll- und teilbetreuten Angeboten im Raum St. Pdlten sowie
in den Bezirken Gmind und Mddling in Planung seien. Zusatzlich soll das
mobile Betreuungsangebot fiir Personen mit psychischen Erkrankungen
(,Wohnassistenz”) im Jahr 2025 weiter ausgebaut werden, damit qualifizier-
tes Personal diese in ihrer eigenen Wohnung untersttitzen kann.

Auch das Land Sbg setzte — seiner Stellungnahme zufolge — in den letzten
Jahren verstarkt MaBnahmen, um die auBerstationdre Versorgung von Men-
schen mit psychischen Erkrankungen zu verbessern. Im Bereich des ambu-
lant betreuten Wohnens sei im Jahr 2024 fiir das gesamte Bundesland eine
neue Leistung, die ,Ambulante Wohnbetreuung”, etabliert worden. Dabei
wilrden Menschen mit psychischen Erkrankungen in ihren Privathaushalten
individuell und langfristig mit dem Ziel untersttitzt, ihre Wohn- und Lebens-
situation zu stabilisieren.

GleichermaBen habe es Formen des teil- und intensivbetreuten Wohnens
ausgebaut und um ein entsprechendes Angebot an Platzen erweitert, was
die Wartezeiten verringert habe.

Stmk: Schaffung
zusatzlicher
Wohnplatze

Schnittstellenma-
nagement geplant

NO: Wohnassistenz

wird weiter
ausgebaut

Sbg: Ambulante
Wohnbetreuung
etabliert
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und Leben

Verbesserung der
Lebenssituation
erforderlich

In einer Stellungnahme betonte das Land Tirol, dass die Versorgung mit den
Systempartnern, insbesondere den Sozialversicherungstragern, im Rahmen
der Gremien zur Zielsteuerung im Gesundheitswesen optimiert werden soll.
Um dieses Ziel zu erreichen, seien geplante Lésungsansatze beispielsweise
im Strukturplan Pflege 2023-2030 des Landes Tirol enthalten. Die Abteilung
Inklusion, Kinder- und Jugendhilfe des Landes Tirol arbeite derzeit federfiih-
rend an einem Bedarfs- und Entwicklungsplan ,Psychosoziale Versorgung”.
Uberdies habe das Land bereits im Dezember 2023 im Rahmen der Arztebe-
darfsanalyse flr Tirol acht zusatzliche Ausbildungsplatze in der Fachrichtung
Psychiatrie beschlossen, um langfristig ein ausreichendes Versorgungsange-
bot zu erreichen.

Dariiber hinaus stellten die Kommissionen im Rahmen einiger Uberpriifun-
gen fest, dass die Zustandigkeit zum Teil unterschiedlicher Kostentrager im
Bereich der sozialen Absicherung dazu beitragt, dass Menschen mit einer
psychischen Erkrankung oft nicht schnell genug an die ihnen zustehenden
(Geld-)Leistungen kommen.

Art. 19 UN-BRK verbrieft das Recht von Menschen mit Behinderungen auf
eine unabhangige Lebensfiihrung und Einbeziehung in die Gemeinschaft. Die
Vertragsstaaten der Konvention haben unter anderem zu gewahrleisten, dass
Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Mdglichkeit haben, ihren
Aufenthaltsort zu wahlen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben.

Der UN-Ausschuss fiir die Rechte von Menschen mit Behinderungen sieht
insbesondere das Fehlen von Strategien und Planen zur De-Institutionalisie-
rung, die fortgesetzten Investitionen in institutionalisierte Formen der Pflege
sowie das Fehlen verfligbarer, leistbarer, zuganglicher und anpassungs-
fahiger Dienste und Einrichtungen als Hindernisse bei der Verwirklichung
des Rechts auf Selbstbestimmung (vgl. UN-BRK, General Comment No. 5,
CRPD/C/GC/5, Rz 15).

Nach Ansicht des NPM muss die Lebenssituation von chronisch psychisch
erkrankten Menschen unter Einbeziehung von deren Interessen und Bedrf-
nislagen in samtlichen Bundeslandern dringend in Richtung einer unabhan-
gigen Lebensflihrung verbessert werden. Bereits begonnene Anstrengungen,
etwa im Bereich ambulanter Wohnbetreuungsformen, missen unbedingt
weitergefuihrt und intensiviert werden. Gleichzeitig ist dafiir zu sorgen, dass
Betroffene ausreichend Unterstiitzung erhalten, um finanzielle Anspriiche
klaren und geltend machen zu kénnen. Geldleistungen, auf die Anspruch
besteht, sollten mdglichst zeitnah ausbezahlt werden.

Bei den internen Faktoren, die eine zeitgerechte Entlassung von Patientinnen
und Patienten verunmdglichen, ist der Personalmangel (insbesondere in den
Bereichen Pflege und Therapie) das hauptsachliche Hindernis fiir ein erfolg-
reiches Entlassungsmanagement (vgl. dazu Kap. 2.2.2 ,Mangel an qualifi-
ziertem Personal”, S. 59 ff.).
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» Der NPM empfiehlt auf Basis der bisherigen Erhebungen im Rahmen des Prif-
schwerpunkts , Entlassungsmanagement” neuerlich, die Angebote einer extramu-
ralen psychiatrischen Versorgung iiber samtliche Altersgruppen und Bundeslander

hinweg bedarfsgerecht auszubauen.

» Bestehende Bemiihungen, insbesondere beim Ausbau ambulanter Wohnbetreu-

ungsformen, sollten forciert werden.

» Chronisch psychisch kranke Menschen sind in die Planung und Umsetzung von Ver-
sorgungsangeboten einzubinden. Deren Prdferenzen sind dabei bestméglich zu

bericksichtigen.

Einzelfdlle: 2024-0.367.439, 2024-0.464.008, 2024-0.490.806, 2024-
0.620.247, 2024-0.627.241, 2024-0.645.139, 2024-0.788.122, 2024-
0.788.254, 2024-0.788.389, 2024-0.802.293, 2024-0.876.068, 2024-
0.899.615, 2024-0.922.703, 2024-0.940.214 (alle VA/BD-GU/A-1)

2.2.2 Mangel an qualifiziertem Personal

Auch 2024 zeigte sich bundesweit sowohl im &rztlichen als auch im pflegeri-
schen Bereich ein akuter Personalmangel. Der Mangel an Facharztinnen und
Facharzten flir Psychiatrie fihrt dazu, dass Dienstposten im Spitalsbereich
nicht nachbesetzt werden kénnen. Doch auch die Mangelsituation in der nie-
dergelassenen facharztlichen sowie der psychotherapeutischen und psycho-
logischen Versorgung ist ein gravierendes Problem.

So musste der NPM feststellen, dass im LKH Vécklabruck (OO) nur 70 % der
arztlichen Dienstposten besetzt waren (von 16 VZA waren zum Besuchszeit-
punkt flinf unbesetzt). Das fiihrte dazu, dass die im Zuge der COVID-19-
Pandemie geschlossene Tagesklinik nicht wiedererdffnet werden konnte,
obwohl dafiir dringender Bedarf besteht.

Bei Besuchen der Klinik Wels-Grieskirchen und des LKH Steyr (beide 00)
zeigte sich ein ahnliches Bild. Die Kommission stellte fest, dass an der Abtei-
lung flr Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin im LKH Steyr zum
Zeitpunkt des Besuchs die Halfte der Stellen des facharztlichen Personals
nicht besetzt waren.

Das Land OO fiihrte dazu in einer Stellungnahme aus, dass im Spitalsbereich
vielfaltige MaBnahmen gesetzt wiirden, um Personal zu rekrutieren, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter langerfristig zu binden, aber auch zu entlasten.
Dadurch sei es bereits im Jahr 2023 gelungen, gegenliber dem Vorjahr rund
340 VZA fiir die oberdsterreichischen Fondskrankenanstalten zu rekrutieren.

Auch an der Sozialpsychiatrischen Abteilung des LKH Hollabrunn (NO) stellte
der NPM einen Mangel im Bereich des facharztlichen Personals fest. Neben

LKH Vécklabruck:
Tagesklinik blieb
geschlossen

LKH Steyr: 50 % der
facharztlichen
Stellen unbesetzt

LKH Hollabrunn:
Sperre einer Station
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der Primaria waren zum Besuchszeitpunkt sieben Oberarztinnen bzw. -arzte
angestellt, jedoch nur im AusmaB von 4,75 VZA, womit ein reguldrer Dienst-
betrieb nicht mdglich war. Im Bereich der Assistenzarztinnen bzw. -arzte
konnte das Dienstrad im letzten Halbjahr 2023 nicht vollstandig besetzt wer-
den. Der Personalmangel fiihrte zu einer lang andauernden Sperre einer
gesamten Station. Die Qualitét und Kontinuitdt der arztlichen Betreuung
an der Abteilung wurde dadurch wesentlich beeintrachtigt, kontinuierliche
Beziehungsarbeit war kaum maglich.

Das Land NO rdumte ein, dass es zum Besuchszeitpunkt tatséchlich eine gra-
vierende arztliche Unterbesetzung gegeben habe. Der Betrieb sei flir einige
Wochen nur im Rahmen eines Notfallprogramms aufrechtzuerhalten gewe-
sen. Mittlerweile sei das arztliche Team um zwei Fachédrztinnen bzw. Fach-
drzte (1 VZA) und zwei Assistenzirztinnen bzw. Assistenzérzte (1,75 VZA)
erweitert worden. Mit Mai 2024 habe daher auch der Einsatz externer Fach-
arztinnen bzw. -arzte eingestellt und die Behandlungskontinuitat durch ein
fixes arztliches Team gewahrleistet werden kdnnen.

Insgesamt wirden laufend MaBnahmen zur Gewinnung und zum Erhalt von
Personalressourcen umgesetzt, wie etwa finanzielle Anreize (z.B. die Erho-
hung von Zulagen), intensiviertes Personalrecruiting, Attraktivierung der
Facharztausbildung und vieles mehr.

Im Bereich des pflegerischen und therapeutischen Personals stellte die Kom-
mission Ahnliches fest. Im KH Hietzing (Wien) waren zum Besuchszeitpunkt
auf beiden Akutstationen der 1. Psychiatrischen Abteilung im Bereich der
Pflege 10,125 VZA nicht besetzt. Auf der Akutstation 1A waren am Besuchs-
tag zwei Pflegepersonen fir insgesamt 14 Patientinnen und Patienten
zustandig. Fehlende Ressourcen im Bereich der Pflege flihren zu Bettensper-
ren und dazu, dass Patientinnen und Patienten mitunter friher als medizi-
nisch geboten entlassen werden missen.

Anlasslich einer Uberpriifung der Klinischen Abteilung fiir Allgemeine Psych-
iatrie im AKH Wien zeigte sich, dass es flr viele offene Posten, insbesondere
im Bereich des diplomierten Personals, nicht geniigend Bewerberinnen bzw.
Bewerber gibt. Zudem mangelt es an diplomiertem Pflegepersonal mit psych-
iatrischer Ausbildung.

Beim therapeutischen Personal erreichte die 1. Psychiatrische Abteilung des KH
Hietzing (Wien) mit den bestehenden 9,25 VZA die im LKF-Modell (Leistungs-
orientierte Krankenanstaltenfinanzierung) vorgesehenen Mindestpersonaler-
fordernisse nicht. Wahrend im Bereich der Pflege bestehende Dienstposten
mangels geeigneter Bewerberinnen und Bewerber nicht besetzt werden kon-
nen, sind im Bereich des therapeutischen Personals die Dienstposten zu knapp
bemessen. Im Ergebnis stehen den Patientinnen und Patienten der Akutsta-
tionen 1A und 1B daher kaum Therapien zur Verfligung, ein niederschwelliges
tagesstrukturierendes Therapie- bzw. Beschaftigungsangebot fehlt.



An der 2. Medizinischen Abteilung, Zentrum fiir Diagnostik und Therapie
rheumatischer Erkrankungen, des KH Hietzing (Wien) waren nach Ansicht
des NPM - insbesondere fiir die kognitiv und oder psychisch beeintrachtig-
ten alteren Patientinnen und Patienten mit entsprechendem psychosozialem
Unterstiitzungsbedarf — etwa mehr personelle Ressourcen z.B. fiir die All-
tagsbegleitung bzw. fiir sonstige tagesstrukturierende Aktivitaten erforder-
lich.

GleichermaBen konnte mit den — zum Besuchszeitpunkt — bestehenden per-
sonellen Ressourcen im pflegerischen bzw. therapeutischen Bereich auch
auf der 2. Psychiatrischen Abteilung des KH Hietzing (Wien) kein Auslangen
gefunden werden. Der NPM stellte fest, dass taglich im Rahmen der Morgen-
besprechung priorisiert werden muss, welche Patientin bzw. welcher Patient
welche Therapie bekommt. Damit wird einschlagigen fachlichen Standards
nicht entsprochen, denen zufolge im Rahmen einer stationdren Behandlung
eine multiprofessionelle Therapie angeboten werden soll.

Der NPM regte daher an, Anreize dafir zu schaffen, um die vakanten Dienst-
posten im Bereich der Pflege zeitnah nachbesetzen zu kénnen, und die bent-
tigten personellen Ressourcen flir eine adaquate und leitlinienkonforme the-
rapeutische Versorgung aller Patientinnen und Patienten bereitzustellen.

Fachlichen Standards

wird z.T. nicht
entsprochen

» Sowoh! im intramuralen als auch im extramuralen Bereich sind bundesweit Maf3-
nahmen notwendig, um die Versorgung mit Fachédrztinnen und Fachérzten fiir Psy-

chiatrie zu verbessern.

» In den Krankenanstalten sollten sowohl Arbeitszeitmodelle als auch Gehaltssche-
mata verbessert werden, um mehr arztliches und pflegerisches Personal rekrutie-

ren zu konnen.

» Im Bereich des therapeutischen Personals sollten mehr Soll-Dienstposten geschaf-
fen werden, um eine adaquate und leitlinienkonforme therapeutische Versorgung

der Patientinnen und Patienten gewahrleisten zu konnen.

Einzelfdlle: 2024-0.165.264, 2024-0.538.424, 2024-0.645.139, 2024-
0.724.613, 2024-0.788.122, 2024-0.788.426, 2024-0.802.293, 2024-
0.899.589 (alle VA/BD-GU/A-1); 2024-0.210.981 (VA/W-GES/A-1)

2.2.3 Neue Entwicklungen in der ehemaligen
Landespflegeklinik in Hall (Tirol)

Da die Landespflegeklinik in Hall (Tirol) jahrelang als Wohneinrichtung auf
Grundlage des UbG und des THPG bei krankenhausahnlicher Ausgestaltung
geflihrt wurde, erfuhren die dort lebenden Menschen nur ein MindestmaB an
Autonomie und gesellschaftlicher Teilhabe, was der NPM wiederholt kritisiert
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hatte. Ein selbstbestimmtes Leben und die Erfahrung von Inklusion in die
Ubrige Gesellschaft (gem. Art. 19 UN-BRK) waren in der Landespflegeklinik
bislang nicht mdglich gewesen.

Der NPM hatte in der Vergangenheit mehrfach Bedenken gegen die Anwen-
dung des UbG in der besuchten Einrichtung geduBert. Er hatte auch immer
wieder aufgezeigt, dass kaum jemals Personen aus der Landespflegeklinik
entlassen werden. Vielmehr waren Betroffene haufig bis zu ihrem Ableben
in der Einrichtung verblieben bzw. waren diese dort oftmals — und tGber sehr
lange Zeitraume von zumeist mehreren Jahren —i.S.d. UbG untergebracht.

Wiederholt hatte der NPM festgestellt, dass viele Bewohnerinnen und
Bewohner unter groBzuigiger Anwendung der Sammelindikation ,,bei Anspan-
nung/Schlafstérung/Unruhe” sedierende Bedarfsmedikation erhalten hatten.
Die verordneten Dosierungen hatten einen sedierenden Effekt und (zumin-
dest bei dokumentierter Indikation ,Unruhe”) primar freiheitsbeschrankende
Zwecke. Eine entsprechende Meldung der (medikamentdsen) Freiheitsbe-
schrankungen war in der Regel jedoch nicht erfolgt, was der NPM ebenfalls
anhaltend kritisierte.

Einem Beschluss des OGH (vom 27.09.2023, 7 Ob 139/23a) zufolge ist die
Einrichtung nun nicht Ianger als ,Krankenanstalt fir Psychiatrie” im Sinne
des UbG anzusehen, sondern vielmehr als (Langzeit-)Pflegeeinrichtung flr
Personen, die in einem hohen AusmaB an psychiatrischen Erkrankungen lei-
den. Nach hdchstgerichtlicher Klarung des auf die Einrichtung bzw. die in
ihr lebenden Personen anzuwendenden Rechts (HeimAufG statt UbG) konnte
der NPM anlésslich einer neuerlichen Uberpriifung in einigen Bereichen
bereits positive Verdanderungen (vor allem im Sinne einer Umsetzung des
Normalitatsprinzips) feststellen.

So etablierte die Einrichtung etwa ein pharmakologisches Konsil, um Poly-
pharmazie zu vermeiden bzw. die Gabe sedierender Medikamente schritt-
weise zu reduzieren. Alternativ wird nun Aromapflege angeboten, besonders
fir Bewohnerinnen und Bewohner mit demenzieller Erkrankung. Die Bewoh-
nerinnen und Bewohner erhalten nun regelmaBig psychosoziale Betreuung,
die in der Vergangenheit viel zu friih angesetzten Essenszeiten wurden nach
hinten verlegt. Weiters bemihte sich die Einrichtung, die Zimmer der Bewoh-
nerinnen und Bewohner wohnlicher zu gestalten.

Im Bereich des — zuletzt wiederholt festgestellten — Personalmangels in der
besuchten Einrichtung konnte der NPM eine leichte Entspannung feststel-
len, die nun sogar eine 1:1-Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner
ermoglicht. Zudem erhielt das Personal die Mdglichkeit, an Schulungen zum
HeimAufG teilzunehmen.

Der NPM hatte in der Vergangenheit wiederholt aufgezeigt, dass in Tirol
ein groBer Bedarf an Pflegeeinrichtungen bzw. sonstigen Wohnformen fir
Menschen mit psychiatrischen Beeintrachtigungen bzw. erhéhtem sonstigen
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Betreuungsbedarf besteht (vgl. zuletzt etwa PB 2022, Band ,Praventive Men-
schenrechtskontrolle”, S. 51 ff. m.w.N.).

Anzudenken ware aus Sicht des NPM eine Neuausrichtung der Landespflege-
klinik als Einrichtung der léngerfristigen Ubergangspflege mit dem Ziel, Men-
schen optimal auf einen Umzug in andere Pflegeeinrichtungen bzw. sonstige
(auch kleinteiligere) Wohnformen vorzubereiten. Damit kdnnte ein neuer und
sinnvoller Aufgabenbereich fiir die Einrichtung definiert werden, der mittel-
fristig zu einer Verbesserung der Pflegesituation im gesamten Bundesland
fuhren wirde.

NPM empfiehlt
Neuausrichtung

» FEine Neuausrichtung der Landespflegeklinik als Einrichtung der langerfristigen
Ubergangspflege mit dem Ziel, Menschen optimal auf einen Umzug in andere Pfle-
geeinrichtungen bzw. sonstige (auch kleinteiligere) Wohnformen vorzubereiten,

sollte angedacht werden.

Einzelfall: 2024-0.281.367 (VA/T-GES/A-1)

2.2.4 Unzureichende Kinder- und jugend-
psychiatrische Versorgung

Eine Studie, die seit dem Jahr 2020 regelmaBig die psychische Gesundheit
von Kindern und Jugendlichen in deutschen Familien untersucht (COPSY-Stu-
die, durchgeflihrt von der Forschungsabteilung ,,Child Public Health” des Uni-
versitatsklinikums Hamburg-Eppendorf), zeigte kiirzlich auf, dass psychische
Probleme bei Kindern und Jugendlichen aktuell im Schnitt um flinf Prozent-
punkte haufiger auftreten als noch vor der COVID-19-Pandemie. Nach wie
vor, so die Studie, berichten 23 % der Befragten Gber Angstsymptome, und
bei 22 % entdeckten die Eltern psychische Auffalligkeiten.

Auch in Osterreich ist die psychische Gesundheit der Kinder und Jugend-
lichen seit ldangerem unter genauer Beobachtung. Im Laufe der Pandemie
stiegen die Fallzahlen von Depressivitit, Angsten, Selbstverletzungen, Panik-
zustanden, Essstorungen und Suizidversuchen bei jungen Menschen, zeigte
etwa der jungst publizierte Bericht zur Kinder- und Jugendgesundheit in
Wien auf. Andere negative Entwicklungen (Krieg in der Ukraine, Teuerung,
Klimawandel), die Kinder und Jugendliche in prekdren sozialen Lagen umso
mehr belasten, dampften den nach Ende der Pandemie wieder aufkeimen-
den Optimismus. Die ,aufgehende Schere zwischen Arm und Reich” bereitet
fast der Halfte der Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 17 Jahren Sorgen,
wie die heuer durchgefiihrte 03-Jugendstudie offenbarte.

Die kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung, die auch schon vor Aus-
bruch der COVID-19-Pandemie von einem Mangel an Ressourcen gepragt
war, kommt weiterhin an ihre Belastungsgrenzen. In Wien etwa haben sich

Psychische Gesund-

heit beeintrachtigt

Versorgung an
Belastungsgrenze
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die Aufenthalte auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie seit dem Jahr 2018
fast verdoppelt, die Belastung ist Giber dem Niveau vor der Pandemie.

Der NPM hatte immer wieder auf die unzureichende Versorgungslage in der
stationdren Kinder- und Jugendpsychiatrie hingewiesen (vgl. zuletzt PB 2022,
Band ,Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 54 ff. m.w.N.). Die Lage an
Osterreichs Kinder- und Jugendpsychiatrien bleibt weiterhin angespannt, es
herrscht nach wie vor ein groBer Mangel an arztlichem und pflegerischem
Personal.

Im Zuge einer 2024 durchgefiihrten Uberpriifung am Kepler Universitéts-
klinikum Linz (O0), Abteilung fiir Kinder- und Jugendpsychiatrie am Neuro-
med Campus, stellte der NPM eine personelle Unterbesetzung im facharztli-
chen Bereich fest. Zum Besuchszeitpunkt waren lediglich 60 % der arztlichen
Dienstposten besetzt, die Tagesklinik musste die letzten zwei Jahre geschlos-
sen bleiben.

Ein ahnliches Bild zeigte sich anldsslich eines Besuchs am LKH Rankweil
(Vbg) auf der Akutstation des Fachbereichs Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Zum Zeitpunkt des Besuchs war eine Vollzeitstelle im facharztlichen Bereich
unbesetzt, eine zeitnahe Nachbesetzung war nicht in Aussicht.

Stellungnahmen des Landes OO entnahm die VA, dass seit dem Letztbesuch
des NPM im Jahr 2021 bereits einige MaBnahmen getroffen worden waren.
Auf universitarer Ebene ist seit Oktober 2024 ein praxisnahes Wahlfach ,Kin-
der- und Jugendpsychiatrie” im Angebot. Zudem ist ein Wahlmonat (Mangel-
fachmonat) eingefiihrt worden, um mdglichst viele Jungmedizinerinnen und
-mediziner Uber die Basisausbildung hinaus fiir eine Bewerbung zur Fach-
arztinnen- bzw. Facharztausbildung zu motivieren. Es héatten so bereits drei
zusatzliche Assistenzarztinnen bzw. -arzte gewonnen werden kénnen.

Im Bereich der strukturellen MaBnahmen wies das Land OO auf die Teilzeit-
Arbeitsmodelle und ein attraktives Nachtdienstmodell hin. Im Nachtdienst
werden etwa junge Arztinnen und Arzte unter Supervision von Fachérztinnen
bzw. Facharzten eingesetzt. Zusatzlich wird auf die Gestaltung strukturierter
Arbeitsablaufe und ein groBziigiges Fortbildungsangebot geachtet.

Die Herangehensweise am LKH Rankweil, so das Land Vbg, ziele auf einen
verstarkten Fokus im Bereich der Ausbildungsarztinnen und -arzte ab. Im
Anschluss an die Ausbildung werden Arztinnen und Arzte nach Méglichkeit
als Facharztinnen bzw. Facharzte lbernommen. Im Juni 2024 hatten sich
finf Personen in Ausbildung zur Facharztin bzw. zum Facharzt fir Kinder-
und Jugendpsychiatrie befunden. Zwei davon werden Anfang bzw. Mitte
2025 ihre Ausbildung abschlieBen und danach die bestehende Liicke schlie-
Ben.

Anlasslich einer Uberpriifung des KH der Barmherzigen Briider Eisenstadt
(Bgld) thematisierte der NPM gegeniiber dem Land Bgld unter anderem auch
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den Umstand, dass im gesamten Bundesland keine stationare Kinder- und
Jugendpsychiatrie vorhanden ist. Sowohl seitens des befragten Personals der
besuchten Einrichtung als auch im Zuge der Uberpriifung von Abteilungen fiir
Kinder- und Jugendpsychiatrie der umliegenden Bundeslander wurde jedoch
ein stetig steigender Bedarf an stationdren Platzen (vor allem im Bereich
der Altersgruppe der 16- bis 22-Jahrigen) bestatigt. Wenngleich die Sozia-
len Dienste Burgenland einen groBen Beitrag zur ambulanten Betreuung und
Behandlung von Kindern und Jugendlichen in psychischer Not leisten, so ist
in vielen Fallen — insbesondere zur raschen Stabilisierung und Anbehandlung
der jungen Patientinnen und Patienten — eine stationdre Aufnahme zundachst
unerlasslich.

In einer Stellungnahme wies das Land Bgld darauf hin, dass die akutsta-
tionare Versorgung der genannten Zielgruppe fiir das Nord- und Mittelbur-
genland im LKH Baden-Médling-Hinterbriihl sowie fiir das Stidburgenland im
LKH Graz II erfolge. Expertinnen und Experten hatten diese Versorgung bis-
her flir grundsatzlich ausreichend befunden.

Im Rahmen der Erwachsenenpsychiatrie des KH der Barmherzigen Briider
Eisenstadt (Bgld) ist zudem eine Transitionspsychiatrie im AusmaB von zehn
Betten vorgesehen. In der Masterplanung sind dariber hinaus acht Betten
fur Kinder und Jugendliche mit psychosomatischen Symptomen eingeplant,
wobei bis zu vier Kinder und Jugendliche bereits jetzt im Rahmen der beste-
henden Station fiir Kinder- und Jugendheilkunde aufgenommen werden
kdnnten. Die volle Kapazitat werde 2034 zur Verfligung stehen.

Ungeachtet der genannten Kritikpunkte hebt die VA die Er6ffnung der Abtei-
lung fiir Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin an
der Klinik Floridsdorf (Wien) positiv hervor. Die Betreuung und Behandlung
der Patientinnen und Patienten erfolgt dort ab Jahresende 2024 ambulant
und tagesklinisch. Mit dem vierten von insgesamt sechs geplanten Ambula-
torien, die sich seit 2018 in Umsetzung befinden, schafft die Stadt Wien
zusatzliche Platze fir bis zu 600 Patientinnen und Patienten pro Jahr. Mit die-
ser Erweiterung der Versorgungskapazitaten in Wien soll sichergestellt wer-
den, dass Kinder- und Jugendliche in Zukunft méglichst wohnortnahe und in
ihrem vertrauten sozialen Umfeld betreut werden kénnen.

Ausbau in Planung

Wien: Neues Ambula-
torium in Floridsdorf

» Es sind weiterhin geeignete MalBnahmen zu ergreifen, um die Rekrutierung von
arztlichem und pflegerischem Personal voranzutreiben und — bundesweit — eine
angemessene Versorgung der Patientinnen und Patienten im Bereich der stationa-

ren Kinder- und Jugendpsychiatrie zu gewahrleisten.

Einzelfdlle: 2024-0.138.736, 2024-0.367.462, 2024-0.627.241, 2024-
0.630.852 (alle VA/BD-GU/A-1)
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erforderlich

2.2.5 Schlechte extramurale geronto-
psychiatrische Versorgung

Die (eingangs bereits thematisierte) schlechte Versorgungslage fir Men-
schen mit chronisch-psychiatrischen Erkrankungen zeigt sich insbesondere
auch im Hinblick auf die Versorgung gerontopsychiatrischer Patientinnen und
Patienten. Das Angebot an geeigneten Wohn- bzw. Betreuungsplatzen ist
nach wie vor unzureichend. Der NPM hatte das bereits wiederholt themati-
siert (vgl. zuletzt etwa PB 2023, Band , Praventive Menschenrechtskontrolle”,
S. 69). Riickfihrungen bzw. Entlassungen kénnen trotz intensiver Bemuihun-
gen des Spitalpersonals oft nur sehr zeitverzogert bzw. in manchen Fallen
gar nicht erfolgen.

Bei einem Besuch der Erwachsenenpsychiatrie am LKH Rankweil (Vbg) erfuhr
der NPM, dass ein Patient bereits seit mehr als sechs Monaten stationar auf-
genommen sei. Aufgrund seiner bipolaren Stérung sei es zu Problemen mit
Mitbewohnerinnen bzw. Mitbewohnern und mit dem Personal der Altenpfle-
geeinrichtung gekommen, in der er zuvor gelebt habe. Die Heimleitung habe
angekiindigt, den Mann nicht wieder aufnehmen zu wollen, weil er in seinen
manischen Phasen schwer flhrbar sei.

Auch das KH der Barmherzigen Brlider Eisenstadt (Bgld) berichtete im Zuge
einer Uberpriifung von Heimvertrigen, die wegen eines voriibergehenden
stationdren Aufenthalts der Heimbewohnerin bzw. des Heimbewohners auf
der Psychiatrie (etwa bei Vorliegen einer Demenzerkrankung) vom Pflege-
heim einseitig und mit sofortiger Wirkung gekiindigt worden seien.

Das Land Bgld flhrte dazu in einer Stellungnahme aus, dass einseitige und
sofortige Kiindigungen seitens der Heimtrager nur in begriindeten Aus-
nahmefallen, wie insbesondere bei aggressivem Verhalten und Selbst- oder
Fremdgefahrdung (vor allem des Personals) sowie im Fall von Nichtpaktfahig-
keit der Heimbewohnerinnen bzw. Heimbewohner erfolgen wirden. Die Ein-
richtungen seien jedoch angehalten, in derartigen Ausnahmeféllen ein abge-
stimmtes Vorgehen aller Beteiligten in die Wege zu leiten, um eine adaquate
Unterbringung bzw. Weiterbetreuung der Betroffenen zu gewahrleisten. Falle
von plétzlicher Obdachlosigkeit sollen dadurch verhindert werden.

Der NPM haélt neuerlich fest, dass eine gemeindenahe extramurale Versor-
gung gerontopsychiatrischer Patientinnen und Patienten bundesweit sicher-
gestellt werden muss. Dafir ist es erforderlich, bestehende Gesundheits-
und Leistungsangebote zu koordinieren und strategische Planungen eines
Ausbaus des Angebots unter Einbeziehung samtlicher Entscheidungstrage-
rinnen und -trager durchzufiihren.

Alten- und Pflegeheime sind mit ausreichenden Ressourcen auszustatten,
sodass auch mit herausforderndem Verhalten einzelner Bewohnerinnen und
Bewohner professionell umgegangen werden kann. Unter anderem sollte in
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den Einrichtungen daher vermehrt psychiatrisch geschultes Pflegepersonal
zum Einsatz kommen (s. auch Kap. 2.1.11 ,Psychiatrische Versorgung in
Alten- und Pflegeheimen”, S. 46 ff.).

Dartiber hinaus wiederholt der NPM seine Forderung, wonach die Platze fir
Ubergangspflege flichendeckend weiter ausgebaut werden sollten. Ein ver-
mehrtes Angebot kann dazu beitragen, geriatrische Patientinnen und Patien-
ten voriibergehend extramural zu versorgen, bis ein adaquater langdfristiger
Betreuungs- bzw. Wohnplatz fiir sie gefunden werden kann. Damit werden
ungebuhrlich lange Spitalsaufenthalte und eine unerwiinschte Hospitalisie-
rung vermieden.

In Bezug auf Wien kiindigte der WIGEV in einer Stellungnahme an, mit dem
Spitalskonzept 2030 einen Ausbau der genannten Versorgungsleistungen in
Angriff zu nehmen.

» Eine gemeindenahe extramurale Versorgung von gerontopsychiatrischen Patientin-

nen und Patienten sollte bundesweit sichergestellt werden.

» In Alten- und Pflegeheimen sollte verstarkt psychiatrisch geschultes Pflegeperso-

nal zum Einsatz kommen, um Bedarfe abdecken zu kénnen.

» Das Angebot an Plitzen der Ubergangspflege sollte ausgebaut werden.

Einzelfalle: 2024-0.210.981 (VA/W-GES/A-1); 2024-0.627.241, 2024-
0.922.703, 2024-0.940.214 (alle VA/BD-GU/A-1)

2.2.6 Unzureichende bauliche Gestaltung

Die Architektur von Einrichtungen des Gesundheitswesens bestimmt maB-
geblich den Genesungsprozess und kann gewaltpraventiv oder gewaltfor-
dernd wirken. Durch hohe Dichte und Beengung gekennzeichnete Lebens-
bedingungen haben schadliche Auswirkungen auf physiologische Prozesse
(erhdhte Dauer bis hin zu funktionalen Stérungen) sowie affektive (z.B.
negative subjektive Befindlichkeiten), kognitive (z.B. Leistungsdefizite) und
soziale Prozesse (z.B. sozialer Rickzug). Dass sich Patientinnen und Patien-
ten ausgeliefert flihlen und deshalb eine passive Rolle einnehmen, muss ver-
mieden werden. Sie bevorzugen es, von den Stationen direkt in einen Frei-
bereich gehen zu kénnen — ein Aspekt, der in Interviews als sehr wichtig
bewertet wurde.

Eine Ende 2023 publizierte Studie der Universitatsklinik fir Kinder- und
Jugendpsychiatrie der MedUni Wien/AKH Wien belegt in Osterreich erstmals,
dass eine durchdachte Architektur mit alters- und bediirfnisangepassten bau-
lichen Gegebenheiten in einem eigens adaptierten und renovierten Gebaude-
teil am Areal des AKH Wien auch bei Minderjahrigen mit psychischen Erkran-

Gewaltpraventive
Wirkung von
Architektur

Wirkung auch auf
Minderjahrige
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Suizidpravention

Aspekte einer gelun-

68

genen Architektur

kungen maBgeblich zur Vorbeugung von ZwangsmaBnahmen in akutpsychia-
trischen Behandlungskonzepten beitragt und freiheitsentziehende MaBnah-
men in Kinder- und Jugendpsychiatrien verringert. Die Studie betonte Pri-
vatsphdre und Rlckzugsmdglichkeiten, aber auch mehr natiirliches Licht als
wichtige Aspekte. Durch die Umgestaltung der AKH-Klinik konnte die Rate
an mechanischen Fixierungen in 18 Monaten von urspriinglich 13,7 % nicht
nur auf 8,1% reduziert, sondern auch die Gesamtdauer aller Zwangsmaf-
nahmen an Minderjahrigen auf fast die Halfte verringert werden. Die Studi-
energebnisse wurden in ,,Child and Adolescent Mental Health” veréffentlicht
(Space for youth mental health—coercive measure use before and after archi-
tectural innovation at a department of child and adolescent psychiatry, Klara
Czernin, Anselm Briindlmayer, Josef S. Baumgartner, Paul L. Plener; DOI:
10.1111/camh.12690). Die Nachhaltigkeit der Veranderungen wird durch ein
tragfahigeres Commitment mit und zwischen allen am therapeutischen Pro-
zess Beteiligten erreicht. Die hdhere Akzeptanz und geringere Aggressivitat
der minderjahrigen Patientinnen und Patienten geht mit einer héheren Moti-
vation und Zufriedenheit der Mitarbeitenden einher.

Eine adaquate Architektur kann zudem eine positive MaBnahme zur Suizid-
pravention sein. In der Literatur (z.B. Konig, K., Glasow, N. 2020: BMG-For-
schungsprojekt ,Suizidpravention in psychiatrischen Kliniken (SupsyKli)“,
Suizidprophylaxe, 48) wird darauf hingewiesen, dass zur Schaffung einer
suizidpraventiven Atmosphdre architektonisch-gestalterische Aspekte zu
beriicksichtigen sind, wie z.B. die Befriedigung des Schutzbediirfnisses, die
Schaffung positiver Ablenkung (Blick in Natur, Beschaftigungsmdglichkeiten)
und die Nutzung positiver physiologischer Wirkungen (durch Licht, Farben).

Bei der Gestaltung psychiatrischer Abteilungen sollten daher folgende wich-
tige Aspekte berticksichtigt werden:

- Der Empfangsbereich sollte mit Tageslicht, warmen Farben und natir-
lichen Materialien wie Holz gestaltet sein, um die Patientinnen und
Patienten willkommen zu heiBen und ihnen einen positiven ersten
Eindruck zu vermitteln, wonach sie angenommen werden.

- Altersgerechte Orientierungshilfen in Form von Farben und Symbo-
len auf dem Boden und an den Wanden sind hilfreich, um sich von
Anfang an zurechtzufinden und selbststéandig in der Station unter-
wegs sein zu kdnnen.

- Die Raumlichkeiten sollten so gestaltet sein, dass sich die Patientin-
nen und Patienten einerseits zurlickziehen kénnen und andererseits
sozialer Austausch stattfinden kann. Patientinnen und Patienten soll-
ten die Gelegenheit haben, ihr personliches Umfeld mitzugestalten
und sich anzueignen, etwa durch Fotos oder Zeichnungen.

- Ein bestimmter Raum oder Bereich sollte fiir kreatives Gestalten frei-
gehalten werden.
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- Tageslicht ebenso wie der Schutz vor UV-Strahlung und Blendung
sollte ausreichend verfligbar und auf die Patientinnen und Patienten
abgestimmt sein.

Die Kommission 6 stellte fest, dass die raumliche Situation im Landesklini-
kum Thermenregion Mddling (NO), Abteilung fiir Kinder- und Jugendpsychia-
trie und Psychotherapie, duBerst beengt ist. Die Architektur tragt nicht zum
Therapieerfolg bei. Teilweise sind die Raumlichkeiten sogar abgewohnt bis
desolat, auch wenn sich die Abteilung bemiiht, die Situation mit kreativen
Ideen etwas zu entspannen und die Bereiche flir die Jugendlichen wohnlich
zu gestalten.

Die beengten raumlichen Verhadltnisse sind darauf zurtickzufiihren, dass es
sich um einen Altbau aus den 1920er-Jahren handelt, der zunachst als Heim
konzipiert worden war und keineswegs den Anspriichen an eine moderne
Kinder- und Jugendpsychiatrie entspricht. Das flihrt dazu, dass Jugendliche
nicht getrennt untergebracht werden kénnen und sich gegenseitig ,hoch-
schaukeln®.

Das Amt der NO LReg rdumte in einer Stellungnahme ein, dass die rdum-
lichen Verhdltnisse problematisch seien. Aufgrund der baulichen Mangel
bestehe ein umfassender Sanierungsbedarf, der aber mit betrachtlichen
Investitionen verbunden sei.

Zur Verbesserung der raumlichen Verhaltnisse seien aber bereits erste MaB-
nahmen gesetzt worden: Es sei ein Containerbau flr zusatzliche Therapie-,
Arbeits- und Besprechungsraume sowie fir die Kleinkindertagesklinik mit
funf Platzen fur Patientinnen und Patienten zwischen drei und sechs Jahren
errichtet worden. Angrenzend daran werde jeweils ein zusatzlicher Garten-
bereich fir die Kleinkindertagesklinik und fiir untergebrachte Patientinnen
und Patienten geschaffen. Durch freiwerdende Raume im Haupthaus kdnne
die dort vorhandene Enge teilweise reduziert werden (z.B. durch die Errich-
tung eines Intensivzimmers flr spezifische Versorgungssituationen). Weiters
sollen zwei Sanitargruppen fir die geschlechtergetrennte Nutzung und ein
Arbeitsraum umgebaut werden. Ebenso sollen Gruppenrdume adaptiert wer-
den. Fenster wiirden saniert und Fallschutznetze vor den Balkonen installiert.

Da am Standort Hinterbrihl nicht nur der bauliche Zustand schlecht sei, son-
dern auch die dezentrale Lage der Abteilung groBe Herausforderungen flir
die Versorgungsqualitdt und Sicherheit der Patientinnen und Patienten dar-
stelle, sei die Integration der Abteilung fiir Kinder und Jugendliche in ein
Klinikum vorgesehen. Es gebe aktuell allerdings weder eine definitive Zusage
der Landesabteilungen fiir einen Neubau noch einen konkreten Zeitplan,
auch wenn auf dem Areal des Neubaus des Universitatsklinikums Wiener
Neustadt eine Flache flir eine Abteilung fiir Kinder- und Jugendpsychiatrie
vorgesehen sei. In die Detailplanung des Neubaus sollen Expertinnen und
Experten und die zukinftigen Nutzerinnen und Nutzer miteinbezogen und

LK Thermenregion
Médling KIP

Beengte raumliche
Verhaltnisse

Standort Hinterbriihl
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suizidpraventive, zielgruppenspezifische und milieutherapeutische bauliche
Anforderungen berticksichtigt werden.

Der NPM tritt nachdriicklich dafiir ein, dass der Neubau der Kinder- und
Jugendpsychiatrie mdglichst rasch realisiert wird.

Die Kommission 1 musste bei einer Uberpriifung feststellen, dass die ver-
altete Baustruktur der psychiatrischen Abteilung des LKH Hall (Tirol) flir eine
Behandlung von schwer psychisch erkrankten Menschen nicht mehr geeig-
net ist. So ist eine medizinisch addaquate Behandlung aufgrund der bauli-
chen Gegebenheiten nur eingeschrankt maoglich, auch wenn die Kommis-
sion keine pflegerischen und medizinischen Mangel feststellen konnte. Der
sanitdre Bereich auBerhalb der Zimmer entspricht nicht aktuellen Standards.
Drei- und Zweibettzimmer gewahren keine ausreichende Intimitat und keine
notwendigen Rickzugsméglichkeiten.

Das Amt der Tiroler LReg teilte mit, dass die Betriebsorganisations- und
Architekturplanungen flr den Neubau des Hauses 2 am LKH Hall bereits
begonnen hatten. Im Zuge dieses Neubaus sei beabsichtigt, die Stationen
Al, A2, DGZ und B4 zu verorten. Im Anschluss werde die Planung der bau-
lichen Umsetzung erfolgen, die bis Ende des 1. Quartals 2028 abgeschlossen
sein soll. Nach dem Neubau kénne eine Sanierung der Stationen B1 und B2
nach MaBgabe der finanziellen Abdeckung durchgefiihrt werden.

Auch dieses Bauvorhaben sollte entsprechend des vorgegebenen Zeitplans
zligig umgesetzt werden.

» Die bauliche Gestaltung einer psychiatrischen Abteilung ist wesentlich fiir die
Gewalt- und Suizidpréavention.

P Fiir eine addaquate Krankenhausarchitektur ist ein umfassendes Konzept erforder-
lich, das alle Aspekte der Bediirfnisse der Patientinnen und Patienten beriicksich-

tigt.

» Geplante Neubauten und SanierungsmafBnahmen sind zeitnah umzusetzen.

Rechtliche Vorgaben
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bindend

Einzelfslle: 2024-0.244.512, 2024-0.630.823, 2024-0.899.615 (alle VA/BD-
GU/A-1)

2.2.7 Recht auf Zugang ins Freie

Untergebrachte Patientinnen und Patienten haben gem. § 34a UbG das
Recht auf ,Ausgang ins Freie”. Nur in Ausnahmefdllen aus Griinden der
Selbst- und Fremdgefahrdung darf dieses Recht eingeschrankt werden. Das
stellt entsprechende Anforderungen an die Ressourcen von Kliniken, andert
aber nichts daran, dass der gesetzlichen Anordnung zu folgen ist.
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Nach der standigen Rechtsprechung des OGH muss bei solchen Ausgdngen
der Blick in den freien Himmeln ohne Begrenzung nach oben mdéglich sein.
Patientinnen und Patienten missen genligend Platz haben, um sich ange-
messen frei bewegen zu kdnnen (OGH 26.02.2014 7 Ob 14/14f u.a.). Ein
bloBer Zugang zu frischer Luft durch ein Gitter oder der Anschein eines Auf-
enthalts im Freien auf einer Terrasse, die mit Mauern und Gittern umgeben
und nach oben abgeschlossen ist, ist unzureichend.

Der OGH stellte auch klar, dass eine Beschrankung des Ausgangs ins Freie
als Grundrechtsbeschrankung gilt und nicht mit mangelhafter personeller
oder finanzieller Abdeckung gerechtfertigt werden kann. Trager von Kran-
kenanstalten sind dafiir verantwortlich, dass ausreichend Personal vorhan-
den ist, um eine in Ausnahmefdllen zwingend notwendige Begleitung von
untergebrachten Patientinnen und Patienten sicherzustellen, um das Recht
auf Ausgang ins Freie zu gewahrleisten.

Der NPM musste allerdings auch 2024 wieder feststellen, dass in psychiat-
rischen Krankenhausern zum Teil keine entsprechenden Flachen vorhanden
bzw. diese fir Patientinnen und Patienten nicht eigenstandig zuganglich sind.
So wies die Kommission 1 bei einem Besuch in der psychiatrischen Abteilung
des LKH Hall (Tirol) darauf hin, dass im Fall einer Unterbringung Patientin-
nen und Patienten ein taglicher Zugang an die frische Luft zu ermdglichen
ist. Ausgange auf Balkone sind nicht ausreichend. Das Amt der Tiroler LReg
teilte dem NPM mit, dass im Rahmen eines beabsichtigten Neubaus vor-
aussichtlich auch Zugang ins Freie flir Bewohnerinnen und Bewohner des
Objekts J umgesetzt werde.

Bei einem Besuch der Kommission 2 in der psychiatrischen Abteilung des
Kardinal Schwarzenberg Klinikums (Sbg) stellte die Kommission 2 fest, dass
weiterhin ein eigenstandiger Zugang aus dem Unterbringungsbereich zum
Garten fehlt. Sie wies das als Grundrechtsverletzung aus. Zum Besuchszeit-
punkt waren nur begleitete Ausgange mdglich, die nach MaBgabe der per-
sonellen Ressourcen auf der Station angeboten wurden. Der Rechtstrager
des Krankenhauses rdumte in einer Stellungnahme gegenliber dem NPM ein,
dass der fehlende Zugang aktuell nicht zufriedenstellend sei. Die Situation
soll im Rahmen eines Neubaus, mit dem bereits begonnen worden sei, ver-
bessert werden.

Die Kommission 1 musste feststellen, dass in der Kinder- und Jugendpsychia-
trie des LKH Rankweil (Vbg) die bauliche Lage in unmittelbarer StraBenndhe
keinen freien bzw. gefahrlosen Zugang der Patientinnen und Patienten ins
Freie ermdglicht. Die Nutzung des Gartens war ausschlieBlich in Begleitung
maoglich und konnte oft nicht gewahrleistet werden. Der NPM regt daher an,
im LKH Rankweil einen adaquaten Zugang auch untergebrachter Patientin-
nen und Patienten ins Freie sicherzustellen.

Balkone sind nicht
ausreichend

Eigenstandiger
Zugang zu
Freiflachen gefordert
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» Die Patientinnen und Patienten haben ein Recht auf tdglichen Zugang ins Freie.
Eine moglichst vollstindige Gewadhrleistung von Freiheitsrechten darf nach dem
Auftrag des Gesetzgebers nicht an mangelhaften sachlichen und personellen Res-
sourcen scheitern.

» Balkone und Terrassen sind dafiir nicht ausreichend.

» FEin begleiteter Ausgang kann die selbststindige Nutzung von Freiflachen nicht

ersetzen.

Leistungsangebot
der Sozial-
versicherung

Stationadre Rehabili-
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tationsaufenthalte

Einzelfille: 2024-0.244.512, 2024-0.367.462, 2024-0.788.389 (alle VA/BD-
GU/A-1)

2.2.8 Rehabilitationsangebot fiir Menschen mit
Demenz ausbaubar

Im Rahmen der Besuche thematisierten die Kommissionen das Rehabilita-
tionsangebot flir Menschen mit Demenz. Insbesondere Patientinnen und
Patienten unter 65 Jahren mit Frihformen von Demenz, die teilweise noch
erwerbstatig sind, beklagen, dass ein adaquates Rehabilitationsangebot
fehlt. Durch medizinische MaBnahmen der Rehabilitation sollen aber gerade
Menschen im Berufsleben gehalten oder bei der Rickkehr in den Beruf
unterstiitzt werden. Bei schwerkranken Patientinnen und Patienten soll Pfle-
gebedirftigkeit verhindert bzw. verringert werden.

Der NPM holte daher Stellungnahmen des Dachverbands der Osterreichi-
schen Sozialversicherungstrager und der Pensionsversicherungsanstalt ein.
Aus diesen ergibt sich, dass flir eine Rehabilitation mehrere Voraussetzun-
gen erflllt sein missen, namlich Rehabilitationsbediirftigkeit, Rehabilitati-
onsfahigkeit und ein Rehabilitationspotenzial. Die Patientinnen und Patien-
ten sollten daher kdrperlich, geistig und psychisch in der Lage sein, aktiv
an Therapien und MaBnahmen zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit oder
Arbeitsfahigkeit teilzunehmen. Durch die RehabilitationsmaBnahmen sollen
der Gesundheitszustand oder die beruflichen Fahigkeiten sehr wahrscheinlich
verbessert werden.

Im Fall einer Demenzerkrankung wird derzeit unterschieden, ob diese in
Bezug auf die Rehabilitation eine Nebendiagnose darstellt, oder ob es sich
um eine Rehabilitation beziiglich Demenz als Hauptdiagnose handelt. Es
wird zuerst beurteilt, ob eine Rehabilitation trotz Einschrankungen durch die
demenzielle Erkrankung mdglich ist. Oft ist es in diesem Zusammenhang
sinnvoll, dass die pflegenden Angehérigen in die Rehabilitation miteinbe-
zogen werden, weshalb Rehabilitationsaufenthalte mit einer Begleitperson
bewilligt werden. Auch bei der Demenz als Hauptdiagnose kann grundsatz-
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lich eine Rehabilitation zweckmaBig sein, vor allem bei leichten und mittel-
schweren Ausbriichen. Entscheidend ist, ob die Rehabilitation dazu beitragen
kann, die selbststandige und selbstbestimmte Lebensflihrung zu starken,
sodass die Betroffenen trotz Einschrankungen weiter am sozialen Leben teil-
haben kénnen.

Hochgradig kognitive Defizite, wie sie mit fortgeschrittenen demenziellen
Erkrankungen mdglicherweise assoziiert sind, insbesondere Desorientiertheit
und Verwirrtheit, sind grundsatzlich eine Kontraindikation fir eine stationare
Behandlung, weil die Betroffenen nicht in einem fir sie profitablen AusmafR
an den TherapiemaBnahmen teilnehmen kdnnen. Dariiber hinaus kénnen
sich die oft lange Anreise, die fremde Umgebung, das fehlende kognitive
Verstandnis fir den Therapieverlauf und die Veréanderung der gewohnten
Umgebung oder der Stress von ungewohnten, wechselnden Therapeutinnen
bzw. Therapeuten und Betreuerinnen bzw. Betreuern potenziell negativ auf
die kognitive Gesundheit auswirken. Mégliche Folgen sind Angste und For-
derung von Fluchtgefahr, Gefiihl der Uberforderung und sogar Aggressivitét.

Mildere kognitive Defizite wie beispielsweise weniger fortgeschrittene
Demenzstadien sind nicht im Vorherein ein Grund fir den Ausschluss einer
Rehabilitationsfahigkeit, doch bedarf es einer Einschatzung im Einzelfall durch
die antragstellende Arztin bzw. den antragstellenden Arzt, ob und unter wel-
chen Umstanden die Betroffenen von einer Rehabilitation profitieren kénnen,
und ob eine stationdre oder ambulante Leistungserbringung oder physikali-
sche und therapeutische MaBnahmen wohnortsnahe in einem Institut oder
mittels Hausbesuch besser geeignet sind. Individuell angepasste Therapien
im ambulanten Setting mit regelmaBigen Einheiten an Ergo- und Physiothe-
rapie kdnnen sehr gute Ergebnisse erzielen, ohne die Stressfaktoren, die die
Rehabilitation fur Personen mit fortgeschrittener Demenz mit sich bringen
kann.

Manche Symptome einer Demenz sind im Rahmen einer neurologischen
Rehabilitation behandelbar (z.B. Gedachtnistraining, Wahrnehmungssto-
rung, Erlernen des Umgangs mit den Symptomen, Therapie einer Gang-
oder Gleichgewichtsstérung mit Sturzprophylaxe), um eine selbststandige
und selbstbestimmte Lebensfiihrung zu erlernen und somit soziale Teilhabe
maoglichst lange zu erhalten oder zu ermdglichen. Im Fall einer Demenz als
Nebendiagnose wird lberpriift, ob die Demenzsymptome (z.B. Desorientiert-
heit, eigen- oder fremdgeféahrdendes Verhalten) so stark ausgepragt sind,
dass die Rehabilitationsfahigkeit fraglich ist und die Rehabilitationsprognose
dadurch negativ erscheint. Wenn das nicht zutrifft, erfolgt die Bewilligung,
was am haufigsten nach Unfall, aber auch nach Schlaganfall oder bei sonsti-
gen internistischen Erkrankungen der Fall ist.

Eine wichtige Unterstlitzung fur die Betroffenen und deren Angehorigen
kénnen auch wochentliche Tagesheimbesuche sein. In einem solchen fur

Einzelfall-
entscheidungen

Ambulante
Rehabilitation
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Spezifische
rehabilitative
Konzepte fehlen

Demenzerkrankte geeigneten Tagesheim erhalten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer tagsliber Betreuung und Aktivitaten, die auf ihre Bedrfnisse und
Fahigkeiten abgestimmt sind. Es findet soziale Interaktion mit Menschen
statt, die in einer ahnlichen Situation sind. So wird die Isolation verringert.
Durch gezielte Aktivitdten wie Gedachtnistraining, kreative Beschéftigun-
gen oder Bewegung wird die geistige und kdrperliche Fitness in gewohn-
ter Umgebung gefordert. Ein strukturierter Tagesablauf bietet Sicherheit und
Orientierung. Durch kombinierte Therapien als fester Bestandteil im Tages-
ablauf ist eine Demenzerkrankung langfristig behandelbar.

Die PVA raumte allerdings ein, dass im Fall der Hauptdiagnose einer Demenz
aktuell keine spezifischen rehabilitativen Konzepte im Sinne einer medizini-
schen Rehabilitation vorliegen wirden. Das wird damit begriindet, dass es
das beschriebene medizinische Leistungsangebot ermégliche, individuell auf
die konkreten Bediirfnisse der Rehabilitandinnen und Rehabilitanden einzu-
gehen.

Gleichzeitig seien die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Entwicklungen im
Bereich der Demenz gerade in den letzten Jahren sehr dynamisch gewesen.
Bei groBer gesellschaftlicher und medizinischer Relevanz des Themas seien
Anpassungen des Angebots im Bereich der medizinischen Rehabilitation
klinftig mdglich.

Der NPM betont, dass die demenzerkrankten Patientinnen und Patienten
wegen der demografischen Entwicklung viel mehr werden. Er tritt daflr ein,
spezielle Rehabilitationsangebote zu schaffen, in denen im Rahmen eines
umfassenden arztlichen und therapeutischen Konzepts zielgerichtet auf
deren besondere Bediirfnisse eingegangen wird.

» Fiir Patientinnen und Patienten mit Demenz sollten spezielle Rehabilitationsange-
bote geschaffen werden, in denen im Rahmen eines umfassenden arztlichen und
therapeutischen Konzepts zielgerichtet auf deren besondere Bediirfnisse eingegan-

gen wird.

Krankenhaus-
ersetzende Leistung
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Einzelfalle: 2024-0.620.262, 2024-0.620.294 (beide VA/BD-GU/A-1)

2.2.9 Home Treatment als Erfolgsmodell

Home Treatment soll stationdre Behandlungen verkiirzen oder ersetzen. Es
handelt sich um ein aufsuchendes Angebot fiir akut psychisch erkrankte
Patientinnen und Patienten im eigenen hauslichen Umfeld durch ein inter-
disziplinares Behandlungsteam fiir einen begrenzten Zeitraum. Die interpro-
fessionellen Behandlungsteams setzen sich aus Arztinnen und Arzten, Psy-
chologinnen und Psychologen sowie Spezialistinnen und Spezialisten aus den
Bereichen Pflege, Therapie und soziale Arbeit zusammen.
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In Osterreich wird Home Treatment aktuell vor allem im Bereich der Kinder-
und Jugendpsychiatrie eingesetzt. Ein Bericht des AIHTA (AIHTA, AT 2020:
Home Treatment in der Kinder- und Jugendpsychiatrie: Eine Analyse zur
Wirksamkeit und mdglichen Implementierung in Osterreich. AIHTA Projekt-
berichthnummer 129. https://eprints.aihta.at/1275/) ergab, dass Home Treat-
ment auf lange Sicht insbesondere hinsichtlich der psychopathologischen
Symptome sowie der psychosozialen Belastung der Patientinnen und Patien-
ten einer stationdaren Behandlung Uberlegen war. Im Vergleich zu anderen
institutionellen Behandlungen war Home Treatment langfristig insbesondere
bei Angststorungen oder der Verbesserung der Kooperationsfahigkeit wirk-
sam. Darliber hinaus konnten durch Home Treatment eine Reduktion der
stationdren Aufenthaltstage und eine geringere durchschnittliche Aufent-
haltsdauer in stationaren Settings erzielt werden.

Basierend auf diesen Erkenntnissen starteten die Universitatsklinik fir Kin-
der- und Jugendpsychiatrie (MedUni Wien/AKH) und die Psychosozialen
Dienste in Wien (PSD Wien) erstmals in Osterreich ein Pilotprojekt zum
Thema Home Treatment. Die wissenschaftliche Begleitforschung bei 61 Pati-
entinnen und Patienten zeigte positive Ergebnisse: Sowohl in der Einschat-
zung durch die Patientinnen und Patienten wie auch in der Einschatzung
durch die Eltern und die Behandelnden zeigten sich signifikante Verbesse-
rungen im Bereich der psychischen Gesundheit, wie auch des allgemeinen
Funktionsniveaus. Bei 90 % der teilnehmenden Patientinnen und Patienten
kam es nach Beendigung der Behandlung zu einer Verbesserung der Sym-
ptomatik. Auch die befragten Erziehungsberechtigten gaben zu 83,7 % an,
dass sich der Gesundheitszustand der Kinder und Jugendlichen verbessert
habe. Die Zahl der Aufnahmen bzw. Wiederaufnahmen in eine stationare
Behandlung wurde reduziert.

Mittlerweile wurden im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie weitere
Home-Treatment-Angebote auch in der Stmk und in Tirol geschaffen.

Durch die Integrierte Versorgung Salzburg (IVS), ein Angebot, das sich auch
an erwachsene Patientinnen und Patienten richtet, konnte die Aufenthalts-
dauer in psychiatrischen Kliniken fiir die Patientinnen und Patienten um 80 %
reduziert werden.

Der NPM tritt daftir ein, dass bereits erprobte Home-Treatment-Angebote fla-
chendeckend fiir alle Altersgruppen von Patientinnen und Patienten ausge-
baut werden. Weiters sollte eine gesetzliche Grundlage flir die Finanzierung
geschaffen werden.

Studie belegt
positive Effekte

Evaluierung des

Wiener Pilotprojekts

Sbg: Auch Erfolge

in der Erwachsenen-

psychiatrie
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» Das in einigen Bundesldndern bereits erprobte Home-Treatment-Angebot sollte fla-
chendeckend fiir alle Gruppen an Patientinnen und Patienten ausgebaut werden.

» Fiir die Finanzierung dieses Leistungsangebots sollte eine gesetzliche Grundlage
geschaffen werden.

Kepler UK Linz:
Kinderschutzkonzept
entwickelt

LKH Hollabrunn:
Medikamenten-
gebarung optimiert

Klinik Hietzing:
Leitsystem als
Orientierungshilfe

LKH Hall: Verbesse-
rungen bei freiheits-
beschrankenden
MaBnahmen
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Einzelfall: 2024-0.788.389 (VA/BD-GU/A-1)

2.2.10 Umgesetzte Anregungen

Im Jahr 2024 sind viele Anregungen des NPM umgesetzt worden. Das Kepler
Universitatsklinikum, Abteilung flir Kinder- und Jugendpsychiatrie des Med
Campus 1V in Linz (00), erarbeitete auf Empfehlung der Kommission 2 bis
Ende 2024 ein Kinderschutzkonzept. AuBerdem richtete es eine anonyme
Beschwerdebox fiir die Anliegen der jungen Patientinnen und Patienten ein.

Die Sozialpsychiatrische Abteilung des LKH Hollabrunn (NO) nahm - den
Anregungen der Kommission 5 folgend — Verbesserungen in der Medikamen-
ten- bzw. Suchtgiftgebarung vor. So legte sie etwa eine monatliche Ablaufda-
tenkontrolle sowie genau definierte Anweisungen fiir die Ausgabe von Sucht-
gift auf den Stationen fest.

Die Klinik Hietzing, 2. Medizinische Abteilung — Zentrum fur Diagnostik und
Therapie rheumatischer Erkrankungen (Wien), rollte auf Anregung der Kom-
mission 4 ein neues Leitsystem als Orientierungshilfe flir Patientinnen und
Patienten sowie Besucherinnen und Besucher aus. Dariliber hinaus rief sie
ein Projekt zur Delir-Prophylaxe ins Leben, bei dem es insbesondere um die
Orientierung auf der Station, im Allgemeinbereich sowie in den Zimmern der
Patientinnen und Patienten geht.

Einer Anregung der Kommission 1 folgend achtet das LKH Hall (Tirol), Abtei-
lung flr Psychiatrie und Psychotherapie A, Allgemeinpsychiatrische Aufnah-
mestation Al, darauf, dass Betten, die mit sichtbaren Fixierungsgurten aus-
geristet sind, nicht im Gangbereich stehen bzw. die Gurtsysteme keinesfalls
sichtbar sind. Zusatzlich soll im Zuge des geplanten Neubaus ein besonderes
Augenmerk auf den Schutz von Patientinnen und Patienten bei der Durch-
fihrung von freiheitsbeschrankenden MaBnahmen gelegt werden. Dabei
wird auch der Einsatz von mobilen Buzzern angedacht.

Einzelfalle: 2024-0.210.981 (VA/W-GES/A-1);
0.165.264, 2024-0.407.910 (alle VA/BD-GU/A-1)

2024-0.021.565, 2024-
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2.2.11 Positive Wahrnehmungen

Aus Anlass eines Besuchs im Krankenhaus der Elisabethinen (Stmk) hob die
Kommission 3 Projekte zur nachhaltigen Verbesserung des Entlassungsma-
nagements hervor. Das pflegefokussierte Tandemkonzept dient einer Opti-
mierung der weiteren Betreuung zu Hause bereits wahrend des stationaren
Aufenthalts. Dafir werden auch ehrenamtlich Tatige einbezogen, die die
Patientinnen und Patienten mit nicht pflegerischen Tatigkeiten unterstiitzen
(Spaziergange, Einkdufe, Kochen, Begleitung zu Arztbesuchen). Das ist fir
den Ubergang von der stationdren in eine ambulante Versorgung wichtig,
damit Patientinnen und Patienten in ihrem eigenen Lebensumfeld wieder FuB
fassen kénnen. Damit kann dem in der Psychiatrie oft auftretenden ,Dreh-
tureffekt” (haufige Wiederaufnahmen) effektiv entgegengewirkt werden.

Das Pilotprojekt ,Ubergangspflegebetten” soll in Kooperation mit einem
Caritas-Pflegeheim Patientinnen und Patienten, die aus medizinischer Sicht
bereits entlassen werden sollten, fir die jedoch (noch) keine passende extra-
murale Versorgung gefunden werden konnte, dennoch eine Transferierung
aus dem Akut- in den Pflegebereich ermdglichen. Im Rahmen dieses Projekts
betreut die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses der Elisabethinen
die Patientinnen und Patienten heimarztlich und sozialarbeiterisch weiter, bis
eine ausreichende Versorgung sichergestellt ist. Dadurch soll eine Entlastung
im Bereich der Akutbetten erreicht werden.

Weiters arbeitet die Abteilung gemeinsam mit der GFSG-SOPHA (Sozial-
psychiatrische Hilfe im Alter) ein Konzept aus, das auf einen reibungslosen
Ubergang vom stationdren in den extramuralen Bereich abzielt. In weiteren
Ausbaustufen sollen auch Patientinnen und Patienten heimpsychiatrisch mit-
versorgt werden. Das Land Stmk sicherte dem NPM zu, dass die genannten
Projekte aus Mitteln des Gesundheitsfonds finanziell untersttitzt wiirden.

Wahrend eines Besuchs in der Klinik Hietzing (Wien), 2. Medizinische Abtei-
lung — Zentrum fir Diagnostik und therapeutische Erkrankungen, gewann
die Kommission 4 einen besonders positiven Eindruck aus menschenrecht-
licher Perspektive:

Ein multiprofessionelles Team unterstiitzt dort ein sehr engagiertes und
motiviertes pflegerisches Leitungsteam und tauscht sich regelmaBig mit die-
sem aus. Zahlreiche MaBnahmen der Personalentwicklung (Teamcoachings,
Team-Tage, umfangreiches Fortbildungsangebot) werden umgesetzt. Ein
auf das Personal fokussiertes Modell der Dienstplanerstellung wurde imple-
mentiert. Aufgrund eines Angebots an gelinderen Mitteln/Alternativen gibt
es nur eine geringe Anzahl an freiheitsbeschrankenden MaBnahmen. Diese
kdénnen mit einer 1:1-Sitzwache durchgefiihrt werden. RegelmaBige pharma-
zeutische Visiten werden abgehalten, und ein psychiatrischer Konsiliardienst
ist eingerichtet. Es besteht ein Angebot an Deeskalationsschulungen fiir alle

Stmk: Projekte
zur hauslichen
Weiterbetreuung

Positiver Eindruck
der Klinik Hietzing
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UK Tulin: Einsatz
von Genesungs-
begleiterinnen
und -begleitern

Klinikum Klagenfurt:

78

Neubau realisiert

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Entlassungsmanagement ist gut orga-
nisiert, das Personal einschlagig qualifiziert.

Die Kommission 5 hob positiv hervor, dass das Universitatsklinikum Tulln
(NO), Abteilung Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, Genesungs-
begleiterinnen und -begleiter zur Unterstlitzung der Patientinnen und Patien-
ten einsetzt. Generell fand sie ein gut funktionierendes Entlassungsmanage-
ment vor, das unter anderem auf einer guten Vernetzung der hier tatigen
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter basiert. Das Personal ist sehr enga-
giert und verfligt auch Uber ein breites Fortbildungsangebot.

Die Kommission 3 stellte fest, dass sich die Betreuungssituation im Kilini-
kum Klagenfurt am Worthersee (Ktn) durch den Neubau der Psychiatrischen
Abteilung wesentlich verbessert hat. Den Patientinnen und Patienten stehen
jetzt Einbett- und Zweibettzimmer mit eigenem Nassbereich zur Verfligung.
Die Verbesserung der raumlichen Situation trug auch zu einer Reduktion der
Fixierungen bei. Der Innenhof im Garten des geschitzten Mannerbereichs
wurde sehr schon gestaltet und verfligt Gber einen Tischtennistisch, eine
Grinflache, einen Raucherbereich mit mehreren Tischen bzw. eine Sitz-
gruppe samt Sonnenschutz.

Auch von der Station flir Alterspsychiatrie, die sie gesondert besuchte,
gewann die Kommission einen sehr positiven Gesamteindruck in den Berei-
chen Architektur, der Atmosphare, barrierefreier Garten sowie Umgang/Hau-
fung und Dokumentation der aktuellen BeschrankungsmaBnahmen.

Einzelfalle: 2024-0.210.981 (VA/W-GS/A-1); 2024-0.620.262, 2024-
0620.294, 2024-0.645.139 (alle VA/BD-GU/A-1)
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2.3 Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe

Einleitung

2024 fuhrten die Kommissionen der VA 94 Besuche in Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe durch. Neben der nach wie vor sehr angespannten Per-
sonalsituation in vielen Einrichtungen sind die fehlenden Betreuungsplatze
derzeit das groBte Problem fiir die Kinder- und Jugendhilfetrager. Waren es
friher vor allem die sozialtherapeutischen und -psychiatrischen Platze, auf
die Kinder und Jugendliche lange warten mussten, sind inzwischen auch
sozialpadagogische Platze nicht kurzfristig verfligbar. Eine der Ursachen
dafiir ist der Personalmangel, der dazu fiihrt, dass freie Platze in WGs nicht
besetzt werden oder sogar Gruppen geschlossen und Minderjahrige verlegt
werden mussen.

Nach der aktuellen Kinder- und Jugendhilfestatistik wurden 2023 bundesweit
13.073 Kinder und Jugendliche im Rahmen der vollen Erziehung betreut. Das
ist ein Anstieg gegeniiber dem Vorjahr um 185 Minderjéhrige. OO verzeich-
nete mit 5,6 Minderjahrigen je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner unter
18 Jahren die geringste Anzahl an Fremdunterbringungen. Wien und Ktn
hingegen hatten mit 12,1 und 11,1 doppelt so viele Minderjahrige in voller
Erziehung untergebracht.

Der Anteil der betreuten Kinder und Jugendlichen im Rahmen der Unter-
stlitzung der Erziehung stieg ebenfalls leicht an, wobei auch hier die Zahlen
zwischen den Bundeslandern stark divergieren. Wahrend Ktn 41,6 je 1.000
Einwohnerinnen und Einwohner unter 18 Jahren ambulante Unterstiitzung
zuteilwerden lasst, ist der Anteil in Wien mit 20,4 halb so hoch. Insgesamt
stehen die Kinder- und Jugendhilfesysteme unter einem Druck, der jahrlich
zunimmt, ohne dass sich Strukturen und Ressourcen entsprechend rasch
verandern.

In Osterreich gibt es 7.323 bewilligte Plitze in stationdren Einrichtungen der Statistik bestitigt

Kinder- und Jugendhilfe. Wenn man die Zahlen der in den stationdren Ein-
richtungen betreuten Minderjéhrigen den bewilligten Platzen pro Bundesland
gegeniiberstellt, sieht man, dass sich diese in Ktn, OO und der Stmk unge-
fahr die Waage halten. Vbg und Bgld haben hingegen mehr bewilligte Platze
als von der Kinder- und Jugendhilfe stationdr zu betreuende Minderjahrige
aus diesen Bundesléndern. Aus NO, Tirol, Wien und Sbg sind mehr Minder-
jahrige in Fremdbetreuung, als es im eigenen Bundesland bewilligte Platze
gibt, wobei diese Differenz in Wien und in NO besonders auffillig ist. Auch
nach den Wahrnehmungen des NPM gibt es in diesen Bundesléandern einen
eklatanten Mangel an passenden Betreuungsplatzen.

In der am 1. Oktober 2019 in Kraft getretenen VO der Bgld LReg (iber den

Fehlende Pldtze
als groBte
Herausforderung

Wahrnehmungen
des NPM

VA kritisiert

Betrieb von Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen gab es eine Ubergangsfrist Riickschritte im Bgld
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fir die Umsetzung der Bestimmung zu den Qualifikationen des Personals,
zum Betreuungsschliissel und zur GruppengréBe. Aufgrund der Personal-
knappheit wurde diese VO noch vor Ende der Ubergangsfrist abgeindert.
Die VA sprach sich gegen die Verminderung der Qualifikationserfordernisse
des Personals und die Verschlechterungen beim Betreuungsschliissel aus, da
diese einen beachtlichen Riickschritt bedeuten. Die Erhéhung der mdglichen
GruppengrdBen auf zwdlf Kinder in sozialpadagogischen Einrichtungen ent-
spricht auBerdem nicht mehr den Osterreichweiten Standards in der Fremd-
betreuung.

Die VA veranstaltete im Mai 2024 ein NGO-Forum, das sich der Umsetzung
der Kinderrechte in Osterreich widmete. In Arbeitsgruppen zu den The-
men Umwelt/Beteiligung, Kindergesundheit, Kinderarmut, Bildung/Inklusion
und Gewaltschutz diskutierte die VA mit Vertreterinnen und Vertretern der
zustandigen Behdrden und von NGOs, wo aktuell die gréBten Schwierigkei-
ten bei der Gewahrleistung der Kinderrechte bestehen. In den Diskussions-
runden wiesen die Teilnehmenden mehrfach darauf hin, dass es zur Praven-
tion und Bewaltigung von Kinderdelinquenz bundesweit wirksamere Ansatze
brauchte, um auf negative Entwicklungen bei Madchen und Buben im Alter
zwischen zehn und 14 Jahren adaquat zu reagieren.

Medien und Teile der Politik bringen schon langer die Herabsetzung der der-
zeit bei 14 Jahren liegenden Strafmindigkeit ins Spiel. Es ware aber ein
Trugschluss zu glauben, dass eine Senkung des Strafmindigkeitsalters zur
Senkung von Straftaten von Kindern flihren wirde. Dazu kommt, dass es
aus wissenschaftlicher Sicht derzeit keine Mdglichkeit gibt, den konkreten
Zeitpunkt festzulegen, ab dem ein unmiindiges Kind tatsachlich schuldfahig
im Sinne des Strafrechts wird.

Auch der Interessenkonflikt zwischen Datenschutz und Kinderschutz war
Gegenstand mehrerer Wortmeldungen im NGO-Forum. Die VA sah sich
veranlasst, von allen Bundeslédndern Stellungnahmen zu beiden Themen-
blécken einzuholen. Die Reaktionen werden im nachpriifenden Teil des PB
2024 naher dargestellt (s. PB 2024, ,Kontrolle der ¢ffentlichen Verwaltung”,
Kap. 3.5.2 ,Viele Unklarheiten bei Gefahrdungsmeldungen®”, S. 87 ff.).

2.3.1 Umsetzung von Empfehlungen

Sehr positiv ist, dass die meisten Einrichtungen die Kritik des NPM ernst neh-
men und in vielen Fallen seine Anregungen rasch umsetzen.

Verbesserungen erreichten die Kommissionen beim Medikamentenmanage-
ment mehrerer Einrichtungen, insbesondere beim Beschriften von Salben
und Tropfen mit dem Datum der Offnung. Das gleiche gilt fiir die Entsorgung
abgelaufener Medikamente oder solcher von ehemaligen Bewohnerinnen
und Bewohnern. Manchmal bestanden Unklarheiten bei Medikamentenaus-
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gabelisten, die auf Anregung gedndert wurden. Eine Einrichtung in der Stmk
organisierte eine Schulung flir das Betreuungspersonal, um die Medikamen-
tengebarung zu verbessern. Anlasslich der Kritik der Kommission 2 sensibi-
lisierte eine Einrichtung in OO ihre Mitarbeitenden, zukiinftig den Medika-
mentenschrank im Betreuerbiiro stets zu versperren. In einer anderen Ein-
richtung wurde auf Anregung des NPM das Personal nochmals dariiber infor-
miert, dass der Schrank nicht nur abzusperren, sondern auch der Schliissel
zu entfernen ist.

Notfallblatter stellen insbesondere im Fall einer Spitalsaufnahme der Bewoh-
nerinnen und Bewohner eine wichtige Informationsgrundlage fiir das medizi-
nische Personal dar. Daher sollten darin alle wichtigen Informationen, unter
anderem Uber die Dauermedikation, die Zustimmungsberechtigten zu medi-
zinischen Heilbehandlungen usw. enthalten sein. In einer Einrichtung im
Bgld fehlten Informationen zu den einzunehmenden Medikamenten, die auf
Anregung der Kommission 6 umgehend erganzt wurden. In einer Einrichtung
in NO fehlten beim Besuch derselben Kommission medizinische Notfallblétter
zur Ganze. Der Trager gab an, diese so rasch wie mdglich flr alle Minderjah-
rigen anzulegen.

Wenn sich Teams nicht auf Supervisorinnen oder Supervisoren einigen kon-
nen oder sogar ,supervisionsmide” sind, weisen die Kommissionen auf die
Wichtigkeit von Supervisionen hin. Den Anregungen wurde in allen Fallen
entsprochen.

In vielen WGs koénnen vor allem jlngere Kinder ihre Zimmer oft nicht ver- Einschrankungen
sperren, was zu einer Einschrankung ihrer Privatsphare fihrt. In einer WG der Privatsphare
stellte die Kommission bei einem Folgebesuch fest, dass zwar die Kinder im

Mittelschulalter inzwischen einen Zimmerschliissel erhalten hatten, flir die

Volksschulkinder allerdings das Problem der mangelnden Privatsphdre wei-

terbestand. Auf Anregung der Kommission wurde eine praktikable SchlieB-

systemlésung auch fir die jlingeren Minderjahrigen gefunden. Anlasslich der

Kritik der Kommissionen handigten zahlreiche andere WGs Zimmerschlissel

bzw. Chips zum Aufsperren der Zimmer aus bzw. schufen eine Versperrbar-

keit von innen. Zur Privatsphare tragt bei, dass Kindern und Jugendlichen die

Mdglichkeit gegeben wird, ihre privaten Gegenstande versperrt aufzubewah-

ren. Bei einem Folgebesuch in der Stmk stellte die Kommission 3 fest, dass

die Einrichtung versperrbare Safes flir die Bewohnerinnen und Bewohner

angeschafft hatte. Eine andere WG richtete allen Minderjahrigen abschlieB3-

bare Facher ein.

Sehr haufig werden auf Anregung der Kommissionen anonyme Beschwer-
demdglichkeiten in Form von Beschwerdebriefkdsten geschaffen. AuBerdem
werden Informationen Uber externe Beschwerdestellen ausgehangt.

Wenn die Kommissionen bauliche Mangel in den WGs vorfanden, regten sie Unangemessene
die sofortige Beseitigung an, um Gesundheitsrisiken und Verletzungsgefah- Lebensbedingungen
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sich positiv aus

ren vorzubeugen und den Kindern und Jugendlichen einen angemessenen
Lebensstandard zu gewahrleisten. In einer WG wurden die Kiche und die
Nassraume renoviert und die beschadigten Eingangstiren repariert. Auch die
fehlerhaften Steckdosen wurden ausgetauscht und die Wande neu ausge-
malt. In einer anderen WG wies das Badezimmer Schimmel auf, weshalb eine
Firma beauftragt wurde, die betroffenen Stellen zu behandeln und das Bade-
zimmer neu zu verfugen. Wie sich beim Folgebesuch zeigte, brachten diese
MaBnahmen wenig Wirkung, weshalb der NPM eine Generalsanierung emp-
fahl, die wahrend des Sommerurlaubs vorgenommen wurde. In einer Ein-
richtung kritisierte die Kommission 5 den am Besuchstag stark verschmutz-
ten Boden. Die Einrichtung nahm diese Kritik zum Anlass, um Schmutzfang-
matten aufzulegen.

Auch nach der Coronakrise kommt es immer noch vor, dass notwendige Fort-
bildungen aufgeschoben werden. Nach den Wahrnehmungen der Kommis-
sionen ist meistens der geringe Personalstand daflr verantwortlich. Sie erin-
nerten die Einrichtungen daran, dass Fortbildungen und Deeskalationsschu-
lungen fiir eine gute Betreuungsarbeit aber trotzdem unverzichtbar sind. So
fiel der Kommission 1 bei einem Besuch in einer Tiroler Einrichtung auf, dass
zwei Mitarbeitende in Ausbildung Uber keine Fortbildung in Deeskalationsma-
nagement verfligten. Das wurde auf Anregung der Kommission nachgeholt.

In zwei Krisenzentren in NO beanstandete die Kommission 6 den fehlenden
Internetzugang als nicht mehr zeitgemaB und empfahl, eine Internetverbin-
dung einzurichten und den Internetkonsum zu kontrollieren. Die Einrichtung
setzte die Anregung zeitnah um.

Aber nicht nur die privaten Trager setzen Empfehlungen des NPM um, son-
dern auch die Lander als Trager von Einrichtungen und als Fachaufsichten.
Die Kommission 6 beurteilte in einer niederdsterreichischen Einrichtung die
typischen Dynamiken eines GroBheims als problematisch. Das Land teilte
mit, dass sich weitere AuBenwohngruppen in Planung befinden. Deren
Umsetzung sollte aus Sicht des NPM so rasch wie maglich erfolgen.

Im Bgld fanden auf Ersuchen der VA nach mehreren Besuchen der Kommis-
sion 6 in zwei Einrichtungen, wo verschiedene Missstande festgestellt wor-
den waren, unangekiindigte Kontrollen der Fachaufsicht statt. Auch die Fach-
aufsicht stellte gravierende Mangel fest und erteilte Mangelbehebungsauf-
trége. Nachdem diese nur unzureichend erflllt worden waren, schloss das
Land die WGs.

Bereits der vorherige PB begriiBte, dass die GruppengroBe fiir steirische Kin-
der- und Jugendwohngruppen von 13 auf neun reduziert worden waren. In
einer Einrichtung konnte sich die Kommission 3 von den positiven Auswir-
kungen dieser MaBnahme Uberzeugen. Mit der Reduktion der GruppengroBe
erfolgte auch eine Reduktion der Doppelzimmer. Dadurch wurden Einschran-
kungen der Privatsphare der Minderjahrigen verringert.
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In einer WG der Stadt Wien wurde der Kommission 5 aus Griinden des
Datenschutzes nicht erlaubt, selbst die Dokumentation am Computer ein-
zusehen und ausgedruckte Unterlagen mitzunehmen. Die VA ersuchte die
Wiener Kinder- und Jugendhilfe, allen Leitungspersonen in Erinnerung zu
bringen, dass den Kommissionen Einsicht in die gesamte Dokumentation am
Computer und nicht nur in kopierte Ausziige zu gewahren ist und Kopien
mitzugeben sind. Die Wiener Kinder- und Jugendhilfe entsprach dieser Anre-

gung.

In einer steirischen Einrichtung herrschte Unklarheit im Zusammenhang mit Erlass bringt Klarheit
der Pflicht, freiheitsbeschrankende MaBnahmen zu melden. Das Land teilte

mit, dass es inzwischen mittels Erlass allen steirischen Einrichtungen ent-

sprechende Informationen erteilt hatte.

Einzelfdlle: 2023-0.898.818, 2023-0.858.452, 2024-0.603.352, 2024-
0.474.786, 2024-0.537.711, 2024-0.475.074 (alle VA/NO-SOZ/A-1);
2023-0.585.697, 2024-0.544.180, 2024-0.367.571, 2024-0.355.293 (alle
VA/T-SOZ/A-1); 2023-0.689.428, 2024-0.126.501 (beide VA/K-SOZ/A-1);
2023-0.640.496, 2023-0.883.080, 2023-0.708.204, 2024-0.364.841, 2024-
0.135.000, 2024-0.148.319 (alle VA/W-SOZ/A-1); 2023-0.143.445, 2023-
0.579.714 (beide VA/V-SOZ/A-1); 2023-0.452.858, 2024-0.475.271 (beide
VA/B-SOZ/A-1); 2023-0.864.994, 2024-0.475.256 (beide VA/ST-SOZ/A-1);
2023-0.813.534 (VA/S-SOZ/A-1); 2024-0.490.256 (VA/OO-SOZ/A-1)

2.3.2 Neuer Priifschwerpunkt des NPM

Bei Besuchen der Kommissionen in Einrichtungen der Kinder- und Jugend- Die Einrichtung
hilfe entsteht vermehrt der Eindruck, dass diese weder fiir die betreuten als sicherer Ort
Minderjahrigen noch fiir das Betreuungspersonal sichere Orte sind. Die Kom-

missionen treffen immer wieder auf Minderjahrige, die zahlreichen Gefahr-

dungen durch Abgangigkeit, Substanzmissbrauch, Prostitution, diversen For-

men von erlebter Gewalt und eigener Gewaltbereitschaft sowie Vernachlassi-

gung der eigenen Gesundheit usw. ausgesetzt sind. Diese Probleme verstar-

ken sich wechselseitig. Hinzu kommt, dass Rahmenbedingungen und Betreu-

ungssettings der Einrichtungen fiir die Minderjahrigen oft nicht passend sind.

Dabei ist gerade in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe das Vorliegen

bzw. die Herstellung eines sicheren Ortes eine notwendige Voraussetzung,

um die Minderjahrigen bestmdglich in ihrer Entwicklung zu begleiten. Die

Einrichtung als sicherer Ort inkludiert unterschiedliche, miteinander verbun-

dene Aspekte wie den Schutz vor allen Formen von Gewalt, die Férderung

von Kindern in ihrer Individualitét sowie das Einbeziehen der Minderjahrigen

in Ereignisse und Entscheidungsprozesse, die das Leben in der Einrichtung

betreffen.

Die VA und ihre Kommissionen einigten sich nach Befassung des MRB im Schwerpunktabfra-
Jahr 2023 darauf, diese Aspekte in den Fokus der Uberpriifungen von Ein- 9€n ab Oktober 2024
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Sicht der Minder-
jahrigen im Fokus

richtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie von UMF-Einrichtungen der
Landesgrundversorgung zu priorisieren. Der NPM erarbeitete den neuen
Prifschwerpunkt ,,Die Einrichtung als sicherer Ort” im Jahr 2024 unter Betei-
ligung aller Kommissionen und gesondert eingelangter Anregungen des MRB
und startete ihn im Oktober 2024. Die Kommission 4, die den neuen Priif-
schwerpunkt vorgeschlagen hatte, leistete zur Ausarbeitung des menschen-
rechtsbezogenen Erhebungsbogens einen wesentlichen Beitrag.

Im Rahmen des neuen Schwerpunkts sollen die Kommissionen identifizie-
ren, ob die besuchten Einrichtungen als sichere Orte qualifiziert bzw. als sol-
che von den Kindern und Jugendlichen wahrgenommen werden. Erhoben
werden soll auch, was aus Sicht der betreuten Minderjahrigen notwendige
Bedingungen dafiir sind, ihr Wohlbefinden und Sicherheitsbediirfnis zu erho-
hen. Neben dem Betreuungspersonal werden die Kommissionen dazu vor-
rangig die Kinder und Jugendlichen mit ihren Uberlegungen und Vorschlidgen
anhoren. Ein besonderes Anliegen des NPM ist es, die Gesprache mit den
Kindern und Jugendlichen sensibel und in einer vertrauensvollen Atmosphare
zu flhren.

Die Kommissionen sollen darauf achten, ob in den einzelnen Einrichtungen
Ubersichtliche und entwicklungsgerechte raumliche Gegebenheiten vorhan-
den sind. Die Gewahrleistung von Privatsphare fir die Minderjahrigen spielt
dabei eine wichtige Rolle. Zudem sind positive Beziehungserfahrungen ein
entscheidender Faktor, um Vertrauen und Sicherheit wiederzuerlangen und
fur eine entwicklungsfordernde Umgebung. Auch Partizipation sollte ein
wesentliches Element im Betreuungsalltag sein. Eine traumasensible Haltung
ist die Grundlage dafir, die Minderjahrigen in ihrem Verarbeitungsprozess
ihren Bedurfnissen entsprechend zu begleiten. Ebenso von Bedeutung ist
der Schutz vor Grenzverletzungen, Ubergriffen sowie vor allen Formen der
Gewalt. Neben der Pravention ist auch die adaquate Reaktion auf schadli-
che Verhaltensweisen von zentraler Bedeutung. Fir UMF stellen sich zusatz-
liche Herausforderungen, auf die im Zuge der Besuche besonders Bedacht
genommen wird.

In einem standardisierten Erhebungsbogen werden die Wahrnehmungen
der Kommissionen in den besuchten Einrichtungen abschlieBend erfasst. Die
VA wird die Ergebnisse der bundesweiten Erhebungen im Anschluss an die
ca. flir ein Jahr vorgesehene Priifperiode auswerten und Anregungen und
Empfehlungen an die Entscheidungstragerinnen und Entscheidungstrager
richten. Die VA hat die Aufsichtsbehérden vor dem Start des neuen Prif-
schwerpunkts sowohl (ber die Inhalte als auch Uber die praventiven Ziele
informiert.

Einzelfall: 2024-0.732.955 (VA/BD-JF/A-1)
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2.3.3 Mangel an Unterbringungsplatzen

Seit Jahren weist der NPM darauf hin, dass fir Kinder und Jugendliche mit
schweren Traumatisierungen, psychiatrischen Diagnosen, Suchtproblemati-
ken u.a. zu wenig Platze zur Verfligung stehen, um auf die Besonderheiten
dieser Minderjahrigen eingehen kdnnen. Bei Besuchen in Krisenzentren tref-
fen die Kommissionen Kinder und Jugendliche an, die trotz bereits erfolgter
Abklarung lange Zeit auf Nachfolgeplatze warten missen. Dadurch ergeben
sich mehrfache Probleme. Einerseits werden die Krisenabklarungsplatze, die
dringend gebraucht werden, zu lange blockiert. Die Minderjahrigen bauen
Beziehungen auf, die dann abrupt abgebrochen werden mussen. Die Betreu-
ungssituation ist weder personell noch raumlich fir die langfristige Betreu-
ung konzipiert, weshalb die Minderjahrigen nicht die fir ihre Besonderheiten
notwendige Betreuung erhalten. Weiters kann nicht mit den notwendigen
Therapien begonnen werden, da diese wahrend der Zeit der Krisenunter-
bringung nicht sinnvoll sind. Der standige Wechsel an Kindern, die direkt aus
einer Familienkrise kommen, macht es unmdglich, dass sich die Kinder und
Jugendlichen zu Hause flihlen kénnen. Viele Kinder und Jugendliche reagie-
ren auf die schwierige Betreuungssituation mit haufigen Abgangigkeiten und
Eskalationen, da sie keine tragfahigen Beziehungen zu den Betreuungsper-
sonen aufbauen kénnen. Symptome verstarken sich durch diese Situation.

In Wien wird dieses Problem dadurch verscharft, dass Kinder und Jugend-
liche, die ihren WG-Platz verloren haben, automatisch wieder in den Krisen-
zentren aufgenommen werden und dort auf einen Folgeplatz warten mus-
sen. Da sie bereits in Betreuung gewesen waren, ist es um vieles schwe-
rer, einen geeigneten Platz fir sie zu finden. Den Kommissionen wird oft
berichtet, dass vor allem die bei vielen Minderjahrigen vorliegenden psychia-
trischen Diagnosen ein Hindernis flr die Weitervermittlung der Jugendlichen
an einen geeigneten Betreuungsplatz sind. Lange Wartezeiten in Krisen-
zentren auf einen individuell passenden Wohnplatz verzégern die Schaffung
eines Lebensmittelpunkts fiir die Kinder und Jugendlichen, der ihnen Stabili-
tat, Sicherheit, Orientierung und Zugehdrigkeit geben soll und in dem sie
einen entwicklungsforderlichen Alltag vorfinden.

Zum Zeitpunkt eines Besuchs der Kommission 4 in einem Krisenzentrum in
Wien litt mehr als die Halfte der Jugendlichen an komplexen psychiatrischen
Auffalligkeiten und zeigte zunehmend selbstverletzendes Verhalten sowie
suizidale Krisen. Wahrend das Konzept der Einrichtung eine maximale Auf-
enthaltsdauer von sechs Wochen vorsieht, waren die meisten Bewohnerin-
nen und Bewohner bereits mehrere Monate in der Einrichtung. MaBnahmen
zur Verklirzung der Wartezeiten auf ein passendes und spezialisiertes Ver-
sorgungsangebot, insbesondere flir Minderjahrige mit einem komplexen psy-
chosozialen bzw. psychiatrischen Unterstiitzungsbedarf, waren daher drin-
gend geboten.

Multiple
negative Folgen

Verscharfte
Situation in Wien
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Wie bereits in der Einleitung dargestellt, wird es mittlerweile aber in einigen
Bundeslandern schon schwierig, Kindern, die zumindest voriibergehend nicht
in ihrer Familie bleiben kénnen, iberhaupt einen Betreuungsplatz sicherzu-
stellen. Mangels vorhandener Platze im eigenen Bundesland suchen Einrich-
tungen nach Lésungen in anderen Bundeslandern. Da inzwischen mehrere
Bundeslander Quoten fir die Aufnahme von Kindern aus anderen Bundes-
landern eingeflihrt haben, ist es allerdings schwierig, Kinder und Jugendliche
auBerhalb ihres Heimatbundeslands unterzubringen.

Ein Wiener Krisenzentrum berichtete der Kommission 5, dass inzwischen
Wohnplatze auch in anderen Bundeslandern gesucht werden. Es gibt pad-
agogisch begriindete Ausnahmefadlle, die einen ganzlichen Milieuwechsel
erforderlich machen. Grundsatzlich sollte es aber Ziel sein, allen Minderjahri-
gen, die nach Ausschopfung samtlicher ambulanter MaBnahmen nicht in der
Familie bleiben kdnnen, einen adaquaten Betreuungsplatz im Wohn-Bundes-
land anbieten zu kdnnen und Bedarfs- und Versorgungsplanungen entspre-
chend auszurichten.

In einer Stellungnahme beteuerte die Stadt Wien, dass derzeit ein Ausbau
von sozialpddagogischen, sozialtherapeutischen und sozialpsychiatrischen
Wohnplatzen erfolge. Eine zusatzliche sozialtherapeutische WG wurde im
Jahr 2024 eréffnet. Die Erdffnung von jeweils zwei weiteren sozialtherapeu-
tischen bzw. sozialpsychiatrischen WGs befinden sich in Umsetzung. Es ist
zu befiirchten, dass diese Erweiterungen nicht ausreichen werden, um eine
wesentliche Verbesserung der permanenten Uberbelegung in den Wiener
Krisenzentren zu erzielen.

Positiv ist in Wien, dass private Einrichtungen einen sozialtherapeutischen
Wohnplatz fiir Kinder, die besondere Unterstiitzung benétigen, beantragen
kdnnen. Dabei handelt es sich um eine mittel- und langfristige Unterstit-
zungsmaBnahme, die individuell zugeschnittene ganzheitliche MaBnahmen-
bindel beinhaltet. Der NPM &duBerte sich kritisch dazu, dass diese Platze
unabhangig vom Bedarf nur auf 2,5 Jahre befristet vergeben werden. Die
Stadt Wien hielt fest, dass auch nach der Beendigung Einzelbetreuungen in
einer anderen WG beantragt werden kénnen. Das ist aber kein Ersatz flr
einen sozialtherapeutischen Platz. Der NPM halt daher die Empfehlung auf-
recht, diese sozialtherapeutischen Platze nach Bedarf zu bewilligen und nicht
nach 2,5 Jahren automatisch auslaufen zu lassen.

In NO fehlt es ebenfalls an Gruppen fiir Kinder und Jugendliche, die auf-
grund ihrer Bediirfnisse in einer Gruppenkonstellation mit weiteren acht Kin-
dern nicht betreubar sind. Auch wenn das bereits bei der Abklarung klar ist,
muissen sie zumindest voriibergehend in sozialinklusiven WGs untergebracht
werden, die bestenfalls einen Kompromiss darstellen. Wenn die Minderjah-
rigen dann mit der GroBe der Einrichtung oder der GruppengrdBe, wie zu
erwarten, Uberfordert sind, ist es problematisch, passende freie Platze in
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Folgeeinrichtungen zu bekommen, weshalb die Minderjahrigen zu lange in
der schwer ertraglichen Situation verbleiben muissen. Auch die Sicherheit der
Ubrigen Kinder und Jugendlichen kann gefahrdet sein.

So dauerte es in einer Einrichtung, die von der Kommission 6 wegen der
auBerst problematischen Betreuungssituation mehrfach besucht worden war,
1,5 Jahre bis neue Platze fur zwei Jugendliche gefunden worden waren. Der
NPM beanstandete das lange Zuwarten mit passenden MaBnahmen durch
den Kinder- und Jugendhilfetrager. Die Bedarfsanalyse 2023 des Landes
kam zum selben Ergebnis wie der NPM und empfahl die Errichtung von zwei
zusatzlichen Kleingruppen.

In der Stmk kritisierte die Kommission 3, dass nach der DVO zum KJHG keine
Kleingruppen fir Kinder und Jugendliche mit erhdhtem Betreuungsbedarf
vorgesehen sind. Das Land Stmk teilte daraufhin mit, dass derzeit an not-
wendigen Anpassungen im stationdren Bereich gearbeitet werde. In diesem
Zusammenhang sollte auch die passgenaue stationdre Versorgung von Kin-
dern und Jugendlichen mit h6herem Betreuungsbedarf bzw. Schwierigkeiten
in groBeren Gruppen weiterentwickelt werden.

Beim Besuch in einer Tiroler Kriseneinrichtung erfuhr die Kommission 1 von
der Situation eines Madchens, das seit langerer Zeit auf einen stationdren
Therapieplatz wartete. Seit ihrer Aufnahme musste die Minderjahrige auf-
grund ihrer selbstschadigenden Verhaltensweisen wiederholt in der Akut-
psychiatrie aufgenommen werden. Bei einem Vorfall war sie nach dem Inha-
lieren von Deos und Sprays nicht ansprechbar in ihrem Zimmer aufgefunden
worden. Um Vorstellungen in der Akutpsychiatrie zu minimieren, benétigen
Kinder und Jugendliche mit auBergewohnlich komplexen Kombinationen von
schwerwiegenden psychiatrischen Erkrankungen und Stérungen des Sozial-
verhaltens langfristige Beziehungsangebote und Strukturen, wie sie nur in
einer WG mit speziell angepassten Konzepten vorgefunden werden. Krisen-
einrichtungen kénnen ein solches Angebot nicht bieten. AuBerdem verfligen
sie Uber keinen wachen Nachtdienst, sodass auf kindeswohlgeféhrdende
Situationen nicht schnell und adaquat reagiert werden kann. Das Land Tirol
informierte Uber die Schaffung spezialisierter Leistungsangebote in den ver-
gangenen Jahren. Wie die Wahrnehmungen der Kommission 1 zeigen, reicht
das jedoch noch nicht aus, um dem Bedarf gerecht zu werden.

In einer WG in Ktn, die auf die stationdre Betreuung von Jugendlichen ab
14 Jahren mit dem Schwerpunkt Lehrlingsausbildung ausgerichtet war, traf
die Kommission 3 auf einen zwoélf- und einen dreizehnjahrigen UMF. Das
Angebot der Einrichtung war nicht auf diese Ziel- und Altersgruppe zuge-
schnitten, da jungere Kinder andere Bedurfnisse haben und ein angepasstes
Betreuungssetting brauchen. Der Trager veranderte in der Folge das Kon-
zept, um die Betreuung der Kinder zu ermdglichen. Der Bewilligungsbescheid
wurde entsprechend abgedndert.

Passgenauere

Versorgung dringend

notwendig

Kein Angebot fiir
psychisch kranke

Minderjahrige in Tirol

Ausbaubedarf
auch in Ktn
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in 00 schwer
zu finden

Transidentitat

Auch in einer Einrichtung in OO entsprach die Wohn- und Betreuungssitu-
ation nicht dem Alter und den Bedirfnissen eines darin untergebrachten
Jugendlichen, der davor in unterschiedlichen unpassenden Einrichtungen
untergebracht war und verschiedene herausfordernde Verhaltensweisen
(Drogenkonsum, wiederholt straffalliges Verhalten usw.) zeigte. Fir ihn gab
es in 0O aber keine alternativen Betreuungsformen. Letztendlich wurde er
erneut straffallig und muss derzeit eine Freiheitsstrafe verbiBen.

In einem sozialpadagogischen Madchenwohnhaus in Sbg stiirzte sich eine
jugendliche transgender Person mit mannlicher Geschlechtsidentitat im alko-
holisierten Zustand vom Balkon und verletzte sich dabei schwer. Schon vor
dem Vorfall war der Jugendliche wegen psychischer Instabilitdt und selbst-
verletzendem Verhalten in kinder- und jugendpsychiatrischer Behandlung.
Fir eine akute Suizidgefahrdung soll es — so die Darstellung der Fachaufsicht
— weder aus arztlicher Sicht noch aus Sicht des Betreuungsteams erkenn-
bare Vorzeichen gegeben haben.

Der Suizidversuch wurde der Fachaufsicht gemeldet, die eine Helferkonfe-
renz einberief. Mit den Mitbewohnerinnen wurde der Vorfall mit externer
Expertise aufgearbeitet. Der behandelnde Arzt klarte das Betreuungsteam
zudem Uber das komplexe Zusammenspiel verschiedener kérperlicher, psy-
chosozialer und psychosexueller Einflussfaktoren auf, die die Geschlechts-
identitat bestimmen. Gerade die Pubertat ist flr viele Transpersonen beson-
ders herausfordernd, weil sich der eigene Koérper erkennbar in eine Rich-
tung entwickelt, die als auBerst unangenehm erlebt wird und das Risiko ftir
Depressionen, Angststérungen oder Suizidgedanken erhoht. Die Verlegung
in ein nicht tberwiegend weiblich gepragtes Umfeld war das Ergebnis eines
Prozesses, der den vom Jugendlichen empfundenen Zwang minimieren soll,
in einer von auBen zugeschriebenen Geschlechterrolle im Madchenwohnheim
verharren und sich anpassen zu missen.

Die selbstbestimmte sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identitat
jedes Menschen ist fester Bestandteil grund- und menschenrechtlich ver-
birgter Personlichkeitsrechte und eines der grundlegenden Elemente von
Selbstbestimmung, Wirde und Freiheit. Erganzend zu UN-Konventionen,
Europaratsempfehlungen, Entscheidungen des EGMR, EuGH und des VfGH
erfassen die Yogyakarta-Prinzipien die Ergebnisse der vdlkerrechtlichen
Rechtsauslegung der letzten Jahre zusammen und reprasentieren damit den
aktuellen Stand der internationalen Menschenrechtsdiskussion, auch wenn
sie selbst nicht im strengen Sinne rechtsverbindlich sind (s. https://www.
Isvd.de/media/doc/3359/yogyakarta_prinzipien._hes_schriftenreihe_bd_1.

pdf).



Es miissen dringend MaBnahmen ergriffen werden, damit jedes Kind, das nach Aus-
schopfung samtlicher ambulanter Unterstiitzungen nicht in der Familie bleiben
kann, einen Platz in einer Einrichtung bekommt.

Die Verkiirzung der Wartezeiten auf ein passendes und spezialisiertes Versorgungs-
angebot hat oberste Prioritdt, insbesondere fiir Minderjahrige mit komplexem psy-
chosozialen bzw. psychiatrischen Unterstiitzungsbedart.

Die Sozialtherapeutischen Wohnplitze in Wien sind nach Bedarf zu bewilligen und
nicht mit 2,5 Jahren zu befristen.

Die passgenaue stationdre Versorgung von Minderjdhrigen mit Schwierigkeiten in
grofBeren Gruppen muss weiterentwickelt werden.

Die Kinder- und Jugendhilfetrdager haben fiir die angemessene Forderung von Per-
sonen mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identi-
taten zu sorgen. Das schlieBt auch Schulungen zu Fragen der geschlechtlichen Ori-

entierung und Transidentitat ein.

Einzelfalle: 2023-0.640.542, 2023-0.898.818, 2023-0.109.231, 2024-
0.475.218, 2024-0.219.746 (alle VA/NO-SOZ/A-1); 2023-0.790.260, 2023-
0.114.622, 2024-0.135.000, 2024-0.490.796, 2024-0.734.940, 2024-
0.126.427, 2024-0.444.829, 2024-0.148.319 (alle VA/W-SOZ/A-1); 2023-
0.864.994, 2023-0.755.765 (beide VA/ST-SOZ/A-1); 2023-0.564.650, 2023-
0.813.484 (beide VA/OO-SOZ/A-1); 2024-0.355.293 (VA/T-SOZ/A-1); 2024-
0.676.694 (VA/K-SOZ/A-1) 2023-0.873.833 (VA/S-SOZ/A-1)

2.3.4 Krisenzentren

In ganz Osterreich fehlen Plitze in Kriseneinrichtungen, das sind spezielle
Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche direkt nach der Abnahme
von der Familie untergebracht werden. Dort wird innerhalb einer begrenz-
ten Zeit geklart, ob bzw. unter welchen Bedingungen eine Entlassung in die
Familie mdglich oder eine Fremdunterbringung erforderlich ist.

In Wien sind diese Krisenzentren fir die Abkldrung von acht Kindern kon-
zipiert. Allerdings ist der Bedarf schon seit vielen Jahren weit hoher, wes-
halb dort im Durchschnitt ca. elf Kinder und Jugendliche wohnen, in Spit-
zenzeiten sogar 14. Wie bereits mehrfach vom NPM beanstandet, sind die
Krisenzentren weder raumlich noch personell fir die Abklarung von so vie-
len Minderjahrigen ausgerichtet. Lange Zeit ist es den Beschaftigten in den
Krisenzentren durch ihr auBergewdhnliches Engagement dennoch gelungen,
die Nachteile der permanenten Uberbelegung auszugleichen. Ein solcher Ein-
satz kann auf Dauer jedoch nicht aufrechterhalten werden, sondern fiihrt zu
Uberforderung und Burn-out. Einfachbesetzungen in der Nacht tragen auBer-

Bedarf nicht gedeckt

Uberbelag fiihrt
zu Uberforderung
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dem dazu bei, dass Betreuungspersonen in Situationen kommen, in denen
sie sogar Angst haben. Aufgrund der Probleme, die diese Uberbelegung mit
sich bringt, ist es sehr schwer, Personal fiir die Planstellen zu bekommen und
zu halten. Viele Mitarbeitende lassen sich versetzen oder scheiden ganz aus
der stationdren Betreuung aus, weshalb die Fluktuation in den Krisenzentren
besonders hoch ist. Der NPM fordert von der Stadt Wien daher seit Langem,
den massiven Uberbelag dringend zu unterbinden und das Personal entspre-
chend aufzustocken.

Durch die Uberbelegung der Wiener Krisenzentren reicht die bestehende
Personalprasenz gerade einmal fiir eine Basisbetreuung, nicht jedoch fir
eine fundierte Abklédrung der Kinder und Jugendlichen aus. Erschwerend
wirkt sich aus, dass sich die Krisenarbeit in den vergangenen Jahren stark
verandert hat, da die Minderjahrigen vermehrt komplexe psychiatrische Auf-
falligkeiten zeigen. Angesichts der langeren Aufenthaltsdauern und der psy-
chiatrischen Auffalligkeiten vieler Jugendlicher waren Begleitungen im Einzel-
oder Kleingruppensetting, unter anderem fiir padagogische FérdermaBnah-
men sowie flir Freizeit-, Sport-, Erholungs- und Kulturaktivitdten, dringend
notwendig, was mangels entsprechender personeller Ressourcen nicht mehr
moglich ist. Nach Kritik der Kommission 4 wurde in einem Krisenzentrum ein
Vollzeitaquivalent hinzugezogen, um zusatzliche Personalressourcen fir die
Begleitung auBerhalb der Einrichtung zur Verfligung zu stellen.

In einem anderen Krisenzentrum fand die Kommission 5 aufgrund der stan-
digen Uberbelegung eine besonders prekare Situation vor. Da sich dort zum
Zeitpunkt des Besuchs zwdlf Kinder befanden, musste eine Minderjahrige
im Besprechungszimmer untergebracht werden und auf einer Matratze am
Boden neben dem Besprechungstisch schlafen. In dem Zimmer fanden wei-
terhin Besprechungen statt. Das Betreuungspersonal befand sich wegen des
Uberbelags in einer Uberforderungssituation und hatte keine Mdglichkeit
mehr, padagogisch zu handeln.

2024 richtete die Stadt Wien eine Projektgruppe zur Reduzierung der Uber-
belegung ein, deren Ergebnisse der VA noch nicht vorliegen. Von der Errich-
tung eines zusatzlichen Krisenzentrums Ende 2024 erwartet sich die Stadt
Wien eine Erleichterung der Situation.

Neben den beschriebenen Problemen kann sich auch die Gruppenzusam-
menstellung in den Krisenzentren besonders negativ auf die Betreuungssi-
tuation auswirken. Die Zusammensetzung der Gruppe war in einem Wiener
Krisenzentrum aufgrund der weiten Altersspanne und duBerst herausfor-
dernder Minderjahriger besonders problematisch. Zwei schwer traumatisierte
Geschwister aus Syrien, die kein Deutsch sprachen, konnten nicht ihren
Bedtrfnissen entsprechend unterstiitzt und auch nicht fundiert abgeklart
werden. Die VA forderte die Stadt Wien auf, flr die fremdsprachigen Kinder
eine muttersprachliche Betreuungsperson zur Verfligung zu stellen.
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Immer ofter finden die Kommissionen 4 und 5 auBerdem gewaltbereite Kleinkind-Krisen-
Jugendliche in den Krisenzentren der Wiener Kinder- und Jugendhilfe vor, Zzentrum erforderlich
die zum Teil schon mit dem Strafrecht in Berlihrung gekommen waren. Noch

problematischer wird es, wenn neben den delinquenten Jugendlichen auch

viele Kleinkinder im Krisenzentrum untergebracht sind. Die Etablierung eines

sicheren Ortes ist dann nicht mehr mdglich. Fir kleine Kinder, die gerade aus

der Familie genommen wurden und sich in einer akuten Krisensituation befin-

den, kann das zu einer Retraumatisierung flihren. In einem Krisenzentrum

traf die Kommission mehrere Kindergartenkinder gemeinsam mit Jugendli-

chen an, die sich wegen Gewaltdelikten schon in U-Haft befunden hatten

oder mangels Strafmiindigkeit den Sicherheitsbehtérden bekannt waren. Die

Stadt Wien teilte mit, dass ein Konzept fiir ein Kleinkind-Krisenzentrum ent-

wickelt worden war, um fiir dieses Alterssegment ein spezifisches Angebot zu

schaffen.

Zur Gewahrleistung der Sicherheit des Personals und der anderen Kinder Security-Dienste
setzt die Stadt Wien Security-Mitarbeiter in den Krisenzentren ein. Auch '0sendie
wenn die Wiener Kinder- und Jugendhilfe bekraftigt, dass diese keine pad- Probleme nicht
agogischen MaBnahmen setzen diirfen, stimmt das in der Praxis nicht immer.

In einer Einrichtung Ubernahm der private Sicherheitsdienst neben der
Durchsuchung bestimmter Minderjahriger auf gefahrliche Gegenstande auch
Aufgaben, flir die padagogisches Personal zur Verfligung stehen misste. So
unterstitzte der Sicherheitsdienst das Betreuungspersonal in der Friih bei
der Abwicklung des Friihstlicks. Mit dem Einsatz des Sicherheitsdienstes
wurde offensichtlich versucht, den Personalmangel zu kompensieren.

Sehr problematisch stellte sich die Situation in einem anderen Krisenzentrum
dar, wo ein Security-Dienst flr einen strafféllig gewordenen Jugendlichen
eingesetzt wurde. Selbst wenn sich der meistens abgangige Bewohner nicht
im Krisenzentrum aufhielt, war ein Security-Mitarbeiter permanent anwe-
send. Die Kommission 5 kritisierte, dass ein Sicherheitsdienst den Kindern
und Jugendlichen eine standige Gefahrdung vermittelt und aus padagogi-
scher Sicht eher eskalierend wirkt, was in einer Einrichtung flir Krisenarbeit
besonders abzulehnen ist. Zudem ist die Anwesenheit taglich wechselnder
fremder Manner, die keine Betreuungspersonen sind, flir die anderen Kinder
und Jugendlichen sehr stérend. Flir Minderjahrige, die nach sexueller Gewalt
in ihrer Familie Ubersexualisiertes Verhalten zeigen, kénnen dadurch sogar
neuerliche Geféahrdungssituationen entstehen.

Der NPM forderte auch in diesen Fallen den Personalschlissel anzuheben, Weitere Aufstockung
um statt der Security-Dienste einen doppelbesetzten Dienst in der Nacht und &rforderlich

eine Dreifachbesetzung am Tag installieren zu kénnen. Mittlerweile geneh-

migte die Wiener Kinder- und Jugendhilfe 16 zusatzliche Dienstposten flir die

Krisenzentren. Wie unten noch genauer dargestellt (s. Kap. 2.3.8 ,Personal-

situation”, S. 100 ff.), brachten die zusatzlichen Planstellen allerdings keine

91



Forderung nach wei-
terem Krisenzentrum

umgesetzt

Erstes Krisenzentrum

92

im Bgld eréffnet

Verbesserung der Betreuungssituation. Eine doppelte Besetzung in der Nacht
und eine Dreifachbesetzung am Tag ist noch immer nicht méglich, weshalb
der NPM eine weitere Aufstockung der Planstellen fordert.

Wie der NPM schon mehrfach kritisierte, fehlt in NO seit langem dringend
ein zusatzliches Krisenzentrum, um vor allem im Norden eine wohnortnahe
Abklarung aller Kinder im Krisenfall gewahrleisten zu kénnen. Da auch die
Bedarfsanalyse des Landes inzwischen zu diesem Ergebnis gelangte, soll ein
Krisenzentrum in Ganserndorf gebaut und damit eine Entlastung der sechs
anderen Krisenzentren erreicht werden.

Positiv zu erwahnen ist die Errichtung des ersten burgenlandischen Krisen-
zentrums in Morbisch.

In einem Krisenzentrum in OO war es in den vergangenen Jahren vermehrt
zu Zuweisungen von Kindern mit Autismus-Spektrum-Stérungen gekommen.
Die Minderjahrigen hatten groBe Aggressionen gegen ihr soziales Umfeld
entwickelt. Die Unterbringung in der Kriseneinrichtung ohne spezifisch
geschultes Personal fiihrte zu einer starken Uberforderung und Belastung fiir
die ganze Gruppe. Der NPM regte an, spezialisierte Krisenplatze zu errichten.
Zur Unterstlitzung des Personals beauftragte das Land das Institut fiir Sin-
nes- und Sprachneurologie, das Uber eine ausgewiesene Expertise zum
Thema Autismus-Spektrum-Stérung verfiigt, sein Angebot den stationdren
Krisenbetreuungseinrichtungen zur Verfiigung zu stellen. AuBerdem besta-
tigte es gegenliber der VA, dass es fir Kinder und Jugendliche mit Beein-
trachtigungen schwierig sei, Betreuungsplatze nach dem 06. ChG zu finden.

Der NPM fordert fiir Kinder mit Autismus-Spektrum-Storungen spezialisierte Kri-
senpldtze mit entsprechendem Fachpersonal und Betreuungsschliissel.

Der massive Uberbelag der Wiener Krisenzentren ist dringend zu unterbinden und
das Personal entsprechend aufzustocken. Dem Personalmangel muss mit Einsatz
von qualifiziertem Personal und nicht mit Security-Diensten begegnet werden.

Fiir fremdsprachige Kinder soll eine muttersprachliche Betreuungsperson zur Ver-

fiigung stehen.

Der NPM fordert eine weitere Aufstockung der Planstellen in Einrichtungen der

MA 11.

Einzelfslle: 2023-0.790.260, 2023-0.114.622, 2024-0.734.940, 2024-
0.148.307, 2024-0.490.796, 2024-0.902.104, 2024-0.444.829, 2024-
0.148.319 (alle VA/W-SOZ/A-1); 2023-0.109.231 (VA/NO-SOZ/A-1); 2024-
0.355.293 (VA/T-SOZ/A-1); 2023-0.564.650 (VA/OO-SOZ/A-1)
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2.3.5 Nicht versicherte Minderjahrige

GemaB Art. 24 Abs. 1 der UN-KRK haben alle Kinder und Jugendlichen das
Recht auf das erreichbare HochstmaB an Gesundheit sowie auf Inanspruch-
nahme von Einrichtungen zur Behandlung von Krankheiten und zur Wieder-
herstellung der Gesundheit. Der Zugang zu Gesundheitsdiensten darf keinem
Kind vorenthalten werden. Damit zusammenhangend normiert das BVG Ulber
die Rechte von Kindern das Recht auf bestmégliche Entwicklung und Entfal-
tung des Kindes.

Der UN-Kinderrechteausschuss legt in seiner Allgemeinen Bemerkung Nr. 15
das Recht eines Kindes auf Gesundheit als umfassendes Recht aus, das sich
neben der rechtzeitigen und angemessenen Pravention auch auf die Gesund-
heitsférderung, Behandlung und Rehabilitation erstreckt. Nach Ansicht des
Ausschusses sollten Faktoren wie finanzielle, institutionelle und kulturelle
Hirden, die den Zugang von Kindern zu Gesundheitsdienstleistungen ein-
schranken, identifiziert und beseitigt werden und MaBnahmen zur sozialen
Absicherung wie die Sozialversicherung umgesetzt werden.

Flr den Bereich der stationdren Betreuung von Kindern und Jugendlichen ist
das von besonderer Bedeutung, da gerade fremduntergebrachte Minderjah-
rige besonderen Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind. In zahlreichen Studien
lieB sich beobachten, dass belastende Kindheitserfahrungen und der damit
verbundene Stress verstarkt zu psychischen Erkrankungen und gesund-
heitsgefdhrdenden Verhaltensweisen fiihren. Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe, die den Lebensmittelpunkt der Minderjahrigen darstellen, sind
daher in der besonderen Verantwortung, deren medizinische, psychologische
und therapeutische Versorgung sowie den Zugang zu qualifizierten Fachkraf-
ten und Einrichtungen des Gesundheitssystems sicherzustellen.

Hat ein Kind, eine Jugendliche oder ein Jugendlicher keine Krankenversiche-
rung und aufgrund dessen keinen Zugang zu Gesundheitseinrichtungen, ist
das mit den beschriebenen Kinderrechten nicht vereinbar. Dennoch kommt
es in der Praxis immer wieder zu Konstellationen, aufgrund derer Minderjah-
rige ohne Versicherungsschutz sind. Da sie keinen eigenen Rechtsanspruch
auf eine Krankenversicherung haben, werden sie in der Regel bei einem
Elternteil mitversichert. Besteht jedoch auch bei den Eltern oder anderen
Familienangehdrigen kein Versicherungsschutz, sind die Minderjahrigen auch
nicht versichert. Das kann dazu fiihren, dass notwendige stationdre Behand-
lungen aus Kostengriinden nicht durchgefiihrt werden, da die Krankenan-
stalten sie nur aufnehmen, wenn eine Ubernahme der Behandlungskosten
zugesagt wurde.

Bei einer Uberpriifung einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe in NO
erfuhr die Kommission 6, dass es bei einem Geschwisterpaar aus Wien wie-
derholt zu UnregelmaBigkeiten im Versicherungsschutz kommt, da ihre Mut-
ter nicht kontinuierlich versichert ist. In solchen Fallen werden zwar einzelne
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Massive
Benachteiligung
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Behandlungskosten von der Stadt Wien auf Antrag der Einrichtung Gibernom-
men. Fur die ambulanten Therapien der beiden Kinder war es jedoch nicht
mdoglich, die Antrage im Voraus zu stellen. Zum einen hatte die Einrichtung
erst im Nachhinein erfahren, dass kein Versicherungsschutz besteht. Zum
anderen mussten die Behandlungen und Therapien der Kinder aus medizi-
nischen Griinden kontinuierlich fortgefiihrt werden, weshalb die Einrichtung
Kostenersatzscheine nicht mehr rechtzeitig beantragen konnte. Sie musste
die dadurch entstandenen Kosten selbst ibernehmen. Bei einem der beiden
Kinder ist zusatzlich eine langfristige stationdre Behandlung in der Kinder-
und Jugendpsychiatrie notwendig, fir die eine giiltige Versicherung Voraus-
setzung ist.

Die Einrichtung ersuchte die MA 11 mehrfach, eine Selbstversicherung fur
die beiden Minderjahrigen abzuschlieBen, was abgelehnt wurde. Gegenliber
der VA gab die Wiener Kinder- und Jugendhilfe zuerst an, die hohen Kosten
von rund 500 Euro im Monat fir die Selbstversicherungen in der Krankenver-
sicherung nur in Ausnahmefallen zu tragen. Letztendlich erreichte der NPM,
dass die Stadt Wien die Kosten Gibernahm.

In einer Tiroler Einrichtung wurde die Kommission 1 mit demselben Prob-
lem konfrontiert, da auch dort Kinder betreut werden, deren Eltern keine
Krankenversicherung haben. Die Einrichtung bemihte sich daher um eine
Selbstversicherung fir die Minderjéhrigen. Bis zur Fusion der Gebietskran-
kenkassen in die OGK gab es Vereinbarungen, die fiir Linder reduzierte Kos-
tenbeitrdge vorsahen. Mit der OGK versuchte der Triger, eine &hnliche Ver-
einbarung zu schlieBen, was aber scheiterte. Die Einrichtung musste daher
den Hochstbeitrag von 500 Euro pro Monat und Kind tbernehmen, was die
finanziellen Ressourcen flir alle betreuten Kinder negativ beeinflusste. Auf
Anregung des NPM erklarte sich das Land bereit, zuklnftig die Kosten der
Selbstversicherung in der Krankenversicherung zu tibernehmen.

Um Benachteiligungen nicht in der Krankenversicherung mitversicherter Kin-
der in Fremdbetreuung auszuschlieBen und diese in ihrem Recht auf gleich-
berechtigten Zugang zu Gesundheitsleistungen zu unterstiitzen, trat die VA
an das BMSGPK heran. Sie ersuchte das Ministerium um Prifung, ob Kin-
der und Jugendliche in Fremdbetreuung wegen des fehlenden Krankenver-
sicherungsschutzes nicht generell durch eine auf § 9 ASVG gestiitzte VO in
die Krankenversicherung einbezogen werden kdnnten. In der dazu erlasse-
nen VO sind Personengruppen aufgezahlt, die in die Krankenversicherung
einbezogen werden, wenn sie ihren Wohnsitz im Inland haben und nicht
schon nach einer anderen gesetzlichen Vorschrift in der Krankenversicherung
pflichtversichert sind. Es handelt sich dabei u.a. um Asylwerberinnen und
Asylwerber, Vertriebene aus der Ukraine und Mindestsicherungsempfangerin-
nen und -empfanger.
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» Fiir betreute Minderjdhrige ist eine umfassende medizinische, psychologische und

therapeutische Versorgung sicherzustellen.

» Bei fehlendem Versicherungsschutz sollen die Lander als Obsorgeberechtigte die

Kosten der Selbstversicherung iibernehmen.

» Die Aufnahme der fremdbetreuten Kinder und Jugendlichen in den Personenkreis

der VO zu § 9 ASVG wadre als Losung denkbar.

Einzelfille: 2024-0.475.074 (VA/NO-SOZ/A-1), 2024-0.544.180 (VA/T-
SOZ/A-1)

2.3.6 Konzepte und Krisenplane

Bei allen MaBnahmen offentlicher und privater Einrichtungen, die Kinder
betreffen, muss das Wohl des Kindes vorrangig beachtet werden (Art. 1 BVG
Uber die Rechte von Kindern). Um einen professionellen Schutz von Kindern
und Jugendlichen in stationdaren Einrichtungen zu gewahrleisten und Kin-
deswohlgefahrdungen zu verhindern sowie die addaquate Reaktion auf Ver-
dachtslagen bzw. Vorfélle sicherzustellen, sollte jede Einrichtung (ber ein
Schutzkonzept und spezielle Konzepte flir verschiedene Bereiche — wie Sexu-
alpddagogik und den Umgang mit Medien usw. — verfiigen.

Diese Konzepte sollten unter Einbeziehung des gesamten Teams sowie der
Kinder und Jugendlichen erarbeitet, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in Schulungen und Teambesprechungen nahergebracht und in der taglichen
Arbeit mit den Minderjahrigen gelebt werden.

Fir die konkrete Erarbeitung eines Schutzkonzepts ist es wichtig, mit einer
Analyse der vorhandenen Strukturen und Risiken in der Einrichtung zu
beginnen. Ausgehend davon sollten sowohl praventive MaBnahmen als auch
Verhaltensregeln flir das Vorgehen im Verdachtsfall bzw. die Aufarbeitung
von Kindeswohlgefahrdungen bestimmt werden. Dabei sollten auch die Ver-
antwortlichkeiten und Ansprechpersonen festgelegt werden. Zu beachten
ist, dass die Konzepte regelmaBig im Team reflektiert und in der Einrichtung
adaptiert werden.

Die Kommissionen stellten auch im Jahr 2024 mehrfach fest, dass Konzepte
noch immer nicht flaichendeckend umgesetzt sind bzw. dass sie nicht auf
die Besonderheiten der Einrichtung zugeschnitten oder nicht allen Beteiligten
bekannt sind.

In einer Einrichtung in OO lag zwar das Rahmenkonzept fiir das sexualpéd-
agogische Konzept des Landes auf. Zudem hatte ein Mitarbeiter eine sexual-
padagogische Ausbildung. Die Einrichtung verfiigte jedoch Uber kein eigenes
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sexualpadagogisches Konzept. Das kritisierte die Kommission 2, zumal Vor-
falle von sexuellen Ubergriffen, der Verdacht auf Prostitution eines Jugend-
lichen und eine Abtreibung dokumentiert waren. Die VA regte an, das Rah-
menkonzept des Landes um ein fiir die Einrichtung passendes Konzept zu
erganzen, dieses umzusetzen und laufend zu evaluieren.

In einer Tiroler Einrichtung stellte die Kommission 1 zum wiederholten Mal
fest, dass die notwendigen Konzepte noch immer nicht vorlagen. Die VA
regte an, die in Arbeit befindlichen Konzepte rasch fertigzustellen und sie
dem Team in Schulungen bekannt zu machen.

Das Fehlen eines ausfihrlichen Kinderschutzkonzepts kritisierte die Kommis-
sion 6 in einer burgenlandischen Einrichtung, da es mehrfach Vorfalle mit
grenziiberschreitendem Verhalten von Minderjdhrigen gegeben hatte. Sie
empfahl, dringend ein Kinderschutzkonzept zu etablieren und in Schulungen
umzusetzen.

Bei Durchsicht des sexualpadagogischen Konzepts sowie des Gewaltpraven-
tionskonzepts einer Einrichtung in NO stellte die Kommission 6 fest, dass
beide Konzepte nicht auf die Einrichtung zugeschnitten waren. Insbeson-
dere ging aus dem Gewaltpraventionskonzept nicht hervor, welche Schritte
im Verdachtsfall zu setzen waren. Die VA regte an, beide Konzepte an die
Bedirfnisse der Einrichtung anzupassen und insbesondere das Gewaltpra-
ventionskonzept um Interventionen im Anlassfall zu erganzen.

In den Landeseinrichtungen in NO gibt es zwar fiir die Gesamtorganisation
verschiedene Konzepte. Die ausgegliederten AuBenwohngruppen haben
aber keine speziell auf sie zugeschnittene Konzeption, obwohl dort ein ganz-
lich anderes Setting als in einer reguldren sozialpadagogischen Einrichtung
besteht. In einer zum Sozialpddagogischen Betreuungszentrum Hinterbrihl
gehdrigen AuBenwohngruppe fiel der Kommission 6 bei Durchsicht der Vor-
fallprotokolle auf, dass die flir die Gesamteinrichtung erstellten Konzepte
in den konkreten Gefahrdungssituationen der WG nicht umgesetzt werden
konnten, da sie zu allgemein gehalten waren. Es wurde daher angeregt, fir
die WG ein individualisiertes Schutzkonzept zu erstellen und dem Team das
sexualpadagogische Konzept in Erinnerung zu rufen.

Auch in den privaten Einrichtungen groBer Trager in NO fiel dieses Prob-
lem auf. Die Kommission 6 empfahl, eigene Konzepte flr die auBenbetreu-
ten Wohngruppen zu erarbeiten, dabei insbesondere das gewaltpraventive
Konzept entsprechend zu erganzen bzw. anzupassen und die liberarbeiteten
Konzepte allen Mitarbeitenden zur Kenntnis zu bringen.

Anlasslich der Kritik der Kommissionen stellten viele Einrichtungstrager ihre
in Ausarbeitung befindlichen Konzepte fertig. Ein Karntner Trager Ubermit-
telte das fertiggestellte Konzept fiir Gewaltpravention und Sexualpadagogik
an die VA. Eine Einrichtung in Tirol kiindigte gegeniiber der VA an, das sexu-



alpédagogische Konzept nach entsprechenden Weiterbildungen fir Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter demnéchst fertig zu stellen. Eine Einrichtung in OO
passte das sexualpadagogische Rahmenkonzept auf Anregung des NPM an
die Bedirfnisse der WG und der zu betreuenden Kinder an. Da der Konsum
von Drogen bei den Jugendlichen einer Karntner WG vermehrt Thema war,
adaptierte diese das Konzept der Einrichtung entsprechend.

Zusatzlich zu den jeweiligen Konzepten sollte jede Einrichtung Uber Krisen-
plane verfligen, die speziell auf die einzelnen Bewohnerinnen und Bewoh-
ner zugeschnitten sind. Neben Uberlegungen, wodurch eine Krise ausge-
I6st werden kann, sollten Krisenpléne auch konkrete und nachvollziehbare
Handlungsschritte und Lésungsvorschlage flir den Anlassfall enthalten. Die
Minderjahrigen sollten in die Ausarbeitung des Krisenplans aktiv einbezogen
werden. Dadurch werden die eigenen Losungskompetenzen gestarkt, und
die Kinder bekommen eine aktive Rolle in der Bewaltigung von Krisen.

Dennoch stellen die Kommissionen immer wieder fest, dass Einrichtungen
keine individuellen Krisenpldne haben. Sie regen an, solche zu erstellen. Bei
einem Folgebesuch in einer Kriseneinrichtung in OO konnte sich die Kommis-
sion 2 davon Uberzeugen, dass auf ihre Anregung hin Krisenpldane mittler-
weile vorhanden waren und regelmaBig Uberarbeitet wurden. In einer Ein-
richtung in Vbg hatten alle Kinder eine Skillbox mit beruhigenden Gegen-
standen wie Stofftieren fur den Krisenfall.

Individuelle
Krisenplane
erhohen den Schutz

» Alle Einrichtungen sollten Schutzkonzepte und Konzepte fiir verschiedene Bereiche
gemeinsam mit den Teams sowie den Kindern und Jugendlichen nach einer Analyse

der vorhandenen Strukturen und Risiken erarbeiten.

» Die Konzepte sollten sowohl praventive MaBnahmen als auch Verhaltensregeln fiir
das Vorgehen im Verdachtsfall bzw. die Aufarbeitung von Kindeswohlgefdhrdungen

sowie die Verantwortlichkeiten und Ansprechpersonen enthalten.

» Alle Mitarbeitenden miissen in der Umsetzung geschult werden. Besonders wichtig
ist, die Konzepte regelmapBig im Team zu reflektieren und je nach Gegebenheiten in

der Einrichtung zu adaptieren.

» Krisenpldne sind mit den Minderjahrigen auszuarbeiten.

Einzelfalle: 2024-0.940.177 (VA/W-SOZ/A-1); 2024-0.219.746, 2024-
0.475.218, 2024-475.074, 2023-0.858.444 (alle VA/NO-SOZ/A-1); 2023-
0.689.428, 2023-0.232.614 (beide VA/K-SOZ, A-1); 2024-0.355.293, 2024-
0.875.028, 2024-0.367.571 (alle VA/T-SOZ/A-1); 2024-0.922.718 (VA/V-
SOZ-A-1); 2023-0.813.484, 2023-0.564.650, 2024-0.875.368 (alle VA/OO-
SOZ/A-1); 2024-0.902.162 (VA/B-SOZ/A-1)
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Berechenbarkeit
muss gewahrleistet
sein

Kollektive MaBBnah-
men nicht erfolgreich

Gemeinsame Aus-
arbeitung empfohlen
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2.3.7 Regeln und deren Konsequenzen

In sozialpadagogischen Einrichtungen muss es ein gewisses MaB an Selbst-
verstandlichkeiten und Routinen geben, um eine Berechenbarkeit und Ent-
lastung fur die Kinder und Jugendlichen zu gewahrleisten. Die Fachkrafte
sind gefordert, die Bedingungen fir Alltaglichkeit fur jedes einzelne Kind
zu schaffen. Transparente Regeln sowie faire und nachvollziehbare Konse-
quenzen bei Nichteinhaltung tragen ebenso zu Sicherheit und Berechenbar-
keit im Alltag bei wie die verlassliche Umsetzung in der Praxis. Essenziell
fur die Betreuungsarbeit ist, klare Regeln zu vereinbaren, Fehlverhalten auf-
zuarbeiten und Mdglichkeiten der Wiedergutmachung zu schaffen. Regeln
mussen fir die Kinder und Jugendlichen zudem handhabbar und umsetzbar
sein. Daher sollten diese auch unter Beteiligung der Minderjahrigen erarbei-
tet werden. Gemeinsam gestaltete Regeln fordern die Akzeptanz seitens der
Kinder und Jugendlichen und ermdglichen, individuelle Gegebenheiten zu
berticksichtigen.

Keinesfalls sollte auf RegelverstéBe mit kollektiven MaBnahmen reagiert wer-
den, da diese von den Kindern als willkirliche und unfaire Bestrafung erlebt
werden. Es besteht die Gefahr, dass sie mit Aggressionen reagieren, die
durch Enttduschung, Ohnmachtsgefiihle, Wut und Arger ausgelést werden,
statt mit dem vom pdadagogischen Personal bezweckten angepassten Ver-
halten.

Zu viele kollektive Regeln anstatt individueller Lésungen kritisierte die Kom-
mission 1 in einer WG in Tirol. So konnte keine Minderjahrige bzw. kein Min-
derjahriger mehr die Fenster ohne Hilfe des Betreuungspersonals 6ffnen,
weil einige zuvor am Fenster geraucht hatten. Der NPM regte an, das Regel-
werk in der Einrichtung zu Uberarbeiten und gemeinsam mit den Bewohne-
rinnen und Bewohnern — idealerweise mit externer Moderation — zu aktuali-
sieren.

In einer sozialtherapeutischen WG in Wien gab es keine Hausordnung.
Dadurch fehlte es an ausreichender Transparenz der fir das Zusammenle-
ben geltenden Regeln bzw. der Konsequenzen. Die Kommission 4 empfahl,
gemeinsam Regeln auszuarbeiten und Mdglichkeiten zur Wiedergutmachung
zu schaffen.

Auch in einer anderen WG in Wien empfanden die Minderjahrigen den
Umgang mit Regeln und Konsequenzen ungerecht und willkirlich. Die Kom-
mission 4 beurteilte das Regelsystem ebenfalls als rigid und streng und regte
an, es zu reflektieren bzw. im Kinderteam zu Uberarbeiten.

Die Kommission 3 fand in einer steirischen Einrichtung ein mehrstufiges
Regelsystem vor. Je nachdem, in welcher Stufe sich die Jugendlichen befan-
den, bekamen sie mehr oder weniger Privilegien. Als problematisch kritisierte
die Kommission, dass Fehlverhalten sehr leicht zu einer Herabstufung flihren
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konnte, es hingegen erheblich schwieriger war, aufzusteigen. Mit den Stufen
waren u.a. die Ausgehzeiten verknlpft. Selbst bei Erreichen der hdchsten
Stufe waren diese unabhangig vom Alter sehr rigide gestaffelt und entspra-
chen nicht dem Jugendschutzgesetz. Kritisch zu betrachten war auch, dass
es flr neue Bewohnerinnen und Bewohner gar keine Ausgange gab, bis sie
nach mehreren Monaten eine hdhere Stufe erreicht hatten.

Besonders bedenklich war, dass ein Plus-Minus-System fiir die Entscheidung
herangezogen wurde, ob Jugendliche in den genannten Stufen auf- oder
absteigen. Die Pluspunkte erschienen fir Jugendliche mit Traumatisierungen
und daraus resultierenden Symptomen als kaum erreichbar. Aufgrund der
fur traumatisierte Kinder und Jugendliche typischen Symptome war es im
Gegenzug sehr wahrscheinlich, ins Minus zu geraten. Die Kommission 3 emp-
fahl, das System mit den Jugendlichen zu Uberarbeiten und darin Erkennt-
nisse der Traumapadagogik und der Neuen Autoritat einflieBen zu lassen.

In einer Einrichtung in NO kritisierte die Kommission 6 die Hausordnung.
Zum einen enthielt sie Vorschriften zur Bekleidung der Kinder und Jugendli-
chen. Zum anderen fand sich darin die Mdoglichkeit eines jederzeitigen unan-
gekindigten Betretens der Zimmer der Minderjahrigen sowie ein generelles
Verbot von Besuchen externer Personen in der Einrichtung. Die Einrichtung
formulierte daraufhin den Punkt zur Kleiderordnung um und schrieb unan-
gekiindigte Zimmerkontrollen nur bei begriindetem Verdacht sowie Besuche
nach vorheriger Ankiindigung fest.

In Einrichtungen in Tirol und Vbg traf die Kommission 1 auf Kinder, die noch
nicht lesen und schreiben konnten. Sie empfahl, sie (iber die Regeln in ent-
sprechender Art und Weise verschriftlicht mit Piktogrammen oder Bildern zu
informieren.

Traumapddagogik
und Neue Autoritat

Piktogramme
fiir Kleinkinder

» Alle Regeln und deren Konsequenzen miissen fiir die Minderjdhrigen transparent

und berechenbar sein.

» Auf RegelverstoBe darf nicht mit kollektiven MaBBnahmen reagiert werden.

» FEine partizipative Erarbeitung sollte Standard sein.

» Regelsysteme sollten nach den Erkenntnissen der Traumapddagogik und Neuen

Autoritat erarbeitet werden.

Einzelfdlle: 2024-0.474.897, 2024-0.475.062 (beide VA/W-S0Z-A-1); 2024-
0.475.256 (VA/ST-SOZ/A-1); 2024-0.922.718 (VA/V-SOZ-A-1); 2024-
0.367.571, 2024-0.875.028, 2024-0.850.410 (alle VA/T-SOZ/A-1); 2024-
0.155.851 (VA/NO-SOZ/A-1); 2024-0.902.162 (VA/B-SOZ/A-1)
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2.3.8 Personalsituation

Artikel 3 Abs. 3 der UN-KRK legt fest, dass die flir die Filrsorge flir das Kind
oder dessen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtun-
gen den von den zustandigen Behorden festgelegten Normen entsprechen
mussen, insbesondere hinsichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung des
Personals und des Bestehens einer ausreichenden Aufsicht. Jede Einrichtung
sollte das Team daher ausschlieBlich mit qualifizierten und erfahrenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern besetzen, um den komplexen und spezifischen
Unterstiitzungsbedarf der zu betreuenden Kinder und Jugendlichen abzude-
cken.

Auch wenn sich die Personalsituation 2024 in vielen Einrichtungen leicht ent-
spannte, sind weitere MaBnahmen dringend erforderlich, um die Arbeitsbe-
dingungen in den Einrichtungen zu verbessern und einer weiteren Fluktua-
tion vorzubeugen. Diese hat firr die betreuten Kinder und Jugendlichen ver-
schiedene sehr negative Folgen. Besonders belastend sind die Beziehungs-
abbriiche fir die ohnehin unter Bindungsstérungen und psychischen Prob-
lemen leidenden Kinder, die darauf mit vermehrten Aggressionen reagieren.
Da gerade diese Aggressionen haufig der Grund fir weitere Kiindigungen
beim Personal sind, kommt es zu einer wechselseitigen Verstarkung, weshalb
ein stabiles Betreuungsteam oberste Prioritat haben sollte. Verschlimmert
werden diese flir die Minderjahrigen negativen Folgen noch dadurch, dass
laufend fremde Personen zum Schnuppern oder zur Aushilfe in die Einrich-
tung kommen.

In einer sozialtherapeutischen WG in Wien gab es von Anfang an eine hohe
Personalfluktuation. Beim Erstbesuch der Kommission 4, ca. ein halbes Jahr
nach Eréffnung, war die Einrichtung noch immer nicht voll besetzt. Dass
die Fachkrafte sehr flexibel sein und spontan einspringen mussten, wenn
ein zweiter Nachtdienst erforderlich war, erhdhte die Arbeitsbelastung wei-
ter. Der NPM empfahl, durch UnterstiitzungsmaBnahmen wie Fortbildungen,
Onboarding und Zulagen an der Verbesserung der Situation zu arbeiten.

Die Kommission 3 stellte in einer WG in Ktn fest, dass die Betreuung auf-
grund vermehrter psychiatrischer Stérungsbilder bei den Kindern sowie ihren
Eltern in den letzten Jahren wesentlich intensiver geworden war, wodurch
die Belastung des Personals gestiegen war. Das wiederum fiihrte zu einer
hohen Personalfluktuation. Die Leitung selbst war der Meinung, dass durch
den zunehmenden Betreuungsaufwand der Personalschliissel nicht mehr den
Gegebenheiten entsprache.

In einer sozialpadagogisch-therapeutischen WG in Ktn stellte die Kommis-
sion ebenfalls eine hohe Personalfluktuation fest. Nach einem Leitungswech-
sel verbesserte sich die Situation, indem neue Unterstiitzungsmethoden fiir
neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie ein Buddy-System und ein ein-
heitlicher Onboarding-Prozess, eingeflihrt wurden. Zuséatzliche Supervisionen
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sowie ein Arbeits- und Organisationscoaching und Selbsterfahrungsseminare
sollten das Team ebenfalls starken.

Eine weitere eklatante Personalknappheit stellte die Kommission 6 in einer
Einrichtung in NO fest, weshalb sogar Gruppenhelferinnen und Gruppenhel-
fer fir den Nachtdienst eigenverantwortlich eingesetzt wurden, obwohl das
im Gesetz nicht vorgesehen ist.

Besonders problematisch ist die Personalsituation nach wie vor in den eige- Zu wenig neue
nen Einrichtungen der Stadt Wien. Auf langjahrigen Druck des NPM instal- Planstellen
lierte die Wiener Kinder- und Jugendhilfe Doppeldienste in den WGs und

besetzte diese mit Studierenden im dritten Ausbildungsjahr. Ein Erlass der

Stadt Wien, der aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung notwendig wurde,

stellte inzwischen klar, dass die Stunden eines ruhenden Nachtdienstes zur

Ganze in die Dienstzeit eingerechnet werden muissen. Die zusatzlichen Per-
sonalressourcen mussen daher fir die Abdeckung der Nachtdienste verwen-

det werden, sodass weiterhin keine regelmaBige Doppelbesetzung tagsiiber

in den WGs und in den Nachtstunden in den Krisenzentren mdglich ist. Eine

weitere Aufstockung der Planstellen ist dringend notwendig.

In einer WG eines privaten Tragers in Wien regte die Kommission 5 auf- Notwendiger doppel-
grund vieler Einsatze von Polizei und Rettung an, einen zweiten Nachtdienst ter Nachtdienstist
zu etablieren. Der Trager antwortete der VA, dass mit dem bestehenden nicht gedeckt
Team ein doppelter Nachtdienst nicht sicherzustellen sei, da dies eine Ver-

doppelung der Betreuungsstunden bedeuten wiirde, die von den Tagsatzen

nicht gedeckt sind. Allerdings wurde fiir ein Madchen, das auf einen Betreu-

ungsplatz in einer sozialtherapeutischen Einrichtung wartete, ein Einzelbe-

treuungsmodell vereinbart. Das Madchen Ubersiedelte in eine an die WG

angeschlossene Kleinwohnung mit direkter Verbindung zur WG. Daflr wur-

den drei zusatzliche Planstellen ausgeschrieben. Die Sozialpadagoginnen und

Sozialpadagogen werden das Madchen abwechselnd betreuen, wodurch die

WG entlastet wird.

In einer sozialtherapeutischen Einrichtung in Ktn kritisierte die Kommission 3
den Personalschlussel als unzureichend. Die Uberwiegend traumatisierten
Kinder, die diverse psychiatrische Diagnosen aufweisen, brauchen sehr viel
Unterstiitzung. Der zu geringe Personalschliissel zeigte negative Auswirkun-
gen auf das Betreuungspersonal, das keine Urlaube konsumieren konnte und
zahlreiche Uberstunden zu absolvieren hatte.

Die Leitung einer Wiener WG war nach Ansicht der Kommission 4 zu wenig Leitungsprasenz
anwesend. Um das Risiko von Verzigerungen bei der Informationsweiter- Z4 9€ring

gabe und bei Entscheidungen im Betreuungsalltag weitgehend zu minimie-

ren, sollten Leitungspersonen eine groBe Prasenz in der Einrichtung zeigen.

Damit kénnten auch eine mangelnde Orientierung im Team sowie Unklarhei-

ten hinsichtlich Kompetenzen und Zusténdigkeiten verhindert werden.
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Uber ein Jahr musste eine Kriseneinrichtung in Tirol ohne Leitung auskom-
men, da sich die Leiterin in Karenz befand. Zwischenzeitlich hatte es kurzfris-
tig zwei Leiterinnen gegeben, die aber schon bald wieder gekiindigt hatten.
Um die Stelle so rasch wie mdglich zu besetzen, regte der NPM an, diese
attraktiver zu gestalten.

» Die Besetzung mit qualifiziertem Personal ist sicherzustellen. Bei steigenden Belas-
tungen ist der Personalschliissel dem Bedarf entsprechend zu erhéhen.

» Der Fluktuation ist mit effektiven MaBnahmen vorzubeugen.

» Die Anwesenheit der Leitung in der WG muss ausreichend und gesichert sein.

Arbeit mit den Fami-
lien unverzichtbar

Belastung der Kinder

102

ohne Elternarbeit
sehr hoch

Einzelfdlle: 2023-0.640.542 (VA/NO-SOZ/A-1); 2023-0.114.622, 2024-
0.475.062, 2024-0.474.897, 2024-0.126.427, 2024-0.444.788 (alle VA/W-
SOZ/A-1); 2023-0.689.428, 2023-0.919.855, 2024-0.126.501 (alle VA/K-
SOZ/A-1); 2024-0.355.293 (VA/T-SOZ/A-1); 2024-0.902.162 (VA/B-SOZ/A-1)

2.3.9 Arbeit mit dem Herkunftssystem

Dass zu einer erfolgreichen stationaren sozialpadagogischen Arbeit auch der
Kontakt und die Arbeit mit den Eltern bzw. dem Herkunftssystem gehéren,
ist in Fachkreisen unumstritten. Grundlegendes Ziel ist, eine erfolgreiche
Rickfiihrung in die Familie vorzubereiten. Aber auch wenn eine Riickfiihrung
nicht angestrebt wird oder iberhaupt nicht realistisch ist, gibt es eine groBe
Vielfalt anderer Ziele. Elternarbeit beabsichtigt, die Beziehungsbasis aller
Beteiligten durch intensive Zusammenarbeit zu verbessern. Dadurch sollen
die Eltern beféhigt werden, ihre Erziehungsrolle wahrzunehmen. Elternarbeit
kann auf Basis einer guten Beziehung zwischen Eltern und Fachkraften die
negativen Entwicklungsbedingungen fiir das Kind vermindern, indem am
Erziehungsverhalten der Eltern gearbeitet wird. Bestenfalls konnen durch
Elternarbeit die Ursachen, die zur Fremdunterbringung gefiihrt haben,
gemeinsam aufgearbeitet werden (vgl. Marie Luise Conen, 1990).

Alle diese Ziele stellen jedenfalls hohe Anforderungen an sozialpadagogische
Fachkrafte. Betreuerinnen und Betreuer stoBen an ihre Grenzen, vor allem,
wenn Eltern psychische Erkrankungen haben. Die familidgre Situation belastet
die Kinder und Jugendlichen haufig so sehr, dass es flir sie wichtig ware,
dass jemand mit dem Herkunftssystem arbeiten und die Eltern bei familia-
ren Problemen und Krisen aktiv unterstiitzen wirde. AuBerdem mussten die
Besuchskontakte gut begleitet werden, indem sie gemeinsam vor- und nach-
bereitet werden. Wichtig ware es, dass die Jugendlichen erleben, dass auch
ihre Eltern an sich arbeiten, damit sich zu Hause etwas verandert. AuBerdem
gelingt Fremdunterbringung besonders dann, wenn die Eltern die MaBnahme
mittragen.
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Die Lander als Kinder- und Jugendhilfetrédger argumentieren, dass die Arbeit
mit dem Herkunftssystem integrierter Bestandteil der Auftragserteilung an
die privaten Kinder- und Jugendhilfetrager sei und einen einzuhaltenden
Qualitatsstandard in der Leistungserbringung durch die Organisation bilden
wirde. In der Praxis ist das allerdings im stationdren Bereich nicht umsetz-
bar, da die vorhandenen Personalressourcen eng kalkuliert sind, flir die pad-
agogische Arbeit gebraucht werden und sich die Arbeit mit der Familie auf
telefonische oder Tir-und-Angel-Kontakte beschranken muss.

Die Arbeit mit den Eltern ist also ohne zusatzliche Personalressourcen von
sozialpadagogischen Einrichtungen nicht zu bewaltigen. Um dafilir eigene
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfligung zu haben, werden die not-
wendigen zusatzlichen personellen Ressourcen von einigen privaten Tragern
mit Spendengeldern finanziert, was aber nur groBen Organisationen mdglich
ist. Bei anderen bleibt die Arbeit mit dem Herkunftssystem auf der Strecke.
Die Bezirksverwaltungsbehérden haben aber ebenfalls nicht die personellen
Ressourcen, um die Elternarbeit mithilfe von Sozialarbeit zu tibernehmen.

NO hat in der letzten Novelle zum NO KIHG die Méglichkeit geschaffen, eine
Leistung der Unterstliitzung der Erziehung parallel zur vollen Erziehung zu
installieren, um das im Hilfeplan definierte Erziehungsziel zu erreichen oder
zu sichern. Damit wurde es moglich, Leistungen der Unterstiitzung der Erzie-
hung nicht nur im Rahmen von RickfihrungsmaBnahmen aus der vollen
Erziehung als Instrument zur Sicherung des Kindeswohls einzusetzen. Der
NPM begriiBt diese Mdglichkeit, eine zusatzliche Unterstiitzung des Her-
kunftssystems zu vereinbaren, auch wenn die Kinder in voller Erziehung
sind. Das entspricht einer langjahrigen Forderung des NPM.

Auch wenn in anderen Bundeslandern die Mdglichkeit besteht, zusatzliche
individuelle Betreuungsstunden zu bewilligen und diese auch fir die Arbeit
mit dem Herkunftssystem zu verwenden, ist das aus der Sicht des NPM zu
wenig, weshalb er angeregt, dass die Linder dem Beispiel von NO folgen
und die Unterstlitzung der Erziehung fiir Elternarbeit einsetzen.

In einer Wiener WG gab es keine regelmaBigen, strukturierten Gesprache
mit den Eltern, sondern der Austausch fand per Telefon oder beim Abholen
und Zurilickbringen der Minderjahrigen im Rahmen von Ausgdngen statt. Das
kritisierte die Kommission 4 als nicht ausreichend, um den Betreuungs- und
Entwicklungsprozess der Minderjdhrigen zu unterstiitzen, die Betreuungs-
ziele zu konkretisieren, Alltagssituationen zu koordinieren und allfallige Kon-
flikte zu bewaltigen.

In zwei Einrichtungen in Sbg erfuhr die Kommission 2 von besonderen Her-
ausforderungen bei der Arbeit mit den Familien der dort lebenden Kinder
und Jugendlichen. Viele der Minderjahrigen haben psychische Erkrankungen
und sind durch die familidre Situation sehr belastet. Daher ware es wichtig,
mit dem Herkunftssystem zu arbeiten, woflir mehr finanzielle und personelle
Ressourcen erforderlich waren.

Personalressourcen

eng kalkuliert

NO geht neuen Weg

Tiir- und
Angelgesprache
nicht ausreichend
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Erschwert kann die Arbeit mit der Familie durch Sprachbarrieren werden. In
einer Tiroler Einrichtung zog das Betreuungspersonal die Kinder zum Uber-
setzen fir die Kommunikation mit den Eltern heran. Die Kommission 1 sah
darin eine Gefahr einer hohen Belastung der Minderjéhrigen. Da auBerdem
Missverstandnisse entstehen kénnen, empfahl der NPM die Beiziehung von
Dolmetscherinnen und Dolmetschern.

» Die Arbeit mit dem Herkunftssystem ist durch ausreichende finanzielle und perso-
nelle Ressourcen sicherzustellen.

» Tiir- und Angelgesprédche kénnen gezielte Elternarbeit nicht ersetzen.

» Wie in NO sollte die Mdglichkeit der Unterstiitzung der Erziehung wéhrend der
Fremdunterbringung gesetzlich verankert werden.

Unzureichende
Finanzierung ist
menschenrechts-
widrig

Schnelle Ubernahme
der Kinder notwendig
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Einzelfille: 2023-0.813.534, 2024-0.394.937 (beide VA/S-SOZ/A-1); 2024-
0.772.633 (VA/T-SOZ/A-1); 2024-0.474.897 (VA/W-SOZ/A-1)

2.3.10 Unbegleitete minderjahrige Fliichtlinge

Seit Jahren kritisiert der NPM nach Besuchen in Einrichtungen fiir UMF @hn-
liche Misssténde. Trotzdem mussten die Kommissionen auch 2024 strukturell
immer noch gleichgelagerte Unzulanglichkeiten feststellen.

Dabei ist der niedrige Tagsatz, der in den Grundversorgungsgesetzen fir die
Betreuung der Kinder vorgesehen ist, als erstes zu nennen. Nach Jahren der
Kritik ist es noch immer unverstandlich, warum fiir diese traumatisierten Kin-
der ein niedrigerer Tagsatz als fiir vergleichbare Einrichtungen der Kinder-
und Jugendhilfe vorgesehen ist. Bundeslander wie Vbg gewahren zwar aus
Eigeninitiative und mit eigener Finanzierung etwas hdhere Tagsatze, aber die
Unterscheidung zwischen Kindern mit Asylwerberstatus und anderen ist ein
klarer menschenrechtlicher Missstand. Wegen der niedrigeren finanziellen
Mittel kann die Qualitat der Betreuung nicht genauso gut sein wie in Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe.

Erschwerend kommt hinzu, dass UMF oft viel zu lang in Bundeseinrichtungen
untergebracht werden. Diese sind flir langerfristige Aufenthalte nicht geeig-
net und nicht geplant. Weil sich aber die Ubernahme der Kinder durch die
Bundeslander oft lange hinzieht, missen diese Kinder oft Monate in den Ein-
richtungen der Bundesbetreuung verbleiben, ohne dass eine Ubernahme der
Obsorge erfolgt (vgl. PB 2023, Band , Praventive Menschenrechtskontrolle”).

Die VA richtet deshalb wieder einen eindringlichen Appell an die Bundesre-
gierung und die Bundeslander, die Finanzierung von UMF-Einrichtungen im
Rahmen der Grundversorgungsvereinbarung dem Niveau der Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe anzugleichen.
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Kommissionen stellten 2024 mehrfach Hygienemangel, mangelhaftes Medi-
kamentenmanagement, fehlende Dolmetschmdglichkeiten, den schwierigen
Zugang zu Deutschkursen sowie lange Wartezeiten bei der psychotherapeu-
tischen Versorgung fest. Insbesondere zeigte sich, dass nicht mehr schul-
pflichtige Jugendliche ohne entwicklungsférdernde Alltagsstruktur bei der
Entwicklung von Zukunftsperspektiven sich selbst tberlassen bleiben und
damit Uberfordert sind, eigeninitiativ Ausbildungs- und Beschéftigungsmdog-
lichkeiten zu finden.

Die Grundversorgungsgesetze beriicksichtigen die Bedirfnisse von Kindern
und Jugendlichen (sowie Erwachsenen) mit Behinderungen nicht ausrei-
chend. Dazu kommt, dass auch die Behindertengesetze, die Hilfe und Unter-
stiitzung regeln, nicht auf Asylwerbende oder Vertriebene aus der Ukraine
abstellen, sodass notwendige Therapien oder Hilfsmittel oft nicht oder nur
privat finanziert werden. Eine ausfihrliche Darstellung der menschenrechtli-
chen Dimension der Problematik und entsprechende Lésungsvorschlage des
MRB gibt es auf der Website der VA (https://volksanwaltschaft.gv.at/down-

loads/Stellungnahme_umF_Unterbringung).

Weitere

Unzuldnglichkeiten

Ungeniigende Ver-
sorgung von Kindern
mit Behinderungen

» Fiir UMF ist die gleiche Finanzierung sicherzustellen wie fiir alle anderen Kinder

und Jugendlichen in der Kinder- und Jugendhilfe.

» Fiir nicht-schulpflichtige UMF ist der Zugang zu sinnvollen Beschdéftigungsmoglich-

keiten zu schaffen.

» Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und ihre therapeutischen Bediirfnisse
sind in der Grundversorgungsvereinbarung zwischen Bund und Landern zu beriick-

sichtigen.

Einzelfdlle: 2024-0.490.798 (VA/W-SOZ/A-1); 2023-0.143.445, 2023-
0.579.714 (beide VA/V-SOZ/A-1); 2024-0.051.047 (VA/T-SOZ/A-1); 2023-
0.645.450, 2023-0.756.392, 2023-0.733.274 (alle VA/ST-SOZ/A-1) u.a.

2.3.11 Positive Wahrnehmungen

Im Priifzeitraum 2024 gewann der NPM in zahlreichen Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe einen positiven Eindruck und konnte in einigen Berei-
chen auch Beispiele fiir Good Practice feststellen.

So fiel der Kommission 4 in einer Wiener WG die engmaschige medizinische
Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner sehr positiv auf. Die Kinder
und Jugendlichen, die iberwiegend Mehrfachdiagnosen aufweisen, werden
alle zwei Wochen von einem Psychiater betreut. Fast alle Bewohnerinnen
und Bewohner erhalten regelmaBig Psychotherapie, zwei Jugendliche auch
Sexualtherapie. Alle Medikationen und Psychotherapien werden engmaschig
evaluiert und an die individuellen Bediirfnisse angepasst.

Vorbildliche medizi-

nische Betreuung
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In einer Einrichtung in NO bewertete die Kommission 6 die sehr ausfiihr-
lichen Entwicklungsberichte als Good Practice. Darin waren nicht nur Infor-
mationen zur Ausgangssituation und zu wichtigen Ereignissen verschriftlicht,
sondern es fanden sich auch Angaben zu vertiefenden Themen, wie etwa
dem Sozialverhalten, der Beziehungsgestaltung zum Herkunftssystem, der
schulischen und gesundheitlichen Situation, Zielsetzungen sowie geplanten
UnterstiitzungsmaBnahmen. Als besonders positiv bewertete der NPM zudem
die Schilderung besonderer Vorfdlle auch aus Sicht der Minderjahrigen, die
von diesen unterschrieben wurden.

Eine WG in NO legt besonderes Augenmerk auf das Thema ,,Schulverweige-
rung”. In der Einrichtung ist viel Wissen dariiber vorhanden und sie arbeitet
intensiv mit den Schulen zusammen. Das Betreuungspersonal tauscht sich
wdchentlich mit dem Lehrpersonal aus. Durch diesen intensiven Kontakt
gelang es, den Kindern mehr Selbstvertrauen in Bezug auf die eigenen schu-
lischen Leistungen zu vermitteln.

Dieselbe Einrichtung erachtete die Kommission 5 auch als ein Beispiel fir
eine gelungene Arbeit mit dem Herkunftssystem, da sehr intensiv mit den
Eltern gearbeitet und darauf geachtet wird, dass diese Kontakte zu den
Kindern halten. So konnte beispielsweise die Mutter einer Bewohnerin mit
wochentlichen Gesprachen und Einbeziehung der GroBmutter wieder in die
Elternverantwortung gebracht werden. In einer Karntner WG wirkt es sich
sehr positiv auf die betreuten Kinder und Jugendlichen aus, dass eine klini-
sche Psychologin die Arbeit mit dem Herkunftssystem (ibernommen hat. Die
Termine mit den Familien finden wdchentlich statt, bei Bedarf auch ofter.

Der NPM besuchte im Berichtszeitraum ein Eltern-Kind-Wohnen mit zwei
Wohneinheiten in NO. Der Fokus der Einrichtung liegt darauf, Familien in
schwierigen Lebenssituationen eine auf ihre Bedlrfnisse zugeschnittene
Unterstiitzung zu bieten und diese zurlick in ein normales Leben zu beglei-
ten. Die Einrichtung verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zum Empowerment
der Familien einschlieBlich finanzieller Beratung und padagogischer Betreu-
ung bei Schul- und Kindergartenplatzsuche sowie Unterstiitzung bei der
Arbeitssuche. Durch die Bereitstellung von kostenlosem Wohnraum und die
aufsuchende Beratung wird den Familien eine stabile Umgebung geboten.
Zudem werden ihre finanziellen Situationen und ihre Lebensumstande lang-
fristig verbessert.

In drei sozialpsychiatrischen WGs in Wien waren gegeniiber den Vorbesu-
chen fir die Kommission 4 deutliche Verbesserungen sichtbar. Als Grund
daflir nahm die Kommission den Einsatz tiergestlitzter Padagogik und die
Schulung des gesamten Teams in Neurodeeskalation an. Dadurch konnten
die Psychiatrieaufenthalte um 85% reduziert werden, freiheitsbeschran-
kende MaBnahmen waren nicht mehr nétig.
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Die Kommission 3 bewertete eine jahrliche Befragung der betreuten Min-
derjahrigen einer Karntner WG durch eine externe Stelle als Good Prac-
tice. Dabei wird erhoben, ob die WG fiir sie einen sicheren Ort darstellt. Die
Ergebnisse der Befragung werden statistisch ausgewertet.

Einzelfdlle: 2023-0.873.940, 2023-0.810.823 (beide VA/W-SOZ/A-1); 2024-
0.890.170, 2024-0.749.607 (beide VA/K-SOZ/A-1); 2024-0.474.786, 2024-
0.603.352, 2024-0.193.594 (alle VA/NO-SOZ/A-1)

Jahrliche
Befragungen der
Minderjahrigen
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2.4 Einrichtungen fiir Menschen mit
Behinderungen

Einleitung

Osterreich hat sich verpflichtet, die UN-BRK umzusetzen. Deren Ziel ist es,
Menschen mit Behinderungen einen gleichberechtigten Zugang zu einem
selbstbestimmten Leben und zu Inklusion zu verschaffen. Im Jahr 2023
stellte der zustdndige Fachausschuss im Rahmen der UN-BRK-Staatenpri-
fung zahlreiche Verfehlungen Osterreichs fest und empfahl diverse MaBnah-
men, um den vélkerrechtlich gebotenen Zustand herzustellen. Menschen mit
Behinderungen haben ein Recht darauf, dass diese MaBnahmen so schnell
wie moglich umgesetzt werden. Durch die Staatenpriifung ist noch klarer
geworden, dass allgemeine Bekenntnisse zu Menschenrechten flir Menschen
mit Behinderungen nicht ausreichen.

Der VA bzw. dem NPM ist es ein groBes Anliegen, kontinuierlich darauf hin-
zuweisen, dass die geforderten MaBnahmen bundesweit realisiert werden
muissen. Dabei ist die VA nicht nur im Austausch mit der 6ffentlichen Bun-
des- und Landesverwaltung, sondern auch mit den Betroffenen und ihren
Interessensvertretungen. Dass die Umsetzung nur durch eine Kraftanstren-
gung von Bund, Landern und Gemeinden gemeinsam mit den betroffenen
Menschen mit Behinderungen gehen wird, zeigt das Thema De-Institutionali-
sierung besonders gut.

2.4.1 Mangelnde De-Institutionalisierung

Der UN-Fachausschuss zeigte klar auf, dass De-Institutionalisierung nicht
durch eine Verkleinerung bestehender Einrichtungen zu bewerkstelligen ist.
Vielmehr sind Sondereinrichtungen aufzulésen. Fir Menschen mit Behinde-
rungen ist eine ausreichende Unterstlitzung fiir ein Leben in der Gemein-
schaft samt gemeindenahen Unterstiitzungsleistungen bereitzustellen (vgl.
zum Thema De-Institutionalisierung beispielsweise PB 2021, S. 111 ff,;
PB 2023, S. 108; PB 2022, S. 91 f.; jeweils Band ,Praventive Menschen-
rechtskontrolle”).

Die vélkerrechtliche Verpflichtung zur De-Institutionalisierung erstreckt sich
auf unterschiedliche Versorgungsstrukturen. Der UN-Fachausschuss nennt
eine Bandbreite privater und staatlicher Einrichtungsformen, unter anderem
Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Psychiatrie, Pflegeheime und gesi-
cherte Demenzstationen, Langzeitkrankenhduser sowie forensische Kliniken.

Zur Umsetzung einer erfolgreichen De-Institutionalisierungsstrategie miissen
Bund, Lander, Stadte und Gemeinden koordiniert vorgehen und Aufgaben
sowie Finanzierungsverantwortlichkeiten strukturell anders als bisher klaren.
Ergdnzend bedarf es gesetzlicher Neuregelungen, die auch Rechtsanspri-
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che beinhalten. Unter anderem ist dabei flir ausreichende barrierefreie und
gemeindenahe Wohnmadglichkeiten und die Abdeckung ambulanter Unter-
stlitzungsleistungen zu sorgen. Zielvorgaben, Fristen und Finanzierungsmo-
delle mussten festgelegt werden. Personliche Assistenz ist bei der personen-
zentrierten Versorgung entscheidend. Die dafiir notwendigen Regelungen
sollten dsterreichweit harmonisiert werden.

Finanzielle Mittel und Ressourcen sind ein zentraler Hebel flir die Transfor-
mation institutioneller Unterstiitzungssysteme. Die Leitlinien des UN-Fach-
ausschusses fordern deshalb die Vertragsstaaten auf, alle Ressourcen von
institutionellen in inklusive Strukturen umzuleiten und keine weiteren Inves-
titionen in neue oder bestehende Einrichtungen zu tatigen.

Der NAP Behinderung 2022 bis 2030 sieht die partizipative Erarbeitung von
Strategien der De-Institutionalisierung vor. Es gibt auch ein Bekenntnis,
dass De-Institutionalisierung von Wohneinrichtungen in allen Bundeslan-
dern schnellstmdglich gestartet bzw. fortgeflihrt werden sollte. Konkretere
Schritte bzw. konkrete Festlegungen zu Verantwortung oder Finanzierung
fehlen immer noch.

Fir den NPM ist klar, dass die Umsetzung einer umfangreichen, erfolgrei-
chen De-Institutionalisierungsstrategie eine Staatsaufgabe ist, die nur durch
eine gemeinsame Anstrengung der Gesetzgeber aller Gebietskdrperschaften
mdglich ist. Gleichzeitig betont der NPM, dass diese Entwicklung stattfinden
muss, um Menschen mit Behinderungen ihre Rechte zu gewahren.

Dass das derzeit nicht der Fall ist, zeigen zahlreiche Kommissionsbesuche.
Beispielsweise besuchte die Kommission 3 eine GroBeinrichtung in der Stmk,
die zwar schrittweise bemiiht ist, genehmigte Platze zu reduzieren. Dennoch
wirden laut Plan im Jahr 2045 im Haupthaus noch immer 144 der urspriing-
lich genehmigten 332 Platze bestehen bleiben. Dieser Zeithorizont ist sehr
lange, und auch der Umfang der angestrebten Verringerung ist weit weg
von einer UN-BRK-konformen De-Institutionalisierung. Das Land bekraftigte
gegeniber dem NPM zwar den Willen, De-Institutionalisierung voranzutrei-
ben und das z.B. durch mobile Leistungen, persdnliches Budget, Wohnver-
biinde usw. zu erreichen, aber dieses Beispiel zeigt deutlich, wie weit Oster-
reich von einer klaren, konsequenten De-Institutionalisierungsstrategie ent-
fernt ist.

In einer Einrichtung fiir Jugendliche mit Behinderungen in Tirol kritisierte die
Kommission 1, dass sich sowohl die Schule als auch die Wohn- und Freizeit-
moglichkeiten unter einem Dach befinden. Der NPM wies darauf hin, dass
das die Teilhabe der Jugendlichen an der Gesellschaft erschwert. Er empfahl
die Offnung der Schule fiir andere Kinder, die rdumliche Trennung zwischen
Schule und Wohnbereich sowie die Schaffung gemeindenaher Angebote zur
Lebens- und Freizeitgestaltung.

Partizipation
von Menschen mit
Behinderungen

Bund, Lander und
Gemeinden gefordert
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Der NPM verweist nochmals auch auf die Leitlinien zur De-Institutionalisie-
rung des UN-Fachausschusses, die die Pflicht zur Beendigung von Institu-
tionalisierung betonen. Starrheit der Routine ungeachtet des persdnlichen
Willens, identische Aktivitdten am selben Ort fiir eine Gruppe unter einer
bestimmten Autoritdt, ein paternalistischer Ansatz bei der Erbringung von
Dienstleistungen, die Uberwachung der Lebensumstinde und die groBe
Anzahl an Menschen in derselben Umgebung sind fiir den Fachausschuss
eine Form von Gewalt. Ziel von De-Institutionalisierung ist, dass Menschen
mit Behinderungen selbstbestimmt in der Gemeinde leben kdnnen.

Der NPM wird die Erstellung und Durchfiihrung einer landesweiten De-Insti-
tutionalisierungsstrategie weiterhin unterstiitzen. Auf politischer Ebene gibt
es aber weder konkrete Plane fiir eine Strategie oder einen Zeitplan noch
dafir bereitgestellte Mittel. Im Rahmen des Mandats nach Art. 16 Abs. 3
UN-BRK trifft die VA und die von ihr eingesetzten Kommissionen die Ver-
pflichtung, Menschen mit Behinderungen praventiv vor Ausbeutung, Gewalt
und Missbrauch zu schitzen bzw. Einrichtungen zu diesem Zweck zu kontrol-
lieren.

2.4.2 Anhaltender Personalmangel

Dass die Situation in Einrichtungen fiir Menschen mit Behinderungen men-
schenrechtlich problematisch ist, zeigt auch der Personalmangel in vielen
dieser Einrichtungen. Je nach Bundesland gibt es unterschiedliche Mindest-
standards fir Anzahl und Qualifikation des Personals. Die Kommissionen
berichten, dass sich Personalschlissel oft nicht am tatsachlichen Betreuungs-
aufwand orientieren. Uber Personalmangel berichten die Kommissionen aus
allen Bundeslandern.

Ein solcher ist problematisch, weil Versorgungsengpdsse zu zunehmender
Frustration und zu Burn-out beim Personal flihren kénnen, die Betreuungs-
qualitdt verringern und die Sicherheit der Klientinnen und Klienten gefahr-
den.

In einer Einrichtung in NO erfuhr die Kommission 5 beispielsweise, dass
Gruppenaktivitaten oder individuelle Betreuung aufgrund von Personalman-
gel kaum mdglich seien. Der Einrichtungstrager bedauerte diesen Umstand
und war sich des Problems bewusst. Er betonte aber, dass geeignetes Perso-
nal schwer zu finden sei.

Auch Einrichtungstrager in anderen Bundeslandern berichteten von Schwie-
rigkeiten, ausreichend qualifiziertes Personal zu finden. Die Berichte Uber
Personalmangel zeigen, dass auch in dieser Hinsicht die aktuelle Situation in
vielen Einrichtungen fiir Menschen mit Behinderungen nicht mit den Rechten
der UN-BRK in Einklang stehen. Immer wieder erfahren die Kommissionen,
dass die hohe Personalfluktuation auch dadurch bedingt ist, dass die Rah-
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menbedingungen in vielen Einrichtungen fir Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter schwierig sind (vgl. PB 2022, S. 93 ff.; PB 2023, S. 128 f.; jeweils Band
»Praventive Menschenrechtskontrolle”).

2.4.3 Problematische Erwachsenenvertretung

Ein anderer Kritikpunkt des UN-Fachausschusses betraf die Erwachsenenver-
tretung und unterstiitzte Entscheidungsfindung. Er begrliBte zwar prinzipiell
die Einfihrung des 2. Erwachsenenschutzgesetzes (v.a. den Entwicklungs-
prozess und die Einbeziehung von Organisationen flir und von Menschen mit
Behinderungen). Er ist aber besorgt (iber die hohe Zahl an Erwachsenenver-
tretungen und die verbliebenen Elemente stellvertretender Entscheidungs-
findung. Der Fachausschuss empfahl, diese zu streichen und gemeindenahe
Unterstiitzungsangebote fiir unterstiitzte Entscheidungsfindung erheblich zu
verstarken.

Die VA setzt sich auf verschiedenen Ebenen mit diesem Thema auseinan-
der. Einerseits wenden sich betroffene Menschen an die VA und beschweren
sich Uber Erwachsenenvertretungen. Andererseits berichten die Kommissio-
nen Uber verschiedene Wahrnehmungen in Einrichtungen fur Menschen mit
Behinderungen im Zusammenhang mit dem Thema , Erwachsenenschutz”.

Die VA flihrte daher ein Prifverfahren durch, um die Bundeslander zu ihren
MaBnahmen zu befragen. Dabei zeigte sich, dass teilweise sogar gesetz-
lich vorgeschriebene MaBnahmen nicht durchgefiihrt werden. So fehlen
oft Unterstiitzerkreise, die die Betroffenen so weit wie moglich in die Lage
versetzen sollen, ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen. Das betrifft alle
maoglichen Lebensbereiche; bei medizinischen Behandlungen ist ein solcher
Unterstutzerkreis aber gesetzlich vorgesehen. Erst wenn mithilfe des Unter-
stitzerkreises die Entscheidungsfahigkeit nicht ermdglicht wird, sollte die
Erwachsenenvertretung hinzugezogen werden.

Kommissionen berichteten auch generell wieder iber Schwierigkeiten bei der
medizinischen Versorgung von Menschen mit Behinderungen in Einrichtun-
gen. Abgesehen von der oft fehlenden freien Arztwahl gab es Berichte, dass
betroffene Menschen nicht ausreichend behandelt werden, und dass in vie-
len Fallen fraglich ist, wie Menschen mit Behinderungen in Entscheidungen
einbezogen werden bzw. ob sie Uberhaupt die Moglichkeit dazu haben (vgl.
auch Kap. 2.4.9 ,Barrieren im Gesundheitssystem®”, S. 124 f.).

Auch im Zusammenhang mit sexueller Selbstbestimmung und Empfangnis-
verhiitung werden in Einrichtungen immer wieder Entscheidungen ohne
informierte Zustimmung der Betroffenen getroffen.

Ebenso berichten Kommissionen Uber das Fehlen von Vorsorgedialogen zu
Entscheidungen hinsichtlich der letzten Lebensphase, obwohl diese gesetz-
lich vorgeschrieben sind. Bei diesen soll der Wille der betroffenen Person
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ergriindet und dokumentiert werden, wie in Krisensituationen gehandelt wer-
den sollte. Das erfolgt unabhéngig von einer Erwachsenenvertretung. Umge-
kehrt gibt es im Bereich Palliativ Care das Problem, dass oft keine Erwachse-
nenvertretungen bestellt sind, obwohl die Betroffenen kognitiv nicht mehr in
der Lage sind, Entscheidungen in finanziellen oder medizinischen Angelegen-
heiten zu treffen (vgl. PB 2023, Band ,Praventive Menschenrechtskontrolle”,
S. 43 ff.).

Das fehlende Bewusstsein hinsichtlich Selbstbestimmung zeigt auch der
Umstand, dass viele Einrichtungen fir die Aufnahme von Menschen mit
Behinderungen eine Erwachsenenvertretung voraussetzen. Aber auch das
Fehlen von (adaquaten) Mdglichkeiten der Unterstiitzten Kommunikation
fuhrt in vielen Einrichtungen dazu, dass Willensbekundungen kaum mdglich
sind und damit eine Grundvoraussetzung flr unterstitzte Entscheidungsfin-
dung fehlt (vgl. auch Punkt ,Neuer Priifschwerpunkt ,Unterstiitzte Kommuni-
kation und Entscheidungsfindung als Schritte zur Gewaltpravention”).

Die kleine Auswahl an Beispielen zeigt, dass Osterreich die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen keineswegs ausreichend gewahrleistet. Fir die
notwendigen Veranderungen bedarf es einer Zusammenarbeit sowohl des
Bundes als auch der Lander und Gemeinden. Um zu zeigen, dass Menschen-
rechte fiir Menschen mit Behinderungen in Osterreich ernst genommen wer-
den, missen entsprechende Entwicklungen so rasch wie mdglich initiiert
werden.

2.4.4 Umsetzungsstand bisheriger Empfehlungen

Einrichtungstrager nehmen die Anregungen und Empfehlungen des NPM
meist ernst, wie die Vielzahl an Verbesserungen zeigt, die erreicht werden
kénnen. Immer wieder betonen Leitungsverantwortliche in Riickmeldungen,
dass Besuche und Verbesserungsvorschlage fiir sie sehr wertvoll waren und
maBgeblich zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Qualitat der Einrich-
tung beitrugen.

Im Rahmen des Schwerpunkts ,Selbstbestimmung mit Fokus auf sexueller
Selbstbestimmung”, der im PB 2023 ,Praventive Menschenrechtskontrolle”
(S. 109 ff.) ausfiihrlich dargestellt wurde, schaffte es der NPM beispielsweise,
mehr Bewusstsein flr dieses sensible und wichtige Thema zu schaffen. Die
VA und ihre Kommissionen stellten immer wieder fest, dass Menschen mit
Behinderungen oft als geschlechtslose Wesen angesehen werden und ihr
Recht auf sexuelle Selbstbestimmung nicht ausreichend geachtet wird. Der
NPM rlickte das Thema in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und erreichte
Verbesserungen. Einrichtungstrager teilten der VA etwa mit, dass sexual-
padagogische Konzepte erstellt bzw. in Leichter Lesen Ubersetzt wurden
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Menschen mit Behinderungen
geschult bzw. informiert wurden.
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Eine Tagesstatte in Sbg hatte nach Besuchen des NPM aus den Vorjahren
bereits mehrere Empfehlungen des NPM umgesetzt. Das betraf etwa Verbes-
serungen bei der Barrierefreiheit, Pflegeplanung, Dokumentation, bei sexual-
padagogischen Schulungen, der Erarbeitung eines Angehdrigenkonzepts u.a.

Die Empfehlung des NPM, regelmdaBige Gewichtskontrollen durchzufiihren,
da das bei der Klientel der Einrichtung — schwer pflegebediirftige Menschen
mit Behinderungen — notwendig ist, um den Erndhrungszustand einzuschat-
zen, wurde allerdings ignoriert. Bei ihrem Folgebesuch im Jahr 2024 stellte
die Kommission 2 bei einer Klientin einen bereits massiv gesundheitsgefahr-
denden Zustand infolge von Mangelerndhrung fest. Der NPM hielt fest, dass
die Erwachsenenvertretung zu informieren ist und angesichts der akuten
Situation dringend notwendige Erndhrungsinterventionen nicht verabsaumt
werden durfen. Der NPM empfahl der Einrichtung, bei Risikopatientinnen
und -patienten regelmaBige Gewichtskontrollen einzufiihren und verstarkt
praventiv zu arbeiten, um Geféahrdungen rechtzeitig zu erkennen und diesen
vorzubeugen.

Die Einrichtung kiindigte daraufhin eine Reihe von MaBnahmen an: Regel-
maBige Gewichtskontrollen und individuelle Erndhrungspldane, wo ndétig,
wurden ebenso angekiindigt wie regelmaBige Schulungen fiir das Personal.
Assessments sollen Mangelernahrung, Dekubitus, Sturzrisiken und Schmer-
zen frihzeitig begegnen. Zusétzliche Schulungen durch die Bewohnervertre-
tung nach dem HeimAufG zur Pravention freiheitsbeschrankender MaBnah-
men sowie die Einfihrung eines Urlaubsmanagementsystems, um sicherzu-
stellen, dass nicht gleichzeitig mehrere Schlisselkrafte im Urlaub sind, sollen
strukturelle Verbesserungen bringen.

In einer Einrichtung in Vbg hatte die Kommission 1 kritisiert, dass gewahlte
Selbstvertretungsorgane zwar vorhanden, aber weder aktiv noch den Mit-
bewohnerinnen und Mitbewohnern bekannt waren. Der Einrichtungstrager
organisierte daraufhin mehrere Treffen flir die Selbstvertreterinnen und
Selbstvertreter unter professioneller Anleitung und unterstiitzte sie bei der
Vernetzung.

In einer anderen Einrichtung in Vbg war im Zimmer einer Bewohnerin ein
Babyphone mit Kamera installiert. Die Einrichtung teilte mit, dass das zum
Schutz der Bewohnerin sei, da sie stark demenzerkrankt sei und manchmal
epileptische Anfdlle hatte. Der NPM wies darauf hin, dass standige Video-
Uberwachung ein massiver Eingriff in das Grundrecht auf Privatsphare ist
und nur dann zuldssig, wenn es keine gelinderen Mittel gibt. Auf Anregung
der Kommission 1 schaffte die Einrichtung ein Gerat an, das bei ungewdhn-
lichen Bewegungen zur Vermeidung von Stiirzen Signale sendet.

In einer Einrichtung in NO konnten mehrere Bewohnerinnen und Bewohner
nicht tber ihr Geld verfiigen: Sie konnten es nicht selbst bei der Bank abhe-
ben, das erledigte mittels Ermachtigung die Betreuungsperson flir sie. Das
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Geld wurde in der Hauptkasse der Einrichtung hinterlegt. Die Bewohnerinnen
und Bewohner erhielten Taschengeld oder Betrage fiir bestimmte Ausgaben,
wobei sie den Verwendungszweck schriftlich anzugeben hatten.

Der NPM kritisierte, dass das eine Bevormundung und Einschrankung der
Selbstbestimmung ist. Es kann demiitigend sein, wenn Bewohnerinnen und
Bewohner genug frei verfiigbares Geld haben, aber dennoch jede Woche
Taschengeld abholen und Uber den Verwendungszweck Rechenschaft able-
gen mussen. Die Einrichtung verwies auf ihre Unterstitzungspflicht auch
in finanziellen Angelegenheiten fir Bewohnerinnen und Bewohner, die das
bendtigen, schaffte aber fir jene, die das wiinschten, Safes zur eigenstandi-
gen Geldverwahrung an.

Eine andere Einrichtung in NO sagte nach Anregung des NPM zu, Prémien
wegen der hohen Arbeitsintensitdt in der Werkstatte auszuzahlen. Das 6st
zwar nicht das grundsatzliche Problem der fehlenden Entlohnung, ist aber
ein Schritt in die richtige Richtung.

Ein Kritikpunkt, der noch immer in etlichen Einrichtungen geduBert werden
muss, ist das Fehlen von Krisenpldnen. Umso erfreulicher, wenn Einrichtun-
gen die Kritik der Kommissionen aufnehmen und wie eine Einrichtung in 00
sofort individuelle Krisenplane erarbeiten.

Bei einem der Kernthemen des Mandats, der Durchflihrung von freiheits-
beschrankenden MaBnahmen, zeigen sich Einrichtungstrager nach Kritik
zumeist einsichtig. Eine Einrichtung in Wien sicherte nicht nur die im Licht
des HeimAufG zwingende Vervollstdndigung der Dokumentation zu, sondern
auch haufigere padagogische Fallbesprechungen und Reflexionen Uber die
Umstande des Einsatzes freiheitsbeschréankender MaBnahmen. Das begriif3t
der NPM, da gewaltpraventives Verhalten zur Deeskalation beitragen und
gelingende Zusammenarbeit im und als Team sowohl Selbst- oder Fremdge-
fahrdungen als auch daran anknipfende Freiheitsbeschrankungen minimie-
ren kann.

Auf die Kritik Gber fehlende Mdglichkeiten der Unterstitzten Kommunikation
(UK) reagierte eine Einrichtung mit der Anstellung einer Expertin. Dadurch
wurden UK-MaBnahmen in der gesamten Gruppe umgesetzt.

Immer wieder zeigt sich bei Folgebesuchen, dass auf Anregung des NPM
regelmaBige Supervision eingefiihrt wurde. In einem professionellen Umfeld
helfender Berufe ist es mittlerweile unumstritten, dass regelmaBige Super-
vision wichtig ist, um die Arbeitsfahigkeit aufrecht zu erhalten oder zu ver-
bessern. Supervision ist ein anerkanntes Tool zur Psychohygiene und Pra-
vention von Burn-out, Mobbing und Gewalt. Angesichts des Personalmangels
und hoher Arbeitsbelastung ist regelmaBige Supervision besonders wichtig.

In einer Einrichtung im Bgld stellte die Kommission 6 fest, dass, anders als
beim Vorbesuch, alle relevanten Medikationen als freiheitsbeschrankende
MaBnahmen gemeldet waren. Auch die Dokumentation sowie die schriftliche
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Zielplanung hatten sich verbessert. Im Rahmen des Besuchs zeigte sich, dass
auch kleine Verbesserungen fiir Betroffene wichtig sein kénnen: Nach Kritik
des NPM verlegte die Einrichtung die Zeiten flir das Abendessen nach hinten
(ab 17 Uhr) und jede Bewohnerin bzw. jeder Bewohner erhielt auf Wunsch
einen Kuhlschrank. Zuvor gab es bloB einen Gemeinschaftskihlschrank fir
23 Bewohnerinnen und Bewohner.

Einzelfalle: 2024-0.772.570 (VA/B-SOZ/A-1); 2024-0.394.797 (VA/S-
SOZ/A-1); 2023-0.663.573 (VA/T-SOZ/A-1); 2023-0.416.801, 2023-
0.404.530 (beide VA/V-SOZ/A-1); 2024-0.193.583 (VA/OO-SOZ/A-1);
2024-0.211.043 (VA/W-SOZ/A-1); 2024-0.367.568, 2024-0.555.994, 2024-
0.537.722 (alle VA/NO-SOZ/A-1)

2.4.5 Priifschwerpunkt ,Unterstiitzte Kommunika-
tion und Entscheidungsfindung als Schritte
zur Gewaltpravention”

Die Pravention von Gewalt und Missbrauch an Menschen mit Behinderun-
gen ist ein Kernelement der Priiftatigkeit des NPM (Art. 16 Abs. 3 UN-BRK).
Dazu ist es noétig, die verschiedenen Ursachen flir Gewalt zu identifizieren
und darauf hinzuwirken, diese mdglichst zu beseitigen bzw. zu verringern.
Eine wesentliche Ursache ist die mangelnde Unterstlitzung flir Menschen, die
in ihrer Kommunikation beeintrachtigt sind. Diesem Aspekt wird der NPM in
seinem neuen Prifschwerpunkt ,Unterstlitzte Kommunikation und Entschei-
dungsfindung als Schritte zur Gewaltpravention” nachgehen.

Menschen mit Behinderungen sind in einem hdheren MaB gefdhrdet, Gewalt
zu erleben, als Menschen ohne Behinderungen. Das ist das Ergebnis einer
vom Sozialministerium in Auftrag gegebenen Studie zu Erfahrungen und Pra-
vention von Gewalt an Menschen mit Behinderungen, die in Einrichtungen
leben oder arbeiten (Mayrhofer/Mandl/Schachner/Seidler, 2019). Das trifft
besonders auf Menschen mit intellektueller Beeintrachtigung oder mit Kom-
munikationsbehinderungen zu.

Die jahrelange Besuchspraxis des NPM in Einrichtungen fir Menschen mit
Behinderungen hat gezeigt, dass Kommunikation zu den groéBten Hirden
zahlt, die es im Umgang mit Behinderung zu Gberwinden gilt. Der NPM arbei-
tet seit einiger Zeit mit Kommunikationskarten und konnte damit gute Erfah-
rungen sammeln, bemerkte aber auch, dass dem Thema Kommunikation
wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, insbesondere wenn es um Gewalt und
deren Pravention geht. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Einrichtungen
sind oft nicht ausreichend in alternativen Formen der Kommunikation (Unter-
stitzte Kommunikation) geschult. Menschen mit Kommunikationsbeeintrach-
tigungen bekommen oft keine ausreichende individuelle Unterstiitzung. Kom-
munikationsunterstiitzungstools werden wenig bis kaum eingesetzt.

Gewaltpravention
ist Kern der
NPM-Priiftatigkeit

Noch immer ungenii-

gende Unterstiitzt
Kommunikation

e
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Die UN-BRK verlangt, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Infor-
mation und Kommunikation haben (Art. 9, 21 UN-BRK), um ihnen ein selbst-
bestimmtes Leben und die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermég-
lichen. Werden Menschen mit Kommunikationsbehinderungen nicht ausrei-
chend unterstiitzt, ihren Willen zu duBern, kdnnen sie ihre Menschenrechte
nicht wahrnehmen. Selbstbestimmung, unabhangige Lebensfiihrung, Gleich-
berechtigung, Bildung, Privatsphdre oder Partizipation bzw. volle Teilhabe
an der Gesellschaft sind ohne entsprechende Kommunikationsmdglichkeiten
nicht denkbar. Als Folge fiihlen sich Betroffene oft sozial isoliert, haben ein
geringes Selbstbewusstsein, ihre Fahigkeiten werden unterschatzt, Entwick-
lungschancen werden unterbunden. Es wird davon ausgegangen, dass diese
Gruppe anspruchslos und zufrieden ist.

Wenn Emotionen nicht verbalisiert werden kénnen, kann die eigene Wehr-
und Hilflosigkeit zunehmen. Das kann zu Aggressionen und ,Verhaltensauf-
falligkeiten” fiihren und in weiterer Folge zu Freiheitsbeschrankungen oder
sozialer Isolation. Mangels Ausdrucksmoglichkeiten sind aber auch die eigene
Abwehrfahigkeit (Resilienz) und Beschwerdemdglichkeiten eingeschrankt
oder nicht vorhanden. Das erhoht flir nonverbale Menschen mit Mehrfach-
behinderungen das Risiko, Opfer von Gewalt und Missbrauch zu werden. Da
Fremdbestimmung ein Risikofaktor fir Gewalt ist, sind Ausdrucksmadglichkei-
ten auch flr die Gewaltpravention besonders wichtig. Das gilt sowohl fiir die
Verhinderung von Gewalt als auch fir die Aufarbeitung von Gewalthandlun-
gen, die durch andere gesetzt wurden.

Unterstltzte Kommunikation ist also Grundvoraussetzung daftir, dass Betrof-
fene ihre Menschenrechte wahrnehmen kénnen und essenziell im Hinblick
auf Gewaltpravention. Sie ist aber auch Voraussetzung, um die seit einigen
Jahren bestehenden gesetzlichen Vorgaben zur unterstiitzten Entscheidungs-
findung von Menschen mit Behinderungen umzusetzen.

Die UN-BRK geht davon aus, dass alle Menschen unabhangig von Art und
AusmalB ihrer Beeintrachtigung die Fahigkeit besitzen, selbstbestimmt Uber
ihre Angelegenheiten zu entscheiden und rechtlich relevante Handlungen zu
setzen. Osterreich ist als Vertragsstaat der UN-BRK verpflichtet, alle notwen-
digen MaBnahmen zu ergreifen, um Menschen mit Behinderungen die Unter-
stlitzung zu verschaffen, die nétig ist, damit sie ihre Rechts- und Handlungs-
fahigkeit austiben kdnnen (Art. 12 UN-BRK).

Dieser Grundgedanke wurde mit dem 2. Erwachsenenschutzgesetz umge-
setzt, das 2018 in Kraft getreten ist. Es normiert nicht nur den Ubergang von
der Sachwalterschaft zur Erwachsenenvertretung, sondern vor allem auch
den Grundsatz ,Selbstbestimmung vor Stellvertretung, Selbstbestimmung
trotz Stellvertretung”.

Das heiBt, dass volljahrige Personen, die aufgrund einer psychischen Krank-
heit oder einer vergleichbaren Beeintrachtigung in ihrer Entscheidungsfa-
higkeit eingeschrankt sind, nicht mehr wie bisher mit der Bestellung einer
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Stellvertretung ihre rechtliche Handlungsfahigkeit verlieren. Vielmehr sind sie
dabei zu unterstitzen, ihre Angelegenheiten mdglichst selbststandig besor-
gen zu kénnen. Es gilt der Nachrang der Stellvertretung gegeniiber dem
eigenen, gegebenenfalls unterstiitzten, Entscheiden und Handeln. Diese
Unterstitzung kann vor allem durch die Familie, andere nahestehende Per-
sonen, Gruppen von Gleichgestellten, Beratungsstellen, aber auch durch Ein-
richtungen der Behindertenhilfe und insbesondere durch den Einsatz von
Unterstiitzerkreisen im Zusammenhang mit den MaBnahmen der personli-
chen Zukunftsplanung geleistet werden.

Bei der unterstiitzten Entscheidungsfindung geht es also nicht darum, dass
der Unterstitzerkreis statt der betroffenen Person entscheidet, sondern, dass
er sie in ihrer Entscheidungsfahigkeit im Hinblick auf eine konkrete Entschei-
dung untersttitzt. Die Unterstitzung besteht in erster Linie darin, den Betrof-
fenen zu erkldren, worum es bei einer anstehenden Entscheidung geht,
Handlungsalternativen, deren Mdglichkeiten und Konsequenzen aufzuzeigen,
und es ihnen so zu ermdglichen, diese Entscheidung selbst zu treffen.

Eine Stellvertretung ist nur dann zuldssig, wenn die betroffene Person das
selbst vorsieht oder eine Vertretung zur Wahrung ihrer Rechte und Inter-
essen unvermeidlich ist. Daflir kommen eine Vorsorgevollmacht oder eine
gewahlte, gesetzliche oder gerichtliche Erwachsenenvertretung in Frage.
Aber auch, wenn eine Stellvertretung eingesetzt ist, haben Vorsorgebevoll-
machtige und Erwachsenenvertreterinnen und Erwachsenenvertreter danach
zu trachten, dass die vertretene Person ihr Leben nach ihren Wiinschen und
Vorstellungen gestalten kann, und sie so weit wie mdglich in die Lage zu
versetzen, ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen. Unterstiitzte Kommu-
nikation ist damit Grundvoraussetzung fir die Umsetzung der gesetzlichen
Vorgaben zur unterstiitzten Entscheidungsfindung.

Im Rahmen der jiingsten Staatenpriifung Osterreichs zur Umsetzung der UN-
BRK zeigte sich der UN-Ausschuss fiir die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen besorgt iber die mangelnden Fortschritte bei der Umsetzung dieser
gesetzlichen Vorgaben, insbesondere ber den Mangel an gemeindenahen
Leistungsangeboten der Lander zur unterstiitzten Entscheidungsfindung,
und Uber die mangelnde Kenntnis des Gesetzes in vielen Teilen des Staats
und der Gesellschaft. Der Ausschuss empfahl, die gemeindenahen Leistungs-
angebote zur unterstiitzten Entscheidungsfindung erheblich zu verstarken
und die Beschaftigten aller offentlichen und privaten Einrichtungen, denen
bei der Durchflihrung des Gesetzes eine Rolle zukommt, entsprechend zu
schulen (CRPD/C/AUT/CO/2-3, 8.9.2023).

Vor diesem Hintergrund legte der NPM nach Anhérung des MRB das Thema
JUnterstiitzte Kommunikation und unterstitzte Entscheidungsfindung als
Schritte zur Gewaltpravention” als Priifschwerpunkt fest. Ziel des Schwer-
punkts ist es, die selbststandige Kommunikation und Entscheidungsfindung
von Menschen mit Behinderungen, die in Einrichtungen wohnen oder arbei-
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ten, zu starken und den menschenrechtlichen Vorgaben starker als bisher zur
Umsetzung zu verhelfen. Die im Rahmen der Erhebungen zum Prifschwer-
punkt zu fihrenden Gesprache der Kommissionsmitglieder mit den betreuten
Menschen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dem Leitungspersonal
sollen zur Sensibilisierung beitragen und gleichzeitig AnstoB fiir die Umset-
zung der Handlungsempfehlungen des UN-Ausschusses flir die Rechte von
Menschen mit Behinderungen sein.

Um sich einen tieferen Einblick in das Thema zu verschaffen, organisierte die
VA im Dezember 2024 einen Workshop. Mitglieder der Kommissionen und
der VA besuchten LifeTool, ein gemeinniitziges Unternehmen, das Menschen
mit Behinderungen und deren Angehdérige, aber auch Einrichtungen tber die
Vielfalt an Kommunikationslésungen informiert. Danach berichteten Fach-
kréfte verschiedener Einrichtungstrager Uber ihre praktischen Erfahrungen
mit Unterstiitzter Kommunikation und Entscheidungsfindung. Sie schilderten
aber auch Probleme und Hemmnisse, die es zu Uberwinden gilt.

Als nachste Schritte folgen die Erarbeitung des Erhebungsbogens durch Mit-
glieder der Kommissionen und die VA sowie eine Pre-Test-Phase, um noch
letzte Anderungen vornehmen zu kénnen. Der Start des Priifschwerpunkts
ist fur Spatherbst 2025 geplant.

2.4.6 Fehlplatzierungen von jiingeren Menschen

Sowohl im Rahmen der nachpriifenden Verwaltungskontrolle der VA als
Ombudseinrichtung als auch im Zuge der Kontrollbesuche ihrer Kommissio-
nen in Einrichtungen werden immer wieder die Probleme fehlplatzierter jlin-
gerer Menschen mit Behinderungen und einem dauerhaften medizinischen
oder pflegerischen Betreuungsbedarf thematisiert. Fiir diese Zielgruppe gibt
es weder passende Versorgungsstrukturen, die ein selbststandiges Wohnen
ermdglichen, noch geeignete Wohnformen, wo sie unter Gleichaltrigen leben
und bedarfsgerecht unterstlitzt und geférdert werden kdnnen. Anstatt ihnen
durch ein professionelles Case Management den Zugang zu individuell ange-
passten Unterstiitzungsangeboten zu verschaffen, werden sie gezwungen,
dauerhaft in Einrichtungen zu leben, die nicht darauf ausgerichtet sind, auf
ihre Bedlrfnisse einzugehen und ihnen eine altersgerechte Umgebung zu
bieten.

In der ORF-Sendung ,Blrgeranwalt” berichtete die VA Uber eine 45-jahrige
Frau, fur die kein Wohnplatz in einer Einrichtung flir Menschen mit Behin-
derungen gefunden werden kann. Sie wurde mit einem offenen Riicken
geboren, zusatzlicher Pflegeaufwand fallt wegen einer Blasenlahmung regel-
maBig an. Ihr wurde trotz intensiver Eigeninitiative bislang nur ein Platz in
einem Pflegeheim in NO angeboten. Sie und ihre betagten Eltern lehnen eine
Unterbringung zwischen demenziell erkrankten Seniorinnen und Senioren
kategorisch ab.
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Auch der NPM kritisierte in der Vergangenheit bereits mehrfach die Fehlplat-
zierung jlngerer Menschen mit Behinderungen in Alten- und Pflegeeinrich-
tungen. Betroffen sind v.a. jingere Menschen mit besonderem Pflegebedarf
oder mit chronischen psychiatrischen Erkrankungen, die mangels Alternati-
ven an geeigneten gemeindenahen Wohn- und Betreuungsformen in Alten-
und Pflegeheimen leben missen. Ein Alten- und Pflegeheim ist aber weder
strukturell noch personell der geeignete Ort fiir jingere Menschen.

In einer Ende 2023 ergangenen Missstandsfeststellung empfahl die VA der
Tiroler LReg, Fehlplatzierungen zu vermeiden und bedarfsgerechte Wohn-
unterstiitzungen fir jingere Menschen mit erhéhtem Betreuungsbedarf zu
organisieren. Die LReg kiindigte nach Befassung ihrer Fachabteilung mit Sys-
tempartnern daraufhin kurz- und mittelfristige MaBnahmen zur Umsetzung
der Empfehlung an. Die Kommission 1 Uberprifte 2024 in mehreren Tiroler
Einrichtungen, wie sich die Situation seither entwickelt hat.

Ziel ist es, alle individuellen Faktoren wie Gesundheitszustand und aktuelle
Pflege- und Wohnsituation zu erfassen und entsprechend den Wiinschen
Betroffener die am besten geeignete Betreuung sicherzustellen. Bisher hat
es etwa 70 solcher Einzelfallpriifungen gegeben. Junge Pflegebedirftige
mit Suchterkrankung wurden zwar auch 2024 voriibergehend noch in Alten-
heimen aufgenommen, sollen aber in eigens zu schaffende betreute Wohn-
formen wechseln kénnen. Fir einige pflegebedirftige Personen mit Behin-
derungen wurden von Beginn an passendere Alternativen im vollbetreuten
Wohnen gefunden. In anderen Féllen ist es durch das Case Management
gelungen, mobile Pflegedienste bedarfsgerecht in inklusive Wohnprojekte zu
integrieren.

Die Verbesserungen in Tirol zeigen, wie sinnvoll es aus menschenrechtli-
cher Perspektive ist, die unbefriedigenden Probleme bei Kommissionsbesu-
chen auch auBerhalb der bundesweiten Schwerpunktsetzung konsequent
zu verfolgen. Die vom Land Tirol ergriffenen MaBnahmen zeigen aus Sicht
der Kommission 1 Wirkung. Die Pflegeheimbetreiber erleben das vorgeschal-
tete Case Management als entlastend. Weiters begriiBt der NPM, dass junge
Menschen mit Selbstfiirsorgedefiziten grundsatzlich nicht mehr aus sozialer
Indikation (z.B. schlechte Wohnqualitat, langere Obdachlosigkeit, fehlende
familidre Unterstlitzung usw.) in Alten- und Pflegeheime aufgenommen wer-
den dirfen.

Auch in Ktn sind Fehlplatzierungen in Pflegeeinrichtungen seit Jahren ein
Thema. Die Fachaufsicht priifte die von der Kommission 3 aufgezeigten Félle
individuell und l6ste sie zeitnahe, beispielsweise durch den Umzug in eine
betreubare Wohneinheit. Weil aber auch in diesem Bundesland eine an spe-
zielle Bedlrfnisse und an die individuelle Versorgungssituation angepasste
Pflege jlingerer Menschen nicht sichergestellt ist, ersuchte die VA die LReg
um Information, welche konkreten MaBnahmen getroffen werden, um das
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Angebot zu verbreitern. Das Land teilte mit, dass man mit der baulichen Pla-
nung einer integrierten Wohneinheit in einem Wohnverbund befasst sei, um
jungere Menschen mit Behinderungen bestmdglich zu versorgen. Genaue
zeitliche Angaben machte es nicht, da die Finanzierung noch nicht abschlie-
Bend geklart sei.

Die Kommission 6 besuchte eine Einrichtung in NO fiir nicht mehr schul-
pflichtige Jugendliche und Erwachsene mit psychiatrischen Diagnosen, Auf-
falligkeiten im Sozialverhalten und leicht eingeschrankten kognitiven Fahig-
keiten. Unter den Bewohnerinnen und Bewohnern befindet sich auch ein
14-jahriger Bub mit einer Autismus-Spektrum-Stérung. Er war der jlingste
Bewohner, alle anderen waren bereits volljahrig. Er hatte zuvor bereits meh-
rere Aufenthalte in unterschiedlichen Einrichtungen hinter sich, darunter
auch einen kurzzeitigen Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Eine gemeinsame Betreuung von Jugendlichen und Erwachsenen wider-
spricht dem in der Judikatur fiir psychiatrische Krankenanstalten betonten
Trennungsgebot. Kinder und Jugendliche dirfen nicht in der Erwachse-
nenpsychiatrie behandelt und untergebracht werden. Das stellt auch nach
Ansicht des CPT eine Verletzung praventiver menschenrechtlicher und fach-
licher Standards dar (s. ausfiihrlich PB 2018, Band ,Praventive Menschen-
rechtskontrolle”, S. 56 ff.). Nur durch eine entsprechende Trennung kann
auf die besonderen Bedirfnisse von Kindern und Jugendlichen eingegangen
werden. Die Trennung dient auch der Vermeidung von Ubergriffen auf Min-
derjahrige.

Die gemeinsame Unterbringung des Minderjdhrigen mit teils psychisch
schwer erkrankten Erwachsenen entspricht nicht dem Kindeswohl. Der NPM
empfahl daher eine Unterbringung in einer Einrichtung, die auf die besonde-
ren Bedirfnisse von Kindern und Jugendlichen spezialisiert ist.

Die Aufsichtsbehdrde teilte mit, dass dsterreichweit keine geeignete Kinder-
und Jugendhilfeeinrichtung gefunden werden konnte, und verwies auf die
haufigen Einrichtungswechsel des Jugendlichen. Der NPM wiederholte seine
Empfehlung, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen oder psychi-
schen Erkrankungen nicht gemeinsam mit Erwachsenen betreut und unter-
gebracht werden sollen.

» Fehiplatzierungen jiingerer Menschen mit Behinderungen in Alten- und Pflegehei-
men sind abzubauen.

» Im Sinne der De-Institutionalisierungsstrategie der UN-BRK ist der Ausbau alterna-
tiver, qualitativ moglichst gleichwertiger Unterbringungsangebote fiir junge Men-
schen mit erhohtem Betreuungs- und Pflegebedarf dringend weiterzuverfolgen.
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» Kinder und Jugendliche mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen sollen
nicht gemeinsam mit Erwachsenen mit Behinderungen oder psychischen Erkran-

kungen betreut und untergebracht werden.

Einzelfalle: 2023-0.900.767, 2023-0.383.615 (beide VA/NO-SOZ/A-1); 2024-
0.676.811, 2024-0.613.292, 2023-0.579.807, 2024-0.724.589 (alle VA/T-
SOZ/A-1); 2024-0.724.568, 2024-0.394.850 (beide VA/K-SOZ/A-1)

2.4.7 Bedarfsgerechte Angebote fiir dltere
Menschen fehlen

Der NPM weist regelmaBig auf die besonderen Probleme von dlteren Men-
schen mit Behinderungen in Einrichtungen hin. Auch Menschen mit Behin-
derungen werden dlter, ihre Lebenserwartung steigt, bestehende Angebote
passen dann allmahlich nicht mehr zur Zielgruppe. Als Alternative bleibt oft
nur die Verlegung in Pflegeheime (s. ausflihrlicher Bericht PB 2022, Band
»Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 98 ff.).

Zwar reagieren Lander und Trager zunehmend auf den altersbedingt stei-
genden Bedarf und bauen das Angebot fiir dltere Menschen mit Behinde-
rungen aus. So besuchen Kommissionen immer wieder auch Einrichtungen,
die es Menschen mit Behinderungen ermdglichen, bis ans Lebensende in der
gewohnten Umgebung zu bleiben. Eine Selbstverstandlichkeit ist das derzeit
aber nicht.

Wie die Kommissionen auch 2024 erhoben, ist die Bandbreite vorgefun-
dener Defizite groB. Nach wie vor sei das Angebot nicht ausreichend, kri-
tisieren Kommissionen in allen Bundeslandern. So bemangelten sie erneut,
dass Wohnhdauser tagsiber keine Wohnbetreuung anbieten, obwohl sich das
zunehmend alter werdende Klientel das wiinschen wiirde. Alterstypische
Krankheiten treten bei Menschen mit Behinderungen oft friiher auf als lblich,
kdnnen atypisch verlaufen und angeborene oder spater auftretende Behin-
derungen (Uberlagern. Wenn nicht bediirfnisgerecht darauf eingegangen
wird, seien dltere Menschen mit Behinderungen gezwungen, bis am Nach-
mittag eine Tagesstruktur zu besuchen, auch wenn sie das aus personlichen
oder gesundheitlichen Griinden gar nicht mehr wollen. Problematisch kdn-
nen auch strenge Regelungen zu Fehltagen sein. (vgl. Kap. 2.4.8 ,Kosten-
belastung infolge starrer Abwesenheitsregelungen”, S. 123 f.). In Wohnein-
richtungen fehlt zuweilen auch eine demenzfreundliche Architektur; zuweilen
reichen die raumlichen Gegebenheiten zur Durchflihrung kdrperbezogener
Pflegeleistungen nicht aus, vielfach fehlen Konzepte und Personalressourcen.

Kritisch vermerkte insbesondere die Kommission 6 auch die mangelnde Fle-
xibilitdt der Fahrtendienste. Menschen mit Behinderungen koénnten oft nicht
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Teilzeit arbeiten, da Fahrtendienste kleine Ortschaften nur zweimal am Tag —
in der Friih und am Nachmittag — anfahren wirden.

Dem NPM ist bewusst, dass viele Menschen mit Behinderungen auch im fort-
geschrittenen Alter gerne eine Tageswerkstatte besuchen. Jedoch sollte eine
Wahlmdglichkeit bestehen und sich die notwendige Unterstiitzung — flexible
Fahrtendienste, Tagesbetreuung in Wohnhdusern — am Bedarf der Person
orientieren.

Die Studie ,Inklusives Altern”, die von Lebenshilfe und BMSGPK in Auftrag
gegeben wurde (Schachner/Mandl/Weber/Breuer/Romm, 2022), zeigt, dass
auch Menschen mit Behinderungen eine gréBtmdgliche Kontinuitat beim
Wohnen und bei der Arbeit wichtig ist. Sie wollen auch im Alter Wohnort und
Wohnform selbstbestimmt wahlen.

Expertinnen und Experten sehen laut Studie die Begleitung bzw. Pflege alte-
rer Menschen mit hohem Unterstiitzungsbedarf als groBte Herausforderung
und kritisieren, dass es in Einrichtungen der Behindertenhilfe zu wenig Kon-
zepte zu integrierter Pflege bzw. Kooperationen mit externen Dienstleistern
gibt. Umgekehrt fehlen in Alten- und Pflegeheimen Konzepte, die auf die
besonderen Bedurfnisse von Menschen mit Behinderungen (Unterstitzte
Kommunikation, Selbstbestimmung, Teilhabe) abgestimmt sind. Aus diesem
Grund ist ein Ausbau der Kooperation zwischen Behindertenhilfe und Alten-
pflege notwendig.

Dass es auch positive Beispiele gibt, zeigt ein Pflegeheim in Vbg, in dem die
Inklusion von Menschen mit Behinderungen im Alter gelebt wird. Die Wohn-
gruppen sind gemischt, und die Menschen mit Behinderungen werden auf
die Wohngruppen verteilt. In der eigens eingerichteten Tagesstruktur wird
speziell auf ihre Bedirfnisse eingegangen (vgl. Kap. 2.1.12 ,Positive Wahr-
nehmungen und umgesetzte Empfehlungen”, S. 53 ff.).

Die Kommissionen legen bei ihren Besuchen aktuell verstarktes Augenmerk
auf die Situation alterer Menschen mit Behinderungen, die in Einrichtungen
leben.

Das Recht auf Selbstbestimmung gilt selbstverstandlich auch fiir Menschen mit

Behinderungen im Alter.

Angebote fiir dltere Menschen mit Behinderungen, um Selbstbestimmung und Teil-

habe zu gewidéhrleisten, miissen ausgebaut werden. Gesetzgeber miissen Rahmen-
bedingungen schaffen, um entsprechende Angebote zu ermaéglichen.

sein.

Pensionsanspriiche fiir die Arbeit in Tagesstrukturen sollten selbstverstdndlich

Einzelfslle: 2023-0.850.591 (VA/T-SOZ/A-1); 2024-0.537.669 (VA/NO-
SOZ/A-1); 2024-0.490.812, 2024-0.772.529 (beide VA/NO-SOZ/A-1)
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2.4.8 Kostenbelastung infolge starrer Abwesen-
heitsregelungen

Die Lander férdern den Besuch von Tagesstdtten aus Sozial- oder Behin-
dertenhilfemitteln und haben deshalb Interesse daran, dass die Platze auch
tatsachlich in Anspruch genommen werden. Mit dieser Begriindung férdern
manche Lander nur eine bestimmte Anzahl an Abwesenheitstagen. Fir jeden
weiteren Abwesenheitstag kann die Einrichtung der betroffenen Person eine
Geblhr vorschreiben. Derartige Abwesenheitsregelungen verstoBen insbe-
sondere dann gegen das Recht auf Selbstbestimmung gem. Art. 19 UN-BRK,
wenn nicht auf den Grund der Abwesenheit oder die besonderen Bedlirfnisse
der betroffenen Personen Riicksicht genommen wird.

Bis vor kurzem war z.B. in Wien flir Tagesstatten ein Abwesenheitskontingent
von maximal 50 Tagen im Jahr vorgesehen. Diese Regelung des Fonds Sozia-
les Wien unterschied nicht, ob es sich um urlaubs- oder krankheitsbedingte
Abwesenheiten handelt und flihrte dazu, dass Personen, die ofter krank
waren, keine freien Tage mehr mit der Familie verbringen konnten, weil das
Abwesenheitskontingent durch die Krankenstande bereits aufgebraucht war.

Die Betroffenen sahen darin zurecht eine unzuldssige Benachteiligung
gegeniber berufstatigen Personen, die einen Urlaubsanspruch von zumin-
dest funf Wochen im Jahr haben, und deren Krankenstandstage nicht in den
Urlaubsanspruch eingerechnet werden. Abgesehen davon bendétigen auch
Menschen, die in einem Jahr viel von Krankheit betroffen waren, Urlaub oder
eine Auszeit, um Zeit mit der Familie verbringen zu kénnen.

Nachdem dieses Problem am 3. Februar 2024 auch in der ORF-Sendung
~Burgeranwalt” diskutiert worden war, anderte der Fonds Soziales Wien seine
Richtlinien. Mit 1. Janner 2025 erhohte er das Abwesenheitskontingent fir
Tagesstatten auf 80 Tage pro Jahr. Davon entfallen nun 30 Tage auf urlaubs-
bedingte und 50 Tage auf krankheitsbedingte Abwesenheiten.

Auch flur Behindertenwohneinrichtungen gibt es Abwesenheitsregelungen
der Lander. In NO und Wien z.B. kénnen die Bewohnerinnen und Bewohner
einer Behindertenwohneinrichtung 82 bzw. 70 Tage pro Jahr der Wohnein-
richtung fernbleiben, ohne dass es zu einer Kirzung der Foérderung durch
das Land kommt. Im Fall einer Uberschreitung des Abwesenheitskontingents
kann die Einrichtung — a@hnlich wie bei den Tagesstatten — pro zusatzlichem
Abwesenheitstag eine GebUlhr von taglich rund 100 Euro vorschreiben. Diese
Geblhr kdnnen sich die meisten beeintrachtigten Menschen aufgrund ihres
geringen Einkommens nicht leisten.

Mit diesem Abwesenheitskontingent von 82 bzw. 70 Tagen finden Personen
haufig nicht das Auslangen, die die Wochenenden, Feiertage und Urlaube
gerne mit ihrer Familie verbringen oder bei Krankheit lieber zu Hause von
ihren Angehdrigen gepflegt werden. Auch Menschen mit Behinderungen

Keine
Unterscheidung

bei der Abwesenheit
in Tageswerkstatten

Abwesenheitsrege-

lung ist ebenfalls
UN-BRK-widrig
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mussen gemaB UN-BRK die Mdglichkeit haben, mdglichst frei zu entschei-
den, wo sie ihre Freizeit verbringen oder im Fall von Krankheit gepflegt wer-
den. Das darf nicht davon abhangen, ob man sich die zusatzlichen Abwesen-
heitstage durch die Bezahlung einer Art ,Platzhaltegebihr” leisten kann.

Die VA fordert deshalb die Abschaffung derartiger Abwesenheitsregelungen.
Fir die Forderung eines Wohnplatzes muss es ausreichend sein, dass die
beeintrachtige Person ihren Lebensmittelpunkt in der Behindertenwohnein-
richtung hat.

» Solange die betroffene Person ihren Lebensmittelpunkt in der Wohneinrichtung
hat, darf es zu keiner Kiirzung der Forderung des Landes aufgrund von Abwesen-
heitstagen kommen. Die VA fordert deshalb eine generelle Abschaffung von Abwe-
senheitsregelungen in Wohneinrichtungen.

Auch Menschen mit Behinderungen haben ein Recht auf Urlaub. Beim Besuch von
Tagesstitten diirfen deshalb krankheitsbedingte Abwesenheiten keinesfalls in das
Abwesenheitskontingent eingerechnet werden.

Recht auf Hochstmaf

an Gesundheit ohne

124

Diskriminierung

Einzelfslle: 2023-0.244.323, 2023-0.853.399, 2023-0.470.489, 2023-
0.128.409, 2024-0.485.588 (alle VA/W-SOZ/A-1); 2023-0.146.558 (VA/NO-
SOZ/A-1) u.a.

2.4.9 Barrieren im Gesundheitssystem

Art. 25 UN-BRK verbrieft das Recht von Menschen mit Behinderungen auf
das erreichbare HochstmaB an Gesundheit ohne Diskriminierung. Die Ver-
tragsstaaten missen MaBnahmen treffen, damit Menschen mit Behinderun-
gen Zugang zu Gesundheitsdiensten haben, einschlieBlich gesundheitlicher
Rehabilitation.

Menschen mit Behinderungen stoBen jedoch im Gesundheitssystem immer
noch auf Barrieren: Gerate und Untersuchungen seien oft nicht barriere-
frei, berichten Betroffene. Arztinnen und Arzte in Spitédlern und Ordinatio-
nen wirden oft zu wenig tGber Menschen mit Behinderungen wissen, die Zeit
flr Untersuchungen sei zu knapp. Haufig gebe es Kommunikationsprobleme.
Im Rahmen einer Studie im Auftrag des Frauenservice Wien und des Fonds
Soziales Wien (FSW) gaben etwa 58 % der Menschen mit Behinderungen an,
nur teilweise (39,1%) oder keinen Zugang (19,6 %) zu Gesundheitsleistun-
gen zu haben, die ihren Bedlrfnissen entsprechen. Probleme betreffen unter
anderem Barrierefreiheit und Zugang zu Information. Oft wiirden Menschen
mit Behinderungen zudem nicht als mindige Personen wahrgenommen (vgl.
Sorger u.a., 2022).

Im Rahmen des Priifschwerpunkts ,Selbstbestimmung in Einrichtungen flr
Menschen mit Behinderungen” erhob der NPM, dass in 27 % der besuchten



Einrichtungen Bewohnerinnen und Bewohner ihre Arztinnen und Arzte nicht
frei wahlen kdnnen.

Die Kommission 5 erfuhr bei einem Besuch in einer Einrichtung in NO,
dass die Bewohnerinnen und Bewohner nirgends adaquat medizinisch ver-
sorgt wirden. Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner wiirden Menschen
mit schweren Beeintrachtigungen abweisen, vor allem, wenn sie zeitweise
selbst- oder fremdgefdhrdendes Verhalten zeigen, berichtete die Einrich-
tungsleitung. Ein Arzt wollte etwa eine eitrige Wunde eines Klienten nicht
versorgen. Klientinnen und Klienten wiirden immer wieder weggeschickt und
Termine trotz Schmerzen erst Monate spater erhalten. Fir eine Bewohnerin
bekam die Einrichtung zeitnah keinen Zahnarzttermin, obwohl diese unter
Schmerzen litt. Immer wieder berichten Einrichtungen zudem, dass Kranken-
hauser mit der Betreuung von Menschen mit Behinderungen Uberfordert sind
und diese friihzeitig wieder zurlick in Einrichtungen schicken.

Inzwischen gibt es Osterreichweit mehrere inklusive Ambulanzen, die auf
Menschen mit Behinderungen spezialisiert sind, beispielsweise in Wien, 00,
der Stmk, oder die Medinklusions-Ambulanz (MIA) am Landesklinikum Melk
(NO). Das Personal ist im Umgang mit intellektuell beeintrichtigten Men-
schen geschult, kennt die behindertenspezifischen Krankheitsbilder und geht
auf die Winsche und Bediirfnisse der Patientinnen und Patienten ein. Die
Kommission empfiehlt unter anderem einen weiteren Ausbau dieser inklusi-
ven Ambulanzen.

Positiv wird beispielsweise auch der GeKo-Wien-Pass (Gesundheit und Kom-
munikation in Wien) genannt, in den strukturierte Informationen zur Person,
zu ihren Kompetenzen, Bediirfnissen, Verhaltensweisen und zu ihrer Kommu-
nikation sowie wichtige medizinische Daten eingetragen werden. Dadurch
kann sich das Personal im Gesundheitsbereich schnell einen Uberblick {iber
die besonderen Bediirfnisse verschaffen.

Trotz Schmerzen
und eitriger Wunde
weggeschickt

Inklusive
Ambulanzen sollten
ausgebaut werden

» FEine umfassende, barrierefreie Gesundheitsversorgung muss sichergestellt wer-
den. Diese umfasst einen barrierefreien Zugang, barrierefreie Kommunikation und

Information sowie geschultes Personal.

» (Regional verfiigbare) inklusive Ambulanzen fiir Menschen mit Behinderungen, die
im Verbund mit Krankenanstalten stehen, sollten ausgebaut werden (s. auch NAP

Behinderung 2022-2030).

» FEinrichtungen miissen MaBnahmen setzen, um eine freie Arztwahl zu ermaoglichen.
Hausbesuche durch Arztinnen und Arzte sollten angeboten werden, um Irritationen
bei Menschen mit zeitweise selbst- oder fremdgefahrdendem Verhalten zu vermei-

den.

Einzelfall: 2024-0.370.562 (VA/NO-SOZ/A-1)
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2.4.10 Selbstbestimmung vor absoluter Sicherheit

Das Recht auf Selbstbestimmung ist einer der zentralen Grundsatze der UN-
BRK (Art. 3, Art. 19). Seit Jahren berichten Kommissionen, dass Menschen
mit Behinderungen in Einrichtungen zwar gut betreut werden, sie jedoch bei
vielen Entscheidungen des taglichen Lebens kaum Mitsprachemdglichkeiten
haben. In den Jahren 2022 und 2023 stand das Thema ,Selbstbestimmung”
in Einrichtungen fir Menschen mit Behinderungen daher im Fokus der Arbeit
des NPM.

Eine richtungsweisende Entscheidung des OGH vom 20. September 2023
(1 Ob110/23t) starkt nun das Recht auf Selbstbestimmung nach Art. 19 UN-
BRK. Im konkreten Fall betreute eine Einrichtung fir Menschen mit Behinde-
rungen in Tirol einen erwachsenen Mann mit Trisomie 21. Dieser hatte auf
eigenen Wunsch ein ,Einkaufstraining” absolviert, um selbststéndig einkau-
fen gehen zu kdnnen. Auf dem Weg in den Supermarkt erfasste ihn ein Auto,
als er abseits des Zebrastreifens die StraBe Uberquerte. Er wurde verletzt.
Die Fahrzeuglenkerin forderte in der Folge Schadensersatz von der Betreu-
ungseinrichtung, da die Einrichtung ihrer Ansicht nach ihre Aufsichtspflicht
verletzt hatte.

Der Fall ging bis zum OGH, der sich mit der Notwendigkeit der Beaufsichti-
gung von Menschen mit Behinderungen gegeniber deren Recht auf Selbst-
bestimmung befasste. Er entschied, dass die Betreuungseinrichtung ihre
Aufsichtspflicht nicht verletzt hatte. Begriindend flihrte er im Kern aus, dass
Betreuungseinrichtungen grundsatzlich bei volljahrigen Personen mit kogni-
tiven Beeintrachtigungen keine privatrechtliche Aufsichtspflicht nach § 1309
ABGB trifft. Eine Haftung besteht nur im Fall der Verletzung allgemeiner Ver-
kehrssicherungspflichten.

Der NPM hofft, dass diese im Einklang mit den Grundsatzen der UN-BRK ste-
hende haftungsverneinende Judikatur dazu beitragen wird, dass Freirdume
und Entwicklungspotenziale hin zu einem héheren MaB an Selbstbestimmung
genutzt werden.

2.4.11 Anordnungsbefugnis fiir Freiheitsbeschran-
kungen

Freiheitsbeschrankungen liegen auch in Einrichtungen fir Menschen mit
Behinderungen im Fokus der Kommissionstatigkeit. Bei ihren Besuchen (ber-
prifen Kommissionen beispielsweise, ob Freiheitsbeschrankungen als Ultima
Ratio angeordnet, ordnungsgemaB dokumentiert und an die Bewohnerver-
tretung gemeldet worden waren; andernfalls waren erfolgte Freiheitsbe-
schrankungen jedenfalls unzuldssig
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Zur Anordnungsbefugnis traf der OGH am 23. Oktober 2024 (7 Ob141/24x)
eine wichtige Klarstellung. Im konkreten Fall geht es um eine Frau, die seit
mehreren Jahren in einer Einrichtung flir Menschen mit Behinderungen lebt
und hochgradig pflegebediirftig ist. Die Bewohnerin wurde wegen Sturzge-
fahr zur Stabilisierung mit zwei Gurten in ihrem Rollstuhl fixiert. Die Anord-
nung erfolgte durch die Einrichtungsleiterin, die zwar ausgebildete Sozialpa-
dagogin ist, aber iber keine Ausbildung zur DGKP oder zur Pflegeassistentin
verflgte.

Im Verfahren zur Uberpriifung der RechtmaBigkeit der Anordnung machte
der OGH deutlich, dass die Befugnis daflr an berufsrechtliche Regelungen
und nicht an die Art der Einrichtung anknilpft. Im konkreten Fall handelte es
sich um eine pflegerische MaBnahme, die ausschlieBlich an die kérperliche
Befindlichkeit der Bewohnerin anknipfte und mit der Absicht gesetzt wurde,
eine unmittelbar drohende Sturzgefahr abzuwehren. Auch in Einrichtungen
fur Menschen mit Behinderungen dirfen Freiheitsbeschrankungen, die dem
pflegerischen Bereich zuzuordnen sind, nur von DGKP angeordnet werden.
Freiheitsbeschrankungen, die dem arztlichen Bereich zuzuordnen sind (z.B.
medikamentdse Beschrankungen) sind hingegen ausnahmslos von Arztinnen
bzw. Arzten anzuordnen.

2.4.12 Positive Wahrnehmungen

Im Zuge der Besuchstatigkeit informieren die Kommissionen die VA nicht nur
Uber Mangel und Verbesserungsbedarf, sondern berichten auch von guten
Beispielen einer menschenrechtsorientierten Arbeit mit Menschen mit Behin-
derungen.

So beschreibt die Kommission 4 die Atmosphare in einer Einrichtung in Wien
als angenehm, Klientinnen und Klienten wie auch Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter fiihlen sich sichtlich wohl, Gelassenheit und Humor spielen eine groBe
Rolle im taglichen Miteinander. Klientinnen und Klienten wird wertschatzend
auf Augenhdhe begegnet, der Fokus liegt auf der Férderung von Selbstbe-
stimmung, Starken und Ressourcen. Hoher Stellwert hat deren Einbezie-
hung und der Eréffnung von Rdumen der Mitbestimmung. Zur Planung und
Reflexion von Alltag, Projekten und Zielen werden regelmaBig Besprechun-
gen durchgefiihrt. Selbstvertretung wird aktiv geférdert und gelebt. Teilhabe
wird durch regelmaBige AuBenaktivitdten ermdglicht. Alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind in Gewaltpravention geschult und verhalten sich auch in
schwierigen Situationen ruhig, kompetent und deeskalierend.

Lobend hoben Kommissionen auch immer wieder MaBnahmen zur Gewalt-
pravention hervor. Eine Einrichtung in NO verfiigt Giber ausfiihrliche Krisen-
plane, die die Kommission 5 in ihrem strukturellen Aufbau und ihrer inhalt-
lichen Ausflihrung als vorbildhaft bezeichnete. Es gibt eine genaue Auflistung
fur verschiedene Eskalationsstufen (Veranderung, Sichtbarkeit der Anspan-
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Eigene Fachkrafte
fiir Unterstiitzte
Kommunikation

nung, Grenziberschreitung, Subakute Phase ohne massive Selbst-/Fremd-
gefahrdung, akute Krise mit massiver Selbst-/Fremdgefahrdung). Flir Anzei-
chen der jeweiligen Phasen werden erforderliche Interventionen und Inter-
ventionsziel angefuihrt. Es gab auch eine Skillbox mit einer durchdachten
Auswahl an Hilfsmitteln, die bei Stress, Panikattacken oder Uberforderung
sofort helfen kénnen, sich in schwierigen Momenten wieder zu erden.

Mehrere Einrichtungstrager in Vbg setzen eine gemeinsam mit Selbstver-
treterinnen und Selbstvertretern erarbeitete Unterlage zur Gewaltpravention
ein. Auch die Schulungen dazu halten Selbstvertreterinnen und Selbstvertre-
ter ab, wie die Kommission 1 betonte. Es gibt ein Einstufungsraster fiir den
Umgang mit grenzverletzendem Verhalten, in dem vier Stufen von Grenzver-
letzungen dargestellt sind. Durch die praxisnahe Beschreibung der Situatio-
nen kann das Papier sehr einfach in die tagliche Arbeit transferiert werden.
Zu allen Situationen werden Handlungsempfehlungen gegeben, verpflich-
tende MaBnahmen beschrieben und festgelegt, welche Personen zu verstan-
digen sind. Grenzverletzungen und daraufhin getroffene MaBnahmen werden
genau dokumentiert.

In einer Einrichtung in NO leben zwei Bewohner, die regelméBig Impuls-
durchbriiche haben. Die Kommission 6 lobte, dass in Zusammenarbeit mit
geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Tragers individualisierte
Deeskalationskonzepte erarbeitet wurden, um Verhaltensauffalligkeiten aus-
zugleichen. Bei einem Bewohner sind im Deeskalationskonzept etwa ,Ent-
spannungsbader”, auf Wunsch mit Musik, angefihrt, oder ,Duplo bauen”.
Bei einem anderen Bewohner, dem fixe Abldufe wichtig sind, ist im Deeska-
lationskonzept genau der Inhalt des Beutels aufgelistet, den er in die Werk-
statte mitnehmen will.

Flr einen Bewohner, der immer wieder fremd- und selbstgeféahrdendes Ver-
halten zeigte, berief die Einrichtung einen eigenen Unterstiitzerkreis ein, um
Ressourcen und Ziele zu ermitteln und so Handlungsalternativen zu ermdég-
lichen.

Neuen digitalen Herausforderungen begegnet eine Einrichtung in NO mit
einem gewaltpraventiven Ansatz. In einer Tagesstatte wurden Schulungen
fur den personlichen Umgang mit sozialen Medien einschlielich des Themas
»Digitale Gewalt” flir die Klientinnen und Klienten angeboten, um diese flr
die Gefahren des Internets zu sensibilisieren.

Seit Jahren stellen Kommissionen in vielen Einrichtungen fest, dass Unter-
stlitzte Kommunikation nach wie vor nicht ausreichend angeboten wird. Die-
sem Thema wird der NPM im Rahmen seines neuen Priifschwerpunkts (s.
oben) intensiver nachgehen. Es gibt jedoch auch einige positive Beispiele,
wie man sich mit dem Thema gewissenhaft auseinandersetzen und mit ver-
schiedenen Hilfsmitteln fiir Menschen mit Sprach- und Verstéandigungspro-
blemen arbeiten kann, darunter Piktogramme, Anybook, Fotoplane oder
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TEACCH (ein international anerkanntes und erfolgreiches Konzept fiir die
Unterstlitzung von Menschen mit Autismus). In manchen Einrichtungen
arbeiten eigene Fachkrafte fir Unterstiitzte Kommunikation als Multiplika-
toren, was der NPM in Bezug auf die gleichférmige Herangehensweise in
Teams als besonders hilfreich ansieht.

In einer Einrichtung in NO hob die Kommission den Einsatz von Unterstiitzter
Kommunikation zur Gewaltpravention besonders positiv hervor. Auf einem
Plakat wird mit Diagramm, Bild und sprachunterstitzt erklart, wie man mit
Arger oder einem Problem umgehen kann: rausgehen, dariiber reden, ausru-
hen, Hilfe einfordern, ablehnen. Alle befragten Bewohnerinnen und Bewoh-
ner konnten entweder mit Lautsprache kommunizieren oder hatten Erfah-
rung mit Unterstitzter Kommunikation, z.B. Zeichen fiir ja bzw. nein. An der
Zimmertlre nonverbaler Bewohnerinnen und Bewohner befanden sich Fotos
mit deren Gebarden, womit eine Kommunikation auch mit anderen Men-
schen als den engen Bezugspersonen mdglich ist.

Eine grdBere Einrichtung in NO richtete eine eigene Fachstelle fiir Unter-
stiitzte Kommunikation ein und lieB daflr finf Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter zeit- und kostenintensiv in Deutschland als diplomierte Kommunikations-
padagoginnen und -padagogen ausbilden. Je nach Diagnose der Bewohne-
rinnen und Bewohner Uberlegt die Fachstelle, welche Kommunikationsform
in Frage kommt.

Besonders positiv fielen in dieser Einrichtung auch die vielfaltigen und durch-
dachten Instrumente zur Mitsprache und Mitbestimmung auf. Es gibt ein
inklusives Leitungsorgan, in dem auch vier Bewohnerinnen und Bewohner
vertreten und stimmberechtigt sind. Sie werden in Workshops geschult, um
die Teilnahme an Konferenzen zu trainieren. Die Einrichtung richtete auch
eine eigene Ombudsstelle ein, die sich aus Eltern, Angehdrigenvertreterin-
nen und -vertretern, dem Betriebsrat und der Betriebspsychologin zusam-
mensetzt und die neben der Bezugsbetreuung und der Einrichtungsleitung
als weitere Ansprechstelle fiir die Bewohnerinnen und Bewohner bei Anlie-
gen, Problemen und Beschwerden fungiert.

Einzelfdlle: 2024-0.490.802, 2023-0.365.558 (beide VA/W-SOZ/A-1);
2023-0.416.801 (VA/V-SOZ/A-1); 2023-0.640.579, 2024-0.051.064, 2024-
0.490.815, 2024-0.537.669, 2024-0.772.529 (alle VA/NO-SOZ/A-1) u.a.
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2.5 Justizanstalten

Einleitung

Im Berichtsjahr fihrte der NPM 20 Kontrollbesuche in Einrichtungen des
Straf- und MaBnahmenvollzugs durch. Auch die Besuche von sozialtherapeu-
tischen Wohneinrichtungen wurden fortgesetzt.

Neben seiner Kontrolltatigkeit, die in diesem Kapitel eingehender dargestellt
wird, unterhalt der NPM regelmaBige Kontakte zu anderen Institutionen und
Einrichtungen und tauscht sich seit vielen Jahren zu Fachfragen aus. Auch
im Jahr 2024 nahm der NPM an einer Reihe internationaler und nationaler
Fachveranstaltungen teil, die sich mit den Bedingungen und Herausforde-
rungen des Straf- und MaBnahmenvollzugs auseinandersetzten. Ein GroBteil
dieser Veranstaltungen stand im Zeichen der gesundheitlichen Versorgung
von Insassinnen und Insassen.

Ende Marz 2024 lud der Europarat in Strasbourg zu einer hochrangigen Kon-
ferenz (,,Of Unsound Mind”), in der es um die konventionskonforme Umset-
zung von Urteilen ging, die die Freiheitsentziehung psychisch kranker Men-
schen betreffen. Ende September 2024 fand ein Treffen des Europdischen
NPM-Forums und der Pompidou-Gruppe, einem internationalen Experten-
gremium des Europarats zur Bekampfung von Drogenmissbrauch und illega-
lem Drogenhandel, statt. Diese Fachtagung stand unter dem Motto: Fragen
des Gesundheitszustands von inhaftierten Personen mit einer Substanzkon-
sumstdrung (,Improvement and safeguards of health conditions of persons
deprived of their liberty with substance use disorders”). Vertreterinnen und
Vertreter aus 38 Landern nahmen daran teil.

Im Oktober 2024 organisierte das BMJ ein Symposium zu ,Effiziente, sichere
und bauliche Haftgestaltung”. Prasentiert wurden ein MaBnahmenkatalog
sowie praxisorientierte Empfehlungen mit dem Ziel, ésterreichweit einheit-
liche Richtlinien zur baulich-technischen Haftgestaltung zu etablieren. Eben-
falls im Oktober tagte die 13. Europdische Konferenz zur Gesundheitsfor-
derung in Haft in Wien. Im November 2024 prasentierte eine Fokusgruppe
erste Ergebnisse eines EU-weiten Projekts, das einen umfassenden Uberblick
Uber die Situation von LGBTIQ*-Personen in Haft in der EU geben soll (Nahe-
res dazu im Kap. 2.5.3 ,LGBTIQ*-Personen in Haft”, S. 141 ff.).

Der jahrliche Erfahrungsaustausch mit allen deutschsprachigen NPM fand
Mitte November 2024 in Berlin statt. Im Bereich des Straf- und MaBnahmen-
vollzugs thematisierten die Teilnehmenden vor allem aktuelle Herausforde-
rungen in Einrichtungen des MaBnahmenvollzugs.

In Zusammenarbeit mit NPM von 46 Staaten erstellte das APT einen globa-
len Bericht Uber Frauen in Gefangnissen. Dieser Bericht wurde im Dezem-
ber 2024 in einem Online-Webinar vorgestellt und beleuchtet die besonderen
Herausforderungen, mit denen Frauen in Haft konfrontiert sind. Er beinhaltet
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zahlreiche Empfehlungen unter anderem auch fiir ein geschlechtergerechtes
Strafrechtssystem.

Das Treffen des SEE-Netzwerks, einer Vereinigung der stidosteuropadischen
NPM-Einrichtungen, der Osterreich seit Oktober 2013 angehért, fand dieses
Jahr in Wien statt. Dabei diskutierten die Teilnehmenden die Engpédsse der
gesundheitlichen Versorgung von Menschen in Untersuchungshaft und den
driickenden Uberbelag in den Vollzugsanstalten.

Beide Fragen standen auch im Zentrum eines Erfahrungsaustausches mit
dem slowenischen NPM, der im April 2024 in Cejle anberaumt war und inte-
ressante Einblicke in die Zustande des dortigen Untersuchungsgefangnisses
bot. Der Gegenbesuch fand Ende November 2024 in Graz statt. Auf Wunsch
des slowenischen NPM wurde eine Nachsorgeeinrichtung (,Miteinander
Leben”) besichtigt.

Der NPM nahm auch die bilateralen Kontakte zum tschechischen NPM wieder
auf. Im September 2024 fand ein Blrotreffen in Wien zur Arbeitsweise bzw.
Methodologie im Bereich des praventiven Menschenrechtsschutzes statt. Die
Teilnehmenden erdrterten dabei auch Fragen der Offentlichkeitsarbeit.

Im Berichtsjahr schloss der NPM den Priifschwerpunkt ,Gewalt in Haft” ab.
Die Ergebnisse werden im Kap. 2.5.1 ,,Gewalt in Haft — ein strukturelles Pro-
blem” zusammenfassend dargestellt. Bei zwei mehrtdtigen Besuchen wand-
ten sich die Expertinnen und Experten dem Vollzugsklima in den JA Salz-
burg und Innsbruck zu. Im Anschluss beschloss der NPM im Herbst 2024, in
enger Abstimmung mit dem MRB, sich schwerpunktmaBig Gefangenen zuzu-
wenden, die aufgrund ihres psychischen Gesundheitszustandes einen spe-
zifischen Behandlungs- und Betreuungsbedarf haben. Der NPM wird seine
Besuchstatigkeit dazu in den nachsten Wochen aufnehmen.

Wie in den Jahren zuvor trugen Insassinnen und Insassen des Straf- und
MaBnahmenvollzugs im Berichtsjahr viele Anliegen an die VA heran, die auch
aus praventiver Sicht zu zahlreichen Empfehlungen und Verbesserungsvor-
schlagen fiuihrten. Sie werden im Band ,Kontrolle der offentlichen Verwal-
tung” dargestellt. Beide Berichtsteile erganzen daher einander.

2.5.1 Gewalt in Haft — ein strukturelles Problem

Der MRB regte im Jahr 2023 an, Gewalt in Haft als Priifschwerpunkt der
Besuchstatigkeit des NPM zu setzen. Das Risiko, psychische, korperliche oder
sexuelle Gewalt zu erfahren, ist deutlich hdher, wenn man sich in Haft befin-
det. Dies zeigt auch die groBangelegte Dunkelfeldstudie in Osterreichs JA zu
Gewalt in Haft von Hofinger und Fritsche aus dem Jahr 2021. Darin gab der
Uberwiegende Teil der Gefangenen an, Opfer von mindestens einem Gewalt-
vorfall — entweder psychischer, korperlicher oder sexueller Gewalt — wahrend
der Haft gewesen zu sein.

SEE-Netzwerk

Bilaterale Kontakte

Neuer
Priifschwerpunkt

Priifschwerpunkt
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Ort der Gewalt

Ubergriffe werden
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nicht gemeldet

Der NPM griff den Vorschlag des Beirats sowie die Ziele und Anregungen
zur Methodik auf und formulierte den Schwerpunkt ,Gewalt in Haft” fir die
Besuchstatigkeit der Kommission in den Jahren 2023 bis 2024. Im Sinne des
praventiven Mandats des NPM galt es, strukturell-organisatorische Defizite
flr interpersonelle Gewalt aufzuzeigen.

Entsprechend dem in der internationalen Forschung Ublichen Gewaltbe-
griff umfasste der Prifschwerpunkt des NPM nicht bloB strafrechtsrelevante
Gewalt, sondern jegliche Form psychischer, kérperlicher und sexueller Uber-
griffe. In diesem Sinn regte auch der MRB an, jegliche ,Gewaltvorfalle” in JA
zu thematisieren. Gewalt zwischen inhaftierten Menschen ist damit genauso
umfasst, wie Gewalt zwischen dem Personal und inhaftierten Personen und
den Bediensteten untereinander. Das zuletzt erwahnte Verhaltnis erhob der
NPM aus Kapazitatsgriinden jedoch nicht.

Neben dem Normalvollzug wurden auch der MaBnahmenvollzug (mit Aus-
nahme der forensischen Bereiche in Kliniken) sowie Nachsorgeeinrichtungen
in den Prifschwerpunkt ,Gewalt in Haft” einbezogen. Insgesamt besuchte
der NPM 32 JA und 17 Nachsorgeeinrichtungen (§ 179a StVG) zum Prif-
schwerpunkt. Die Kommission flihrte 487 Gesprache, davon 313 Interviews
mit inhaftierten bzw. untergebrachten Personen sowie mit Bewohnerinnen
und Bewohnern von Nachsorgeeinrichtungen und 174 mit dem Personal, ein-
schlieBlich der Leitungen.

In den Gesprachen zeigte sich, dass der soziale Rahmen einer Haftanstalt
bei der Erhebung des Themas Gewalt zwischen inhaftierten Menschen
beriicksichtigt werden muss. Haftanstalten sind haufig von einer ,Kultur der
Gewalt” gepragt, die von vielen normalisiert wird und so das Klima und das
gesamte Leben in der Anstalt massiv beeinflusst.

Die Erhebungen des NPM zeigten, dass der Haftraum der Ort innerhalb der
Einrichtung ist, in dem es am haufigsten zu Gewalt kommt, gefolgt vom Spa-
zierhof und den (Gemeinschafts-)Duschen. Der Haftraum und die Duschen
werden nicht videolberwacht und es ist dort kaum mdglich, potenziellen
Angreifern aus dem Weg zu gehen.

Gefangene sind insofern darauf angewiesen, dass sie die Exekutivbedienste-
ten vor Ubergriffen anderer Mitgefangener bewahren. Die Erhebungen des
NPM zeigten jedoch, dass Inhaftierte Konflikte im Regelfall untereinander
austragen und den Bediensteten nicht mitteilen, dass sie Gewalt ausgesetzt
sind oder waren. Inhaftierte, die dem Gefiangnispersonal Ubergriffe melden,
werden ausgegrenzt und sind besonders gefahrdet, selbst (erneut) Opfer zu
werden.

Solange Opfer nicht bereit sind auszusagen, hat das Personal einen
beschrankten Handlungsrahmen. Strafrechtliche Anzeigen sind ohne Aussa-
gen der Opfer de facto aussichtslos. Insofern stellen nur eine verstarkte Auf-
sicht oder eine Trennung der Beteiligten durch Zellenverlegungen oder Frei-
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zeit- sowie Arbeitsplatzgestaltungen geeignete MaBnahmen dar. Allerdings
bergen Verlegungen, um Personen zu schiitzen, mitunter auch die Gefahr
der Isolierung.

Hinsichtlich der Ursachen flir Gewalt wurde ein signifikanter Zusammenhang
zwischen Haftbedingungen und Gewaltvorfallen in Gefangnissen festgestellt.

Zentrale institutionelle Risikofaktoren flir physische Gewalt sind die Dichte
der Belegung der Haftrdume und das Fehlen von Tagesstrukturen. Uberbelag
ist ein systemisches Problem im Osterreichischen Straf- und MaBnahmenvoll-
zug. Kaum eine Einrichtung ist nicht Gberlastet (vgl. dazu Naheres im Kap.
2.5.5.1 ,Uberfiillung von Gefingnissen”, S. 147 f.). Miissen Inhaftierte auf
Matratzen am Boden schlafen und kann ihnen weder eine Arbeit noch eine
anderwartige sinnvolle Beschaftigung angeboten werden, fiihrt dies zu einem
angespannten Vollzugsklima, das wiederum einen N&hrboden fiir Ubergriffe
sowie fir Selbstverletzungen bietet. Muss eine Einrichtung mehr Gefangene
betreuen als vorgesehen ist, ist zudem ein Belagsmanagement im Sinne der
Konflikt- und Gewaltpravention nicht zu bewerkstelligen.

Es zeigte sich auch, dass der Personalmangel im Bereich der Fachdienste
sowie der Justizwache (und damit einhergehende Uberarbeitung und Betreu-
ungsdefizite) ebenfalls einen zentralen Risikofaktor darstellt, der die Wahr-
scheinlichkeit fur Gewalterfahrungen erhdéht. So belegen nicht nur Erhebun-
gen des NPM, sondern auch die Studie zu Erfahrungen und Pravention von
Gewalt an Menschen mit Behinderungen deutlich, dass es in Einrichtungen
mit (zu) niedrigen Personalressourcen in der Betreuung signifikant 6fter zu
physischen Gewalterfahrungen kommt (Mayrhofer, S. 367-368).

Auch der Handel mit illegalen Substanzen und die damit im Zusammenhang
stehenden Schulden wurden als haufiger Grund fur Gewalt genannt. In den
Osterreichischen JA liegt bei ca. jeder bzw. jedem zehnten Inhaftierten eine
Verbindung zu einer Suchtmitterkrankung oder einem Suchtmittelmissbrauch
VOr.

Etwa die Halfte aller inhaftierten Personen hat nicht die &sterreichische
Staatsbirgerschaft. Insofern herrscht eine hohe sprachliche, kulturelle und
religiose Diversitdt. Ein gutes Haftraummanagement, das auf kulturelle,
persdnliche und soziale Umstande, aber auch sicherheitsrelevante Aspekte
Ricksicht nimmt, wirkt daher gewaltpraventiv.

Als besonders gefahrdete Personengruppe flir Gewalt sind Personen im MaB-
nahmenvollzug bzw. generell Personen mit einer psychischen Erkrankung zu
nennen. Ebenso werden jugendliche oder jlingere Haftlinge mit einer gréBe-
ren Wahrscheinlichkeit Opfer psychischer oder kdrperlicher Gewalt als altere
Inhaftierte.

AnschlieBend an diese Feststellungen galt es aufzuzeigen, welche Schutz-
faktoren es gegen Gewalt gibt. Der NPM empfahl, strukturierte Gewaltpra-

Ursachen fiir Gewalt

Gewaltpraventions-

konzepte
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ventionskonzepte zu etablieren, die von der Primarpravention bis zur Tertidr-
pravention reichen. Derzeit gibt es keinen strukturierten Umgang mit Gewalt.
Strukturierte Ablaufe sind lediglich bei Ordnungswidrigkeiten und Anzeigen
an die Staatsanwaltschaft bei Gewaltereignissen etabliert. Erst in der Tertiar-
pravention findet bis zu einem gewissen AusmaB eine strukturierte Nachbe-
arbeitung statt.

Mangels Schutzkonzepten bleiben jedoch die Vorbeugung (Primarpravention)
und auch die Deeskalation (Sekundarpravention) weitgehend auf der Stre-
cke. Deeskalation wird teils in der Ausbildung der Justizwache (mittelbar)
beriicksichtigt, ist jedoch kein konzeptuelles Element der Gewaltpravention.
Gewaltpraventionskonzepte gehdren in anderen Einrichtungen, wie beispiels-
weise jenen der Kinder- und Jugendhilfe oder jenen fiir Menschen mit Behin-
derungen, mittlerweile zum Standard.

Wie auch der MRB in seiner Anregung zum Schwerpunkt ausfihrte, ist es
notwendig, Eskalationen friihzeitig zu erkennen und darauf mit niedrig-
schwelligen deeskalierenden Mitteln zu reagieren. Durch Weiterbildung zu
Gewaltpravention soll das Personal befahigt werden, Eskalationen erkennen
und angespannte Situationen zwischen Inhaftierten mit deeskalierenden
Methoden bearbeiten kénnen.

Zudem kann eine klare Haltung gegeniiber Gewalt als Teil der Leitkultur
einer Einrichtung ein wesentlicher Schutzfaktor gegen Gewalt sein. Einrich-
tungen mit einem gemeinsam erarbeiteten und gelebten Leitbild sind posi-
tive Beispiele. Flhrungskrafte spielen bei der Entwicklung und Bewahrung
einer Gefangniskultur, die von achtsamer und respektvoller Haltung gepragt
ist, eine zentrale Rolle. Die Beziehung zwischen dem Personal und den inhaf-
tierten Personen ist ein essenzielles Element im Umgang mit sicherheitsrele-
vanten Phanomenen des Justizvollzugs.

Offene Vollzugsformen, die in ein Klima des Vertrauens eingebettet sind,
kdnnen wesentlich dazu beitragen, inhdrente Spannungen innerhalb der In-
stitution zu verringern und Gewaltvorfalle zu reduzieren. Personal und inhaf-
tierte Personen gaben in Gesprachen gegeniiber dem NPM an, dass in einem
positiven Gesamtklima Gewaltereignisse viel seltener vorkommen.

Eine Zusammenarbeit zwischen Fachdiensten und Justizwache, die ein gutes
Case Management bewerkstelligt und gemeinsam dieselben Vollzugsziele
verfolgt, tragt zu einer positiven und zukunftsgerichteten Einstellung der
inhaftierten Menschen bei. Auch dadurch kann Gewalt reduziert werden.

Und letztlich ist es besonders wichtig, ein effizientes Beschwerdesystem zu
etablieren. Aus Sicht des NPM sollten elektronische Beschwerdemdglich-
keiten direkt aus den Haftraumen und in anonymisierter Form eingerichtet
werden. Sie kénnen dazu beitragen, dass (gewaltsame) Ubergriffe vermehrt
gemeldet werden.



Das mit den Ergebnissen und Empfehlungen des Prifschwerpunkts befasste
BMJ verwies auf die bestehende Beschwerdemanagementstruktur, die primar
die Eskalation von Beschwerden verhindern soll. Zudem werden Aufsichtsbe-
schwerden, Rechtsbeschwerden und Anfragen der VA in einem Online-Tool
dokumentiert und bearbeitet. Die auf diesem Weg generierten Daten berei-
tet das BMJ in einem monatlichen Beschwerde-Controllingbericht auf, der
dem Qualitdtsmanagement auf Flihrungsebene dient.

Betreffend den Uberbelag verwies das BMJ auf die Taskforce ,Belagsma-
nagement” (s. dazu Naheres im Kap. 2.5.5.1 ,Uberfiillung von Gefangnis-
sen”, S. 147 £.) und hinsichtlich des Personalmangels auf das Projekt , Dienst-
planoptimierung” (s. dazu Naheres im Kap. 2.5.12 ,Personal”, S. 163 ff.). Es
versicherte auch, dass im Zentrum des exekutiven Handelns stets ein dees-
kalierender und am Grundsatz der zielgerichteten VerhaltnismaBigkeit orien-
tierter Handlungsansatz steht.

Hinsichtlich der Anhaltung im offenen Vollzug erwiderte das BMJ, dass derar-
tige offene Haftregime stets ein gewisses MaB an Compliance und die Akzep-
tanz von Regeln der Einzelperson voraussetzen. Zudem verwies das BMJ auf
die beschrankten raumlichen Ressourcen.

AbschlieBend informierte das BMJ dariber, dass Mitte 2024 ein Projekt zum
LHaftklima” startete, in dessen Rahmen standardisierte Erhebungen in flinf
JA stattfinden werden.

Mitte Dezember 2024 fand ein abschlieBendes Gesprach zwischen Vertrete-
rinnen und Vertretern des NPM und der GD statt, in dem die Empfehlungen
des NPM bekraftigt und deren rasche Umsetzung gefordert wurden. Beide
Seiten stimmten Uberein, dass der derzeitige Uberbelag kein Haftraumma-
nagement ermdglicht, eine ausreichende Tagesstruktur, zu der Arbeit,
Beschaftigung und Lernen zdhlen, gewaltvermeidend ist und eine Bezie-
hungsarbeit mit den Insassinnen und Insassen ohne ausreichende Personal-
ressourcen nicht leistbar ist. Neben einer Attraktivierung der Tatigkeit im
Straf- und MaBnahmenvollzug gehe es auch um Fragen der Dienstplanopti-
mierung.

Projekt ,Haftklima”

2024-2026

» In JA sollen konkrete Gewaltpridventionskonzepte eingefiihrt werden, die von der

Primarpravention bis zur Tertidarpravention reichen.

» Elektronische Beschwerdemdoglichkeiten direkt aus den Haftraumen und in anony-
misierter Form sollen etabliert werden. Sie kénnen dazu beitragen, dass Ubergriffe

vermehrt gemeldet werden.

» Fiihrungskrédfte sollen eine Gefdngniskultur gepragt von achtsamer und respektvol-
ler Haltung entwickeln bzw. bewahren und Weiterbildungen zu Gewaltpravention
fordern. Eine klare Haltung gegeniiber Gewalt als Teil der Leitkultur einer Einrich-

tung ist ein wesentlicher Schutzfaktor gegen Gewalt.
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» Die positiven Beziehungen zwischen dem Vollzugspersonal und den Gefangenen
sollen gefordert werden, um Gewaltvorfélle zu reduzieren.

Kein zeitgemaBer
Jugendvolizug

AG zum

,Jugendvollzug neu”
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Tagesstruktur

Einzelfall: 2024-0.068.005 (VA/BD-]/B-1)

2.5.2 Jugendvollzug

Seit Jahren Uberprift der NPM regelmaBig die Lebensbedingungen von
Jugendlichen in Einrichtungen des Straf- und MaBnahmenvollzugs. 2022 ver-
offentlichte die VA den Wahrnehmungsbericht ,Jugend in Haft”, der auch
Empfehlungen fiir eine verbesserte Betreuung im Jugendstrafvollzug bein-
haltet. Der NPM stellte die JA Gerasdorf aufgrund der baulichen und geo-
grafischen Lage als Standort in Frage. In der Folge richtete das BMJ eine AG
zu einem modernen, effektiven und innovativen Jugendstrafvollzug in Oster-
reich ein (PB 2023, Band , Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 165 f.).

Unter der Teilnahme des NPM sprach sich die multidisziplinare AG bereits
im Oktober 2023 fiir eine eigenstandige Sonderanstalt am Geldnde der JA
Wien-Simmering — der JA Mlnnichplatz — aus. Weiters erarbeitete die AG bis
zum Friihling 2024 zahlreiche Empfehlungen flir eine optimale Betreuung der
Jugendlichen am neuen Standort. Das BMJ stellte in Aussicht, diese JA mit 1.
Juli 2024 in Betrieb zu nehmen. Bereits im April wurde allerdings klar, dass
dieser Termin nicht zu halten sein wird.

Die Empfehlungen der AG — basierend auf vorab definierten Pramissen der
GD - sollen als Rahmen fir die kiinftige Anstaltsleitung dienen. AuBer Streit
stellte das BMJ in seinen Vorgaben unter anderem, dass von einer Vollbe-
schaftigung fir alle Jugendlichen ausgegangen und fiir die Inhaftierten den
ganzen Tag Uber eine sinnvolle Struktur aus Beschaftigung, Behandlung,
Betreuung und Freizeitaktivitditen geschaffen werden miisse. Man gehe
davon aus, dass grundsatzlich ein Wohngruppenvollzug eingerichtet werde
und Abstufungen nur dort erfolgen, wo unbedingt notwendig. Bereits ab
dem ersten Tag soll ein Vollzugsplan fiir jeden einzelnen Jugendlichen erar-
beitet und dabei auch auf eine durchzufiihrende Bildungsanamnese Riick-
sicht genommen werden.

In Unterarbeitsgruppen beschaftigten sich die Expertinnen und Experten mit
den Bereichen ,Behandlung und Betreuung”, ,Ausbildung und Beschafti-
gung”, ,Tagesstruktur und Freizeit” sowie ,Transport” (zwischen der JA Miin-
nichplatz und dem Landesgericht fiir Strafsachen Wien).

So erarbeitete die Unterarbeitsgruppe beispielsweise differenzierte Muster-
tagesplane fiir den Wohngruppenvollzug, den (halb-)geschlossenen Vollzug
sowie die Untersuchungshaft, die in der Folge an die individuellen Beduirf-
nisse der einzelnen Inhaftierten angepasst werden muissen. Sie empfahl
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auBerdem, die Jugendlichen in die Erstellung der Tagesplane und Abteilungs-
regeln einzubinden, diese ausfiihrlich zu besprechen und die Vereinbarungen
durch die Insassen und jeweiligen Bediensteten unterzeichnen zu lassen.

Bei der Erarbeitung eines Ausbildungs- und Beschaftigungsangebots ist auf
die unterschiedlichen Bedirfnisse der Jugendlichen einzugehen. Der Padago-
gische Dienst soll eine entsprechende Jahresplanung vornehmen, die auch
auf Ersatzprogramme in den Ferien achtet. Es wurde ein entsprechender
Katalog an mdglichen internen und externen Freizeitangeboten ausgearbei-
tet. Die Freizeitgestaltung soll dabei helfen, die individuellen Starken und
Schwaéchen der Jugendlichen zu férdern bzw. auszugleichen.

Die Erkenntnisse der Unterarbeitsgruppen weisen darauf hin, dass sich die
Einrichtungen im Bildungs- sowie Freizeitbereich nach AuBen orientieren soll-
ten, sofern dies aus Sicherheitserwagungen mdglich ist. So sollen vermehrt
Einzel- und Gruppenausgange stattfinden. Ob Besuche von externen Aus-
bildungs- bzw. BeschaftigungsmaBnahmen mdglich sind, soll im Einzelnen
Uberprift werden.

Den von der JA Gerasdorf vor Jahren praktizierten ,Abholbesuch” lobten
die Arbeitsgruppen als Best Practice. Jugendliche kénnen, sofern sie daflr
geeignet sind, von erwachsenen Bezugspersonen (die zuvor als zuverlassig
und vorbildhaft eingestuft wurden) aus der JA abgeholt und auch wieder
zurickgebracht werden. In Gerasdorf musste diese Form des Ausganges ein-
gestellt werden, was der NPM mit Bedauern zur Kenntnis genommen hatte
(Wahrnehmungsbericht ,Jugend in Haft” 2022, S. 23). Eine (Wieder-)Einfiih-
rung am Standort Minnichplatz ware wiinschenswert.

Wiederholt wiesen die Unterarbeitsgruppen auf die Wichtigkeit des Personals
hin. Selbstverstéandlich muss flir eine optimale Betreuung und Behandlung
der Jugendlichen ausreichend Personal aller Berufsgruppen zur Verfiigung
stehen. Zumindest ebenso wichtig sind jedoch die Einstellung, der Einsatz
und die Fortbildung dieser Personen. Die Bediensteten missen als Vorbilder
fungieren.

Soweit es den — fiir das im Jugendvollzug tatige Personal — verpflichtenden
Lehrgang betrifft, finden diese Fortbildungen nun laufend statt. Ein Lehrgang
im Dezember 2024 gab diesen Bediensteten auch Einblick in die Aufgaben
der VA und des NPM.

Die Mitglieder der AG betonten wiederholt, dass es nach dem Absiedeln der
mannlichen Jugendlichen aus der JA Wien-Josefstadt dort keinen Schulstand-
ort mehr geben werde und den jungen, dort inhaftierten Frauen auch ein
gemischtgeschlechtlicher Unterricht nicht mehr angeboten werden kdnnte.
Einig waren sich die Expertinnen und Experten jedoch auch, dass eine Unter-
bringung der Madchen in der JA Minnichplatz — aufgrund ihrer geringen
Anzahl — nicht anzuraten sei. Das BMJ stellte in Aussicht, dass die jungen

Externalisierung
empfohlen

VA beteiligt sich
am Lehrgang
Jugendvolizug

Weiblichen
Jugendlichen
erwachsen Nachteile
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JA Wien-Josefstadt

Insassinnen in die JA Schwarzau Uberstellt werden und es dort bereits Uber-
legungen gebe, wie die Situation — vor allem die schulische — verbessert
werden kann.

Kritisch sah die AG, dass bereits im April 2024 begonnen wurde, die Jugend-
lichen aus der JA Gerasdorf in die Jugendabteilung der JA Wien-Josefstadt zu
verlegen. Die JA Gerasdorf soll so schnell wie méglich ihrer neuen Nutzung
— der Anhaltung mittel- und langstrafiger junger Menschen mit Ausbildungs-
schwerpunkt — zugefiihrt werden.

Im September 2024 wurden die Zustdnde in der Jugendabteilung der JA
Wien-Josefstadt medial heftig kritisiert. Berichtet wurde von katastrophalen
hygienischen Zustéanden — verdreckte Wande und Waschbecken, Ungeziefer
wirde aus den Steckdosen krabbeln, Jugendliche, die tagstiber stundenlang
sich selbst Uberlassen werden und nicht ausreichend zu essen hatten.

Dazu informierte das BMJ die AG zuletzt im November 2024, dass mit Janner
2025 begonnen werden soll, etwa 25 Jugendliche aus der JA Wien-Josefstadt
in die neue Anstalt zu verlegen. Diese werde anfanglich — bis langstens zur
Fertigstellung des Umbaus und dem geplanten Vollbetrieb im Herbst 2025 —
als AuBenstelle der JA Wien-Josefstadt laufen. Ab diesem Zeitpunkt sollen
dann auch die neuen Standards flir die Sonderanstalt fir Jugendliche voll-
umfanglich gelten, die aus den Empfehlungen der AG erarbeitet wurden.

» Die neue Sonderanstalt fiir Jugendliche soll so rasch wie moglich eingerichtet wer-

den.

» Von den Expertinnen und Experten erarbeitete Standards sind in der Sonderanstalt
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umzusetzen.

JA Linz

Einzelfall: 2024-0.031.305 (VA/BD-]/B-1)

2.5.2.1 Uberbelag belastet Jugendabteilungen

Der allgemein hohe Belag in Osterreichs JA (vgl. dazu Néheres im Kap.
2.5.5.1 ,Uberfiillung von Gefiangnissen”, S. 147 f.) wirkt sich auch auf die
Aufenthaltsbedingungen von Jugendlichen aus.

Die JA Linz war im April 2024 stark Gberbelegt. Es waren 13 Jugendliche in
Haft, die Jugendabteilung ist jedoch nur flir acht Personen konzipiert. Auf-
grund der hohen Zahl an Einlieferungen mussten im Juni 2024 die groBen
Mehrpersonenhaftrdume der Jugendabteilung fir den Erwachsenenvoll-
zug geraumt werden. Die 14- bis 18-Jahrigen wurden auf Abteilungen des
Erwachsenenvollzugs verlegt.

Werden Jugendliche nicht auf der Jugendabteilung mit Wohngruppenvollzug
angehalten, kénnen die Haftrdume meist nicht wie im Wohngruppenvollzug
gedffnet und keine Freizeitaktivitdten durchgeflhrt werden. Zudem kdénnen



in diesen Fallen auch an den Wochenenden keine sozialpadagogischen MaB-
nahmen stattfinden. Zum Besuchszeitpunkt waren zwei Jugendliche in einem
Zwei-Personen-Haftraum auf der Erwachsenenabteilung angehalten.

Das BMJ] bestatigte die Anhaltung von Jugendlichen auch auf anderen Abtei-
lungen mit Erwachsenen aufgrund der angespannten Belagssituation in der
JA Linz. Die Taskforce Belagsmanagement (s. dazu Naheres im Kap. 2.5.5.1
,Uberfiillung von Gefangnissen”, S. 147 f.) diskutiere jedoch bereits MaBnah-
men zur Entlastung der besonders betroffenen JA Linz. Das BMJ hoffte, dass
dadurch eine Entspannung eintritt, die sich auch auf die Jugendabteilung
auswirken wird.

» Der Jugendvollzug ist als Wohngruppenvollzug zu fiihren. Das bedeutet, dass die
Haftrdaume an Wochentagen, Wochenenden und Feiertagen grundsétzlich ganzta-

gig offen zu halten sind.

» Jugendliche, die mit Erwachsenen angehalten werden, sind so unterzubringen, dass
ein schédlicher Einfluss oder eine sonstige Benachteiligung der bzw. des jugendli-
chen Gefangenen durch erwachsene Gefangene verhindert wird. Sie dirfen keine
Benachteiligung gegeniiber Jugendlichen auf der Jugendabteilung erfahren.

Einzelfdlle: 2024-0.587.070, 2024-0.589.805 (beide VA/BD-J/B-1)

2.5.2.2 Unzureichende Betreuung in gerichtlichen Gefange-
nenhausern

Seit Jahren weist der NPM darauf hin, dass die Betreuung Jugendlicher in
gerichtlichen Gefangenenhdusern ohne Jugendabteilung verbesserungswiir-
dig ist (zuletzt PB 2023, Band ,Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 166
sowie Wahrnehmungsbericht ,Jugend in Haft” 2022, S. 11 f.).

Ein Beispiel hierfiir ist die JA Feldkirch. Dort werden regelmaBig Jugendliche
angehalten, wenn auch stets nur eine sehr geringe Anzahl. 2023 waren es
vier, im Jahr 2024 (bis August) ebenfalls vier. Eine eigene Abteilung gibt es
fur sie nach wie vor nicht. Auch die Betreuung hat sich nicht verbessert.

Die Jugendlichen sind fallweise schlichtweg unterfordert und bis zu 22 Stun-
den téglich in ihrem stark abgewohnten Haftraum eingeschlossen. Hinzu
kommt, dass keine gesonderte Betreuung Jugendlicher und junger Erwach-
sener durch Sozialpadagoginnen und Sozialpddagogen mangels Planstel-
len erfolgt. Insgesamt sind die Lebens- und Aufenthaltsbedingungen der
Jugendlichen in der JA Feldkirch aus menschenrechtlicher Sicht zu kritisie-
ren. Es missen zeithahe MaBnahmen ergriffen werden, insbesondere muss
ein, den geltenden (Mindest-)Standards entsprechendes, Betreuungskonzept
ausgearbeitet und in die Praxis umgesetzt werden.

Fehlende
Jugendabteilung

JA Feldkirch
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fiir Frithjahr 2025

ELIS Das BMJ stellte in Aussicht, dass die zustdandige Fachabteilung die Vollzugs-
bedingungen fir jugendliche Inhaftierte thematisieren wird. Eine Integra-
tion in die Betriebe, eine Versorgung mit BildungsmaBnahmen, ein allfalliger
Zukauf von Lehrkraften und die Initiierung von Freizeitgestaltungsgruppen
werden im Fokus dieser Gesprache liegen. Als erste MaBnahme ermdglichte
die JA Feldkirch seit Jahresbeginn 2024 vermehrt, dass die Jugendlichen in
der Bibliothek ,elis” (eLearning im Strafvollzug) Programme unter Aufsicht
etwa ein bis zwei Stunden tdglich nutzen kénnen, sodass sie padagogischen
Input und IT-unterstiitzte Wissensvermittlung erhalten.

Jugendkonzept Im Friihjahr 2025 wird die zustandige Fachabteilung des BMJ mit der Leiterin
der JA Feldkirch und dem Fachpersonal vor Ort ein Jugendkonzept ausarbei-

eplant
gep ten.

Jugendliche berichteten der Besuchsdelegation, dass ein Insasse einer ande-
ren Abteilung Suizid begangen habe. Auch wenn die Jugendlichen diesen
nicht unmittelbar miterlebt haben, beschaftigte sie der Vorfall sehr. Der NPM
empfiehlt, in Zukunft mit Jugendlichen — als besonders vulnerable Personen-
gruppe — proaktiv Gesprache zu fiihren und Hilfsangebote zu stellen, wenn
Situationen als besonders belastend erlebt werden.

Auch in JA, in denen keine Jugendabteilung eingerichtet ist, miissen Jugendliche
gemanB den Mindeststandards fiir den Jugendvollzug betreut werden.

Personen, denen die Freiheit entzogen ist, sollen sinnvolle Aktivitdten angeboten
werden; dies gilt insbesondere fiir Jugendliche. Neben Erziehung sowie Schul- bzw.
Berufsbildung soll auch die sportliche Betdtigung und eine verniinftige Freizeitbe-
schéftigung ein wichtiger Teil dieses Programmes sein.

Es ist sicherzustellen, dass Jugendliche in Haft von speziell auf deren Bediirfnisse
und Anforderungen geschultem Personal betreut werden. Alle auf Jugendabteilun-
gen eingesetzten Bediensteten haben zwingend den Lehrgang fiir den Jugendvoll-
zug zu absolvieren.

Mit Jugendlichen — als besonders vulnerable Personengruppe — sind proaktiv
Gesprdche zu fiihren und Hilfsangebote zu stellen, wenn eine Situation (z.B. ein
Suizid in der JA) als besonders belastend erlebt wird.

Einzelfall: 2024-0.382.760 (VA/BD-]/B-1)

2.5.2.3 Empfehlungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie

JA salzburg  Jugendliche Inhaftierte stellen eine besonders vulnerable Personengruppe
missachtet  4ar jene, die an psychischen Stérungen leiden umso mehr. Daher verein-

Therapievorschlag barte die JA Salzburg eine ambulante Behandlungs- und Therapiemdglich-
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keit mit dem Universitatsklinikum der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Bei
der Durchsicht der Dokumentation eines Inhaftierten stellte die Kommission



Justizanstalten

jedoch fest, dass eine von der Klinik empfohlene medikamentdse Therapie in
der JA nicht verschrieben worden war — die Griinde dafiir waren nicht nach-
vollziehbar.

Der NPM drangt darauf, dass eine von Facharztinnen und Facharzten emp-
fohlene Behandlung auch angeboten wird. Sollten sich Zweifel vonseiten des
medizinischen Personals ergeben, ware eine Kontaktaufnahme mit der Klinik
sinnvoll, um die Uberlegungen mit den Fachleuten des Spezialbereichs zu
diskutieren.

Das BMJ gab bekannt, dass mittlerweile ein Facharzt fiir Kinder- und Jugend- Kooperation
psychiatrie fir die Anstalt gewonnen werden konnte. Ein entsprechender ::.:::ﬁﬁ?ﬂ:;
Kooperationsvertrag mit den Salzburger Landeskliniken konnte abgeschlos-

sen werden.

» Inhaftierte sind fachgerecht medizinisch zu betreuen, wozu auch ein entsprechen-
der Austausch mit Facharztinnen und Facharzten gehort.

» Empfehlungen der Facharztinnen und Facharzte ist grundsétzlich zu folgen.

Einzelfall: 2024-0.573.323 (VA/BD-]/B-1)

2.5.3 LGBTIQ*-Personen in Haft

Die Verletzung der Menschenrechte von Personen aufgrund ihrer tatsachli-
chen oder vermuteten sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identi-
tat ist nach wie vor ein weit verbreitetes Phdnomen. Wenngleich lesbische,
schwule, bisexuelle, transidente, intersexuelle und queere Personen ahnli-
che Risiken und Anliegen teilen, so hat jede Person individuelle Bedirfnisse.
Diese Personengruppen sind besonders gefahrdet, diskriminiert, missbraucht
oder einer erniedrigenden Behandlung ausgesetzt zu werden.

Ein EU-weites Projekt soll einen umfassenden Uberblick {iber die Situation Fokusgruppe
von LGBTIQ*-Personen in Haft geben. Die VA nahm im November 2024 an

einer vom Ludwig Boltzmann Institut flir Grund- und Menschenrechte orga-

nisierten Fokusgruppe teil, die darauf abzielt, das Projekt und erste Ergeb-

nisse vorzustellen sowie Herausforderungen und vielversprechende Praktiken

zu identifizieren, um Empfehlungen zur Starkung der Rechte dieser Perso-

nengruppe zu erarbeiten.

Erhebungen des NPM ergaben, dass es aktuell in Osterreich keine relevan-
ten Gesetze, Verordnungen oder Erldsse gibt, die auf die Situation von bzw.
den Umgang mit LGBTIQ*-Personen in Haft und deren konkrete Bedirfnisse
Bedacht nehmen. Auch bei der Aus- und Fortbildung von Personen, die im
Vollzug arbeiten, wird dieses Thema nicht behandelt.
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Aus- und Fortbildung

des Personals

Ausstehende

Ergebnisse einer AG

CPT-Empfehlungen
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zu transgender
Personen

Das BMJ] berichtete, dass ab Dezember 2024 im Rahmen der Ausbildung der
Justizwachebediensteten der Unterrichtsgegenstand ,,Diversity und Gender
Mainstream” die Sensibilisierung von Bediensteten hinsichtlich der besonde-
ren Bedlrfnisse dieser Personengruppe starker erfolgen soll. Als Vortragende
kommen Bedienstete des Exekutivdienstes, des Sozialen Dienstes und des
Padagogischen Dienstes zum Einsatz. Eine vorgeschriebene Qualifizierung
flr diese Tatigkeit gibt es nicht.

Es erscheint wichtig, im Zuge der Ausbildung von Bediensteten des Straf-
und MaBnahmenvollzugs, die Vulnerabilitét und die praktischen Herausfor-
derungen von LGBTIQ*-Personen verstarkt zu adressieren. Es sollten zudem
Fortbildungs- und SensibilisierungsmaBnahmen flr das Personal tber inter-
nationale Menschenrechtsnormen in Bezug auf sexuelle und geschlechtli-
che Identitat etabliert werden (Yogyakarta-Prinzipien, Prinzip 9G). Sinnvoll
erscheint, eine verstarkte Kooperation mit NGOs zu initiieren, um von deren
Expertise zu profitieren.

Ein erster Ansatzpunkt flir spezielle Leit- bzw. Richtlinien fiir den Umgang
mit LGBTIQ*-Personen koénnten die im Jahr 2015 von einer AG im BMJ zum
Thema ,Transsexualitdt in Haft” erarbeiteten Richtlinien sein. Die Ergebnisse
dieser AG wurden allerdings bisher nicht veréffentlicht.

Besonders wichtig ist das Respektieren von Anreden und Pronomen, die Ein-
haltung der ,Standards of Care”, die Ermdglichung der Fortsetzung einer
begonnenen Behandlung im Fall einer Transition sowie die Besonderheiten
bei Personendurchsuchungen bei transgender Personen zu thematisieren.
International wird empfohlen, LGBTIQ*-Personen — soweit mdglich — an
Entscheidungen, inwieweit der Ort der Inhaftierung den Bediirfnissen ent-
spricht, zu beteiligen (Yogyakarta-Prinzipien, Prinzip 9C).

Betreffend transgender Personen ist es im Rahmen der Erstellung von Leit-
bzw. Richtlinien notwendig, sich mit der Frage der adaquaten Unterbrin-
gung (in Frauen- oder Mannerabteilungen oder sogar in speziellen Teilen von
Gefangnissen) zu befassen. Das CPT vertritt die Ansicht, dass diese Personen
grundsatzlich in der Abteilung eines Geféangnisses untergebracht werden, die
dem Geschlecht entspricht, mit dem sie sich identifizieren.

Das StVG besagt, dass die mit einer Entbl6Bung verbundene kérperliche
Durchsuchung in Anwesenheit zweier Bediensteter des Geschlechtes des
Strafgefangenen durchzufiihren ist. Gesetzlich ist keine Sonderlésung fiir Per-
sonen des dritten Geschlechtes oder transgender Personen vorgesehen. Die
Uberarbeiteten Standards flir die Durchsuchung von Personen im Osterreichi-
schen Straf- und MaBnahmenvollzug vom Oktober 2023 sehen vor, bei einer
Durchsuchung von Personen des dritten Geschlechts sowie von transgender
Personen auf die duBeren Geschlechtsmerkmale abzustellen. Entsprechen
die primaren Geschlechtsmerkmale nicht dem eingetragenen Geschlecht im
Personenstandsregister, ist die zu durchsuchende Person zu befragen, wel-



ches duBere Geschlechtsmerkmal vorhanden bzw. starker ausgepragt ist.
Personendurchsuchung mit EntbléBung sollten bei transgender Personen,
laut CPT, von einer bzw. einem Bediensteten desselben Geschlechts durch-
geflihrt werden, mit dem sich die durchsuchte Person identifiziert.

Wirde medizinisches Personal die Durchsuchung vornehmen, misste dieses
nicht demselben Geschlecht der zu durchsuchenden Person angehéren. Es
besteht zwar de jure die Mdglichkeit der Beiziehung einer Arztin bzw. eines
Arztes, in der Praxis stoBt man hier aber an Grenzen, da medizinisches Per-
sonal nicht immer verfugbar ist.

Das BM]J stellte in Aussicht, dass im heurigen Jahr unter Einbindung von Voll- Neue Leitlinien
zugspraktikerinnen und Vollzugspraktikern, Expertinnen und Experten spezi- Werden derzeit

elle Leitlinien (bzw. ein sog. Handlungsleitfaden) fiir den Umgang mit

erarbeitet

LGBTIQ*-Personen im o&sterreichischen Straf- und MaBnahmenvollzug erar-
beitet werden.

>

>

Es sind spezielle Leit- bzw. Richtlinien fiir den Umgang mit LGBTIQ *-Personen im
Straf- und MaBnahmenvollzug zu erarbeiten.

LGBTIQ*-Personen sollen wéahrend der Haft — soweit méglich — an den Entschei-
dungen dariiber beteiligt werden, ob der Ort der Inhaftierung den Bediirfnissen,
die sich aus ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identitit ergeben,
angemessen Rechnung tragt.

Personendurchsuchung mit EntbloBung soll bei transgender Personen von einer
bzw. einem Bediensteten desselben Geschlechts durchgefiihrt werden, mit dem
sich die durchsuchte Person identifiziert.

Personen, die im Rahmen von Geschlechtsanpassungen (gender reassignment)
Veranderungen an ihrem Korper anstreben, ist der Zugang zu kompetenter, nicht-
diskriminierender Behandlung, Versorgung und Betreuung zu ermdoglichen.

Es sollen laufende Menschenrechtstrainings zu Diversitidt und LGBTIQ*-Personen
fiir alle Bediensteten des Straf- und MaBBnahmenvollzugs etabliert werden.

Im Rahmen der Grundausbildung der Bediensteten des Straf- und MaBnahmenvoll-
zugs sollen die Bediirfnisse von LGBTIQ*-Personen im Vollzug behandelt werden.

Einzelfalle: 2023-0.467.324, 2023-0.624.235, 2023-0.024.807 (alle VA/BD-
3/B-1)

2.5.4 Bauliche Ausstattung
2.5.4.1 Neubau erforderlich

Der NPM flihrte im April 2024 einen Follow-up-Besuch in der JA Feldkirch JA Feldkirch
durch. Erneut mussten zahlreiche strukturelle Defizite — wie etwa die langen
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Adaptierung der
Ordinationsraume

Einschlusszeiten, die geringen Arbeitsmdglichkeiten, die beengten Haftraum-
bedingungen sowie die geringen Freizeit- bzw. Sportmdglichkeiten — festge-
stellt werden, die Gberwiegend auf die alte Baustruktur der JA zuriickzuftih-
ren sind.

Positiv ist, dass die Raumlichkeiten der Krankenabteilung adaptiert wurden.
Im 3. ObergeschoB befinden sich nun ein Warteraum, ein Biro fir die Jus-
tizwachebediensteten und drei weitere Raume flir den Pflegerischen, den
Zahnarztlichen, den Allgemeinmedizinischen sowie den Psychiatrischen
Dienst. Die Arztraume sind mit modernen Geraten eingerichtet. Dass nun-
mehr zwei separate Untersuchungsraume zur Verfligung stehen, stellt einen
wesentlichen Fortschritt dar. Auch im Bereich des Gesperres wurden Ande-
rungen vorgenommen. Konkret wurde durch die SchlieBung der Galerien des
Traktes mit einer tragenden Deckenkonstruktion eine Zwischendecke einge-
zogen. Diese MaBnahme alleine vermag an den strukturellen Defiziten nur
marginal etwas zu verbessern, das Grundproblem jedoch nicht zu l6sen.

Der NPM fordert seit Jahren die Realisierung des geplanten Zu- bzw.
Umbaus. Bereits vor vielen Jahren wurde ein Grundstick flir den Neubau
gewidmet und Neubauplane liegen vor. Bedauerlicherweise wurden die Bau-
maBnahmen fir die JA Feldkirch immer wieder verschoben.

Im Jahr 2022 teilte das BMJ mit, dass die JA Feldkirch in der Priorisierungs-
liste hinsichtlich einer Sanierung nach oben geriickt sei. Kiirzlich erfuhr die
VA jedoch, dass ein Neubau aus budgetarer Sicht derzeit nicht absehbar sei.

» Es bedarf der Errichtung von Neubauten oder umfangreicher Adaptierungen von
veralteten baulichen Strukturen, um einen modernen Strafvollzug umsetzen zu
konnen. Geplante Zu- bzw. Umbauten sind ehestmaoglich zu realisieren.

Wenig
Therapieraume
im FTZ Gollersdorf
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Einzelfall: 2024-0.382.760 (VA/BD-]/B-1)

2.5.4.2 Erhebliche bauliche Schwachen

Aus Anlass seines Besuchs im Mai 2023 kritisierte der NPM, dass im FTZ
Gollersdorf keine adaquaten Therapieraumlichkeiten vorhanden sind. Aktuell
wirden Untergebrachte mitunter in sehr kleinen Therapieraumen vorgefihrt,
was auch personelle Ressourcen binde. Es sollte auf den Stationen ausrei-
chend Zimmer geben, sodass dort eine aufsuchende Betreuung stattfinden
kann.

Das BMJ verwies darauf, dass es auf einer der Wohnstationen mehrere The-
rapierdume gabe. Auch wiirden Raume in der Besucherzone sowohl von den
Mitarbeitenden des FTZ wie von externen Therapeutinnen und Therapeuten
und Seelsorgerinnen bzw. Seelsorgern genutzt. Damit konnte jedoch die Kri-
tik des NPM nicht entkraftet werden. Abhilfe wird erst der Zubau bringen. Mit
den Bauarbeiten soll 2026 begonnen werden.



Als nicht den menschenrechtlichen Standards entsprechend beurteilte die
Kommission den mit Glaswanden ausgeftihrten Akutraum. Weder waren am
Tag des Besuchs dort Notfallknopf, die WC-Spiilung und der Wasserspender-
knopf kenntlich gemacht, noch verfiigte der Haftraum Uber einen Liegequa-
der. Der Untergebrachte miisse auf einer Matratze auf einem Betonsockel
schlafen. Richtig ist, dass sich die Aufstellung eines Sitz- und Liegequaders
aufgrund der Kleinheit des Raumes und der Gefahr, damit beide Tiren zu
blockieren, als nicht umsetzbar erweist. Notfallknopf, WC-Spiilung und Was-
serspenderknopf wurden spéter farblich kenntlich gemacht und entspre-
chend beschriftet.

» FEin behandlungsorientierter MalBnahmenvollzug setzt ausreichend Therapierdume

voraus.

Einzelfall: 2023-0.428.465 (VA/BD-J/B-1)

2.5.4.3 Kinderfreundliche Ausstattung von Besuchsraum-
lichkeiten

Gerade in der JA Schwarzau, einer JA fir Frauen, in der haufig Kinder zu
Besuch kommen, sollen die Besuchsraumlichkeiten familienfreundlich ausge-
stattet sein. Bereits im Vorjahr griff die JA die Anregung des NPM auf, gestal-
tete die Spielecke freundlicher und stellte weiteres Kinderspielzeug bereit
(PB 2023, Band ,Praventive Menschenrechtskontrolle, S. 143). Anlasslich
eines Folgebesuchs im Oktober 2023 setzte die JA weitere Anregungen des
NPM um. Ein Kindertisch wurde zusatzlich zu den Kindersesseln gekauft und
ein Wickeltisch bereitgestellt.

JA Schwarzau

» Besuche mit Kindern sollen in einem kindergerechten und freundlichen Ambiente

stattfinden.

» Die Besuchsrdumlichkeiten einer JA fiir Frauen, in der haufig Kinder zu Besuch

kommen, sollen familienfreundlich ausgestattet sein.

Einzelfall: 2024-0.086.520 (VA/BD-J/B-1)

2.5.4.4 GroBe Gefahrenquelle bei Stockbetten

Bereits mehrmals machte der NPM darauf aufmerksam, dass es dringend
noétig ist, Stockbetten mit einer Aufstiegshilfe und einer Absturzsicherung zu
versehen (vgl. PB 2018, Band ,Kontrolle der offentlichen Verwaltung”,
S. 181). Trotz Zusage des BMJ, samtliche Betten entsprechend auszustatten,
finden sich in Osterreichischen JA immer wieder Stockbetten ohne entspre-
chende Sicherungen — so auch im Frihjahr 2024 in der JA Salzburg. Auf-
grund der hohen Belagszahlen missen in vielen Haftrdumen zusatzliche Bet-
ten gestellt werden (vgl. dazu Naheres im Kap. 2.5.5.1 ,Uberfiillung von

JA Salzburg:
Nachriistung seit
Jahren zugesagt
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Gefangnissen”, S. 147 f.). Dabei wird — so scheint es — auf die nétigen Auf-
stiegshilfen und Absturzsicherungen vergessen. Ohne diese ist es in Osterrei-
chischen JA bereits zu mehreren schweren Unfallen gekommen. Den Bund
treffen Schutz- und Firsorgepflichten flir Personen, die ihm an Orten einer
Freiheitsentziehung anvertraut sind. Mittlerweile wurden die Sicherungen in
der JA Salzburg angebracht.

» Séamtliche Stockbetten sind mit einer Aufstiegshilfe und einer Absturzsicherung

auszustatten.

JA Linz

Barrierefreie Dusche
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gefordert

Einzelfall: 2024-0.573.323 (VA/BD-]/B-1)

2.5.4.5 Mangelnde Barrierefreiheit in Sanitareinrichtung

Der NPM besuchte die JA Linz im April 2024 und stellte fest, dass der roll-
stuhlgerechte Haftraum flir Manner (ber keine Dusche verfiigt. Der Zugang
zur Gemeinschaftsdusche ist nicht barrierefrei und die Duschkabinen sind
nicht rollstuhlgerecht ausgefiihrt. Eine mobile Rampe zur Uberwindung der
Barriere (Kante) ist laut Erhebungen des NPM nicht verfligbar. Der Gemein-
schaftsduschraum verfligt Giber keinen Notrufknopf.

Der NPM empfahl, eine barrierefreie sowie rollstuhltaugliche Duschmdglich-
keit einzurichten und einen Notrufknopf zu installieren, sodass Inhaftierte im
Bedarfsfall rasch um Hilfe rufen kénnen. Das BMJ gab an, dass derzeit die
Adaptierung des Abteilungsbades auf einen barrierefreien Duschbereich mit-
tels Rampe vorbereitet wird. Zudem werde gepriift, ob ein mobiler Notfall-
knopf technisch umgesetzt werden kann. Die Vorhaben wiirden zeitnah
durchgefiihrt, sobald die finanziellen Ressourcen vorliegen.

Die Finrichtungen des Straf- und MaBnahmenvollzugs sollen fiir Menschen mit
Behinderungen ohne besondere Erschwernisse und grundsétzlich ohne fremde
Hilfe zugénglich sein.

Es ist fir eine ausreichende Anzahl an barrierefreien Haftraumen sowie fir eine
rollstuhltaugliche Duschmoéglichkeit zu sorgen.

Bei der barrierefreien Adaptierung eines Haftraumes sind alle einschldagigen
Bestimmungen und Richtlinien zu beriicksichtigen.

In den Gemeinschaftsbadern bzw. Gemeinschaftsduschen ist eine Notruftaste zu
installieren, sodass Inhaftierte im Bedarfsfall rasch um Hilfe rufen kénnen.

Einzelfall: 2024-0.589.805 (VA/BD-]/B-1)
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2.5.5 Lebens- und Aufenthaltsbedingungen
2.5.5.1 Uberfiillung von Gefingnissen

Der Uberbelag ist ein gravierendes strukturelles Problem im &sterreichischen
Straf- und MaBnahmenvollzug (vgl. PB 2023, Band ,Praventive Menschen-
rechtskontrolle”, S. 137 ff.). Kaum eine Einrichtung ist nicht Gberfllt. Als
Grund fir die gestiegenen Belagszahlen flihrt das BMJ verschiedene Faktoren
an, wie den Anstieg der Allgemeinbevélkerung, noch bestehende Riickstéande
durch den pandemiebedingten Aufschub der Haftantritte, die Entwicklungen
im Bereich der unabhdngigen Rechtsprechung, Belagsreduktionen aufgrund
notwendiger BaumaBnahmen und dringend erforderliche Reorganisations-
maBnahmen betreffend den MaBnahmenvollzug.

Der Uberbelag und dessen Folgen sind aus sozialer, psychischer und beson-
ders auch gewaltpraventiver Sicht jedenfalls als problematisch einzustufen
(vgl. dazu Naheres im Kap. 2.5.1 ,Gewalt in Haft — ein strukturelles Prob-
lem”, S. 131 ff.). Uberfiillung von JA kann fiir sich genommen aus psychi-
scher Sicht unmenschlich oder erniedrigend sein.

Die JA Linz war im April 2024 mit fast 260 Personen belegt, obwohl der Maxi-
malstand in der JA (ohne elektronisch lberwachtem Hausarrest usw.) 206
sein sollte. Der Gesamtstand der Einrichtung betrug tiber 380 Personen. Die
Mannerabteilungen waren zu 129 % belegt.

Auch in der JA Salzburg traf die Kommission bei einem Besuch im Friih-
jahr 2024 245 Personen an, was einem Belag von 115% entspricht. Die
hohe Auslastung fiihrt dazu, dass man sich mit zusatzlichen Betten behel-
fen muss — Einzelhaftrdume werden mit Stockbetten ausgestattet. Der hohe
Belag fuhrt zu erheblichen Problemen in der JA: Eine Komplizentrennung ist
schwer zu gewahrleisten. Dem Trennungsgebot zwischen Untersuchungshaft
und Strafhaft kann kaum entsprochen werden.

Im Juni 2024 war die JA Wels mit 182 Inhaftierten belegt, obwohl die maxi-
male Belagskapazitat 156 betrégt. Es waren in 13 Haftrdumen Zusatzbet-
ten aufgestellt. Flr den Fall eines weiteren Anstieges des Insassenstands
war geplant, auf allgemeine Raume (z.B. Aufenthalts- oder Fitnessréaume)
zurlickzugreifen, um Inhaftierte unterbringen zu kénnen. Dieser Notfallplan
habe aufgrund einer leichten Entspannung der Situation nicht umgesetzt
werden mussen.

Der NPM forderte erneut, dass zeitnahe kurz- und langfristige MaBnahmen
gegen die bundesweit bestehende Uberbelegung von JA gesetzt werden.
Eine Ausweitung des elektronisch liberwachten Hausarrestes mittels FuBfes-
sel, wie bereits seit Jahren geplant, wiirde den Belag etwas entlasten. Das
BMJ gibt dazu an, dass es derzeit keinen konkreten Zeithorizont mitteilen
kdnne, wann diese Vorhaben umgesetzt werden.

Massive Belastung

JA Linz

JA Salzburg

JA Wels
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Taskforce ,Belags-

management”

Vollzugsortsanderun-
gen in Abstimmung

mit den JA

Um eine rasche und flexible Reaktion auf sich abzeichnende Belagsentwi-
cklungen setzen zu kdnnen und um eine bestmdgliche Ausniitzung der vor-
handenen Kapazitaten zu erreichen, etablierte die Justizverwaltung mit Juli
2024 die Taskforce ,Belagsmanagement”.

Die Taskforce stellt ein regional koordiniertes Vorgehen betreffend amtswegi-
ger Vollzugsortsanderungen sicher. Die neue Einheit fungiert als Beratungs-
gremium der GD im BMJ. Es sollen insbesondere AuBenstellen und Freigan-
gerhduser optimal ausgelastet werden.

Das Aufgabengebiet der Taskforce umfasst zum derzeitigen Zeitpunkt aus-
schlieBlich amtswegige Vollzugsortsanderungen. Zudem sind einige Bereiche,
wie z.B. Sicherheitsiberstellungen oder der MaBnahmenvollzug, vom Auftrag
ausgenommen.

» Es sind kurz- und langfristige MaBnahmen gegen die Uberbelegung von JA zu setzen.

» Es ist dafiir vorzusorgen, dass den Inhaftierten in ihren Haftraumen ausreichend
individueller Lebensraum gewahrt wird.

Mittellose Inhaftierte
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bendtigen
Unterstiitzung

Einzelfalle: 2024-0.068.005, 2024-0.589.805, 2024-0.573.323, 2024-
0.580.679 (alle VA/BD-J/B-1)

2.5.5.2 Bezug von Bedarfsgegenstianden

Der NPM trifft bei seinen Besuchen immer wieder auf Personen, die bei ihrer
Inhaftierung mittellos sind und darunter leiden, weil sie beispielsweise nicht
mit ihren Angehdrigen telefonieren kdnnen oder nikotinstichtig sind. Gerade
die ersten Tage in der JA stellen eine Herausforderung dar. Wenn es in die-
ser Zeit (etwa bis zu einer Uberweisung von Angehérigen) keine Méglich-
keit gibt, Zigaretten zu beziehen, verschlimmert sich die Situation. Auch bei
einem Besuch in der JA Salzburg baten einige Inhaftierte diesbezliglich um
Unterstutzung.

Psychisch erkrankte Inhaftierte oder Inhaftierte in einem psychischen Aus-
nahmezustand sind dabei eine besonders vulnerable Gruppe. Mittellosigkeit
macht sie anfallig, sich bei anderen Insassinnen und Insassen zu verschul-
den und erpressbar zu machen, was auch hdufig zu Gewaltvorfallen flihrt
(vgl. dazu Naheres im Kap. 2.5.1 ,Gewalt in Haft — ein strukturelles Prob-
lem”, S. 131 ff.).

Bisher konnte der NPM feststellen, dass Inhaftierten gem. § 34 Abs. 2 StVG
nach Aufnahme sowie bei einer Vollzugsortsénderung alsbald ermdéglicht
wird, Bedarfsgegenstdnde in angemessenem Umfang (und unter Verwen-
dung des Eigengeldes) zu beziehen. Mangels ausreichender Geldmittel kén-
nen Inhaftierte um einen Vorschuss ansuchen. In einem solchen Fall Gber-
prift die Wirtschaftsstelle mithilfe der Gefangenengelderverrechnung (GGV)



Justizanstalten

die finanzielle Bediirftigkeit. Uber diese Méglichkeit werden die Betroffenen
informiert. Darliber hinaus erhalten alle Inhaftierten bei der Aufnahme ein
Zugangspaket, das Toiletten- und Hygieneartikel (wie Seife, Duschgel, Zahn-
birste und Zahnpasta usw.) beinhaltet. Diese werden nach Verbrauch und
bei Fortdauer der Mittellosigkeit kostenlos ersetzt.

Die Erhebungen des NPM ergaben, dass die Anstalten darliber hinaus der
Mittellosigkeit mit verschiedenen Ldsungsansatzen begegnen. So besteht
etwa in der JA Wels die Mdglichkeit, Zigaretten liber den Gefangenenunter-
stlitzungsverein gegen spdtere Rickerstattung zu beziehen. Alternativ gibt
die JA Linz ,Sozialtabak” aus. In der JA Salzburg gibt es sogenannte ,Lis-
tenerpakete”, die auch an mittellose Inhaftierte verteilt werden. Zusatzlich
stellen der Haftlingsflirsorgeverein der JA Salzburg sowie der Anstaltsleiter
regelmaBig unentgeltlich Tabakwaren zur Verfligung.

Eine einheitliche Losung gibt es bisher nicht. Der NPM schlug nunmehr vor,
allen inhaftierten Personen — neben dem normalen Zugangspaket — ein
zusatzliches Paket mit Zigaretten oder SiiBigkeiten anzubieten. Die Kosten
daflir konnten den Inhaftierten dann beim ersten Erhalt von Eigenmitteln
abgezogen werden.

Das BMJ gab an, bislang keinen Anderungsbedarf zu sehen, da mit der Ver-
sorgung durch die Anstalten sowie dem Zugangspaket die grundlegenden
Bedilirfnisse abgedeckt werden. Dem NPM sagte es jedoch zu, im Rahmen
der im Dezember 2024 stattfindenden Wirtschaftsleitertagung neuerlich auf
die Mdglichkeit des Vorschusses hinzuweisen. Der Vorschlag des NPM eines
(kostenpflichtigen) Zusatzpaketes soll erértert werden.

Unterschiedliche

Handhabung in den

Anstalten

Osterreichweite
Losung gefordert

» Es ist sicherzustellen, dass Inhaftierte unmittelbar nach Einlieferung die Moglich-

keit haben, ihre Bediirfnisse (nach Tabak o.4.) zu stillen.

» Fiir den Erstbezug von Bedarfsgegenstianden ist eine einheitliche Lésung zu schaffen.

Einzelfall: 2024-0.573.323 (VA/BD-]/B-1)

2.5.5.3 Mindeststandards fiir den Frauenvollzug

Der NPM erhob bei einem Besuch in der JA Schwarzau, dass die Unterbrin-
gung von ca. einem Drittel der Insassinnen der einzigen JA flir Frauen nicht
den ,Mindeststandards flr den Frauenvollzug in Osterreichischen JA” ent-
spricht, da diese nicht im Wohngruppenvollzug angehalten werden. Die Haft-
raume werden (zusatzlich zum Aufenthalt im Freien) nur flr 90 bis maximal
150 Minuten am spaten Nachmittag bzw. Abend (furr die sogenannte ,Frei-
zeit") gedffnet.

Die Mindeststandards besagen, dass weibliche Inhaftierte grundsatzlich im
Wohngruppenvollzug, also ohne VerschlieBung der Aufenthaltsraume oder

JA Schwarzau
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Mindeststandards fiir
den Frauenvollzug

JA Linz

der Tore am Tage, anzuhalten sind. Diese Art der Anhaltung fordert die
Ubernahme von sozialer Verantwortung ein und férdert so die Wiedereinglie-
derung in die Gesellschaft nach der Entlassung. In den Wohngruppen sol-
len Normen und Werte, die ein vertragliches Zusammenleben ermdglichen,
gewaltfreie Konfliktldsungsstrategien, gegenseitige Toleranz und Verantwor-
tung vermittelt und gelibt werden.

Die Mindeststandards sollten bereits seit Dezember 2016 umgesetzt sein.
Es ist unverstandlich, dass diese Standards betreffend die Etablierung des
Wohngruppenvollzugs in der JA Schwarzau nicht vollstandig realisiert wurden.

Das BMJ bestdtigte, dass die Vollzugsbedingungen auf der Abteilung im
1. Stock nicht den Mindestvorgaben entsprechen. In genannter Abteilung
befanden sich jene Frauen, die sich fiir die Vollzugsform ,Wohngruppenvoll-
zug” nicht eignen, da diese aufgrund ihres Verhaltens eine Gefahr fir die
Sicherheit und Ordnung in der JA darstellen.

Der NPM nahm diese Ausfiihrung zur Kenntnis und wird bei zukiinftigen
Besuchen der JA Schwarzau weiterhin ein Augenmerk auf diese Personen-
gruppe legen. Letztlich muss darauf hingearbeitet werden, dass eine Anhal-
tung im geschlossenen Vollzug nur in Ausnahmenfallen erfolgt.

Auch in der JA Linz musste der NPM erneut die Haftraumé6ffnungszeiten der
Frauenabteilung kritisieren (vgl. PB 2023, Band ,Praventive Menschenrechts-
kontrolle”, S. 140). Seit dem Vorjahr ist keine Verbesserung eingetreten.

» Die Mindeststandards fiir den Frauenvollzug sehen eine Anhaltung im Wohngrup-
penvollzug vor. Eine Anhaltung im geschlossenen Vollzug darf nur im begriindeten
Einzelfall erfolgen.

Aufrechterhaltung
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sozialer Bindung

Einzelfalle: 2024-0.086.520, 2024-0.589.805 (beide VA/BD-J/B-1)

2.5.6 Kontakt nach AuB3en
2.5.6.1 Zugang zu Insassentelefonie

Gefangene sollen ihre Kontakte mit der AuBenwelt nicht verlieren, soweit
zu erwarten ist, dass diese ihr spateres Fortkommen fordern. Ihnen ist zu
ermdglichen, den Kontakt zur engen Familie aufrecht zu erhalten. Wenn
notig, sind sie dabei zu unterstiitzen. Es ist dafiir zu sorgen, dass Inhaftier-
ten der AuBenkontakt mittels Telefon zu ginstigen Tarifen ermdglicht wird.
Bereits im Jahr 2018 regte der NPM an, die nicht mehr zeitgemdaBe gesetz-
liche Bestimmung zu Telefongesprachen, wonach Telefonate nur aus ber(ck-
sichtigungswirdigen Grinden zu gewahren seien, zu novellieren (PB 2018,
Band ,Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 142 f.). Zudem soll Insassen-
telefonie in den Haftraumen implementiert werden, sodass Telefonate vom
Haftraum geflihrt werden kénnen.
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Der Besuch der JA Linz im April 2024 zeigte erneut (wie bereits anlasslich
der Vorbesuche im Juli 2021 sowie im Janner 2023), dass die Zeit zum Tele-
fonieren auf zehn Minuten pro Inhaftiertem beschrankt ist. Der NPM hdlt an
der Empfehlung fest, dass die Telefonzeiten aller Inhaftierten zu verldngern
sind. Positiv sieht der NPM, dass Insassentelefonie im Zuge der Sanierung
der JA Linz in den Haftraumen implementiert werden soll.

Derzeit lauft in der JA Suben ein Projekt, in dessen Rahmen ein ,Prison-
Media-Systems” erprobt wird. Im ersten Schritt bietet das System folgende
Services: Intranet mit Informationen zu Haftalltag, Bildung und Ausbildung,
Arbeit und Beruf, Digitale Erfassung und Verfolgung von Formularen und
Ansuchen, ELIS im Haftraum, Kontoinformation, Insassenkalender, Wecker,
Taschenrechner und Mini-Games. Anfang 2025 sollen noch weitere Services
freigeschalten werden. Je nach Ergebnis dieser Testphase wird die Imple-
mentierung dieses Systems auch in der JA Linz angestrebt.

Der NPM ist immer wieder mit Klagen Uber die hohen Kosten flir das Tele-
fonieren konfrontiert. So auch bei einem Besuch in der JA Salzburg im Friih-
jahr 2024. Vor allem Gesprache ins Ausland seien — so die Inhaftierten —
sehr kostenintensiv (z.B. nach Syrien oder Litauen). Die einzelnen Tarife der
Zonen sind nicht nachvollziehbar. So wirden Telefonate nach Deutschland
oder in die USA glinstiger sein, als Gesprache ins dsterreichische Mobilnetz
von Al.

Telefonischer Kontakt nach AuBen ist eine Form der Aufrechterhaltung sozia-
ler Bindungen, die nicht von den finanziellen Mitteln der Inhaftierten abhan-
gen sollte. In Anbetracht der Gefangenenpopulation, die einen hohen Anteil
an Personen mit Auslandsbezug aufweist, muss der Telefonie besondere
Relevanz zukommen. Entscharft wird die Problematik durch (kostenlose)
Videotelefonie, die in den JA seit der COVID-19-Pandemie gerne genutzt
wird. Dennoch kritisiert der NPM die hohen Kosten fiir Auslandsgesprache
Uber die Telefonanlagen der JA.

Das BMJ erlauterte, dass das bestehende System 2015 eingefiihrt worden
und flr einen Kundenkreis von nur wenigen tausend teilnehmenden Perso-
nen programmiert worden sei. Es waren die Vorgaben des StVG zu erfil-
len und so kénne ein Vergleich mit ,,herkdmmlicher” Festnetztelefonie nicht
ohne Weiteres gezogen werden. Es musse maoglich sein, Gesprache mitzu-
hoéren und bzw. oder diese aufzeichnen zu kénnen. Dies alles erfordere eine
Schnittstelle zur IVV (Integrierte Vollzugsverwaltung, EDV-System der JA zur
Verwaltung des Bestandes von Untersuchungs- und Strafhaftlingen). Zudem
musse der administrative Aufwand flr die Vollzugseinrichtungen soweit als
maoglich reduziert sein und gleichzeitig den Inhaftierten die Mdglichkeit gege-
ben werden, so selbststandig wie mdglich mit den ihnen freigeschalteten
Telefonnummern telefonieren zu kénnen. Der Vertragsabschluss erfolge im
Ubrigen zwischen der inhaftierten Person und der Firma PKE. Das BMJ habe
keinen Einfluss auf die Preisgestaltung.

JA Linz

JA Salzburg
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Inhaftierte bezahlen

152

die Gesprachs-
liberwachung

JA Salzburg

Hofgang dient
der Bewegung

Bereits in der Vergangenheit hielt die VA dazu fest, dass jene Zusatzkosten,
die sich aufgrund des Mehraufwandes, wie z.B. fir die Gesprachstiberwa-
chung und die Freischaltung von Telefonnummern — also aus der Besorgung
hoheitlicher Aufgaben — ergeben, vom Bund zu tragen sind. Diese Kosten
sollten nicht auf Inhaftierte Uberwalzt werden (vgl. zuletzt PB 2021, Band
«Kontrolle der o6ffentlichen Verwaltung”, S. 145). Die VA forderte das BMJ
auf, die Tarife fir die Telefonate regelmaBig zu Uberpriifen und die Kosten,
die sich aus der Uberwachung ergeben, herauszurechnen.

Mehrere Inhaftierte der JA Salzburg fihrten aus, dass sie immer nur beim
Aufenthalt im Freien die Mdglichkeit hatten, Telefongesprache zu fiihren.
Oftmals misse man sich dort anstellen. Der Hofgang findet jeden Tag zur
gleichen Uhrzeit statt. Potenzielle Gesprachspartner, die um diese Uhrzeit
nicht erreichbar sind, weil sie z.B. in der Arbeit oder Schule sind, kénnen nur
am Wochenende kontaktiert werden. Oft kdnne man auch den Rechtsanwalt
um diese Zeit nicht erreichen. Obwohl es Telefone auf der Abteilung gabe,
wirden die Bediensteten das Telefonieren dort kaum ermdglichen.

Der Aufenthalt im Freien dient der Aufrechterhaltung der physischen und
psychischen Gesundheit. Die Inhaftierten sollen zur gesunden Bewegung im
Freien animiert werden. Wenn die Mdglichkeit des Telefonierens auf Telefon-
anlagen im Hof beschrankt ist und die Zeit im Freien mit Anstellen bei den
Telefonanlagen verbracht werden muss, ist der Zweck des Hofgangs — nach
Meinung des NPM — verfehlt.

Das BMJ raumte ein, dass die Inhaftierten auf das Telefonieren im Hof ver-
wiesen werden und nur selten die Telefonanlage auf den Abteilungen nitzen
dirfen. Als Erklarung fuhrte es an, dass das Telefonieren auf der Abteilung
Personal binde. Zum Offnen des Haftraumes wiirden zwei Bedienstete beno-
tigt. Ein regelmaBiges Telefonieren auf der Abteilung kénne daher — auf-
grund der angespannten Personalsituation — nicht ermdglicht werden.

Der Kontakt mit der AuBBenwelt ist als Form der sozialen Bindung zu fordern.

Es ist dafiir zu sorgen, dass Inhaftierten ein AuSenkontakt mittels Telefon zu giins-
tigen Tarifen ermoglicht wird.

Die Kosten, die sich aus der Besorgung hoheitlicher Aufgaben ergeben (z.B.
Gesprdadchsiiberwachung), diirfen nicht auf die Inhaftierten iibertragen werden.

Insassentelefonie soll in den Haftraumen implementiert werden, sodass Telefonate
vom Haftraum gefiihrt werden kénnen.

Einzelfalle: 2024-0.589.805, 2024-0.573.323 (beide VA/BD-J/B-1)
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2.5.6.2 Keine Moglichkeit fiir Langzeitbesuch

Ein Langzeitbesuch ist eine Sonderform des Besuchsrechts und ein wichti-
ges Element zur Aufrechterhaltung einer AuBenbeziehung. Sofern es keine
(Sicherheits-)Bedenken und ,geeignete Raumlichkeiten” in der Anstalt gibt,
besteht ein Recht auf Langzeitbesuch. Ein Anspruch auf die Schaffung der-
artiger Rdume besteht jedoch nicht.

Bei einem Besuch in der JA Graz-Jakomini im Herbst 2023 musste der NPM
feststellen, dass sich in den Besuchsregelungen keine Mdglichkeit findet,
einen Langzeitbesuch zu beantragen. Die JA begriindete dies damit, dass sie
auf eine Genehmigung durch die JA Graz-Karlau angewiesen sei, weil es im
landesgerichtlichen Gefangenenhaus selbst keine Raumlichkeit flir einen der-
artigen Besuch gibt. Die JA stellte bereits 2020 einen Bauantrag fiir Langzeit-
besuchsraumlichkeiten, den das BMJ jedoch unter Verweis auf eine Koopera-
tion mit der JA Graz-Karlau ablehnte. Aufgrund der Auslastung der JA Graz-
Karlau sei eine Nutzung fir Insassen der JA Graz-Jakomini allerdings nicht
mehr moglich.

Der NPM drangte daher darauf, eine Losung zu erarbeiten, dass auch Inhaf-
tierte der JA Graz-Jakomini die Mdglichkeit eines Langzeitbesuchs erhal-
ten. Im Juni 2024 erfuhr der NPM, dass es der JA Graz-Jakomini ermdglicht
werde, nunmehr an einem Tag in der Woche den Langzeitbesuchsraum der
JA Graz-Karlau zu nutzen. Diese Neuerung sei in die Besucherinformation
aufgenommen worden.

Auch im Rahmen eines Besuchs der JA Linz zeigte der NPM auf, dass derzeit
keine Langzeitbesuchsrdume in der Einrichtung zur Verfligung stehen. Lang-
zeitbesuche kénnen grundsatzlich zweimal im Monat in der JA Wels durch-
gefuihrt werden. Der NPM empfahl, einen Langzeitbesuchsraum in der JA
Linz einzurichten. Das BMJ teilt mit, dass im Zuge der Sanierungsarbeiten
die Schaffung von entsprechenden Raumlichkeiten in der JA Linz vorgesehen
sind.

JA Graz-Jakomini:
Kein eigenes
Angebot

Kooperation mit
JA Graz-Karlau

JA Linz

» Es sind ausreichend Raumlichkeiten fiir den Langzeitbesuch zur Verfiigung zu stel-

len.

» Sollten keine geeigneten Raumlichkeiten in der JA vorhanden sein, kann der Besuch
in einer anderen JA stattfinden. Dies darf aber nicht zulasten der dort Inhaftierten

gehen.

Einzelfdlle: 2024-0.086.539, 2024-0.589.805 (beide VA/BD-J/B-1)
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JA Salzburg

2.5.7 Recht auf Familie und Privatsphare

2.5.7.1 VerstoB bei Personendurchsuchungen mit korperli-
cher Entbl6Bung

Mehrere Insassen der JA Salzburg gaben im Mdrz 2024 gegenliber dem NPM
an, dass sie sich bei einer Personendurchsuchung ganz nackt ausziehen
mussten.

Seit Oktober 2023 gelten neue Standards flir die Durchsuchung von Per-
sonen im Osterreichischen Straf- und MaBnahmenvollzug. Diese geben vor,
dass mit Entbl6Bung verbundene kdrperliche Durchsuchungen grundsatzlich
nach dem ,Zwei-Phasen-Prinzip” etappenweise durchzufiihren sind, sodass
die zu durchsuchende Person zu keiner Zeit vollstéandig entkleidet sein muss.
Mit dieser Neuerung wurde eine langjahrige Empfehlung des NPM umgesetzt
(vgl. zuletzt PB 2023, Band ,Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 145).

Die Standards sollen in Aus- und Fortbildungen behandelt werden sowie dem
Vollzugsalltag dienen. Die Bediensteten wurden nunmehr erneut in Dienstbe-
sprechungen auf das ,Zwei-Phasen-Prinzip” hingewiesen. Uberdies sagte das
BMJ zu, vor Schwerpunktaktionen (z.B. Razzien) ebenso entsprechende Brie-
fings mit den beteiligten Bediensteten durchzufiihren, in denen die korrekte
Vorgangsweise erlautert werde.

» Leibesvisitationen mit Entbl6Bung sind ausschlieBlich von besonders dafiir ausge-
bildeten Bediensteten des Geschlechtes der bzw. des Inhaftierten durchzufiihren.

» Die mit EntbloBung verbundene kérperliche Durchsuchung ist stets in zwei Schrit-
ten durchzufiihren, sodass sich die zu durchsuchende Person nicht vollstandig ent-

kleiden muss.

JA Schwarzau

Personendurchsu-
chung von Kindern
nach jedem Ausgang
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Einzelfall: 2024-0.573.323 (VA/BD-]/B-1)

2.5.7.2 Personendurchsuchungen von Kindern

Der NPM erfuhr im Rahmen eines Besuchs im Oktober 2023, dass Uber Kin-
der, die mit der Mutter angehalten werden, illegale Substanzen in die JA
Schwarzau geschmuggelt worden seien. Kinder miissten daher nach jedem
Ausgang unter Anwesenheit eines Justizwachebediensteten neu eingekleidet
bzw. ihnen die Windel gewechselt werden. Betroffene Kinder hatten dieses
Prozedere zum Teil soweit verinnerlicht, dass sie sich bei Ankunft in der JA
schon von sich aus ausziehen wirden.

Der NPM kann nachvollziehen, dass es aus Sicherheitsgriinden Kontrollen
bedarf. Es scheint jedoch UberschieBend, nach jedem Ausgang (ohne Ver-
dachtsfall) das Entkleiden von Kindern zu verlangen. Es wird daher empfohlen,
dieses Prozedere nur stichprobenartig oder bei Verdachtsfall vorzunehmen.



In Anerkennung der besonderen Vulnerabilitdt von Kindern, sagte das BMJ
zu, der Empfehlung zu entsprechen. Die Vorgehensweise in der JA Schwar-
zau wird dahingehend gedndert, dass die Kontrollen von Kindern nurmehr
stichprobenartig und bei Verdacht stattfinden werden.

» Aufgrund der besonderen Vulnerabilitdt von (Klein-)Kindern sind Personendurch-
suchungen nur stichprobenartig oder bei Verdachtsfall durchzufiihren.

Einzelfall: 2024-0.086.520 (VA/BD-J/B-1)

2.5.7.3 Begleitete Ausgidnge von Miittern und ihren Kindern

Die Justizwachebediensteten tragen bei begleiteten Ausgangen von Miittern JA Schwarzau
und ihren Kindern (z.B. Ausfiihrung zum Kinderarzt, Ankauf von Schuhen fir

die Kinder) Uniform und keine Zivilkleidung. Der NPM regte im Herbst 2024,

nach einem Besuch in der JA Schwarzau an, derartige begleitete Ausgange

in Zivilkleidung durchzufiihren, um eine Stigmatisierung der Mutter und des

Kindes zu vermeiden.

Nach einer neuerlichen Priifung, ob die Begleitung von Inhaftierten in Zivil-
kleidung erfolgen kann, traf die JA Schwarzau die Festlegung, dass Miitter,
denen bereits mit Freiheitsgewahrung verbundene Vollzugslockerungen
(Ausgange) gestattet sind, durch Justizwachebedienstete in Zivilkleidung zu
Arztterminen des Kindes begleitet werden. In den anderen Féllen erfolgt die
Ausfiihrung weiterhin in Begleitung von uniformierten Bediensteten.

» Begleitete Ausgange von Miittern und ihren Kindern sollen in Zivilkleidung erfol-
gen, um eine Stigmatisierung der Mutter und des Kindes zu vermeiden.

Einzelfall: 2024-0.086.520 (VA/BD-]/B-1)

2.5.7.4 Zugangsgesprache iiber die Speiseklappe

Gerade zu Beginn der Haft sind Insassinnen und Insassen umfanglich zu
betreuen. Gesprache mit dem Sozialen Dienst stellen sicher, dass etwa Ange-
hérige oder Arbeitgeber informiert werden oder Zahlungen fiir Mieten bzw.
Kredite weiterhin getatigt werden.

Inhaftierte der JA Salzburg gaben im Friihling 2024 an, dass die Zugangsge- JA Salzburg
sprache des Sozialen Dienstes mitunter (ber die Speiseklappe gefiihrt wiir-

den. Ein vertrauliches Gesprach sei so nicht mdglich. Mitinhaftierte kénnen
Informationen {iber persénliche Verhéltnisse erhalten. Uberdies ist ein Bezie-
hungsaufbau zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Inhaf-

tierten so nicht maglich.
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Vertraulichkeit
gefordert

Das StVG sichert den Insassinnen und Insassen eine soziale Betreuung zu.
Diese muss selbstverstandlich vertraulich stattfinden. Auch wenn aufgrund
einer angespannten Personalsituation eine kurze Klarung von dringlichen
Fragen an der Haftraumtiire einfacher erscheint, ist davon abzusehen. Das
BMJ reagierte auf die Beanstandung des NPM umgehend und gab bekannt,
dass nunmehr die Zugangsgesprache in den Besprechungsraumen der jewei-
ligen Abteilung geflihrt werden.

» Bei Gesprdachen mit dem Sozialen Dienst muss Vertraulichkeit gewdahrleistet wer-

den.

» Vertrauliche Gesprédche sind in Besprechungsraumen zu fiihren, da dies den Aufbau
einer Arbeitsbeziehung begiinstigt und sich auf die Betreuungsqualitat auswirkt.

JA Sonnberg:
Keine Entlohnung

Kunstbetrieb soll
eingerichtet werden

Einzelfall: 2024-0.573.323 (VA/BD-J/B-1)

2.5.8 Bildungs-, Arbeits- und Beschaftigungs-
angebote

2.5.8.1 Entlohnung fiir Bastelarbeiten

Der NPM erhob im Marz 2024, dass derzeit fiir kognitiv beeintrachtigte sowie
psychisch erkrankte Insassen in der JA Sonnberg keine Beschaftigungsmog-
lichkeiten (auf einem reguldren Arbeitsplatz) bestehen. Stattdessen gabe es
~Therapiearbeitsplatze” (im Rahmen der sogenannten ,Bastelgruppe”), flr
die die Insassen jedoch keine Bezahlung bekommen.

Der NPM regte an, zu prifen, inwiefern diese Situation durch die Einstellung
von Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern aus dem Bereich der Sozialpddagogik
oder der Ergotherapie beseitigt werden kénnte. Grundsatzlich soll jede und
jeder Gefangene (auch im Sinne der UN-BRK Art. 5, Art. 27) eine niitzliche
Arbeit verrichten oder einer sinnvollen Aktivitat nachgehen kénnen.

Die Anstalt verfiigt iber 1,00 VZA Padagogik, das auch besetzt ist. Der
Antrag auf Zukauf von 1,00 VZA Ergotherapie wird laut BMJ fiir 2025 beriick-
sichtigt. Sobald eine Ergotherapeutin bzw. ein Ergotherapeut verfiigbar sei,
ist geplant, die ,Bastelgruppe” — die derzeit als Freizeitbeschaftigung auf
freiwilliger Basis und nicht als Betrieb gefiihrt wird — als Kunstbetrieb einzu-
richten. Damit wird eine therapeutische Beschaftigung etabliert, die auch
gem. § 48 Abs. 3 StVG zu entlohnen ist.

» Es muss angestrebt werden, dass auch kognitiv beeintrdachtigte sowie psychisch
erkrankte Insassen eine niitzliche Arbeit verrichten oder einer sinnvollen Aktivitat
nachgehen konnen.
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2.5.8.2 Eingeschrinkte Beschaftigungsmaoglichkeit fiir
Frauen

Der NPM stellte bei einem Besuch in der JA Salzburg im Frihjahr 2024 eine JA Salzburg
Benachteiligung von weiblichen Insassen bei der Beschaftigung fest. Ihnen

stehen die Betriebe nicht offen, meist diirfen sie nur Putz- und Reinigungs-

dienste verrichten.

Weibliche Insassen sollen gleichberechtigt mit mannlichen Mithaftlingen Gemeinsame Arbeit
Zugang zu sinnvollen Aktivitaten und unterschiedlichen Beschaftigungsmég- ‘h’d‘;“m'::‘r:e“ und
lichkeiten haben (s. CPT/Inf/E (2002) 1 — Rev. 2010, S. 92). Sie sollen nicht

auf Reinigungstatigkeiten beschrankt werden. Um den Mindeststandards flr

den Frauenvollzug zu entsprechen, sind Frauen und Manner gleichermaBen

in das Erwerbsleben zu integrieren. Der NPM empfiehlt daher eine starkere

Durchmischung von weiblichen und mannlichen Inhaftierten in den Betrie-

ben. Das BMJ teilte mit, dass hunmehr auch der Kiichenbereich und der Ent-

sorgungsbetrieb flir Frauen offen seien.

» Das Arbeitsangebot fiir weibliche Inhaftierte ist auszuweiten. Sie diirfen gegen-
liber den mannlichen Insassen nicht benachteiligt werden.

» In den Beschdéftigungsbetrieben ist eine Durchmischung von weiblichen und méann-
lichen Insassen anzustreben.

Einzelfall: 2024-0.573.323 (VA/BD-]/B-1)

2.5.9 Zugang zu Informationen
2.5.9.1 Information iiber TV-Gerat

In der JA Salzburg erfahren die Inhaftierten Uber die Ablaufe in der Anstalt JA Salzburg
unter anderem durch Informationen, die Uiber das Fernsehgerat im Haftraum
bereitgestellt werden. Einige Insassinnen und Insassen beklagten, dass sie

dem nicht folgen kénnten, weil die Abfolge zu schnell ware.

Informationen (ber die geltenden Regeln und Abldufe helfen, Missverstand- I_‘_'Iangeln_t_ie Kenntnis
nisse zu vermeiden, und tragen so zur Sicherheit und Ordnung bei. Informa- Uber Ablaufe

. . . . . . . . . verunsichert
tionsdefizite belasten und verunsichern, insbesondere in einer Situation, in

der man stark von der AuBenwelt isoliert ist. Inhaftierte Personen miissen

umfassend bei der Aufnahme und auch spater so oft wie nétig Uber ihre

Rechte und Pflichten sowie die Ablaufe in der Anstalt informiert werden (vgl.

auch die Europaischen Strafvollzugsgrundsatze, Grundsatz 30.1.).

Auch wenn die Hausordnungen Uber die Bildschirme zuganglich sind, ist
sicherzustellen, dass Personen, die aufgrund diverser Einschrankungen
Schwierigkeiten beim Erfassen dieser Information haben, diese verstehen.
Ein zusatzliches, ausflihrliches Gesprach ist daher geboten.
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Das BMJ teilte mit, dass die in den Haftraumen befindlichen Fernsehgerate
laufend neu konfiguriert wirden. Damit sollte das Problem mit der (zu)
schnellen durchlaufenden Hausordnung im Informationskanal gel6st werden
kdnnen.

» Es muss sichergestellt werden, dass Inhaftierte iiber ihre Rechte und Pflichten
informiert werden.

» Der Zugang zu Information iiber die Abldufe in einer Anstalt muss auch fir fremd-
sprachige Inhaftierte gewdhrleistet sein.

158

FTZ Garsten

JA Sonnberg

Adaptierung
zugesagt

Einzelfall: 2024-0.573.323 (VA/BD-]/B-1)

2.5.10 Freiheitsbeschrankende MafBnahmen
2.5.10.1 Besonders gesicherte Haftraume

Wie im Vorjahresbericht dargelegt, sollen besonders gesicherte Haftraume
bei Neubauten und Generalsanierungen kiinftig (soweit als mdglich) gemaB
den neuen Mindeststandards ausgefiihrt werden. Bei bestehenden Haftrau-
men sollen, sofern die finanziellen Mittel vorhanden sind und die raumlichen
Gegebenheiten es zulassen, Anpassungen vorgenommen werden (PB 2023,
Band , Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 148 ff.).

Das FTZ Garsten verfligt insgesamt Uber drei besonders gesicherte Haft-
raume. Zwei dieser Rdume wurden mittlerweile umgebaut und bei einem
Besuch der Kommission im November 2023 besichtigt. Der NPM regte an,
die besonders gesicherten Haftrdume mit einer Uhr mit Datumsanzeige aus-
zustatten. Dieser Empfehlung wurde zwischenzeitlich entsprochen. Bedau-
erlich ist, dass im Zuge des Umbaus kein TV-Gerat eingebaut wurde. Laut
BMJ sei dies aufgrund des alten Mauerwerks nicht mdglich. Der bisher noch
nicht umgebaute, besonders gesicherte Haftraum wird weiterhin regelmaBig
belegt. Der NPM empfiehlt, eine mdglichst zeitnahe Umsetzung der Umbau-
arbeiten sicherzustellen. Das BMJ verwies darauf, dass ein groBer Teil der
Umbauarbeiten selbst erledigt werde. Dies diene nicht nur der Kostenerspar-
nis, sondern auch einer sinnvollen Beschaftigung der Inhaftierten. Aller-
dings konne sich ergeben, dass die Fertigstellung eine etwas langere Zeit in
Anspruch nehme.

Auch bei einem Besuch der JA Sonnberg im Marz 2024 besichtigte die Kom-
mission die besonders gesicherten Haftraume. Dabei stellte sie fest, dass die
Zellen mit Querverstrebungen vergittert sind.

Bereits in der Vergangenheit wies der NPM darauf hin, dass eine Strangulati-
onsgefahr besteht, wenn die zwischen dem besonders gesicherten Haftraum
befindliche Abtrennung (bzw. das ,Zwischengitter”) Querverstrebungen auf-
weist (vgl. PB 2023, Band ,Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 149.).



Diese kdnnen fir Suizid(-versuche) durch Erhdngen verwendet werden. Dass
eine Verkleidung der Zwischengitter dringend nétig ist, zeigte ein Fall in der
JA Stein im Jahr 2023 erneut auf, wo sich ein Insasse strangulierte. Beson-
ders gesicherte Haftrdume missen so gestaltet sein, dass das Selbstverlet-
zungspotenzial so gering wie méglich ist. Die JA Sonnberg sagte zu, mit dem
Sicherheitsbeauftragten zeitnah eine L6sung mit bruchsicherem Plexiglas zu
erarbeiten.

Kritik Gbte der NPM auch an den besonders gesicherten Haftrédumen im
FTZ Gollersdorf. Die Gitter mit Querverstrebungen vor den Fenstern sowie
vor den Haftraumtiiren bergen eine akute Verletzungsgefahr. Hinzu kommt
eine scharfkantige Edelstahlverkleidung eines Waschbeckens. Das FTZ sagte
Verbesserungen zu: Es bestellte Plexiglasverkleidungen und verkleidete die
Sanitdreinrichtung so, dass sie verletzungssicher ist.

Auch die im April 2024 vom NPM besichtigten besonders gesicherten Haft-
raume der JA Feldkirch weisen Gefahrdungsstellen auf: Die Schrauben im
Fensterrahmen stehen ab. Die Duschen in beiden besonders gesicherten
Haftrdumen haben einen Sockel. AuBerdem ist keine Uhr mit Datumsanzeige
sichtbar angebracht.

Das BMJ gab an, dass die Schrauben unmittelbar nach der Begehung ersetzt
worden waren, sodass nunmehr keine nach auBenstehenden Enden vorhan-
den sind. Sowohl Radiogerate als auch Uhren mit Datumsanzeige wurden fir
die besonders gesicherten Haftrdume angeschafft. Der Absatz im WC-Bereich
ist bedauerlicherweise unvermeidbar, da infolge des vorhandenen Bodenauf-
baus eine flachenbiindige Ausfiihrung bautechnisch nicht machbar ist.

FTZ Gollersdorf

JA Feldkirch

» Bei der Ausstattung der besonders gesicherten Haftrdume ist auf die Prdvention

von Selbstverletzung oder Suizidversuchen zu achten.

» Besonders gesicherte Haftraume sollen mit einer Trinkwasserentnahmestelle sowie

mit einem Radio und bzw. oder Fernsehgerat ausgestattet sein.

» Fiir Inhaftierte, die in einem besonders gesicherten Haftraum untergebracht sind,
soll stets eine zeitliche Orientierung moéglich sein. Es soll daher eine Uhr mit Tages-

anzeige sichtbar angebracht sein.

Einzelfalle: 2024-0.183.978, 2024-0.373.849, 2024-0.382.760 (alle VA/BD-
3/B-1)

2.5.10.2 Kein Fixierungsregister

Bei seinem Besuch der Station A6 im LKH Hall (forensische Psychiatrie) stie
der NPM im Janner 2024 auf einen Fall, in dem die Dokumentation einer frei-
heitsbeschrankenden MaBnahme llickenhaft war.

LKH Hall
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Kein zentrales
Register

Das LKH Hall vermerkt freiheitsbeschrankende MaBnahmen an zwei Stellen
im KH-internen Datenbanksystem. Im gegenstandlichen Fall wurde eine Iso-
lierungsmaBnahme abgesetzt und schriftlich an einer Stelle der Datenbank
eingetragen. In der zweiten Dokumentation fehlt jedoch ein Vermerk.

Das LKH Hall bedauerte das Versehen, das dem hohen Arbeitsaufwand im
Tagdienst geschuldet war und versicherte, sich der Pflicht zur héchsten
Sorgfalt bei der Durchflihrung und auch der Dokumentation von freiheitsbe-
schrankenden MaBnahmen bewusst zu sein.

Die Fihrung eines zentralen Fixierungsregisters, das samtliche freiheitsbe-
schrankenden MaBnahmen pro Station erfasst, ist eine mehrfach ausgespro-
chene Empfehlung des NPM (2013, 2014, 2017, 2018), die sich auf wieder-
holt gestellte Forderungen des CPT stitzt. Der NPM verwies auf den Vorteil
eines eigenen (speziellen) Registers, nicht nur eine detaillierte und genaue
Aufzeichnung von freiheitsbeschrankenden MaBnahmen zu haben, sondern
zudem einen Uberblick zu gewinnen, wie oft diese angewendet werden.
Damit kénnen die Anwendung von ZwangsmaBnahmen in ihrer Zahl, der
Dauer, den Griinden flir die Anwendung der MaBnahmen, die Umsténde des
Falles, der Name der Arztin bzw. des Arztes, die bzw. der diese anordnete,
und Hinweise auf allféllige Verletzungen, die die Patientin bzw. der Patient
oder Angehdrige des Pflegepersonals erlitten haben, erfasst werden.

Dieser Anregung folgte das LKH Hall bislang nicht, und es wird daher auch
auf der Station A6 kein separates Register gefiihrt.

» Ein zentrales Fixierungsregister samtlicher freiheitsbeschrinkender MaBnahmen
ist — neben den Eintragungen in den Krankenakten — zu fiihren.
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FTZ Garsten

Einzelfall: 2024-0.329.544 (VA/BD-]/B-1)

2.5.11 Gesundheitliche Versorgung
2.5.11.1 Arztliche Abklirung von Gewaltvorfillen

Im FTZ Garsten wurde nach einem Gewaltvorfall kein medizinisches Fachper-
sonal zur Abkldrung zugezogen. Internationale Standards, wie das Istanbul-
Protokoll, legen jedoch fest, dass nach Gewaltvorfallen rasch eine arztliche
Abklarung erfolgen muss. Ist der Medizinische Dienst zum Zeitpunkt des Vor-
falls unbesetzt, ist die Notarztin bzw. der Notarzt zu kontaktieren. Die Begut-
achtung durch eine Pflegekraft allein reicht nicht aus.

Aus Anlass des vom NPM aufgezeigten Falls, erdrterte die VA die Problematik
ausfuihrlich mit dem BMJ. Einigkeit herrschte darlber, dass in Zukunft eine
entsprechende arztliche Abklarung in jedem Fall erfolgen wird.



Justizanstalten

» Nach Gewaltvorfdllen muss rasch eine drztliche Abkldrung erfolgen. Ist der Medizi-
nische Dienst zum Zeitpunkt des Vorfalls unbesetzt, ist die Notarztin bzw. der Not-

arzt zu kontaktieren.
Einzelfall: 2024-0.183.978 (VA/BD-]/B-1)

2.5.11.2 Psychiatrische Versorgung

Ein Besuch der JA Linz im April 2024 zeigte, dass weiterhin nur einmal
wochentlich eine Facharztin fiir Psychiatrie fiir alle (am Besuchstag ca. 260)
Insassinnen und Insassen der Anstalt tatig ist.

Personen, die an psychischen Erkrankungen sowie Substanzgebrauchssto-
rungen leiden, sollen binnen 24 Stunden nach Einlieferung der Zugangs-
untersuchung unterzogen sowie moglichst zeitnahe dem psychiatrischen
Fachdienst vorgestellt werden. Eine medizinische psychiatrische Versorgung
im angemessenen AusmaB umfasst auch eine rasche Vorflihrung, wenn die
Inhaftierten darum ansuchen. Eine lange Wartezeit entspricht nicht dem
Gebot der Erhaltung der korperlichen und geistigen Gesundheit von Gefan-
genen.

Die Empfehlung nahm das BMJ zustimmend zur Kenntnis, allerdings sei
wegen fehlendem Fachpersonal eine praktische Umsetzung nicht méglich. Es
bestehe allerdings eine gute Kooperation mit dem Kepler Universitatsklinikum
— Neuromed Campus, Klinik fur Psychiatrie mit forensischem Schwerpunkt.

Durch die Umstrukturierung in ein FTZ wurde Garsten in Osterreich zur gréB-
ten Einrichtung fir Personen, die schwerwiegende und nachhaltige psychi-
sche Erkrankungen aufweisen (Untergebrachte nach § 21 Abs. 2 StGB). Ein
GroBteil dieser Personen bedarf einer intensiven psychiatrischen Betreuung
und Behandlung.

Der Staat hat eine qualitativ und quantitativ ausreichende Gesundheitsver-
sorgung sicherzustellen. Ein personell ausreichend ausgestatteter und gut
funktionierender Psychiatrischer Dienst ist insbesondere in einem FTZ essen-
ziell. Kann die Einrichtung selbst die medizinische psychiatrische Versorgung
fur alle Untergebrachten im angemessenen AusmafB nicht sicherstellen, ist
die Kooperation und Vernetzung mit externen Gesundheitsdienstleistern, ein-
schlieBlich Krankenanstalten, zu garantieren.

Das FTZ Garsten hat eine Belagskapazitdt von ca. 270 Personen. Im Mai
2024 teilte das BMJ mit, dass lediglich 13 Wochenstunden an psychiatrischer
Versorgung besetzt seien. Vorgesehen sind 2,03 VZA, davon waren im Sep-
tember 2024 nur 0,26 besetzt.

Das BMJ bemiht sich um eine Genehmigung als Ausbildungsstatte fiir das
FTZ Garsten. Auf diese Weise sollen neue medizinische Fachkrafte auf den

JA Linz

FTZ Garsten

Personalmangel

im Psychiatrischen

Dienst

Mogliche L6ésung:
Ausbildungsstatte
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Kooperation mit dem

KH Pyhrn-Eisen-
wurzen

Isolations-
maBnahmen

mangels Alternativen
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Good Practice

Vollzug aufmerksam gemacht und beruflich an diesen angebunden werden.
Das BMJ fiihrt Verhandlungen mit der Landessanitatsdirektion, die aber vor-
aussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden.

Eine besondere Herausforderung stellen Untergebrachte dar, die an einer
schweren psychischen Erkrankung leiden und hinsichtlich der Einnahme von
Medikamenten nicht einsichtig sind. Sie bedirfen zumeist einer komplexen
psychiatrischen Behandlung, um ihren Gesundheitszustand zu stabilisieren,
die nur in einem medizinisch psychiatrischen Setting, wie beispielsweise
einer Psychiatrie bzw. einer Forensik moglich ist.

Grundsatzlich sind die offentlichen Krankenanstalten gesetzlich verpflich-
tet, (psychisch) erkrankte Inhaftierte aufzunehmen und zu behandeln. Als
Lbehdrdlich eingewiesene” Patienten gehoéren die Inhaftierten einer JA bzw.
eines FTZ zur Gruppe der sog. ,unabweisbaren Personen”.

Eine Uberstellung von Betroffenen in eine Psychiatrie gestaltet sich aufgrund
der allgemeinen strukturellen Engpasse in der psychiatrischen Versorgung in
00 schwierig. Aufgrund von Uberlastung nehmen die psychiatrischen Kilini-
ken Linz keine Patienten des FTZ Garsten mehr auf. Im Bedarfsfall ist die
Psychiatrie im KH Pyhrn-Eisenwurzen in Steyr vorgesehen. Das KH ist jedoch
baulich nicht dafiir geeignet.

Der NPM gewann den Eindruck, dass zahlreiche Unterbringungen in einem
besonders gesicherten Haftraum auf die mangelnde psychiatrische Versor-
gung der Untergebrachten im FTZ Garsten zurlckzufihren sind. Mangels
Alternativen werden IsolationsmaBnahmen angeordnet.

Das BMJ] pflichtete dem NPM bei, dass eine Verbindung mit externen
Behandlungs- und Betreuungseinrichtungen von groBer Wichtigkeit ist. Die
Vernetzung mit dem externen, psychiatrischen Krankenhausbetrieb sei auch
der Vollzugsverwaltung ein vordringliches Anliegen, weshalb neuerdings
Fachpersonal aus dem Klinikum zu justizinternen forensischen Fortbildungen
eingeladen wird.

Weiters gab das BMJ an, dass die psychiatrische Akutversorgung im Klinikum
Pyhrn-Eisenwurzen in Kiirze durch SicherheitsmaBnahmen verbessert werde,
damit hier auch MaBnahmenpatienten besser bewacht werden kdnnten. In
Planung sei der Umbau eines reguldaren Krankenzimmers zu einem ,Inquisi-
tenzimmer”.

Positiv ist, dass seit Beginn der Umwandlung der JA Garsten in ein FTZ in der
Krankenabteilung, aber auch im Bereich des Justizwachepersonals, Schulun-
gen im forensisch-therapeutischen Fachgebiet durchgefiihrt werden, um alle
Bediensteten entsprechend auf die sich dndernden Gegebenheiten vorzube-
reiten. Diese Schulungen werden laufend aktiv angeboten und in regelmaBi-
gen Abstanden wiederholt.



» Die medizinische psychiatrische Versorgung ist fiir alle Inhaftierten im angemesse-

nen Ausmap sicherzustellen.

» Eine lange Wartezeit auf Behandlungen entspricht nicht dem Gebot der Erhaltung

der korperlichen und geistigen Gesundheit von Gefangenen.

» Untergebrachte und Inhaftierte, die eine dringliche Indikation zur psychiatrischen
stationdren Behandlung aufweisen, sollen nicht aufgrund des chronischen Betten-
mangels in psychiatrischen Abteilungen ldngerfristig bzw. wiederkehrend in beson-

ders gesicherten Haftrdumen angehalten werden.

» Kann die Einrichtung selbst die medizinische psychiatrische Versorgung nicht
gewadhrieisten, ist sicherzustellen, dass offentliche Krankenanstalten ihrer gesetz-
lichen Verpflichtung entsprechen und die (psychisch) erkrankten Inhaftierten auf-

nehmen und behandeln.

Einzelfdlle: 2024-0.589.805, 2024-0.183.978 (beide VA/BD-J/B-1)

2.5.12 Personal
2.5.12.1 Personalmangel im Straf- und MaBnahmenvolizug

Der bundesweite Personalmangel im exekutiven sowie im nicht exekutiven
Dienst war auch dieses Jahr erneut eines der vordringlichen Themen bei der
Pravention von unmenschlicher und erniedrigender Behandlung von Gefan-
genen. Fehlt Personal, werden alle Dienste und Aktivitaten in einer JA nach-
teilig beeinflusst. Die Einschlusszeiten von Gefangenen steigen, Betriebe, in
denen Gefangene beschaftigt sind, missen vermehrt geschlossen und Frei-
zeitaktivitdten konnen nicht durchgefiihrt werden. Betreuungsdefizite im
medizinischen, psychologischen und sozialen Bereich sind unausweichlich,
wenn die Fachdienste unterbesetzt sind.

Hat eine JA zu wenig Personal und muss zusétzlich, aufgrund von Uberfiil-
lung, mehr Inhaftierte versorgen als urspriinglich geplant, verstarkt dies die
nachteiligen Auswirkungen auf alle Lebensbereiche einer JA zusatzlich (vgl.
Kap. 2.5.5.1 ,Uberfiillung von Gefangnissen”, S. 147 f.). Die gesamte Lebens-
qualitat in der Einrichtung wird in signifikantem MaBe verschlechtert und das
Personal ist mit massiver Uberlastung konfrontiert. Bedienstete haben Sorge,
ein Burn-out zu erleiden.

Um dem bundesweiten Problem des Personalmangels zu begegnen, rief das
BMJ die AG Personal ,Attraktiveren einer Tatigkeit im Straf- und MaBnah-
menvollzug — Verbesserung der Personalsituation in der Justizwache und
den anderen Berufsgruppen” sowie das Projekt ,Dienstplanoptimierung” ins
Leben. Mit letztgenanntem Projekt soll der Ressourceneinsatz in den Berei-
chen ,Exekutive” (beinhaltet Wachzimmer und Abteilungen) und , Beschafti-
gung” in den Vollzugseinrichtungen optimiert werden.

Uberlastetes
Personal
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Ressourceneinsatz
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JA Salzburg

JA Stein

In der ersten Phase des Bereichs ,Exekutive” sichtete und analysierte eine
Gruppe von Fachleuten die Einteilungs- und Administrationsstrukturen aller
Vollzugseinrichtungen und reflektierte sie anhand der Empfehlungen an die
Vollzugseinrichtungen. Danach waren die Anstalten aufgerufen, die Empfeh-
lungen im Dienstbetrieb zu implementieren. Die anschlieBende Evaluations-
phase soll die erzielten Effekte darstellen. Danach folgt eine weitere Refle-
xionsrunde mit den Vollzugseinrichtungen. Ein Abschluss dieses Projektteiles
wird bis ca. Mitte 2025 angestrebt. Der zweite zu optimierende Bereich ist
jener fur die Beschaftigung von Menschen in Haft. Die Projektstruktur deckt
sich mit jener aus dem Bereich ,Exekutive”. Mit einem Abschluss des Pro-
jektteils , Beschaftigung” wird mit ca. Ende 2025 gerechnet.

Massiv angespannt war die Personalsituation in der JA Salzburg bei einem
Besuch im Marz 2024 mit einem Planstellenbesetzungsgrad von 90,93 %.
Einige Bedienstete hatten zudem ihre wdchentliche Stundenanzahl reduziert,
zwei Kolleginnen waren in Karenz und zudem gebe es einige Langzeitkran-
kenstande. Die JA bemihe sich, die Betriebe dennoch offen zu halten — Per-
sonal werde dort eingespart, wo es nicht die Inhaftierten direkt trifft — bei-
spielsweise in administrativen Bereichen (wie der Wirtschaftsstelle).

Das BMJ bestdtigte, dass der Planstellenbesetzungsgrad in der JA Salzburg
im Bereich des exekutiven Diensts — im Vergleich mit ahnlich dimensionierten
gerichtlichen Gefangenenhdusern — geringer ausfalle. Intensive Personalre-
cruiting-MaBnahmen wirden weiterhin gesetzt. Neben der Teilnahme an Ver-
anstaltungen, Berufsmessen usw. wirden angesichts der riicklaufigen Zahl
an Bewerbungen u.a. in der JA Salzburg gezielte MaBnahmen zur Verbes-
serung der Situation angestrebt. Es habe eine Besprechung mit dem Ausbil-
dungszentrum Linz und dem flir den Westen zustandigen Recruiting Officer
stattgefunden. Im Oktober 2024 sei die Justiz — damit auch der Straf- und
MaBnahmenvollzug — bei der Innsbrucker Herbstmesse vertreten gewesen.
Zudem seien Plakate mit dem Slogan ,Finde deine Berufung als Justizwache-
beamter oder Justizwachebeamtin” angebracht worden. Zuletzt habe sich die
Zahl der Interessentinnen und Interessenten erhoht.

Der NPM begriiBt die Bemiihungen, weiteres Personal zu gewinnen. Es ist
jedoch nicht auszuschlieBen, dass es einer weiteren Aufstockung des Per-
sonals bedarf, um die personellen Ressourcen an die realen Erfordernisse
eines modernen Vollzugsalltags anzupassen. Im Berichtsjahr stellte der NPM
fest, dass in der JA Stein Betriebe wegen Personalmangel éfters geschlossen
wurden. BetriebsschlieBungen haben eine signifikante Auswirkung auf das
Vollzugsklima und die Lebens- und Aufenthaltsbedingungen der Inhaftierten.
Der NPM empfahl erneut, dass Betriebe nicht aufgrund von Personalmangel
geschlossen werden sollen.

Das BM] teilte die Empfehlung des NPM. Aus diesem Grund besprach es mit
Verantwortlichen der JA Stein eine Umstrukturierung der Betriebsstruktur. Es
ersuchte um einen Bericht dazu, der Mitte 2024 im BMJ einlangte. Im Laufe
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des Jahres 2024 wurde der neue Leiter der JA Stein bestellt, mit dem wei-
tere Schritte besprochen werden sollen.

Auch die JA Feldkirch leidet bereits seit Jahren an Personalmangel. Bedingt
durch die Grenznahe zur Schweiz und zu Liechtenstein und den dort bes-
seren Verdienstmoglichkeiten gibt es trotz der bisher ergriffenen Initiativen
kaum Bewerberinnen bzw. Bewerber. Der Betrieb der JA konnte mitunter nur
durch Versetzungen aufrechterhalten werden.

Insbesondere zeigte der NPM auf, dass der Psychologische Dienst unter-
besetzt ist und die Betreuungskontakte zu Inhaftierten dementsprechend
gering sind. Das BMJ bestdtigte, dass derzeit eine Vollzeitstelle des Psycho-
logischen Dienstes unbesetzt ist.

Es sind dringend konkrete MaBnahmen zu erarbeiten, wie Personen — ins-
besondere im Westen Osterreichs — fiir eine Tatigkeit im Strafvollzug gewon-
nen werden kénnen. Dabei wird wohl auch in Betracht zu ziehen sein, dass
die Verdienstmdglichkeiten in dieser Region angepasst werden missen, um
gegenliber den Nachbarldndern konkurrenzfahig zu bleiben.

Bei einem Besuch in der JA Graz-Jakomini im November 2023 stellte der NPM
fest, dass eine ausreichende individuelle Betreuung der Insassen — vor allem
auf der Jugendabteilung — beispielsweise beim Sozialen Dienst kaum mdglich
ist. Insgesamt ist die Personalsituation sehr angespannt, es gibt zu wenig
Sport- und Freizeitangebote und auch haufige BetriebsschlieBungen.

Als Reaktion auf die Kritik teilte das BMJ mit, dass bereits genehmigte Stun-
den im Bereich des Sozialen Dienstes ab Herbst besetzt seien. Somit ergebe
sich ein Betreuungsschlissel von 1:66. Auch habe sich 2024 der Betreuungs-
bereich wesentlich gebessert. Es gelte ein neuer Grundsatz der Mindestbe-
setzung von zwei Vollzeitkraften beim Sozialen und beim Psychologischen
Dienst. Dadurch komme es bei der Abwesenheit eines Mitarbeiters nicht zu
einem kompletten Stillstand in der Betreuung.

Im Ubrigen teilte das BMJ mit, dass die Anstalt im April 2024 einen Beset-
zungsgrad von 100,76 % im Bereich der Exekutive aufweise. Der NPM hielt
dazu fest, dass aufgrund der angespannten Belagssituation selbst bei diesem
Besetzungsgrad nicht von ausreichend Personal in der Anstalt ausgegangen
werden kann.

Um bei Sexual- und Risikotdatern Riickfalle zu verhindern, bedarf es eines
erhdhten sozialarbeiterischen Aufwands, insbesondere wenn es darum geht,
Vollzugslockerungen und die Entlassung vorzubereiten. Das ist auch bei der
Festsetzung des Personalschlissels zu bedenken. Bei einem Stand von etwa
350 Insassen, darunter etwa 186 Risikotater, verfligt der Soziale Dienst der
JA Sonnberg laut Angaben des BMJ iiber 4,5 VZA-Stellen, wobei hier eine
Planstelle eines Justizwachebediensteten inkludiert ist, der auch flir Nacht-
dienste und andere vollzugliche Tatigkeiten herangezogen wird. Im August
2024 waren davon 2,75 VZA-Stellen besetzt

JA Feldkirch

JA Graz-Jakomini

JA Sonnberg
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Es ist daher nachvollziehbar, dass die Anstaltsleitung um zusatzliche Stellen
ansuchte. Laut BMJ kam es mit den Planungsannahmen 2024 zu einer Auf-
stockung von einer Stelle im Bereich der Sozialarbeit.

» Die personellen Ressourcen miissen an die realen Erfordernisse eines modernen
Vollzugsalltags angepasst werden.

» Es sind dringend konkrete MalBnahmen zu erarbeiten, wie Personen — insbesondere
im Westen Osterreichs — fiir eine Téitigkeit im Strafvollzug gewonnen werden kon-

nen.

» Betriebe sollen nicht aufgrund von Personalmangel geschlossen werden.

» Aufgrund der derzeit angespannten Belagssituation ist bei einem Besetzungsgrad
von 100 % nicht von ausreichend Personal fiir eine Anstalt auszugehen.

» Einer Einrichtung, deren Schwerpunkt auf die Behandlung und Betreuung von
Inhaftierten mit hohem Therapiebedarf ausgerichtet ist. miissen ausreichend per-
sonelle Ressourcen in den entsprechenden Fachdiensten zur Verfiigung stehen.

Einzelfalle: 2024-0.440.397, 2024-0.573.323, 2024-0.382.760, 2024-
0.515.312, 2024-0.086.539, 2024-0.373.849 (alle VA/BD-]/B-1)

2.5.13 Riickfiihrung und Entlassung
2.5.13.1 Gegenseitige Blockade bei der Entlassung

Der NPM erhob im Rahmen eines Besuchs des FTZ Garsten im November
2023, dass das BFA Verfahren zur Erlassung einer aufenthaltsbeendenden
MaBnahme von Inhaftierten unterbricht, bis ein Termin fiir eine allfdllige
bedingte Entlassung feststeht. Die Gerichte wiederum warten vor der Ent-
scheidung Uber die bedingte Entlassung auf die Klarung des Aufenthalts-
rechts. Dadurch entsteht eine wechselseitige Blockade, die fiir die betroffe-
nen Personen nachteilig ist. Das damit befasste BM] sagte zu, dass Abhilfe
geschaffen wird bzw. VerbesserungsmaBnahmen eingeleitet werden.

» Vollzugslockernde MaBnahmen sollen nicht durch die Unterbrechung des Verfah-
rens vor dem BFA erschwert werden.

JA Feldkirch:
SchlieBung der
AuBenstelle Dornbirn
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Einzelfall: 2024-0.183.978 (VA/BD-J/B-1)

2.5.13.2 Erschwerter Zugang zu gelockertem Vollzug

Der Besuch des NPM im April 2024 zeigte erneut, dass die Anhaltung im
gelockerten Vollzug durch die SchlieBung der AuBenstelle Dornbirn Ende
September 2022 (PB 2022, Band ,Praventive Menschenrechtskontrolle”,
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S. 123 ff.) erheblich reduziert wurde. Die AuBenstelle war die einzige Frei-
gangerabteilung in Vbg. Dies wirkt sich negativ auf die Entlassungsvorberei-
tungen aus.

Das BMJ verwies darauf, dass die SchlieBung der AuBenstelle Dornbirn
unumganglich gewesen sei. Zudem sei das Vorhandensein einer AuBenstelle
keine Voraussetzung fiir die Durchfiihrung von gelockertem Vollzug. Viel-
mehr kdnne der Strafvollzug in gelockerter Form in jeder Abteilung einer JA
durchgefiihrt werden.

Der NPM bemangelte, dass sich die gewahrten Lockerungen seit der Schlie-
Bung der AuBenstelle signifikant reduziert haben. Insofern empfahl er drin-
gend, konkrete MaBnahmen zu ergreifen, um den gelockerten Vollzug unter
den nun bestehenden Gegebenheiten zu realisieren. Aufrecht bleibt auch die
Empfehlung, dass zusatzlich mehr Haftplatze fir den gelockerten Vollzug
etabliert werden sollen.

Signifikante Reduk-
tion von Lockerungen

» Verfiigt eine JA weder iiber ein ,Freigangerhaus” noch iiber eine Abteilung fiir den
gelockerten Vollzug, sind konkrete MaBBnahmen zu ergreifen, um den gelockerten
Vollzug und Freigang als Teil der Entlassungsvorbereitungen dennoch moglichst

umfangreich zu realisieren.

Einzelfall: 2024-0.382.760 (VA/BD-]/B-1)

2.5.13.3 Unzureichendes Therapieangebot in Nachsorge-
einrichtung

Einen gemischten Eindruck erhielt der NPM bei seinem Besuch der Nach-
sorgeeinrichtung Sozialzentrum SeneCura Po6lfing-Brunn in der Stmk. Zwar
machte das Haus einen sauberen und ordentlichen Eindruck; Gange und
Zimmer sind ansprechend eingerichtet. Positiv fiel auf, dass die Bewohnerin-
nen und Bewohner die Mdglichkeit haben, ihre Zimmer selbst zu gestalten.
Es gibt regelmaBig Ausflliige, Feiern werden unter Einbeziehung der Angeho-
rigen ausgerichtet.

Kritisch sah der NPM jedoch, dass Auflagenvereinbarungen, die Unterge-
brachte bei ihrem Einzug ins Haus zu unterfertigen haben, Wortwendungen
wie ,ohne Diskussion und Widerrede” enthalten. Auch das Betreuungsange-
bot erschien sehr pauschaliert. Aktivitaten, wie ,Taschengeldausgabe”, ,Rau-
cherplatz grindlich reinigen” und ,Zigaretten wuzeln” sind als ,Therapie”
zweifelhaft.

Aufgefallen ist auch, dass das gesamte Freizeit- und Aktivitatenprogramm
von einer Heimhilfe mit einem Diplom in ,Seniorenanimation” geleistet wird.
Fir die dort untergebrachten Personen mit forensischem Hintergrund ware
die Betreuung eher durch Personal aus dem Bereich der Sozialbetreuung
bzw. Ergotherapie angezeigt, um den individuellen Bedurfnissen der betrof-
fenen Personen besser gerecht zu werden.

Sozialzentrum Sene-
cura Po6lfing-Brunn

Wenig Therapie
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Unterversorgung
negiert

Das BMJ konnte erwirken, dass die Formulierung der Vereinbarung gean-
dert wird und imperative Anreden gestrichen wurden. Es pflichtete dem NPM
auch bei, dass Aktivitdten des Alltags der Bewohnerinnen und Bewohner, wie
beispielsweise ,Taschengeldausgabe”, ,Raucherplatz reinigen” und ,Zigaret-
ten wuzeln”, nicht als therapeutische MaBnahmen gesehen werden kénnen.

Was den festgestellten Betreuungsbedarf betrifft, flihrte das BMJ aus, dass die
Nachsorgeeinrichtung ein Pflegeheim sei, dessen Personal der Ausstattungs-
verordnung des Landes entspreche. Die Untergebrachten wiirden je nach
ihrer geriatrischen und bzw. oder psychiatrischen Erkrankung und ihrer Selbst-
versorgungsdefizite mit einer geeigneten professionellen Pflege versorgt.

Der NPM stellte aber keine pflegerische Unterversorgung fest, sondern einen
Mangel an Therapie. Angesichts des Umstands, dass in dieser Einrichtung
nicht nur Personen sind, die bedingt entlassen wurden, sondern auch Insas-
sinnen und Insassen, deren Unterbringung unterbrochen ist, ist die man-
gelnde Einsichtsbereitschaft bedauerlich.

» Tagesaktivititen, die Untergebrachten helfen sollen, den Alltag zu strukturieren,
sind kein Ersatz fiir eine Therapie.

» Nachsorgeeinrichtungen konnen ihren Versorgungsauftrag nur erfiillen, wenn sie
liber ausreichend Therapeutinnen und Therapeuten verfiigen.

Bis zu 4 Wochen
Einzelhaft

Vollige
Kontaktsperre zu
Familienangehorigen
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Einzelfall: 2024-0.085.343 (VA/BD-]/B-1)

2.5.14 Legistische Anregungen

2.5.14.1 Kein vollkommenes Kontaktverbot wahrend
des Hausarrests

Bereits im Vorjahr befasste sich der NPM mit der Dauer des Hausarrests und
dem Verbot des Kontakts zur AuBenwelt wahrend der Disziplinarstrafe. Der
Hausarrest ist die strengste Strafe flir das Fehlverhalten von Inhaftierten.
Betroffene werden in einem Haftraum isoliert und dirfen diesen nur fir den
Hofgang verlassen. Der NPM empfahl, die Dauer der disziplindren Einzelhaft
auf 14 Tage zu verkirzen und das vollkommene Verbot des Kontakts zur
AuBenwelt (auBer mit einem Anwalt) aufzuheben (PB 2023, Band ,Praven-
tive Menschenrechtskontrolle”, S. 168).

Das BMJ hélt an der maximalen Lange des Hausarrests von vier Wochen fest
und ist der Empfehlung bisher nicht nachgekommen. Dies trotz des — vom
NPM aufgezeigten — Widerspruchs zu internationalen Standards.

Anlasslich eines Besuch der JA Schwarzau im Oktober 2023 bekraftigte der
NPM erneut die Forderung, Gefangene unter Hausarrest niemals einer volli-
gen Kontaktsperre zu ihren Familien zu unterziehen. Ein solches Verbot soll
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nach Ansicht des NPM nur dann angewandt werden, wenn das Vergehen mit
familidaren Kontakten im Zusammenhang steht. Zudem empfahl er, den in
Einzelhaft befindlichen Personen taglich zwei Stunden zwischenmenschlichen
Kontakt und taglich Gesprache mit einem geeigneten Strafvollzugsbedienste-
ten zu ermdglichen.

Das BMJ stimmte den Ausfiihrungen des NPM zu, sich bei Gesetzesanderun-
gen bestmdglich an einschldgigen internationalen Standards zu orientieren.
Flr kiinftige Novellierungen stellte es in Aussicht, eine flexible Regelung ein-
zufiihren, die es den JA (wie beim einfachen Hausarrest) auch in den Fallen
des strengen Hausarrests ermdglicht, Kontakte zu Angehdrigen aufrechtzu-
erhalten. Wann eine entsprechende Gesetzesanderung vorgenommen wird,
bleibt jedoch offen. Die vor Jahren angekiindigte StVG-Novelle lasst weiter-
hin auf sich warten.

Gesetzesdnderungen
in Aussicht gestellt

» Gefangenen, die im Rahmen einer Disziplinarstrafe in Einzelhaft sind, soll niemals
eine vollige Kontaktsperre auferlegt werden. Insbesondere sollen Disziplinarmalf-
nahmen kein vollstiandiges Verbot des Kontakts zur Familie umfassen.

Einzelfall: 2024-0.086.520 (VA/BD-]/B-1)

2.5.14.2 Grundsatz der Unmittelbarkeit fiir das Vollzugs-
gericht

In einer besonders gesicherten Zelle diirfen Strafgefangene nur unterge-
bracht werden, deren Gefahrlichkeit fir sich selbst, andere Personen oder
Sachen die Unterbringung in einem anderen Haftraum nicht gestattet. Diese
Zelle muss ausreichende Luftzufuhr und genligend Tageslicht aufweisen.
Soweit keine Bedenken bestehen, sind jedenfalls eine Matratze und zur Ein-
nahme der Mahlzeiten ein Loffel zur Verfigung zu stellen. Besondere Sicher-
heitsmaBnahmen sind soweit und solange zu verfligen, wie dies das AusmaB
und der Fortbestand der Gefahr, die zu ihrer Anordnung geftihrt hat, unbe-
dingt erfordern.

Die Aufrechterhaltung einer derartigen MaBnahme (ber eine Woche hin-
aus kann nur das Vollzugsgericht anordnen, das hierliber auf Antrag des
Anstaltsleiters zu entscheiden hat. Ordnet das Gericht die Aufrechterhal-
tung der MaBnahme an, so hat es zugleich deren zuldssige Hochstdauer
zu bestimmen; fallen die Griinde, die zur Unterbringung in einer besonders
gesicherten Zelle geflihrt haben, vor Ablauf dieses Zeitraumes weg, so hat
der Anstaltsleiter die MaBnahme unverziglich aufzuheben.

Der NPM regte an, dass sich das Vollzugsgericht vor seiner Entscheidung
einen personlichen Eindruck von der in der besonders gesicherten Zelle
angehaltenen Person verschaffen soll. Damit wirde auch die Ungleichbe-
handlung zwischen Untergebrachten nach dem UbG und nach dem StVG eli-
miniert. Nach dem UbG ist im Fall von Beschrankungen der Bewegungsfrei-

Strengster
Freiheitsentzug

Gerichtliche
Kontrolle

Nicht bloB3
Aktenverfahren

169



Justizanstalten

Keine elektronische

170

Schnittstelle

heit eine Entscheidungszustandigkeit des Gerichtes gegeben. Dabei hat das
Gericht, sowohl vor Anordnung einer Beschrankung als auch danach, eine
mindliche Verhandlung anzusetzen. Dauert die Beschrankung noch an, hat
sich das Gericht ,an Ort und Stelle einen personlichen Eindruck vom Patien-
ten und dessen Lage zu verschaffen”.

Das BMJ] wies zwar auf die unterschiedlichen Entscheidungsprozesse und
Anordnungsbefugnisse hin, rdumte jedoch letztlich ein, dass im Rahmen der
geplanten Reform des StVG unter anderem Anderungen des § 103 StVG vor-
gesehen sind. Im Zuge dessen soll auch die ZweckmaBigkeit einer allfalligen
Verpflichtung des Vollzuggerichtes gepriift werden, sich bei Aufrechterhal-
tung einer Unterbringung in einer besonders gesicherten Zelle Uber eine
Woche hinaus, einen personlichen Eindruck von der betroffenen Person zu
verschaffen.

Einzelfall: 2023-0.230.271 (VA/BD-]/B-1)

2.5.14.3 Behordeniibergreifende Vernetzung zwischen PAZ
und JA

Anlasslich eines Besuchs des PAZ Hernalser Glirtel im August 2023 zeigte der
NPM auf, dass bislang keine behoérdentibergreifende (elektronische) Schnitt-
stelle fiir die Ubermittlung von medizinischen Informationen von JA an PAZ
etabliert ist. Schubhaftlinge, die von einer JA in ein PAZ (berstellt werden,
erhalten laut Angaben des BMJ — wie bei einer Entlassung in Freiheit — ihre
medizinischen Unterlagen in einem verschlossenen Kuvert. Diese Unterlagen
liegen in den PAZ jedoch nicht immer auf.

Haufig legen die Inhaftierten keine medizinischen Unterlagen vor und kon-
nen auch keine Auskiinfte betreffend die bisherige medizinische Behandlung
oder Medikation geben. Im medizinischen Bedarfs- oder Akutfall wird in die-
sen Fallen telefonisch bei der JA nachgefragt. Dieser Austausch funktioniere
grundsatzlich gut. Es sei jedoch zeit- und personalintensiv und die medizini-
schen Informationen seien nicht unmittelbar verfiigbar.

Wiinschenswert ware eine behdrdenilibergreifende (elektronische) Vernet-
zung, sodass relevante Gesundheitsdaten fur das PAZ im Bedarfsfall jeder-
zeit abrufbar sind. Dadurch ware eine méglichst kontinuierliche Gesundheits-
versorgung von Gefangenen sichergestellt.

Um diese Kategorie besonders sensibler Daten externen Institutionen zur
Verfligung stellen zu kénnen, bediirfe es laut BMJ jedoch einer entsprechend
konkreten gesetzlichen Ermadchtigung. Eine solche gesetzliche Grundlage
fehle bisher. Der NPM regt daher an, eine gesetzliche Grundlage fiir die insti-
tutionalisierte Vernetzung (z.B. im Zuge der geplanten StVG-Novelle) zu eta-
blieren.
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» FEine behérdeniibergreifende (elektronische) Vernetzung zwischen JA und PAZ
wiirde sicherstellen, dass relevante Gesundheitsdaten im Bedarfsfall jederzeit
unmittelbar abrufbar sind. Die dazu notwendige gesetzliche Grundlage sollte
geschaffen werden.

Einzelfall: 2024-0.115.884 (VA/BD-]/B-1)
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2.6 Polizeianhaltezentren

Einleitung

10 Besuche Im Jahr 2024 flihrten die Kommissionen insgesamt zehn Besuche in PAZ, im
AHZ Vordernberg und in der Familienunterbringung Zinnergasse durch. Wie
schon in der Vergangenheit, Gberpriiften die Kommissionen dabei die Anhal-
tebedingungen und erhoben den baulichen bzw. hygienischen Zustand.

Priiffschwerpunkte Besonderes Augenmerk widmeten die Kommissionen den flir die Jahre 2023
und 2024 festgelegten drei Priifschwerpunkten. Die Ergebnisse ihrer Evaluie-
rung werden nachfolgend dargestellt.

2.6.1 Priifschwerpunkte

Wie im PB 2023 erlautert, legte der NPM unter Einbeziehung des MRB drei
Prifschwerpunkte fest. Diese betrafen die (Ersatz-)Kleidung fir mittellose
Haftlinge, den Zugang Angehaltener zu Vertrauensarzten eigener Wahl i.S.d.
§ 10 Abs. 5 AnhO und den deeskalierenden Umgang mit Angehaltenen (vgl.
PB 2023, Band ,Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 173 ff.).

Evaluierungs- Die Kommissionen widmeten sich bei zehn der dreizehn im Jahr 2023 erfolg-
ergebnisse 2023 oy Besuche in polizeilichen Anhaltezentren der Priifung, welcher Vorrat an
(Ersatz-)Kleidung fur mittellose Haftlinge dort besteht und inwieweit die Haft-
linge Kenntnis vom Vorrat sowie Zugang zum Vorrat haben. Bei einem wei-
teren Besuch berichtete die Kommission Uber Verbesserungen beim Kleider-
vorrat. Bei neun Besuchen stellten die Kommissionen fest, dass ein ausrei-
chender, ordentlich gelagerter Vorrat an sauberer (Ersatz-)Kleidung bestand
und die Angehaltenen vom Angebot informiert waren, ihre eigene Kleidung
reinigen zu lassen. Anlasslich eines PAZ-Besuchs kritisierte eine der Kommis-
sionen, dass bis dahin nur der dort tatige Seelsorger den Kleidervorrat befillt
hatte. Der NPM regte daher beim BMI an, dass kiinftig die PAZ-Leitung bzw.
die Landespolizeidirektion die Befiillung des Vorrats organisieren sollten. Das
BMI erlauterte daraufhin glaubhaft, dass der bedarfsdeckende Kleidervorrat
in diesem PAZ nicht ausschlieBlich aus Zuwendungen des dort tatigen Seel-
sorgers besteht.

Im Zuge von zwolf Besuchen erhoben die Kommissionen den Zugang von
Angehaltenen zu Vertrauensarztinnen und Vertrauensarzten fir kurative
Untersuchungen und Behandlungen. Es lag zwar in keiner der Einrichtun-
gen eine Liste von potenziellen Vertrauensarztinnen und Vertrauensarzten
auf, jedoch wussten mehrere befragte Haftlinge von ihrem Recht gem. § 10
Abs. 5 AnhO und gaben an, mit ihrer polizeidrztlichen Betreuung zufrieden
zu sein. Bei zahlreichen Besuchen registrierten die Kommissionen die Bereit-
schaft des Personals, im Bedarfsfall die Haftlinge bei der Suche nach bzw.
Kontaktaufnahme mit Vertrauensarztinnen bzw. Vertrauensarzten zu unter-
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stiitzen. Im Zuge von drei Besuchen kritisierten die Kommissionen, dass die
befragten Haftlinge nicht Uber ihr Recht gem. § 10 Abs. 5 AnhO informiert
waren. Zur Anregung, die Haftlinge dariber schon bei ihrer amtsarztlichen
Eingangsuntersuchung zu informieren, erwiderte das BMI, dass das ,Infor-
mationsblatt fiir Festgenommene” sowie das Formular ,Anhalteprotokoll”
entsprechende Informationen enthalten wiirden. Mit dieser Begriindung
lehnte das BMI ab, das ,Informationsblatt (iber persodnliche Hygiene und
arztlichen Dienst im PAZ” um einen Hinweis auf § 10 Abs. 5 AnhO zu ergan-
zen. Das BMI stellte jedoch in Aussicht, im Rahmen einer kiinftigen Uber-
arbeitung des 2017 aufwendig in zahlreiche Fremdsprachen Ubersetzten und
von jedem Haftling auszufiillenden ,,Gesundheitsfragebogens” einen Hinweis
auf das Recht gem. § 10 Abs. 5 AnhO aufzunehmen.

Die Kommissionen erhoben bei elf Besuchen den deeskalierenden Umgang
mit Angehaltenen. Im Zuge zweier weiterer Besuche vermerkte eine Kom-
mission zwar nicht den Prifschwerpunkt, traf jedoch Feststellungen zu die-
sem Thema. Bei den meisten Besuchen stellten die Kommissionen fest, dass
das Personal im Bereich Deeskalation etwa im Zuge der Grundausbildung
bzw. im Rahmen von FortbildungsmaBnahmen — wie dem E-Learning-Modul
zur Suizidpravention oder verpflichtenden Einsatztrainings — geschult wird.
Aus Anlass von drei Besuchen regte der NPM auf Vorschlag der Kommis-
sion beim BMI an, SchulungsmaBnahmen zu entwickeln, um die praktische
Umsetzung theoretischer Schulungsinhalte zu trainieren. Das BMI erlauterte,
dass im Zuge der Polizeigrundausbildung eine praxisnahe Schulung in sozial-
kommunikativen Kompetenzen im AusmaB von 204 Unterrichtseinheiten
und weiterflihrend im Ausbildungsmodul ,Modulares Kompetenztraining” ein
realitdtsnahes Training in der wertschatzenden und deeskalierenden Kom-
munikation erfolge. Zudem finde im Rahmen der verpflichtenden, mitunter
einrichtungsspezifisch festgelegten Einsatztrainings eine praktische Schulung
der Exekutivbediensteten im addaquaten und angepassten Einschreiten statt.

Aus Anlass eines Besuchs regte der NPM auch an, ein anonymes Hinweisge-
bersystem im Bereich des BMI zu etablieren, damit Exekutivbedienstete ein
Fehlverhalten anderer, gegebenenfalls vorgesetzter, Bediensteter bei Bedarf
auch anonym melden kénnen. Das BMI wies in diesem Zusammenhang
auf eine Novellierung des § 54 Abs. 4 BDG im Februar 2023 hin, die solche
Meldungen ohne Einhaltung des Dienstweges ermdglicht. Diese Regelung
berlicksichtigt auch Hinweise nach dem HinweisgeberInnenschutzgesetz
bzw. die Meldung strafbarer Handlungen, deren Priifung dem Bundesamt zur
Korruptionspravention und Korruptionsbekdampfung zukommt.

Bei drei Besuchen stellten die Kommissionen fest, dass der gesichtete Vorrat
an (Ersatz-)Kleidung fir mittellose Haftlinge bedarfsdeckend war. Anlasslich
eines weiteren Besuchs beurteilte die Kommission den vorgefundenen Vorrat
als besonders ordentlich und tbersichtlich organisiert. Keine der Kommissio-
nen duBerte anlasslich der Besuche Kritik an der Bereitstellung von (Ersatz-)
Kleidung fur mittellose Haftlinge.

Evaluierungs-
ergebnisse 2024
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Bei zwei der Besuche erhoben die Kommissionen den Zugang von Angehalte-
nen zu Vertrauensarztinnen und Vertrauensarzten fir kurative Untersuchun-
gen und Behandlungen nicht, sondern verwiesen auf die Ergebnisse erfolgter
Vorbesuche. Bei zwei weiteren Besuchen waren zwar keine Listen von poten-
ziellen Vertrauensarztinnen und Vertrauensarzten vorzufinden, die Kommis-
sionen sahen jedoch aufgrund des fehlenden Bedarfs an Vertrauensarztin-
nen und Vertrauensdrzten von weiteren Veranlassungen ab. Anlasslich des
Besuchs im AHZ Vordernberg vermerkte die Kommission diesen Priifschwer-
punkt nicht, hob jedoch die medizinische Betreuung der Haftlinge durch das
dort auf Vertragsbasis tatige Ambulanzpersonal positiv hervor.

Die Kommissionen widmeten sich bei allen neun Besuchen dem deeskalie-
renden Umgang mit Angehaltenen, obwohl sie den Priifschwerpunkt nur bei
vier Besuchen ausdricklich vermerkten. Bei zwei Besuchen einer Kommis-
sion beschrankten sich deren Erhebungen auf die Feststellung, dass vor der
Verlegung von Haftlingen in eine besonders gesicherte Zelle deren Unterbrin-
gung in einer ,normalen” Einzelzelle erfolgt war und somit der Einsatz dees-
kalierender MaBnahmen Vorrang hatte. Eine Kommission schlug vor, beim
BMI die Schaffung einer Schulung in deeskalierenden MaBnahmen fir alle
im PAZ tatigen Exekutivbediensteten vorzusehen. Der NPM sah jedoch davon
ab, da diese Anregung ident mit einer Anregung anlasslich eines Besuchs der
Kommission in einem anderen PAZ war und das BMI ihre Umsetzung bereits
im Jahr 2024 nachvollziehbar abgelehnt hatte.

Resiimee der  Aus den Erhebungen betreffend die (Ersatz-)Kleidung flir mittellose Haftlinge

Evaluierung it ahzuleiten, dass in den polizeilichen Anhaltezentren bedarfsdeckende
Kleidervorrate bestehen und die Haftlinge Kenntnis von diesen haben. Der
unterschiedliche Umfang der Kleidervorrate scheint aus den spezifischen
Haftplatzkapazitaten der jeweiligen Einrichtungen und dem dortigen Vollzug
verschiedener Haftarten (Verwaltungsstrafhaft und bzw. oder Schubhaft) zu
resultieren.

Aufgrund der Uberpriifung des Zugangs von Angehaltenen zu Vertrauens-
arztinnen und Vertrauensarzten im Sinne des § 10 Abs. 5 AnhO fir kurative
Untersuchungen und Behandlungen steht fest, dass keines der polizeilichen
Anhaltezentren Uber eine Liste potenzieller Vertrauensarztinnen und Vertrau-
ensarzte verfiigt. Eine entsprechende Anregung an das BMI erscheint jedoch
nicht zielfiihrend, da zahlreiche befragte Haftlinge keinen Bedarf an der Bei-
ziehung von Vertrauensarztinnen und Vertrauensarzten sehen und die Erstel-
lung solcher Listen die, vom BMI letztlich nicht erzwingbare, Bereitschaft von
Arztinnen bzw. Arzten voraussetzen wiirde, als Vertrauensérztinnen und Ver-
trauensarzte zu fungieren.

Die Erhebungen betreffend den deeskalierenden Umgang mit Angehaltenen
ergaben zwar, dass Exekutivbedienstete vor Beginn ihrer Tatigkeit in einem
Anhaltezentrum keine spezielle Schulung im Bereich Deeskalation erhal-
ten. Allerdings finden — aufbauend auf den theoretischen und praktischen
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Schulungen in der Grundausbildung fiir alle polizeilichen Tatigkeitsbereiche
— mehrmals pro Jahr verpflichtende Einsatztrainings statt, in denen auch ein-
richtungsspezifische bzw. zielgruppenorientierte Schulungsinhalte vermittelt
werden.

Die Festlegung neuer Priifschwerpunkte beziiglich Anhaltezentren fiir das Jahr
2025 war zu Redaktionsschluss noch im Gange. Der NPM wird im nachsten
Tatigkeitsbericht die neuen Priifschwerpunkte samt Evaluierung darstellen.

2.6.2 Umsetzung von Empfehlungen des NPM

Der NPM empfahl dem BMI im Mai 2016 und im Dezember 2017, die von der
Arbeitsgruppe (AG) zusammen mit dem BMI beschlossenen Standards fiir
den Anhaltevollzug umzusetzen (vgl. PB 2020, Band ,Praventive Menschen-
rechtskontrolle”, S. 151).

Beim Besuch der Kommission im PAZ RoBauer Lande im Juni 2023 stellte die
Kommission fest, dass die in zwei besonders gesicherten Zellen jeweils unter
einem Wandpanel montierten Notruftaster defekt waren (vgl. PB 2023, Band
»Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 178). Auf Anregung, diese Mangel
rasch zu reparieren, berichtete das BMI in seiner erst im Jahr 2024 einge-
langten Reaktion, dass das Personal des PAZ kurz nach Ende des Besuchs
den ordnungsgemaBen Zustand der beiden Ruftaster wiederhergestellt hatte.

Wie im PB 2023 (vgl. Band ,Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 178)
berichtet, zerstérte ein Brand im PAZ Eisenstadt die einzige dort vorhandene,
besonders gesicherte und gepolsterte Zelle. Da beim Besuch der Kommission
im August 2023 eine andere Zelle in einen Besucherraum umgebaut wurde,
regte der NPM an, dort die gepolsterte Zelle wiederherzustellen und eine
andere Zelle in einen Besucherraum umzubauen.

Das BMI lehnte in seiner im Jahr 2024 eingelangten Reaktion die neuerli-
che Einrichtung einer gepolsterten Zelle mit der schllissigen Begriindung ab,
dass im PAZ bisher der Bedarf an der Schaffung eines Besucherraums héher
gewesen sei als jener an der Nutzung einer gepolsterten Zelle. Das BMI teilte
zudem mit, dass in kiinftigen Fallen Haftlinge, deren Unterbringung in einer
besonders gesicherten Zelle unbedingt erforderlich sein sollte, in das PAZ
RoBauer Lande in Wien Uberstellt werden. Zudem kiindigte das BMI an, dass
der mittelfristig angedachte Neubau des PAZ (iber alle Arten von Sicherheits-
zellen gemaB der AnhO verfligen soll.

Wie im PB 2023 (vgl. Band ,Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 177)
berichtet, stellte die Kommission beim Besuch im PAZ Graz im August 2023
fest, dass die Toiletten in den Mehrpersonenzellen und jene im Aufenthalts-
raum der mannlichen Haftlinge Uber keine solche Abtrennung verfligten.
Angesichts dessen und weiterer baulicher Defizite regte der NPM an, den
geplanten Neubau des PAZ am aktuellen Standort zu forcieren.

Neue Priifschwer-
punkte geplant

Defekte Notruftaster
umgehend repariert

Fehlen einer gepols-
terten Sicherheits-

zelle begriindet

Unvolistiandige
Abtrennung
der Toiletten
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Avisierte Sanierung
des PAZ Wels
unterblieben

Keine Information zu
PAZ-Bibliothek

Mangel an Beschafti-
gungsmoglichkeiten
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In seiner erst im Jahr 2024 eingelangten Reaktion versicherte das BMI, auch
dieses Bauprojekt mit Nachdruck voranzutreiben. Allerdings teilte es dabei
mit, bis zum Neubau des PAZ keine Investitionen mehr in bauliche MaBnah-
men im Bestandsobjekt vorzunehmen. Da die erwdhnten Toiletten entgegen
der Empfehlung des NPM vom Dezember 2017 nicht vollstandig vom rest-
lichen Haftraum abgetrennt waren, beanstandete der NPM dieses Defizit und
sah es aufgrund des geplanten PAZ-Neubaus als in Behebung befindlich an.

Auch beim Besuch im PAZ Wels im November 2024 waren die Toiletten in
den Mehrpersonenzellen des PAZ nicht vollstandig vom restlichen Haftraum
abgetrennt. Die Kommission stellte weiters fest, dass bis zum Besuch keine
BaumaBnahmen im PAZ stattgefunden hatten, obwohl das BMI im Jahr 2022
den Beginn der Sanierung fir das Jahr 2023 avisiert hatte (vgl. PB 2022,
Band ,Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 143).

Zudem befanden sich an den Wanden mehrerer Zellen zahlreiche rassisti-
sche, islamophobe, nationalsozialistische und andere herabwiirdigende Texte
bzw. Darstellungen. Der NPM regte beim BMI an, diese umgehend zu entfer-
nen, und ersuchte um Aufklarung Uber die unterbliebenen BaumaBnahmen.
Die Reaktion des BMI lag zu Redaktionsschluss noch nicht vor.

Im Zuge des Besuchs im PAZ Hernalser Glrtel im August 2024 traf die Kom-
mission zwei Haftlinge an, die nicht wussten, dass sie Blicher aus der Biblio-
thek ausleihen kdnnen. Auf entsprechenden Vorhalt berichtete das BMI tber
die Uberarbeitung der im PAZ ausgehingten Hausordnung i.S.d. § 1 Abs. 3
AnhO, die seitdem auch einen Hinweis auf die Mdglichkeit der Nutzung der
PAZ-Bibliothek enthalt.

Anlasslich des Besuchs in der Familienunterbringung Zinnergasse im April
2024 kritisierte die Kommission den Mangel an angebotenen Beschaftigungs-
mdoglichkeiten fir die Angehaltenen und insbesondere jene fir die ange-
haltenen Kinder bzw. Jugendlichen. Das Fernsehgerdat im Aufenthaltsraum
empfing nur drei deutschsprachige Programme und unter den bereitgestell-
ten Blichern befanden sich kaum fremdsprachige (Kinder-)Bicher. Fir jln-
gere Kinder standen auBer Bdllen und einem unvollstandigen Puzzle-Spiel
keine anderen Spielsachen bereit, obwohl weitere Spielsachen im Keller des
Gebdudes deponiert waren. Die Ausgabe von Malstiften usw. erfolgte bis
zum Besuch nur in Ausnahmefallen, da laut Personal mit deren Nutzung Ver-
unreinigungen der Zimmerwande einhergingen. AuBerdem wies das Personal
auf ungeklarte Haftungsfragen hinsichtlich des Aufenthaltes der Angehalte-
nen im Garten der Einrichtung bzw. der dortigen Nutzung von Spiel- bzw.
Sportgeraten hin.

Der NPM regte beim BMI an, im Innen- und AuBenbereich der Einrichtung fiir
alle Angehaltenen altersgerechte und adaquate Mdglichkeiten der Beschaf-
tigung bereitzustellen und etwaige Haftungsfragen abschlieBend zu kldren.
Die Reaktion des BMI lag zu Redaktionsschluss noch nicht vor.



Der NPM wird im Rahmen seiner kiinftigen Besuche die Realisierung aller
(auch baulicher) Standards weiterverfolgen, die er dem BMI im Mai 2016
sowie Dezember 2017 empfohlen hatte und die das BMI in seinem aktuellen
Erlass zum Anhaltevollzug vom Juni 2022 festgeschrieben hat.

» In allen Einzelzellen muss ein bei der Zelle zu quittierender Ruftaster vorhanden

und dieser deutlich gekennzeichnet sein.

» In samtlichen PAZ muss eine ausreichende Anzahl an Haftraumen vorhanden sein,
die fiir den Vollzug der Einzelhaft gem. § 5 bzw. § 5b Abs. 2 Z 4 AnhO geeignet sind.

» Der Zugang von Angehaltenen in PAZ zu hygienischen sanitdren Einrichtungen
sowie der jederzeitige Schutz ihrer Intimsphdare sind durch bauliche bzw. organisa-

torische MaBBnahmen zu gewahrleisten.

» Toiletten von in PAZ befindlichen Mehrpersonenzellen sind vom iibrigen Haftraum

vollstindig abgetrennt zu gestalten.

» Allen in PAZ Angehaltenen sollen Beschdéftigungs- und Freizeitmoglichkeiten in

dem mit dem NPM vereinbarten Umfang zur Verfiigung stehen.

Einzelfalle: 2023-0.787.520, 2023-0.650.596, 2023-0.685.832, 2024-
0.909.851, 2024-0.109.391, 2024-0.603.045 (alle VA/BD-1/C-1)

2.6.3 Realisierung von Tischbesuchen im Anhalte-
vollzug

Der NPM verfolgte von Amts wegen auch 2024 die Ermdglichung von Tisch-
besuchen. Wie im PB 2023 (vgl. Band , Praventive Menschenrechtskontrolle”,
S. 179) erlautert, war bis Ende des Vorjahres die probeweise Durchfiihrung
von Tischbesuchen im PAZ Hernalser Girtel nur an zwei der zwdlf vorhan-
denen Sprechplatze mdglich. Grund dafiir waren Verzégerungen bei den von
der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) beauftragten Umbauarbeiten.

In seinem ersten Fortschrittsbericht gab das BMI bekannt, dass bis Mai 2024
weiterhin nur zwei Sprechplatze fiir Tischbesuche zur Verfligung standen
und die BIG den Beginn der Umbauarbeiten fiir Mai 2024 in Aussicht gestellt
hatte. Das BMI ersuchte dabei auch um eine sechsmonatige Verlangerung
des ersten der beiden vereinbarten Probebetriebe (vgl. PB 2021, Band ,Pra-
ventive Menschenrechtskontrolle”, S. 159 f.). Der NPM entsprach dem Ersu-
chen, um aussagekraftige Ergebnisse der Evaluierung zu erhalten.

In einem weiteren Bericht raumte das BMI ein, dass der BIG zufolge mit dem
Abschluss der nétigen Umbauarbeiten erst im September 2024 zu rechnen
sei. Das BMI berichtete dabei auch lber die Anweisung an die LPD Wien,
detaillierte Aufzeichnungen Uber den Verlauf des Probebetriebs ab dem Voll-
betrieb an den zwdlf Sprechplatzen zu fihren.

Beginn des konzipier-
ten Probebetriebs
mehrfach verzégert
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Im Dezember 2024 gab das BMI bekannt, dass der Abschluss der Umbauar-
beiten an den Sprechplatzen erst Ende Oktober 2024 erfolgte. Diese Verz6-
gerung begriindete das BMI mit einer fehlerhaften Ausflihrung der konzipier-
ten Scheiben zwischen den Platzen der Haftlinge und jenen der besuchen-
den Personen in den Sprechkojen. So baute das beauftragte Unternehmen
in jeder Sprechkoje anstelle von durchgehenden, in einem Rahmen weg-
zuschiebenden Scheiben zwei seitlich schwenkbare Fliigel ein. Da zwischen
den Fliigeln ein Spalt zur Ubergabe von eventuell verbotenen Gegenstinden
bestand, musste das BMI konzeptgemaBe Scheiben beauftragen.

Der NPM wird den weiteren Verlauf der vereinbarten Probebetriebe zur Reali-
sierung von Tischbesuchen im PAZ Hernalser Glrtel weiterverfolgen.

» AuBer bei Vorliegen bestimmter, sicherheitsrelevanter Kriterien sowie im Fall von
Gerichtsverwahrungshdéftlingen sollen die Besuche der Angehaltenen in PAZ in
Form von Tischbesuchen erfolgen. Der ungestorte Ablauf der Tischbesuche ist —
auch durch bauliche MaBnahmen — zu gewdéhrleisten. Fiir Besuche durch minder-
Jjahrige Angehorige in PAZ ist ein eigener Raum mit Tisch bereitzustellen.

Weitere Fortschritte
bei Umsetzung der
ZDG-Empfehlungen
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Einzelfall: VA-BD-1/0817-C/1/2019

2.6.4 Brandschutz in Polizeianhaltezentren

Auch im Jahr 2024 verfolgte der NPM von Amts wegen die Umsetzung der
Empfehlungen des Zivilgesellschaftlichen Dialoggremiums (ZDG) des BMI
(,Polizei.Macht.Menschen.Rechte”) zur Verbesserung des Brandschutzes in
der Polizeianhaltung (vgl. PB 2018, Band ,Praventive Menschenrechtskont-
rolle”, S. 152 f.). Das BMI informierte den NPM in zwei Berichten (iber meh-
rere Fortschritte bei der Realisierung dieser Empfehlungen. So hatte das BMI
im Juli 2024 die finale Fassung der neuen ,Technischen Richtlinie Vorbeugen-
der Brandschutz (TRVB)” 160 mit dem Titel ,Justizanstalten, Polizeianhalte-
zentren und Verwahrungsraume in Polizeidienststellen” an den zusténdigen
TRVB-Arbeitskreis beim Osterreichischen Bundesfeuerwehrverband (ibermit-
telt. Das formal vorgesehene Verfahren zur Verlautbarung der neuen TRVB
soll laut BMI im Sommer 2025 abgeschlossen werden.

Das BMI versicherte, dass bis zu diesem Zeitpunkt samtliche erteilten Anwei-
sungen an alle LPD aufrecht bleiben, bei allen Sanierungs- bzw. Neubau-
projekten die geltenden Inhalte der TRVB bis zur Verlautbarung der neuen
TRVB anzuwenden. Hierzu zahle laut BMI explizit, dass Haftrdume und Berei-
che des gelockerten Haftvollzugs durch manipulationssichere Mehrkriterien-
Brandmelder in die jeweilige Brandmeldeanlage miteinzubeziehen sind. Die
finale TRVB-Fassung wiirde zudem ausdriicklich vorsehen, dass Haftrdume
mit Matratzen mit erschwerter Endziindbarkeit und mit Bettzeug in perma-
nent flammhemmender Ausfiihrung auszustatten sind.



Weiters gab das BMI bekannt, nach Abschluss der Schulungen der in den
LPD fiur den Brandschutz hauptverantwortlichen Funktionstragerinnen bzw.
Funktionstrager die technische (digitale) Erfassung aller Amtsgebdude im
Oktober 2024 beauftragt zu haben. Diese soll im Frithjahr 2025 abgeschlos-
sen werden. Der NPM wird die Umsetzung der Empfehlungen zur Verbesse-
rung des Brandschutzes in den Anhaltezentren weiterhin verfolgen.

» Das Brandschutzniveau in der Polizeianhaltung ist mindestens an den fiir JA gel-

tenden MapBstab anzupassen.

» Das BMI soll eine Gesamtstrategie zur bundesweit einheitlichen Gestaltung des
vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes erarbeiten und entsprechende

Vorgaben erlassen.

» Samtliche der langerfristigen Polizeianhaltung dienenden Haftraume sollen iiber

geeignete, automatische Brandmeldesysteme verfiigen.

Einzelfall: VA-BD-1/0014-C/1/2017

2.6.5 Mangel in der Dokumentation von
Anhaltungen

Die llickenlose und fehlerfreie Dokumentation von Amtshandlungen dient
insbesondere dazu, das Handeln von Exekutivbediensteten und den Ver-
lauf von Amtshandlungen nachvollziehbar zu machen. Ebenso kénnen Exe-
kutivbedienstete dadurch nachtraglich tber den Verlauf einer Amtshandlung
informieren und sich gegen eventuell unrichtige Behauptungen schitzen. In
den PAZ erfolgt die Dokumentation von Anhaltungen vorrangig im Formblatt
~Anhalteprotokoll” und in der elektronischen ,Anhaltedatei-Vollzugsverwal-
tung” (AD-VW).

Festgenommene bzw. angehaltene Personen haben bestimmte Informations-
und Verstandigungsrechte (vgl. PB 2018, Band ,Praventive Menschenrechts-
kontrolle”, S. 164). Sie sind Uber ihre Rechte nachweislich zu belehren. Dies
ist im Anhalteprotokoll zu dokumentieren. Die Person hat mit ihrer Unter-
schrift die Belehrung bzw. den Erhalt von Informationsblattern oder den Ver-
zicht auf ihre Rechte zu bestatigen.

Bei einem Ad-hoc-Besuch im PAZ Innsbruck im August 2024 sah die Kom-
mission die Anhalteprotokolle zu zwdlf, damals in das PAZ aufgenommenen
Personen ein und stellte Mangel in der Dokumentation fest. Acht der Proto-
kolle waren nicht vollstéandig ausgefiillt und enthielten keinen Eintrag, dass
die jeweilige Person eine Belehrung Uber ihre Rechte und Mdglichkeiten der
Verstandigung von Dritten Uber ihre Festnahme erhalten oder auf die Beleh-
rung verzichtet hatte. In mehreren Akten fehlten auch das an Haftlinge aus-

Korrekte
Dokumentation

fordert Transparenz

Mangelhafte
Dokumentation
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zuhandigende ,Informationsblatt iber persénliche Hygiene und arztlichen
Dienst im PAZ” bzw. Vermerke, dass sie die Entgegenahme des Formulars
verweigert hatten. In einem Anhalteprotokoll fanden sich offenkundig falsche
Angaben zur Identitat der betroffenen Person.

Der NPM regte beim BMI an, im Bereich des PAZ und der LPD Tirol die Flh-
rung von Anhalteprotokollen strukturell zu verbessern. Die Reaktion des BMI
lag zu Redaktionsschluss noch nicht vor.

» Anhaltungen in PAZ sind liickenlos und nachvollziehbar zu dokumentieren.

Einzelfall: 2024-0.729.688 (VA/BD-I/C-1)

2.6.6 Positive Wahrnehmungen

Die Kommissionen stellten bei allen im Jahr 2024 erfolgten Besuchen in
Anhaltezentren die hohe Kooperationsbereitschaft des Personals fest.

PAZ Hernalser Giirtel Beim Besuch im PAZ Hernalser Glrtel im August 2023 konnte sich die Kom-
mission von der Montage zusatzlicher Videokameras im Stiegenhaus des PAZ
Uberzeugen. Sie begriiBte diese MaBnahme, da nunmehr alle Bereiche des
Stiegenhauses lickenlos einsehbar sind.

PAZ Innsbruck Im Juni 2024 stellte die Kommission beim Besuch im PAZ Innsbruck fest,
dass vor der Unterbringung von Haftlingen in den besonders gesicherten
Absonderungszellen zunachst ihre Verlegung in Einzelhaft gem. § 5 AnhO
erfolgt war. Die Vorgehensweise, im Bedarfsfall die Freiheit von Personen in
der Haft stufenweise einzuschranken, werte die Kommission als MaBnahme
zur Deeskalation.

PAZ Klagenfurt  Anldsslich des Besuchs im PAZ Klagenfurt Ende Oktober 2024 beurteilte die
Kommission das vorgefundene Depot der (Ersatz-)Kleidung fiir mittellose
Haftlinge als besonders positiv. Der Vorrat an sauberen Kleidungsstlicken
war hygienisch einwandfrei gelagert und sehr Ubersichtlich organsiert.

PAZ Wels Im Zuge des Besuchs im PAZ Wels im November 2024 begriBte die Kom-
mission die Anschaffung eines Kihlschranks zur Lagerung der Haftlingsver-
pflegung, um sie bei Bedarf in einer Mikrowelle zu erhitzen. Dadurch kénnen
kiinftig auch jene Haftlinge bei Bedarf eine warme Mahlzeit erhalten, deren
Aufnahme in das PAZ in der Nacht stattfindet.

Einzelfalle: 2024-0.109.391, 2024-0.673.080, 2024-0.804.312, 2024-
0.909.851 (alle VA/BD-I/C-1)
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2.7 Polizeiinspektionen

Einleitung

Im Berichtsjahr fiihrten die Kommissionen 62 Besuche in PI durch, und somit
etwas mehr als in den beiden Vorjahren (2023: 46, 2022: 55 Besuche). Bis
zum Redaktionsschluss konnten 59 Besuche ausgewertet werden. Wie in den
vergangenen Jahren standen die ordnungsgemaBe Dokumentation von frei-
heitsentziehenden MaBnahmen und die bauliche Ausstattung der Dienststel-
len im Fokus der Besuchsdelegationen.

2023 und 2024 richtete der NPM im Rahmen von Priifschwerpunkten ver-
starktes Augenmerk auf den Verstéandigungs- und Alarmschutz in Verwah-
rungsraumen sowie die Dokumentation von Anhaltungen unter besonderer
Berlicksichtigung der Informations- und Verstandigungsrechte flir Angehal-
tene. Die Ergebnisse der Evaluierung sind im Kap. 2.7.1 ,Prifschwerpunkte”
zusammengefasst. Weiterhin Thema bleibt die Barrierefreiheit aller PI in
Osterreich (vgl. Kap. 2.7.3 ,Mangelhafte bauliche Ausstattung von Polizei-
inspektionen”, S. 184 ff.) und es beschaftigte den NPM die personelle
Unterbesetzung von Dienststellen (vgl. Kap. 2.7.4 ,Personalmangel in der
PI Kandlgasse”, S. 187).

2.7.1 Priifschwerpunkte

Wie im PB 2022 dargestellt, legte der NPM unter Einbeziehung des MRB die
Prifschwerpunkte fest. Diese waren fir das Jahr 2023 der Verstandigungs-
und Alarmschutz in Verwahrungsrdaumen und die ordnungsgemadBe Doku-
mentation von Anhaltungen unter besonderer Bertiicksichtigung der Informa-
tions- und Verstandigungsrechte flir Angehaltene (vgl. PB 2022, Band ,Pra-
ventive Menschenrechtskontrolle”, S. 157 f.). Der NPM hielt die Weiterfiih-
rung der beiden Schwerpunkte im Jahr 2024 fir sinnvoll. Insgesamt wertete
der NPM im Zeitraum von zwei Jahren 95 Besuchsprotokolle aus:

Im Jahr 2023 beurteilte der NPM 39 Besuchsprotokolle der Kommissionen
in PI. In 21 Dienststellen war der Verstandigungs- und Alarmschutz ohne
Einschrankungen gegeben. Sieben PI verfligten Uber keinen Verwahrungs-
raum, weshalb die Kommissionen keine Kritik tbten. In einem Fall nahm
die Kommission einen fehlerhaften Alarmtaster in einem Haftraum wahr. In
einer besonders gesicherten Zelle stellte die Kommission die schwergan-
gige Bedienbarkeit des Alarmtasters fest. In einem weiteren Fall kritisierte
die Kommission einen auf 180 cm Hohe angebrachten Alarmtaster. Da die
Dienststellenleitung wahrend dieser drei Besuche umgehend eine Reparatur
bzw. Priifung einer Versetzung zusicherte, hielt die Kommission weitere Ver-
anlassungen fir nicht notwendig. Eine fehlende Kennzeichnung von Alarm-
tastern beanstandete der NPM in sechs Fallen und sah den Mangel aufgrund
erfolgter bzw. zugesicherter Verbesserungen als behoben an. Zu zwei PI tra-
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fen die Kommissionen weder Feststellungen zu Haftrdumen noch wurde der
Prifschwerpunkt im Besuchsprotokoll explizit vermerkt.

Die Kommissionen stellten im Jahr 2023 in 25 PI eine ordnungsgemalBe
Dokumentation von Anhaltungen unter besonderer Beriicksichtigung der
Informations- und Versténdigungsrechte fir Angehaltene fest. Mangel kri-
tisierte der NPM in sieben Fallen und sah diese aufgrund erfolgter Sensibili-
sierungen als behoben an. Bei flinf Besuchen vermerkten die Kommissionen
den Priifschwerpunkt nicht, trafen aber in vier dieser Falle dennoch Feststel-
lungen. In drei Fallen konnte sich der Verdacht nicht erharten, dass Angehal-
tene mangelhaft Uber ihre Rechte informiert worden waren. Vier Besuchs-
protokolle enthielten aufgrund der Feststellungen der Kommissionen keine
Erledigungsvorschlage an den NPM.

Im Jahr 2024 wertete der NPM 56 Besuchsprotokolle aus. In 22 Dienststellen
war der Verstandigungs- und Alarmschutz ohne Einschrankungen gegeben.
27 PI verfligten Uber keinen Haftraum, weshalb die Kommissionen keine Kri-
tik Gbten. In einem Anhalteraum fehlte ein Alarmtaster. In zwei Dienststellen
war der funktionstlichtige Alarmtaster im Verwahrungsraum nicht beschrif-
tet. In allen drei Fallen behob das BMI die Mangel umgehend. Ein Priifver-
fahren war zum Evaluierungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Zu zwei PI
trafen die Kommissionen weder Feststellungen zu Verwahrungsraumen noch
wurde der Priifschwerpunkt explizit vermerkt.

Eine ordnungsgemaBe Dokumentation von Anhaltungen unter besonderer
Bertiicksichtigung der Informations- und Verstdndigungsrechte fir Angehal-
tene stellten die Kommissionen im Jahr 2024 in 41 PI fest. Zu finf Dienst-
stellen erging kein Erledigungsvorschlag der Kommissionen, da in diesen
seit mehreren Jahren keine Festnahmen erfolgt waren. In lediglich vier von
56 Besuchsprotokollen vermerkten die Kommissionen den Priifschwerpunkt
zwar nicht, trafen aber dennoch Feststellungen dazu. Bei zwei Dienststel-
len kritisierte der NPM eine Diskrepanz fremdsprachiger Anhalteprotokolle in
Bezug auf die deutsche Version. Das BMI stellte eine Verbesserung in Aus-
sicht. In sieben PI nahmen die Kommissionen Mangel in der Anhaltedoku-
mentation wahr. Aufgrund von Sensibilisierungen sah der NPM die Mangel
als behoben an. Ein Prifverfahren war zum Evaluierungszeitpunkt noch nicht
abgeschlossen.

Im Jahr 2023 stellte der NPM in rund 23 % aller PI-Besuche einen mangel-
haften Verstandigungs- und Alarmschutz fest. 2024 gingen die Beanstandun-
gen zu diesem Prifschwerpunkt massiv zurlick: Nur 5% aller Félle wiesen
Mangel auf.

Bei der Uberpriifung einer ordnungsgemaBen Dokumentation von Anhal-
tungen unter besonderer Berlicksichtigung der Informations- und Ver-
standigungsrechte flir Angehaltene stellte der NPM im Jahr 2023 in 18%
aller Besuche Mangel fest. Im Jahr 2024 wiesen 16 % der ausgewerteten
Besuchsprotokolle einen Mangel in der Anhaltedokumentation auf.
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Im Zeitraum von zwei Jahren besuchten die Kommissionen 95 Dienststellen
zu den beiden Priifschwerpunkten: in OO und Sbg je 19, in der Stmk, in Ktn
und im Bgld je zwdlf, und in Ktn je zwdlf, in NO neun, in Wien acht und in
Tirol vier. Im Bundesland Vbg besuchte die Kommission in den Jahren 2023
und 2024 keine PI. Insgesamt erfolgten 53 Erstbesuche und 42 Folgebesu-
che.

Die Uberwiegende Anzahl der Besuche zeigt aus Sicht des NPM, dass ein
ordnungsgemaBer Verstandigungs- und Alarmschutz und eine sorgfaltige
Anhaltedokumentation bestehen. Bedauerlicherweise war mangels Besuchs
einer Polizeidienststelle in Vbg keine Osterreichweite Auswertung der beiden
Priifschwerpunkte mdglich.

Zu Redaktionsschluss war die Festlegung neuer Priifschwerpunkte im Bereich
der kurzfristigen Polizeianhaltung flr das Jahr 2025 noch nicht abgeschlos-
sen. Im kommenden Bericht werden die neuen Schwerpunkte samt Auswer-
tung ausfuhrlich dargestellt.

2.7.2 Mangelhafte Dokumentation von
Anhaltungen

Freiheitsbeschrankungen stellen schwerwiegende Eingriffe dar, weshalb sie
lickenlos dokumentiert werden missen. Bei ihren Besuchen nehmen die
Kommissionen daher regelmaBig Einsicht in die Verwahrungsbiicher und
Anhalteprotokolle.

Festgenommenen Personen stehen bestimmte Informations- und Verstandi-
gungsrechte zu (vgl. zuletzt PB 2023, Band , Praventive Menschenrechtskont-
rolle”, S. 188 f.). Werden diese nicht gewahrt, wird das verfassungsgesetzlich
gewahrleistete Recht auf personliche Freiheit verletzt. Organe des offentli-
chen Sicherheitsdienstes miissen Angehaltene Uber ihre Rechte belehren
und dies dokumentieren. Die angehaltene Person bestdtigt den Erhalt sowie
die Inanspruchnahme oder den Verzicht auf Informations- und Verstandi-
gungsrechte. Verweigert eine Person ihre Unterschrift, muss das Exekutiv-
organ dies im Protokoll festhalten.

Freiheitsbeschrankende MaBnahmen missen nachvollziehbar dokumentiert
werden. Festzuhalten sind etwa Beginn und Ende des Anlegens von Hand-
fesseln. Eine lange Dauer einer Fesselung muss begriindet werden.

Wie in den vergangenen Jahren stellten die Kommissionen Mangel bei der
Dokumentation von Anhaltungen fest und wiesen die Dienststellenleitungen
im Abschlussgesprach darauf hin. In einigen Fallen waren die Anhaltepro-
tokolle nicht vollstandig ausgeflillt und es fehlten Unterschriften der amts-
handelnden Exekutivbediensteten. Eine nicht nachvollziehbare Dokumenta-
tion in den Anhalteprotokollen kritisierte der NPM bei manchen besuchten PI.
Erneut beanstandete der NPM die mangelhafte Dokumentation bei der Aus-
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Anhaltungen miissen

vollstindig doku-
mentiert werden

folgung von Informationsblattern (s. Kap. 2.7.1 ,Prifschwerpunkte”, S. 181
ff.). Das BMI setzte in allen Féllen SensibilisierungsmaBnahmen.

Im Zuge der Besuche der PI Kopernikusgasse, Tannengasse und Wattgasse
beanstandete der NPM die festgestellte Diskrepanz fremdsprachiger Anhalte-
protokolle in Bezug auf die deutsche Version. Diese wiesen in einigen Spra-
chen keine Information zum rechtsanwaltschaftlichen Bereitschaftsdienst
sowie zur Ausfolgung des diesbezliglichen Informationsblattes auf. Auch
fehlte die Bestatigung der Ausfolgung der Informationsblatter mittels Unter-
schrift sowie die Information tiber die mégliche Ubernahme von anfallenden
Kosten bei Kontaktaufnahme bzw. Beiziehung des rechtsanwaltschaftlichen
Bereitschaftsdienstes. Das BMI nahm die Kritik zum Anlass, das Anhaltepro-
tokoll in seiner Gesamtheit zu berarbeiten und in die gangigsten Sprachen
zu Ubersetzen. Da das BMI eine Neuverlautbarung des Anhalteprotokolls in
Aussicht stellte, sah der NPM diesen Mangel als in Behebung befindlich an.

Mit Juli 2017 erging ein Erlass des BMI, wonach alle PI mit benutzbaren
Haftradumen ein Verwahrungsbuch fiihren mussen (vgl. PB 2019, Band ,Pra-
ventive Menschenrechtskontrolle”, S. 178). Klar geregelt ist darin, welche
Eintragungen im Verwahrungsbuch vorzunehmen sind. Bei der API Kefer-
markt beanstandete der NPM, dass eine rund sechsstiindige Anhaltung einer
Person im Verwahrungsraum im Jahr 2023 nicht im Verwahrungsbuch ver-
merkt worden war. Aufgrund einer Sensibilisierung der Bediensteten sah der
NPM diesen Mangel als behoben an.

» Anhaltungen in PI sind liickenlos und nachvollziehbar zu dokumentieren.

» Anhalteprotokolle sollen in den gangigen Bedarfssprachen alle Informations- und
Verstiandigungsrechte sicherstellen wie in der deutschen Version.
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Einzelfalle: 2024-0.532.087, 2024-0.046.694, 2023-0.769.328, 2023-
0.834.779, 2024-0.048.694, 2024-0.497.259, 2024-0.660.958, 2024-
0.379.711, 2024-0.008.919, 2024-0.379.771, 2024-0.532.087, 2024-
0.499.332, 2023-0.749.186, 2024-0.135.064, 2024-0.133.825, 2024-
0.587.362 (alle VA/BD-1/C-1)

2.7.3 Mangelhafte bauliche Ausstattung von
Polizeiinspektionen

Stellen die Kommissionen bei ihren Besuchen Mangel bei der baulichen Aus-
stattung fest, werden diese meist im Rahmen des Abschlussgesprachs mit
der Dienststellenleitung besprochen. Kleinere Mangel werden haufig rasch
behoben. Kann auf diesem Weg keine Lésung erzielt werden, informiert der
NPM das BMI.
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Durch die Schwerpunktsetzung verstarkte sich die Kontrolle des Verstandi-
gungs- und Alarmschutzes in Verwahrungsraumen in PI in den Jahren 2023
und 2024, wiewohl dieser wichtige Aspekt bereits zuvor regelmaBig von den
Kommissionen Uberpriift worden war (s. Kap. 2.7.1 ,Prifschwerpunkte”, S.
181 ff.). In der PI Linz Hauptbahnhof kritisierte der NPM, dass der Alarm-
taster im Anhalteraum fehlte. Nach der geltenden RLfAS miissen sowohl
Verwahrungs- als auch Anhalterdume mit einem eindeutig erkennbaren Ruf-
taster zur Verstandigung der Exekutivbediensteten ausgestattet sein. Im
Berichtszeitraum beanstandete der NPM die fehlende Kennzeichnung der
funktionstlichtigen Alarmtaster in den Dienststellen in Seiersberg, Salzburg-
Gnigl, Mauthausen und Hartberg. Das BMI behob alle Mangel.

Die RLfAS sieht grundsatzlich eine Sicherheitsschleuse im Eingangsbereich
einer PI vor. Das BMI raumte im Prifverfahren zur PI Bad Zell das Fehlen
einer Sicherheitsschleuse ein. Da es keinen Zeitplan flr einen Umzug in eine
allen baulichen Anforderungen entsprechende Dienststelle nennen konnte,
beanstandete der NPM diesen Sicherheitsmangel. Sicherheitsbedenken hatte
der NPM auch in der PI Mondsee. Dort hahm die Kommission eine offenste-
hende Fensterolive im Zellenvorraum wahr und machte den Dienststellen-
leiter darauf aufmerksam, dass ein Liiften des Haftraums auch ohne Offnen
des Griffes mdglich ist. Zusatzlich kritisierte die Kommission Risse im Ver-
putz der Zelle. Aufgrund der Sensibilisierung sah der NPM diesen Mangel als
behoben an.

Die Kommission kritisierte den mangelhaften hygienischen Zustand von vier
Verwahrungsrdumen der PI HohenbergstraBe. Daraufhin stellte das BMI bis
Jahresende 2024 in Aussicht, diese mit einem abwaschbaren Anstrich aus-
zumalen. Im Anhalteraum der PI Salzburg-Gnigl stellte die Kommission ein-
getrocknete Verschmutzungen fest, die noch wahrend des Besuchs entfernt
wurden.

Die mangelnde Auffindbarkeit der API Seewalchen behob das BMI, indem
es ein zusatzliches Hinweisschild aufstellen lieB. Das BMI raumte die Sanie-
rungsbediirftigkeit der PI Kopernikusgasse ein und stellte eine Verbesserung
in Aussicht.

Ein Kritikpunkt, der in der Regel nicht oder nicht rasch behoben werden
kann, ist die mangelnde Barrierefreiheit. Flr jene Dienststellen, bei denen
die Barrierefreiheit technisch nicht realisiert werden kann, hatte bis Ende
2019 eine Lésung, etwa durch Verlegung, gefunden werden missen. Der
NPM stellte aufgrund seiner Schwerpunktsetzung in den Jahren 2021 und
2022 fest, dass viele PI in Osterreich nicht barrierefrei sind (vgl. PB 2022,
Band , Praventive Menschenrechtskontrolle”, S. 155 f.).

Die Kommissionen Uberpriifen routinemaBig die Barrierefreiheit der besuch-
ten Dienststellen. Wie in den Vorjahren zeigte der NPM auch in diesem
Berichtszeitraum die mangelnde Barrierefreiheit zahlreicher Polizeidienststel-
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len auf: So waren einige nur Uber Treppen erreichbar bzw. waren Gegen-
sprechanlagen zu hoch montiert. Zwei Dienststellen verfligten Uber einen fir
Personen im Rollstuhl gefahrlichen Zugang. Bei einer PI fehlte ein taktiles
Leitsystem im Zugangsbereich, bei einer weiteren war die Breite der Ein-
gangstir flr Rollstuhlfahrende zu gering. In einer Dienststelle stellte eine
schwere Eingangstiire ein Hindernis dar.

In manchen dieser Falle kam das BMI der Anregung des NPM umgehend
nach bzw. stellte Verbesserungen zeitnahe in Aussicht. Bei sechs Dienststel-
len konnte das BMI keinen Zeitplan flir eine Barrierefreistellung nennen.

Verfligt eine PI Uber eine ausgewiesene Kundensanitdreinrichtung, muss
diese behindertengerecht ausgefihrt sein (vgl. PB 2018, Band ,Praventive
Menschenrechtskontrolle”, S. 169). In vier PI war das Parteien-WC nicht bar-
rierefrei ausgestaltet. Das BMI stellte in zwei Fallen zeitnahe Adaptionen in
Aussicht. In einer Dienststelle soll Parteien das WC nach einem geplanten
Umbau wieder zur Verfligung stehen. Bei einer weiteren PI erfolgten umge-
hend nach der Kritik durch die Kommission Verbesserungen, jedoch entspra-
chen diese nicht den Vorschriften fiir barrierefreies Bauen. In einer Dienst-
stelle war das prinzipiell barrierefreie Kunden-WC aufgrund eines abgestell-
ten Putzwagens nicht ungehindert benutzbar. Noch im Zuge des Besuchs
sagte der Kommandant die Behebung des Mangels zu.

Das BMI hielt bei einigen beanstandeten Dienststellen fest, dass die Griinde
fur die fehlende Barrierefreiheit mancher PI vielfdltig seien (z.B. fehlende
Eigentiimerzustimmung, Denkmalschutz, bauliche Machbarkeit, unverhaltnis-
maBiger Aufwand, keine geeigneten Mietobjekte zur Verlegung) und in der
Regel nicht im Einflussbereich der jeweiligen LPD liegen wirden.

Der NPM hat Verstandnis daflir, dass die jeweilige LPD bei der Umsetzung
der Barrierefreiheit oftmals auf ein Zusammenwirken mit der Eigentliimerin
bzw. dem Eigentimer des Gebdudes, in dem sich die Dienststelle befindet,
angewiesen ist. Dem BMI ist aber das Problem der zahlreichen nicht barrie-
refreien Polizeidienststellen seit Langem bekannt. Die Frist zur Umsetzung
der Barrierefreiheit lief mit Ende des Jahres 2019 ab.

Alarmtaster in Verwahrungsrdaumen miissen funktionstiichtig und ausreichend
gekennzeichnet sein, damit Angehaltene Kontakt mit dem Wachpersonal aufneh-

men kénnen.

PI sollen iiber Eigensicherungssysteme verfiigen und eine adaquate Verwahrung
von Angehaltenen in Haftraumen gewahrieisten.

Haftraume miissen sauber sein.

PI miissen barrierefrei gestaltet sein.
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Einzelfdlle: 2024-0.131.660, 2024-0.036.925, 2024-0.860.953, 2024-
0.660.985, 2024-0.909.843, 2024-0.499.332, 2024-0.048.694, 2024-
0.128.942, 2023-0.728.345, 2023-0.749.186, 2023-0.768.582, 2023-
0.793.247, 2024-0.109.270, 2024-0.185.487, 2024-0.302.448, 2024-
0.379.711, 2024-0.379.771, 2024-0.532.087, 2024-0.572.901, 2024-
0.302.463, 2023-0.728.666, 2024-0.109.367, 2024-0.532.087, 2024-
0.660.958 (alle VA/BD-1/C-1)

2.7.4 Personalmangel in der PI Kandlgasse

Seit Jahren kritisiert der NPM personell schlecht ausgestattete PI und die
damit verbundene Arbeitsbelastung der Exekutivbediensteten durch Uber-
stunden und Nachtdienste (zuletzt PB 2023, Band ,Praventive Menschen-
rechtskontrolle”, S. 193 f.).

Bei ihrem Besuch in der PI Kandlgasse regte die Kommission aufgrund der Eklatanter
hohen Arbeitsbelastung eine Anpassung des tatséchlichen Personalstandes Persenalmangel
(22) auf den systemisierten Stand (35) an.

Im Prufverfahren raumte das BMI einen Personalunterstand in der H6he von Fehistand von
32,5 % ein. Die Uberstundenleistung im gesamten SPK Josefstadt sei mit 34 nahezu Vs
Stunden im Monat pro Kopf unter dem wienweiten Schnitt. Daher sei die

Anhebung des tatsachlichen Personalstandes in der PI Kandlgasse nicht vor-

gesehen.

Der NPM hat Verstandnis dafir, dass der Personalstand in einer PI aus unter-
schiedlichen Griinden (Krankensténde, Zuteilungen, Ausbildungen usw.) zeit-
weise unter dem vorgesehenen Soll-Stand liegen kann. Durch organisato-
rische MaBnahmen sollte eine Uberbelastung der Bediensteten vermieden
werden, da sich dieser Faktor auch negativ auf angehaltene Personen aus-
wirken kann.

Die Ansicht, dass bei Einsatzorganisationen zeitweise nicht immer alle
Bediensteten zur Verfligung stehen, teilt der NPM. Daher halt er es auch flr
vertretbar, dass das tatsachlich verfiigbare Personal im AusmaB von bis zu
einem Finftel des Gesamtpersonals abweichen kann, sofern die Arbeitsbe-
lastung an der Dienststelle das durchschnittliche MaB nicht Gbersteigt.

Ungeachtet der tatsachlichen Belastungssituation sieht es der NPM als prob- Fehistand soll V5
lematisch an, wenn mehr als ein Fiinftel des Personals fehlt. Der NPM kriti- Micht tibersteigen
sierte, dass in der PI Kandlgasse der reale Personalstand nahezu ein Drittel

unter dem Soll liegt.

» Der Personalstand in den PI soll dem vorgesehenen Soll-Stand entsprechen. Eine
Unterbesetzung fiihrt zu Stress und Uberbelastung. Beides kann sich negativ auf
Angehaltene auswirken.

Einzelfall: 2024-0.491.004 (VA/BD-I/C-1)
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PI Volkermarkt

PI Voitsberg

PI Wals

PI Steyregg

PI Obertauern

API Kefermarkt

PI Feistritz
im Rosental

2.7.5 Positive Feststellungen

Bei jedem Besuch halten die Kommissionen ihre Beobachtungen in einem
Besuchsprotokoll fest. Kommissionen nehmen auch positive Aspekte und
Verbesserungen wahr und teilen sie im Abschlussgesprach mit. In mehre-
ren Fallen ersuchten die Kommissionen darum, dass der NPM die positiven
Feststellungen auch dem BMI als oberstem Organ schriftlich zur Kenntnis
bringt. Dies nahmen sowohl das BMI als auch die betroffenen Dienststellen
anerkennend wahr.

Der Kommission fiel die PI Volkermarkt aus gleich mehreren Griinden positiv
auf: Die moderne und funktional ausgestattete Dienststelle ist barrierefrei
zuganglich. Neben der Kooperationsbereitschaft lobte die Kommission die
sorgfaltige Dokumentation von Anhaltungen sowie die Sauberkeit der Ver-
wahrungsraume. Die rlicksichtsvolle Dienstplangestaltung samt einer gerin-
gen Uberstundenbelastung sowie die Fortbildungsméglichkeiten tragen zum
wahrgenommenen guten Betriebsklima bei.

Die Kommission lobte das gute Betriebsklima, den hohen Anteil an weibli-
chen Bediensteten und die Barrierefreiheit der PI Voitsberg.

Beim Folgebesuch der PI Wals stellte die Kommission die baulichen Verbes-
serungen im Anhalteraum seit dem Vorbesuch im Jahr 2020 fest. Die nicht
vandalensicheren Rigipsplatten wurden durch widerstandsfahige Holzwerk-
stoffplatten getauscht und zusatzlich verfliest (s. PB 2020, Band ,Praventive
Menschenrechtskontrolle”, S. 172). Dadurch wurde ein adaquater Sicher-
heitsstandard im Anhalteraum erreicht. Zusatzlich lobte die Kommission die
wahrgenommene Kooperationsbereitschaft und das sorgfaltig geflihrte Ver-
wahrungsbuch.

Beim Erstbesuch der PI Steyregg stellte die Kommission die wahrgenom-
mene Kooperationsbereitschaft der Bediensteten, die gute Ausstattung der
barrierefrei zuganglichen und modern gestalteten Dienststelle sowie die Sau-
berkeit der Dienststelle positiv fest.

Beim Besuch der PI Obertauern im Janner 2024 nahm die Kommission
neben der Kooperationsbereitschaft der Bediensteten die gute Ausstattung
der barrierefrei zuganglichen und modern gestalteten Dienststelle sowie die
ordnungsgemaBe Anhaltedokumentation positiv wahr.

Positiv fiel der Kommission die Kooperationsbereitschaft, die gute Ausstat-
tung der neu errichteten, barrierefreien Dienststelle, die den Bediensteten
eingeraumte Mitsprachemdoglichkeit im Zuge der Errichtung dieser PI, die
vielseitigen Ausbildungen und Sonderaufgaben der dort tatigen Bediensteten
und die Sauberkeit der Dienststelle auf.

In der PI Feistritz im Rosental lobte die Kommission neben der hohen Koope-
rationsbereitschaft die gute Personalausstattung, die barrierefreie Gestal-
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tung der Dienststelle sowie die gute Versorgung mit Sprachmittlerinnnen und
Sprachmittlern auf.

Positiv fiel der Kommission im Zuge des Besuchs der PI Hartberg die Koope- PI Hartberg
rationsbereitschaft, die barrierefreie Gestaltung der Dienststelle im AuBen-

und Innenbereich, das gute Betriebsklima, die gut ausgestatteten Haftrdume

und die Vornahme taglicher morgendlicher Dienstbesprechungen auf.

Bei ihrem Folgebesuch in der PI Leoben Josef-HeiBI-StraBe fiel der Kommis- PI Leoben

sion die moderne Ausstattung der beiden Anhalterdume, die vorbildliche Josef-HeiBl-StraBe
Umsetzung der Barrierefreiheit, die Kooperationsbereitschaft und die sorg-

faltige Dokumentation von Anhaltungen auf. Zusatzlich lobte die Kommission

das gute Betriebsklima, das Bestehen einer psychologischen Unterstiitzung

fur die Bediensteten und die Riicksichtnahme bei der Verpflegung von Ange-

haltenen auf allfallige Bedirfnisse.

Die Kommission stellte bei ihrem Besuch der PI St. Marein im Mirztal die PI St. Marein
Kooperationsbereitschaft, das gute Betriebsklima, die Auszeichnung der im Murztal
Dienststelle als ,,demenzfreundlich” sowie die positive Bewertung psycholo-

gischer Unterstlitzung durch die Bediensteten im Bedarfsfall auf. Besonders

lobte die Kommission den eigens geschulten Demenzbeauftragten an der

Dienststelle.

Einzelfdlle: 2024-0.424.231, 2024-0.205.917, 2024-0.734.002, 2024-
0.243.356, 2024-0.185.540, 2024-0.587.368, 2024-0.418.243, 2024-
0.909.843, 2024-0.909.842, 2024-0.909.859 (alle VA/BD-1/C-1)
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Fahrzeug wird
angeschafft

2.8 Zwangsakte

Einleitung

Im Rahmen des OPCAT-Mandats Uberprift die VA seit Giber zehn Jahren das
Verhalten der Polizei bei der Austibung von Akten unmittelbarer verwaltungs-
behordlicher Befehls- und Zwangsgewalt (AuvBZ). Das ist dann der Fall,
wenn die Polizei in Vollziehung der verwaltungsrechtlichen Gesetze gegen
eine oder mehrere Personen Zwang austibt oder einen Befehl ausspricht.

Im Berichtsjahr 2024 beobachtete der NPM 24 AuvBZ, davon mehrheitlich
Grundversorgungskontrollen, FuBballspiele und Demonstrationen. Zusatz-
lich beobachteten die Kommissionen einen Polizeieinsatz eines Public View-
ings, eine Abschiebung sowie eine Schwerpunktaktion im Bereich Migration/
Schlepperei.

Im Bereich der Grundversorgung flihrten die Kommissionen unter Einbezie-
hung der Fremdenpolizei eine Kontrolle der Meldungen der angetroffenen
Personen durch und achteten dabei auf etwaige Auffalligkeiten von Asylun-
terkilinften.

In diesem Berichtsjahr (ibermittelte die Bundesagentur fiir Betreuungs- und
Unterstitzungsleistungen (BBU) dem NPM eine Vielzahl an Berichten Uber
Beobachtungen von Abschiebungen wie beispielsweise zuletzt die Beobach-
tung einer Riickfiihrung nach Nigeria und Ghana im Dezember 2024. Dabei
organisierte Osterreich gemeinsam mit Deutschland eine Flugabschiebung
von insgesamt 40 Riickkehrenden aus Ghana, Sierra Leone und Nigeria von
Wien Uber Frankfurt nach Lagos bzw. Accra. Zusatzlich beteiligten sich auch
noch Island und Luxemburg mit Riickkehrenden aus Nigeria. Eine Arztin und
ein Sanitater begleiteten die Abschiebung. Die Menschenrechtsbeobachterin-
nen und -beobachter beschrieben den Umgang der Begleitbeamtinnen und
Begleitbeamten mit den riickzuflihrenden Personen zu jedem Zeitpunkt als
korrekt und lobten die ruhige und professionelle Vorgangsweise. Als zusatz-
liche Informationsquelle zu den Kommissionsberichten ermdglichten diese
Monitorberichte dem NPM eine breite und multiprofessionelle Sichtweise.
Auf diese Weise konnte der NPM wie auch bereits 2023 feststellen, dass der
weitaus Uberwiegende Anteil der gesamtbeobachteten AuvBZ sachlich kor-
rekt und professionell durchgefiihrt wurde.

2.8.1 Demonstrationen

Im Bericht des letzten Jahres merkte die VA ant, dass der Positionierung von
TAKKOM-Fahrzeugen (Taktische Kommunikation) und der Wahrnehmbarkeit
von Lautsprecherdurchsagen bei Demonstrationen eine wesentliche Bedeu-
tung zukommt. Das BMI informierte dazu umgehend, dass bereits ein weite-
res taktisches Kommunikationsfahrzeug in Beschaffung sei, um den Bereich
der taktischen Kommunikation insbesondere bei Demonstrationen bzw. Ver-
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sammlungen und GroBveranstaltungen bundesweit zu verstarken. Zudem
wirden dazu auch laufend entsprechende Aus- und Fortbildungen stattfinden.

Im Oktober 2023 fand in Innsbruck die Demonstration ,EU-t6tet — Kritik am
europdischen und 0&sterreichischen Grenzsystem” in Innsbruck statt. Den
Wahrnehmungen der Kommission der VA zufolge gab es einerseits keine Vor-
kommnisse und die Demonstration fand trotz Anderung der Route problem-
los statt. Andererseits kritisierte die Kommission jedoch die unverhaltnisma-
Big hohe Polizeiprasenz wahrend der Demonstration.

Der Kommission war durchaus bewusst, dass aufgrund der Gefahrenana-
lyse bei vergleichbaren Demonstrationen, wie ,Grenzen téten” in den Jahren
2021 und 2023, eine hohere Polizeiprasenz die Folge sein wirde. Dennoch
hatte nach Ansicht der Kommission der Polizei spatestens nach Abmarsch
des Demonstrationszuges klar sein mussen, dass keine Gefahrenlage mehr
vorlag (u.a. kein ,schwarzer Block”). Die Polizeistarke war im Endeffekt in
einem Verhaltnis 1:1 zu den Demonstrierenden; zudem waren sechs Hunde-
staffeln im Einsatz.

Nach Ansicht der VA hatte die Polizeistéarke im Sinne der VerhaltnismaBig-
keit und der Deeskalation entsprechend reduziert werden miissen, nachdem
klar war, dass die Gefahreneinschatzung der Polizei nicht den Tatsachen ent-
sprach. Das BMI entgegnete, dass trotz aller verfligbaren Informationen und
Erkenntnisse der Verlauf einer Demonstration nie treffsicher vorhergesagt
werden kénne. Daher sei die Anzahl der Polizeiprasenz aufgrund der Erfah-
rungen der letzten Jahre aus Sicht des BMI angemessen gewesen.

Die VA fihrte abschlieBend dem BMI gegeniber aus, dass sich die 6ster-
reichische Polizei international vor allem dadurch auszeichnet, dass sie unter
Einbeziehung der nétigen Stdrke der Einsatzkrdfte deeskalierend agiert.
Einheiten hatten im konkreten Fall — wie sonst auch — abgezogen und als
Reserve behalten werden kdnnen.

Einzelfall: 2023-0.825.947 (VA/BD-1/C-1)

2.8.2

Am 26. September 2023 fand in Grddig das Cupspiel zwischen SV Austria
Salzburg und RB Salzburg statt. Die Kommission der VA lobte die Polizei:
Der GroBteil der MaBnahmen zur Sicherung eines koordinierten Ablaufs wah-
rend des Einlasses sowie des Abstroms nach Spielende war maBhaltend und
gut organisiert. Die Festnahme eines renitenten FuBballfans verlief ruhig und
korrekt.

FuBballspiele

Die Kommission kritisierte vor allem, dass ein Sprecher von SV Austria Salz-
burg und nicht die Polizei eine polizeiliche Anordnung gegentiber einer groBen
Menschenmenge mittels Megaphons abgab. Dabei forderte er eine Gruppe
von Fans auf, zurtickzuweichen, damit ein Spielerbus passieren konnte.

Eindriicke der
Demonstration
in Innsbruck

Hohe Polizeiprasenz
trotz mangelinder
Gefahrenlage

Keine Deeskalation
durch weniger
Polizeiprasenz

Einlass und Abstrom
der Fans war
gut organisiert

Behordliche
Durchsagen durch
Stadionsprecher
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Das BMI entgegnete, dass sich das polizeiliche Megaphon in einem anderen
Teil des Stadions befunden habe, weshalb die Polizei die Durchsage nicht
selbst machen konnte. Daher habe sich die Polizei an einen Sicherheitsver-
antwortlichen der Heimmannschaft gewandt. Zudem solle die polizeiliche
Anordnung durch den Sicherheitsverantwortlichen des SV Austria Salzburg
der Deeskalation gedient haben. Die VA konnte dieses Argument aus recht-
licher Sicht nicht nachvollziehen und hielt ihre Kritik aufrecht.

Am 25. Februar 2024 beobachtete die Kommission das Wiener Derby zwi-
schen Rapid Wien und Austria Wien. Wie in vielen Derbys zuvor, nahm die
Kommission wieder einen exzessiven Gebrauch von Pyrotechnik wahr. Die
VA kritisierte auch wieder, dass die Polizei nicht von ihrem Recht nach dem
SPG (§ 41 Abs. 3 SPG) Gebrauch gemacht und zumindest bei den bekannten
Unruhestiftern nicht selbst Durchsuchungen bei den Einldssen vorgenommen
hatte. Diese Regelung ermdglicht, dass die Polizei selbst Durchsuchungen
bei den Eingangen vornimmt. Eine zwangsweise polizeiliche Durchsuchung
ist zwar nicht gestattet, allerdings kénnen Personen, wenn sie eine Durchsu-
chung verweigern, von der Veranstaltung ausgeschlossen werden.

Nachdem die Stellungnahme des BMI flir die VA nicht zufriedenstellend war,
lud sie Vertreterinnen und Vertreter des BMI, der LPD Wien, der Osterreichi-
schen Bundesliga, des Osterreichischen FuBballbundes und der Vereine SK
Rapid Wien und SK Austria Wien am 15. Oktober 2024 zu einem ,Runden
Tisch” in die VA ein. Da das Wiener Derby am 22. September 2024 wie-
der zu einer exzessiven Verwendung von Pyrotechnik und zu Gewaltausbri-
chen unter den Fans auf dem Spielfeld flihrte, bekam der ,Runde Tisch” eine
besondere Brisanz.

Da das Thema kein rein polizeiliches ist, sondern in seiner Gesamtheit
betrachtet werden muss, waren auch das Verhaltnis der Vereine zu ihren
Fans, Fragen der FuBball- und Fankultur, sowie die Notwendigkeit etwaiger
legistischer Anregungen Thema des Austausches. Aus diesem Grund sah sich
die VA beim ,Runden Tisch” auch nicht so sehr in ihrer Rolle der Verwal-
tungskontrolle, sondern mehr als Vermittlerin in der Funktion des praventi-
ven Menschenrechtsschutzes.

Die Diskussionen waren offen und wurden von allen Seiten als sehr berei-
chernd empfunden. Allen Teilnehmenden war klar, dass gehandelt werden
muss. Es gab von allen Beteiligten gute Vorschlage, wie exzessive Pyrotech-
nik in Zukunft vermindert werden kann. Die VA wird sich gemeinsam mit den
Kommissionen dieses Themas auch in anderen Bundeslandern, in denen es
ahnliche Probleme gibt, annehmen. Es wurde vereinbart, dass auch kinftig
ein Austausch zwischen VA, ihren Kommissionen, FuBballvereinen und BMI
bzw. LPDs stattfinden wird.

Einzelfdlle: 2023-0.816.298, 2024-0.203.619 (beide VA/BD-I/C-1)
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2.8.3 Grundversorgungskontrollen

Im Bereich der Grundversorgungskontrollen betonte die VA in ihrem letzten
Bericht die Wichtigkeit des Rechts auf Information. Dazu meldete das BMI
zuriick, dass eine Uberarbeitung der Informationsblétter unter Beriicksichti-
gung der Anregungen der VA in Umsetzung sei.

Ebenso hob die Kommission positiv hervor, dass das Informationsblatt in 14
Fremdsprachen auflag und den Betroffenen jeweils in ihrer Muttersprache
ausgehandigt wurde. Wie bereits im Bericht von 2023 ausgefiihrt, regte die
Kommission allerdings an, die Informationsblatter bei einer neuen Auflage zu
Uberarbeiten bzw. zu erganzen. Damit soll der Zweck der Grundversorgungs-
kontrolle an sich erklart und auf die genannten rechtlichen Bestimmungen
verwiesen werden. Diese sollen auch in einfacher und verstandlicher Sprache
beschrieben werden. Ebenso hob die Kommission anlasslich einer Grundver-
sorgungskontrolle im Bezirk Eisenstadt positiv hervor, dass alle betroffenen
Personen ein Merkblatt in ihrer Muttersprache erhalten hatten. Das Merkblatt
lag in 16 verschiedenen Sprachen auf.

Einzelfall: 2024-0.772.104 (VA/BD-I/C-1)

2.8.4 Positive Beobachtungen

Im Juli 2024 beobachtete die Kommission ein Public Viewing des EM-Spiels
Osterreich gegen die Tiirkei. Die Kommission beurteilte die Einsatzstérke
der Polizei als passend und meldete, dass der Polizeieinsatz bei der Veran-
staltung ruhig verlaufen sei. Festnahmen, soweit diese beobachtet wurden,
waren korrekt und verhaltnismaBig.

Eine andere Kommission beobachtete im November 2023 ein Kontaktge-
sprach im PAZ RoBauer Lande und eine Charter-Abschiebung nach Bulgarien.
Die Kontaktgesprache wurden in sehr ruhigem und sachlichem Ton geflhrt.
Samtliche Schritte der geplanten Abschiebung (Abholung im PAZ, Feststel-
lung der Flugtauglichkeit durch einen Amtsarzt, Transport zum Flughafen
und die genaue Flugroute) wurden den Riickkehrenden ausfiihrlich erortert.
Sie bekamen auch die Méglichkeit, im Zuge des Kontaktgesprachs zu telefo-
nieren bzw. Gepack ins PAZ RoBauer Lande bringen zu lassen.

Eine Kommission der VA beobachtete im Marz 2024 eine Kontrolle der Grund-
versorgungsunterkiinfte, ausgehend vom PAZ RoBauer Lande in Wien. Den
Angaben der Kommission zufolge war aus menschenrechtlicher Sicht positiv
hervorzuheben, dass die Vorbereitung sowie der Ablauf des Einsatzes sehr
detailliert geplant waren und zu jeder Zeit duBerst professionell abliefen. Ins-
besondere begegneten die einschreitenden Beamtinnen und Beamten den
kontrollierten Personen zu jeder Zeit duBerst respektvoll, wertschatzend und
dort, wo es notwendig war, kindgerecht.

Recht auf
Information

Public Viewing am
Rathausplatz Wien

Abschiebung

Grundversorgungs-

kontrollen
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Schwerpunktaktion
illegale Migration/

194

Schlepperei

Demonstrationen

Eine andere Kommission beobachtete eine Grundversorgungskontrolle in
Salzburg-Umgebung im Janner 2024. Aus Riicksichtnahme auf (Klein-)Kinder
wurde bereits im Vorfeld ein Ende der Kontrolle mit 20 Uhr festgelegt. Ein
in der russischen bzw. ukrainischen Sprache kundiges Organ war bei den
Gesprachen sehr hilfreich. In jedem Kontrollteam waren Frauen vertreten,
was sich auch als notwendig erwies, zumal oftmals mit Frauen und bzw.
oder Kindern kommuniziert sowie deren Raumlichkeiten betreten wurden.
Jeder kontrollierten Person wurde ein Informationsblatt ausgehandigt und
zusatzlich mindlich Gber den Zweck des Einschreitens informiert. Die Kom-
mission beurteilte das Einschreiten der Exekutivbediensteten als auffallend
freundlich, sachlich, organisiert, informativ und korrekt. Eine weitere Grund-
versorgungskontrolle im Mai 2024 in Salzburg-Umgebung verlief ebenso vor-
bildlich.

Eine Kommission beobachtete eine Grundversorgungskontrolle in Klagenfurt.
Der Einsatz war routinemaBig gut vorbereitet und vorbesprochen. Die Starke
der Beamtinnen und Beamten war adaquat, es konnte keinerlei richtlinien-
widriges, respektloses oder in irgendeiner Form diskriminierendes Verhalten
beobachtet werden. Die Beamtinnen und Beamten achteten die Privatsphare
und verteilten Informationsblatter in der jeweiligen Sprache.

Bei einer Grundversorgungskontrolle im Bezirk Mattersburg berichtete die
Kommission, dass die Beamtinnen und Beamten zuvorkommend, hilfsbereit
und hoéflich waren. Sie waren zudem fremdsprachenkundig, konnten mit den
Betroffenen kommunizieren und teilten schriftliche Informationen Uiber den
Einsatz in deren Fremdsprache aus.

Eine Kommission der VA beobachtete im Janner 2024 den Einsatz einer
Schwerpunktaktion zu illegaler Migration bzw. Schlepperei und zur Bekamp-
fung von grenziiberschreitender Kriminalitat im Bezirk Neusiedl am See. Es
waren drei Beamtinnen und 19 Beamte aus verschiedenen Einheiten am Ein-
satz beteiligt. Die Kommission konnte mehrfach beobachten, wie die Einsatz-
krafte die angehaltenen Fahrzeuge und deren Insassen kontrollierten. Insbe-
sondere lobte die Kommission die Professionalitét und Héflichkeit der einge-
setzten Beamtinnen und Beamten sowie die gute Organisation des Einsatzes.

Die Kommission 3 beobachtete im Februar 2024 die Versammlung ,,Demo-
kratie verteidigen, Solidaritdtskundgebung fir Menschenrechte und Demo-
kratie — zivilgesellschaftlicher Protest gegen rechtsradikale Tendenzen” in
Graz. Die Kommission hob im Abschlussgesprach den reibungslosen und
friedlichen Ablauf der Demonstration hervor. Das TAKKOM-Fahrzeug fuhr an
der Spitze des Demozuges und bestimmte die Geschwindigkeit. Infos zu all-
falligen Bild- und Tonaufnahmen wurden Uber eine gut sichtbare Laufschrift
bekanntgegeben. Die Kommission hob besonders den Einsatz von mehreren
Gebardensprachdolmetscherinnen und Gebardensprachdolmetschern hervor,
durch die auch das Thema ,Inklusion” einen groBen Stellenwert bei dieser
Demonstration erhielt.
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Die Kommission 5 beobachtete den Marsch flirs Leben im Oktober 2024 in
Wien. Dabei gelang es der Polizei, eine Eskalation zwischen Demonstrieren-
den und Gegendemonstrierenden zu vermeiden. Die Kommission lobte das
deeskalierende und bedachtsame Vorgehen der Polizei beispielsweise beim
Zurlickdréangen der Gegendemonstrierenden.

Bei einer Demonstration im Februar 2024 in Innsbruck, Landhausplatz, stellte
die zustandige Kommission fest, dass der Einsatz der Polizei verhaltnismaBig
und deeskalierend war. Die Durchsagen waren durch das TAKKOM-Fahrzeug
Uberwiegend zu héren und wurden immer wieder wiederholt. Der Einsatz
von Kameras wurde angekiindigt.

Im Zuge der Beobachtung des UEFA Champions League FuBballspiels zwi-
schen FC Salzburg gegen FC Twente Enschede (NL) im August 2024 gab die
zustandige Kommission positive Rickmeldungen. Die Vorinformation an die
niederlandischen Gastefans bezliglich der Unterlassung der Mitnahme von
Cannabis stufte die Kommission als sehr positive praventive MaBnahme ein.

Festnahmen im Zuge des OFB-Cupfinales am 1. Mai 2024 im Wérthersee-
Stadion in Klagenfurt flihrte die Polizei ruhig und professionell durch. Die
Sicherheits-und SchutzmaBnahmen fir die An- und Abreise waren gut. Die
Kommunikation gegentiber den Fanclubs beider Mannschaften flihrte die
Exekutive aktiv durch.

Eine Kommission beobachtete das FuBballtestspiel zwischen dem LASK und
Galatasaray Istanbul in Linz am 11. Juli 2024. Sie berichtete, dass samtliche
MaBnahmen zur Sicherung eines koordinierten und reibungslosen Ablaufes
wahrend der Zu- und Abfahrt, des Einlasses, des Spiels und beim Verlassen
des Stadions als maBhaltend beobachtet wurden.

Einzelfille: 2024-0.264.198, 2024-0.636.393, 2024-0.128.714, 2024-
0.131.470, 2024-0.185.465, 2024-0.213.193, 2024-0.248.813, 2024-
0.213.234, 2024-0.397.411, 2024-0.624.093, 2024-0.674.794, 2024-
0.205.878, 2024-0.821.025, 2024-0.376.548, 2024-0.572.943 (alle VA/BD-
1/C-1)

FuBballspiele
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Abkiurzungsverzeichnis

Abs.
ABGB
AG
AHZ
AKH
AnhO
API
APT
Art.
ASVG
AuvBZ

BASG
BDG
BFA
BGBI.
Bagld
BIG
BM ...
BMI
BMJ
BMSGPK
B-VG
bzw.

ca.

cm
COVID-19
CPT

DGKP

d.h.
DVO

EGMR
EM
EMRK
EU

(F)F.
FTZ

Absatz

Allgemeines blirgerliches Gesetzbuch
Arbeitsgruppe

Anhaltezentrum

Allgemeines Krankenhaus
Anhalteordnung
Autobahnpolizeiinspektion

Association for the Prevention of Torture
Artikel

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
Akt unmittelbarer verwaltungsbehdérdlicher Befehls- und
Zwangsgewalt

Bundesamt flir Sicherheit im Gesundheitswesen
Beamten-Dienstrechtsgesetz

Bundesamt fiir Fremdenwesen und Asyl
Bundesgesetzblatt

Burgenland

Bundesimmobiliengesellschaft
Bundesministerium ...

... fur Inneres

... flir Justiz

... fur Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
Bundesverfassung

beziehungsweise

circa

Zentimeter

Coronavirus-Krankheit-2019

Europaisches Komitee zur Verhitung von Folter und
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe

Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin bzw.
Krankenpfleger

das heift

Durchfiihrungsverordnung

Europaischer Gerichtshof fir Menschenrechte
Europameisterschaft

Europadische Menschenrechtskonvention
Europadische Union

folgend(e) (Seite, Seiten)
Forensisch-therapeutisches Zentrum
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GD

gem.
GuKkG

HeimAufG
i.S.d.
JA

Kap.
KH
KJH
KIHG
Ktn

LGBTIQ*

LKH
LPD
LReg

MA
MRB
m.w.N.

NGO

NMRI
NO
NPM
Nr.

0.a.

OFB
OGH
00

06. ChG
OPCAT

PAZ
PB

PI

Generaldirektion (fir den Strafvollzug und den Vollzug
freiheitsentziehender MaBnahmen)

gemal

Gesundheits- und Krankenpflegegesetz

Heimaufenthaltsgesetz
im Sinne der/des
Justizanstalt(en)

Kapitel

Krankenhaus

Kinder- und Jugendhilfe
Kinder- und Jugendhilfegesetz
Karnten

lesbisch, schwul, bisexuell, transgeschlechtlich, inter-
geschlechtlich und queer

(lesbian, gay, bisexual, transgender, intersexual and queer)
Landeskrankenhaus

Landespolizeidirektion

Landesregierung

Magistratsabteilung
Menschenrechtsbeirat
mit weiteren Nachweisen

Nichtregierungsorganisation
(non-governmental organisation)
Nationale Menschenrechtsinstitution
Niederdsterreich

Nationaler Praventionsmechanismus
Nummer

oder ahnlich

Osterreichischer FuBball-Bund

Oberster Gerichtshof

Oberdsterreich

Oberdsterreichisches Chancengleichheitsgesetz
Fakultativprotokoll zum Ubereinkommen gegen Folter und
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung oder Strafe

Polizeianhaltezentrum

Bericht der Volksanwaltschaft an den Nationalrat und
an den Bundesrat

Polizeiinspektion
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RLfAS
Rz

S.

S.

Sbg

Sbg PG
SEE-Netzwerk

sog.
SPG
SPK
SPT
StGB
Stmk
StVfG
StVG

THPG

u.a.
UbG
UEFA
UMF

UN
UN-BRK
UN-KRK
usw.

VA
v.a.
Vbg
VfGH
vgl.
VO
VZA

WG
WHO

WIGEV

z.B.
z.T.

Richtlinie fiir Arbeitsstatten
Randziffer

Seite

siehe

Salzburg

Salzburger Pflegegesetz

Netzwerk slidosteuropaischer NPM-Einrichtungen
(South-East Europe NPM Network)
sogenannt

Sicherheitspolizeigesetz
Stadtpolizeikommando

UN-Unterausschuss zur Verhiitung von Folter
Strafgesetzbuch

Steiermark

Sterbeverfligungsgesetz

Strafvollzugsgesetz

Tiroler Heim- und Pflegeleistungsgesetz

unter anderem

Unterbringungsgesetz

Union of European Football Associations
Unbegleitete minderjahrige Fliichtlinge
United Nations
UN-Behindertenrechtskonvention
UN-Kinderrechtskonvention

und so weiter

Volksanwaltschaft

vor allem

Vorarlberg
Verfassungsgerichtshof
vergleiche

Verordnung
Vollzeitaquivalent(e)

Wohngemeinschaft

Weltgesundheitsorganisation
(World Health Organization)
Wiener Gesundheitsverbund

Ziffer
zum Beispiel
zum Teil
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VOLKSANWALTSCHAFT

Alten- und Pflegeheime
Einrichtungen fiir Menschen mit
Behinderung
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
Krankenanstalten
Psychiatrische Abt. in Krankenanstalten

Volksanwalt Mag. Bernhard ACHITZ

Justizanstalten
Psychiatrische Abt. in Krankenanstalten

Volksanwaltin Gaby SCHWARZ

Abschiebungen
Demos, Polizeieinsatze
Familienunterbringungen
Kasernen
Polizeianhaltezentren
Polizeiinspektionen

Volksanwaltin MMag. Elisabeth SCHWETZ

Dr. Adelheid PACHER

Mag.? Sirin BEKTAS

Dr. Kerstin BUCHINGER, LL.M.
Mag. Johannes CARNIEL

Dr.n Patricia HEINDL-KOVAC

Dr." Alexandra HOFBAUER

Mag. Markus HUBER

Mag.? Michaela LANIK

MMag. Donja NOORMOFIDI
Mag. Alfred REIF

Mag.2 Elke SARTO

Dr." Verena TADLER-NAGL, LL.M.
Dr. Michael MAUERER

Dr. Peter KASTNER

Mag.? Manuela ALBL

Mag. Nadine RICCABONA, MA
Mag. Corina HEINREICHSBERGER
Mag. Martina CERNY

Mag. Dominik HOFMANN
Mag.? Dorothea HUTTNER
Mag. Stephan KULHANEK
Dr. Thomas PISKERNIGG
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KOMMISSIONEN DER VOLKSANWALTSCHAFT

Kommission 1
Tirol/Vbg

Leitung
Univ.-Prof. Dr. Verena MURSCHETZ, LL.M.

Koordinatorin
Manuela SEIDNER

Kommission 2
Sbg/00

Leitung
a0. Univ.-Prof.n Dr.» Karin GUTIERREZ-LOBOS

Koordinatorin
Laura ALBERTI, BA, MA

Kommission 3
Stmk/Ktn

Leitung
Mag.? Dr." Reingard RIENER-HOFER

Koordinatorin
Mag.? Caroline PAAR

Kommission 4
Wien
(Bezirke 3 bis 19, 23)

Leitung
a0. Univ.-Prof. Dr. Andrea BERZLANOVICH

Koordinatorin
Mag.? Caroline PAAR
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Kommissionsmitglieder

Mag. Dr. Regina BRASSE

Mag.2 (FH) Mag.? Michaela BREJLA
Erwin EGGER

Mag. Dr. Wolfgang FROMHERZ
Andrea SIGL, MBA

Martha TASCHLER, MSc

Mag. Thomas THONY, BEd

Dr. med. Christine THUMINGER, MSc
Kommissionsmitglieder

Doris BRANDMAIR

Christine HUTTER, BA

Mag.? PhDr." Esther KIRCHBERGER, Bakk.
Dr. Robert KRAMMER

Dr." Brigitte LODERBAUER

MMag.? Margit POLLHEIMER-PUHRINGER, MBA
Florian STEGER, M.Ed.

Dr. Ulrike WEIB, MSc
Kommissionsmitglieder

Mag.? Julia KRENN

Mag. iur. Anna-Maria LINDERMUTH
Dr." Brigitte MAUTHNER

Univ.-Prof. Dr. Johann PFEIFER

Silvia REIBNEGGER, M.Ed.

Dr. Claudia SCHLOSSLEITNER, PLL.M.
Mag. Dr. Petra TRANACHER-RAINER
Herbert REITER
Kommissionsmitglieder

Bettina CASPAR-BURES, LL.M.

Julia EGGER

Christina HOLMES

Dr." Chiara LA PEDALINA

Mag. Hannes LUTZ

Mag. Christine PRAMER

Prim. Priv. Doz. Dr. Matthias UNSELD, PhD
Mag.2 Barbara WEIBOLD, MBA
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KOMMISSIONEN DER VOLKSANWALTSCHAFT

Kommission 5
Wien (Bezirke 1, 2, 20 bis 22) / NO
(pol. Bezirke Ganserndorf, Gmiind, Holla-
brunn, Horn, Korneuburg, Krems, Mistel-
bach, Tulln, Waidhofen a. d. Thaya, Zwettl)

Leitung
em. o. Univ.-Prof. DDr. Heinz MAYER

Koordinatorin
Dr. Evelyn MAYER

Kommission 6
Bgld / NO (pol. Bezirke Amstetten, Baden,
Bruck a. d. Leitha, Lilienfeld, Melk, Mod-
ling, Neunkirchen, Scheibbs, St. Polten,
Waidhofen a. d. Ybbs, Wiener Neustadt)

Leitung
DSA" Dr." Karin ROWHANI-WIMMER

Koordinatorin
Claudia GROSSER

Bundeskommission
Straf- und MaBnahmenvollzug

Leitung
Univ.-Prof. Dr. Reinhard KLAUSHOFER

Koordinator
Alfred MITTERAUER

Kommissionsmitglieder

Dr. Josef BAUMGARTNER

Mag.2 Marlene FETZ

Dr." Gabriele FINK-HOPF

Mag.? Caroline KERSCHBAUMER, E.MA
Mag.? Katharina MARES-SCHRANK
Mag.? Caroline KERSCHBAUMER, E.MA
Mag.? Sabine RUPPERT

Mag. Ralph WAKOLBINGER
Kommissionsmitglieder

Dr. Siileyman CEVIZ

Mag. Yvonne GLASER

Mag. Dr. Bettina-Iris MADERNER, BEd., MA
Cornelia Sarah NEUHAUSER, BA

Mag.? (FH) Marlies NEUMULLER

Dr. Martin ORTNER

Dr. Nadia SOLEMAN, MSc

Dr. med. univ. Patrick Clemens SWOBODA
Kommissionsmitglieder

Mag. (FH) David ALTACHER

Hofrat Dr. Norbert GERSTBERGER
DSA Philipp HAMEDL, E.MA

Dr. Markus MOSTL

Dr. Christian PAWELKA

Veronika REIDINGER, MA

Dr. Peter SPIELER

Dr. Renate STELZIG-SCHOLER
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MENSCHENRECHTSBEIRAT

Vorsitzende
Ass.-Prof." DDr." Renate KICKER

stellvertretender Vorsitzender
Hon.-Prof. Dr. Gerhard AIGNER

Name Entsendende Institution Funktion

SC Mag. Dr. Mathias VOGL BMI Mitglied
Mag.2 Johanna ETEME BMI Ersatzmitglied
Dr." Brigitte OHMS BKA Mitglied

Dr." Elisabeth HANDL-PETZ, LL.M. BKA Ersatzmitglied
SL DDr." Meinhild HAUSREITHER BMSGPK Mitglied

Dr.n Claudia STEINBOCK BMSGPK Ersatzmitglied
Dr." Brigitte ROM BMJ Mitglied

MR MMag.? Dr." Caroline WALSER BMJ Ersatzmitglied
GL Dr. Karl SATZINGER BMLV Mitglied
Mag.? Sonja SCHITTENHELM BMLV Ersatzmitglied
Botschafterin Mag. Ulrike BUTSCHEK BMEIA Ersatzmitglied
SC Mag. Martin ZACH, LL.M. BMSGPK Mitglied

Mag. Andreas REINALTER BMSGPK Ersatzmitglied
:;: dPerrog g rL:Y,ZZi?:;eSrIE;NER Landervertretung Mitglied
Mag.® Teresa SUMEREDER Landervertretung Ersatzmitglied

Amt der Sbg Landesregierung

Amnesty International Osterreich

Mag.® Teresa HATZL, LL.M. i.Z.m. SOS Kinderdorf

Mitglied

204



Mag. Franz GALLA

Mag.? Anna Magdalena BENTAJOU, LL.M.

Dipl.ET Mag.? Susanne JAQUEMAR

Mag. Klaus PRIECHENFRIED

Martin LADSTATTER, M.A.

Mag. Martin SCHENK

MMag. Gernot KOREN, MAS

Mag.? Monika SCHMEROLD

Mag.? Marion LINDINGER

Philipp SONDEREGGER

Mag.? Dr." Nora RAMIREZ CASTILLO, MSc

Dr." Barbara JAUK

Dr. Albin DEARING

Mag.? Fiorentina AZIZI HACKER, LL.M.

Mag.? Tanja KRAUSHOFER

Amnesty International Osterreich
i.Z.m. SOS Kinderdorf

Caritas Osterreich i.Z.m.
VertretungsNetz

Caritas Osterreich i.Z.m.
VertretungsNetz

Diakonie Osterreich i.Z.m.
Volkshilfe

Diakonie Osterreich i.Z.m.
Volkshilfe

pro mente Austria i.Z.m. HPE

pro mente Austria i.Z.m. HPE

Selbstbestimmt Leben Initiative
Osterreich i.Z.m. BIZEPS

Selbstbestimmt Leben Initiative
Osterreich i.Z.m. BIZEPS

SOS Mitmensch i.Z.m.
Integrationshaus und Asyl in Not

SOS Mitmensch i.Z.m.
Integrationshaus und Asyl in Not

Gewaltschutzzentrum Steiermark
i.Z.m. Bundesverband der Gewalt-
schutzzentren

Gewaltschutzzentrum Steiermark
i.Z.m. Bundesverband der Gewalt-
schutzzentren

ZARA i.Z.m. Neustart

ZARA i.Z.m. Neustart

Ersatzmitglied

Mitglied

Ersatzmitglied

Mitglied
Ersatzmitglied

Mitglied

Ersatzmitglied

Mitglied

Ersatzmitglied

Mitglied

Ersatzmitglied

Mitglied

Ersatzmitglied

Mitglied

Ersatzmitglied

205






Impressum

Herausgeber:

Redaktion und Grafik:
Herausgegeben:

Volksanwaltschaft

1015 Wien, SingerstraBe 17

Tel. +43 (0)1 51505-0
https://www.volksanwaltschaft.gv.at
Volksanwaltschaft

Wien, im Marz 2025



https://www.volksanwaltschaft.gv.at 

	Einleitung
	1	Der Nationale Präventions-
mechanismus im Überblick
	1.1	Mandat des NPM
	1.2	Kontrollen in Zahlen
	1.3	Budget
	1.4	Personelle Ausstattung
	1.4.1	Personal
	1.4.2	Kommissionen der Volksanwaltschaft
	1.4.3	Menschenrechtsbeirat

	1.5	Internationale Zusammenarbeit und Kooperationen
	1.5.1	Vereinte Nationen
	1.5.2	Europäische Union
	1.5.3	Europarat
	1.5.4	SEE-NPM-Netzwerk
	1.5.5	Netzwerktreffen deutschsprachiger NPM
	1.5.6	Bilaterale und multilaterale Kooperation

	1.6	Bericht des Menschenrechtsbeirats

	2	Feststellungen und Empfehlungen
	2.1	Alten- und Pflegeheime
	2.1.1	Novelle zum Salzburger Pflegegesetz
	2.1.2	Recht auf Privatsphäre
	2.1.3	Entscheidung über medizinische Behand-lungen
	2.1.4	Medikamente müssen fachgerecht verabreicht werden
	2.1.5	Polypharmazie
	2.1.6	Mangelnde Barrierefreiheit
	2.1.7	Fehlende Supervision
	2.1.8	Selbstbestimmtes Leben mit Demenz
	2.1.9	Fehlplatzierungen von jüngeren Menschen 
	2.1.10	Diversifizierung von Wohnformen für Pflegebedürftige
	2.1.11	Psychiatrische Versorgung in Alten- und
Pflegeheimen
	2.1.12	Positive Wahrnehmungen und umgesetzte Empfehlungen

	2.2	Krankenhäuser und Psychiatrien
	2.2.1	Prüfschwerpunkt „Entlassungsmanagement‟ – erste Tendenzen
	2.2.2	Mangel an qualifiziertem Personal
	2.2.3	Neue Entwicklungen in der ehemaligen
Landespflegeklinik in Hall (Tirol)
	2.2.4	Unzureichende Kinder- und jugend-
psychiatrische Versorgung
	2.2.5	Schlechte extramurale geronto-
psychiatrische Versorgung
	2.2.6	Unzureichende bauliche Gestaltung
	2.2.7	Recht auf Zugang ins Freie
	2.2.8	Rehabilitationsangebot für Menschen mit Demenz ausbaubar
	2.2.9	Home Treatment als Erfolgsmodell
	2.2.10	Umgesetzte Anregungen
	2.2.11	Positive Wahrnehmungen

	2.3	Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
	2.3.1	Umsetzung von Empfehlungen
	2.3.2	Neuer Prüfschwerpunkt des NPM
	2.3.3	Mangel an Unterbringungsplätzen
	2.3.4	Krisenzentren
	2.3.5	Nicht versicherte Minderjährige
	2.3.6	Konzepte und Krisenpläne
	2.3.7	Regeln und deren Konsequenzen
	2.3.8	Personalsituation
	2.3.9	Arbeit mit dem Herkunftssystem
	2.3.10	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
	2.3.11	Positive Wahrnehmungen

	2.4	Einrichtungen für Menschen mit
Behinderungen
	2.4.1	Mangelnde De-Institutionalisierung
	2.4.2	Anhaltender Personalmangel
	2.4.3	Problematische Erwachsenenvertretung
	2.4.4	Umsetzungsstand bisheriger Empfehlungen
	2.4.5	Prüfschwerpunkt „Unterstützte Kommunikation und Entscheidungsfindung als Schritte zur Gewaltprävention‟
	2.4.6	Fehlplatzierungen von jüngeren Menschen
	2.4.7	Bedarfsgerechte Angebote für ältere
Menschen fehlen
	2.4.8	Kostenbelastung infolge starrer Abwesenheitsregelungen 
	2.4.9	Barrieren im Gesundheitssystem
	2.4.10	Selbstbestimmung vor absoluter Sicherheit
	2.4.11	Anordnungsbefugnis für Freiheitsbeschränkungen 
	2.4.12	Positive Wahrnehmungen

	2.5	Justizanstalten
	2.5.1	Gewalt in Haft – ein strukturelles Problem
	2.5.2	Jugendvollzug
	2.5.3	LGBTIQ+-Personen in Haft
	2.5.4	Bauliche Ausstattung
	2.5.5	Lebens- und Aufenthaltsbedingungen
	2.5.6	Kontakt nach Außen
	2.5.7	Recht auf Familie und Privatsphäre
	2.5.8	Bildungs-, Arbeits- und Beschäftigungs-angebote
	2.5.9	Zugang zu Informationen
	2.5.10	Freiheitsbeschränkende Maßnahmen
	2.5.11	Gesundheitliche Versorgung
	2.5.12	Personal
	2.5.13	Rückführung und Entlassung
	2.5.14	Legistische Anregungen

	2.6	Polizeianhaltezentren
	2.6.1	Prüfschwerpunkte
	2.6.2	Umsetzung von Empfehlungen des NPM
	2.6.3	Realisierung von Tischbesuchen im Anhaltevollzug
	2.6.4	Brandschutz in Polizeianhaltezentren
	2.6.5	Mängel in der Dokumentation von
Anhaltungen
	2.6.6	Positive Wahrnehmungen

	2.7	Polizeiinspektionen
	2.7.1	Prüfschwerpunkte
	2.7.2	Mangelhafte Dokumentation von
Anhaltungen
	2.7.3	Mangelhafte bauliche Ausstattung von
Polizeiinspektionen 
	2.7.4	Personalmangel in der PI Kandlgasse
	2.7.5	Positive Feststellungen

	2.8	Zwangsakte
	2.8.1	Demonstrationen
	2.8.2	Fußballspiele
	2.8.3	Grundversorgungskontrollen
	2.8.4	Positive Beobachtungen


	Abkürzungsverzeichnis
	Anhang

